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vorwort.

Die Kämpfe der Deutschen Ordensritter im Morgenlande
fesseln den Blick durch den Adel der Begeisterung, womit sie
begonnen, durch den Glanz der Tapferkeit, womit sie geführt
wurden. Aber der Orden fand in Curopa selbst einen anderen
Wirkungskreis, der an historischer Bedeutung die erstere Thä-
tigkeit weit übertrifft. Die Resultate dieser schwanden hin,
wie das glänzende Schauspiel eines großartigen Tournieres;
die Eroberung Preußens war eine Thatsache, welche in die
Geschichte des nordöstlichen Europa's auf Jahrhunderte hin
entscheidend eintrat.

Der Ordensstaat ist vielfach Gegenstand historischer For-
schung gewesen, sei es, daß man die überausanziehende Kriegs-
geschichte, oder das aufblühende Städte- und Handelsleben,
oder die Kunsterscheinungen vorzugsweise in's Auge faßte, sei
es, daß man, wie Voigt in seinem großen begeisterungsvollen
Werke, die Ordensgeschichte in der ganzen Fülle und Groß-
artigkeit ihrer Entwicklung darstellte. Nur ein Zeitraum ent-
behrt, auch nach Voigt's Arbeit. in seiner wesentlichsten Be-
ziehung, in der politischen nämlich, noch immer der be-
friedigenden Klarheit; es ist der wichtigste von allen, die
Gründung des Ordensstaates. Seine Darstellung, mit
möglichstem Ausschluß alles Andern, ist der Zweck vorliegen-
der Schrift.



IV

Voigt hatte sich die Schwierigkeiten, welche der räthsel-
hafte Zustand der betreffenden Quellen darbietet, nicht ver-
hehlt. Aber die Lösung, welche er gegeben und wonach sich
der ganze Standpunkt bestimmt hat, den er in den ersten Bän-
den seines Werkes einnimmt, schien uns wenig geeignet, den
Widerspruch, in welchem die Quellen sich befinden, zu ver-
söhnen. Wir konnten der Nöthigung, sie einer neuen, strengen
Prüfung zu unterwerfen, nicht widerstehen, und wir glauben,
zum glücklichen Ziele gelangt zu sein. Die Chroniken, die des
Ordens sowohl, wie auch andere, sind es gewesen, welche Voigt
gehindert hatten, das Richtige zu sehen. Wir nahmen auf sie,
zumal alle späteren Zeiten angehören, keine Rücksicht und
folgten den Urkunden allein. Die wichtigsten und seltensten,
einige noch ungedruckte sind am Schlusse beigefügt.

Um das Verständniß der ersten Handlungen des Ordens
in Preußen zu ermöglichen, mußten wir die seiner Ankunft
vorausgehenden politischen Verhältnisse darstellen, Verhältnisse,
welche wiederum nur in ihrem organischen Zusammenhang mit
der ganzen Wirksamkeit des Mannes begriffen werden können,
mit dessen Leben überhaupt der Eintritt Preußens in die Reihe
der christlichen Staaten und in gewissem Sinne auch des Ordens
Berufung und Herrschaft unzertrennlich zusammenhängt.

Die Karte hat den Zweck, die Uebersicht über die alte Ein-
theilung Preußens zu erleichtern.
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Der deutsche Orden war für einen doppelten Beruf gestiftet,
die armen, verwundeten Kreuzfahrer zu pflegen, und Krieg zu führen
gegen die Feinde des Glaubens. Doch der friedliche Krankendienst
trat bald vor dem heiligen Ritterthume sehr zurück. Die Bedrängniß
der christlichen Heere forderte alle zum Kriege tauglichen Brüder her-
aus in die Schlacht; die dauernde Gefahr hielt sie unter den Waffen.

Unterdeß erkaltete die Begeisterung der abendländischen Völker für
die Kreuzzüge. Mit ängstlicher Sorge sahen die Päpste, des heiligen
Streites geborne Feldherrn, die wachsende Noth im Morgenland.
Da fiel ihr Blick,— es war im Anfang des dreizehnten Jahrhun-
derts, — auf den deutschen Orden, wie er, neben den Templern und

Johannitern fast die einzige Wehr der morgenländischen Christenheit,
gegen die Sarazenen focht, und es stieg in ihnen der Gedanke auf,
ihn zu einer großen Kriegsmacht zu erheben, wo möglich die gesammte
deutsche Ritterschaft in den Kampf um das Grab des Erlösers auf-
zubieten und so ein stehendes Ritterheer zu schaffen, treu und stark
genug, um dem Andrang der Feinde zu widerstehen. Einer anderen
Verfassung bedurfte der Orden dazu nicht; es galt nur, durch be-
sondere Begünstigungen die Zahl der Ritter zu vermehren und seine
Macht im Abendlande zu erweitern. Die Vewwirklichung konnte den

Watterich, Ordbensstagt. 1
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Papsten nicht schwer fallen zu einer Zeit, in der ihre Weltherrschaft
den höchsten Gipfel erreicht hatte. Eine Reihe der umfassendsten Ver-
fügungen, wie sich keine andere Genossenschaft deren erfreute, ging
von Rom aus durch die christlichen Lande, alle dazu bestimmt, den
deutschen Orden auf Kosten der Christenheit zu Reichthum und Macht
zu erheben. !) Es war ein Wendepunkt in seiner Geschichte. Jetzt
sollte er jene einflußreiche, feste Stellung gewinnen, die ihn zu seiner
großen politischen Wirksamkeit im Abendlande selbst, zur Gründung
einer Landesherrschaft in Preußen befähigte.

Wenn man die Bullen der Päpste, insbesondere Honorius III.
liest, so gelangt man zu der Einsicht, daß ihre Verfasser von kei-
nem Orden für das Heil Palästina's so viel hofften, wie von dem
der deutschen Ritter, keinen so wie diesen zur mächtigen Schutzwehr
des Abendlands gegen den Islam auserkoren hatten. Um die unge-
heueren Summen zu erschwingen, die die Kriegführung im fernen
Lande jenseits des Meeres erforderte, riefen sie alle christlichen Län-
der auf zu frommen Spenden und Vermächtnissen, und die Opfer-
freudigkeit der Gläubigen jedes Standes säumte nicht, sich der Pflicht
gegen das bedrängte Grab des Heilandes auf solchem Wege mit
reichlichen Gaben zu entledigen. Alljährlich zogen Ordenspriester,
mit päpstlichen Briefen versehen, durch ganz Europa, um Kollekten zu
halten, und an Alle war der Befehl von Rom ergangen, ihre Ankunft
in den Städten und Klöstern wie die Ankunft von Engeln als ein
segenbringendes Ereigniß mit Glockengeläute und fröhlichem Jubel
zu begrüßen. Ueberall bildeten sich Halbbruderschaften des deutschen
Ordens, deren Mitglieder, durch die von den Päpsten in Fülle ver-
heißenen Gnaden und Ablässe bewogen, sich zu regelmäßigen Gaben,
zur persönlichen Beförderung der Kollekten und schließlich zur testa-

1) Vergl. die päpstlichen Bullen bei Duellius, hist. ord. Theut. Viennae
1727. und Voigt, Gesch. Preußens Bd. II. S. 1—120.
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mentarischen Uebergabe ihres ganzen Besitzthums an den Orden
verpflichteten. Allenthalben erhoben sich deutsche Ordenshäuser mit
weiten Güterbesitzungen, — schon übertrug der König von Ungarn
den Nittern ein ganzes Land! Und diese Besitzungen waren von
Papst und Kaiser mit Privilegien und Immunitäten ausgestattet.
wie sie kein Fürstenthum im Reiche genoß. So stand der Orden
inmitten Europas, weltlicher Eifersucht unantastbar, wunderbar
schnell zu einer starken Territorialmacht aufgewachsen, unerschütter-
lich wie der Römische Stuhl, dessen Heer er war gegen die Sarazenen,
in seiner Machtentwicklung unaufhaltsam, wie die hereinbrechende
Gefahr im Morgenland, gegen die er die Christenheit kämpfend
zu vertreten hatte.

Wae aber noch weit wichtiger ist, das Gegengewicht, das für die
Willkür der Fürsten in der Gewalt des Episcopates lag, Ubte auf
den deutschen Orden keine Wirkung aus. Für ihn gab es keine Ab-
hängigkeit von den Bischöfen, für seine Wirksamkeit keine Schranken.
Erhatte seine eignen Priester, seinen Gottesdienst, sein eignes Kir-
chenwesen, er war Staat und Kirche für sich, keinem Fürsten noch
Bischofe verantwortlich, und selbst dem Papste nur untergeben, um
von seinem allgewaltigen Arme gegen jede Einmischung von Außen
vertheidigt zu werden. Der Papst war sein Bischof; kein anderer
durfte seine Ritter vor Gericht fordern, oder gar das Urtheil der
Excommunication, des Interdiktes über sie fällen. Nur vor ihm
durften Streitfragen, die sie betrafen, verhandelt, nur von ihm
konnten sie entschieden werden. Es war ein reicher, streng geein-
ter, stets bewaffneter Ritterbund, stark durch seine vom Rhein bis
nach Ungarn, von Thüringen bis hinab nach Sieilien zerstreuten
Burgen und Besitzungen, stärker durch den Gedanken, den er vertrat,
und durch den Papst, dem er, als Orden und als Kreuzfahrer, sich
unbedingt ergeben.

Daß der Episcopat vor Allen am meisten über solch einen
1.
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Günstling des Römischen Stuhles bedenklich wurde, ist nicht schwer
zu begreifen. Wollen wir auch absehen von minder gerechten Be-
weggründen, die in menschlicher Schwäche ihren Ursprung haben
mochten, — war es wohl so ganz unmöglich, daß der Orden von

seiner Höhe bald mit Geringschätzung auf die bischöfliche Gewalt
herabsah, daß er, zumal wenn die anfängliche Strenge bei der
Aufnahme neuer Mitglieder erschlaffte, seine außerordentliche Macht
zu selbstsüchtigen, ungerechten Zwecken zu gebrauchen sich versucht
fühlte: Und wie, wenn die Kämpfe im Morgenlande vielleicht ein-
mal ganz unterbleiben sollten, wenn die Berechtigung einer solchen
Ausnahmestellung mit dem Gegenstande, dem der Ordensberuf
gegolten, verschwand und der Orden, ohne anderes Gesetz und
Schranke, als die Entscheidungen seines höchsten Schirmherrn,
sich inmitten der friedlichen Verhältnisse des christlichen Abendlan-
des erhob?

Das mochie mancher unter den Bischöfen erwägen. Doch die
Päpste sahen nicht auf das Abendland; mit unvergleichlicher Treue
hing ihr Blick an dem immer ferner zurückweichenden Grabe des
Erlösers. Mit steigender Beharrlichkeit riefen sie die Völker zurück
in den heiligen Kampf, mit zunehmender Vorliebe hoben und
mehrten sie den deutschen Orden. Wehe dem, der es wagte, ihn zu
kränken!

So trat er denn, ganz wie er in Folge seines ursprünglichen
Berufes geworden, auch seine zweite Wirksamkeit in Preußen an.

Das Land der Preußen, im Norden Polens, zwischen Lithauen
und der Weichsel, bis zur Ostsee ausgebreitet, war im eilsten und
zwölften Jahrhundert von den Polnischen Fürsten oftmals mit über-
legener Heeresmacht angegriffen und durchzogen worden. Dann hatte
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das heidnische Volk sich wohl zuweilen, so lange der mächtige Feind
vor Augen war, unter das fremde Joch und den fremden Glauben
gebeugt. Aber kaum hatten die Polen die Heimkehr angetreten, so
standen die eben Getausten in wildem Trotze auf, den christlichen
Nachbarn furchtbarer, als zuvor. In verheerenden Zügen brachen
sie dann in Masovien ein und nahmen für die erlittene Schmach
blutige Rache. Immer drohender wurde ihre Nähe, immer ohnmäch-
tiger das Polnische Reich. Die inneren Kriege, die nach der Landes-
theilung unter Boleslaw's III. Söhnen ausbrachen, gaben die nörd-
lichen Provinzen der Mord= und Raublust der Preußen vollends hin,
und Konrad, welchem um das Jahr 1207 Masovien zugefallen war,
konnte zufrieden sein, wenn es ihm gelang, das Kulmerland, das
einzige Gebiet, welches während der verschiedenen Kriegszüge in eine
gewisse Abhängigkeit von Polen gekommen zu sein scheint, zu behaup-
ten. Doch nicht einmal von einem Versuche, den er dazu gemacht
habe, wird uns berichtet; vermochte er doch kaum, das Herzogthum
selbst gegen die Preußen zu vertheidigen. An eine Unterwerfung die-
ses Volkes unter Polen kounte nicht mehr gedacht werden. Freilich
schien dadurch auch die Aussicht, daß das Christenthum bei densel-
ben Eingang finden werde, in ferne Zeiten gerückt zu sein.

Da erwachte in der Seele eines Cisterciensers — Christian ist
sein Name — die edle Begeisterung, sich der Bekehrung des heidni-
schen Volkes zu weihen. In dem unfern Danzig gelegenen Kloster
Oliva lebend, hatte er Veranlassung genug, die Armuth des Volkes
jenseits der Weichsel zu beherzigen und brannte vor Verlangen, ihnen
den christlichen Glauben und mit ihm Frieden und Wohlfahrt zuzu-
wenden. Vor Allem fühlte er sich gedrungen, zu einem so großen
Werke Sendung und Segen vom Papste zu erlangen, und zog daher,
von einigen Ordensgenossen, die sich ihm zu dem nämlichen Werke
angeschlossen hatten, begleitet, im Jahre 1209 nach Rom. Es war
für Innocenz III. ein erhebender Anblick, die fernher gekommenen
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Ordensbrüder zu einem solchen Berufe von einem Muthe erfüllt zu
sehen, dem der Beistand des Himmels nicht fehlen konnte; freudig
gewährte er, um was sie baten 2).

Christian hatte mit richtigem Blick das Kulmische Gebiet zum
Ausgangspunkt seiner Wirksamkeit ersehen. Dort stand er mit den
Seinen noch unter dem Schutze des Herzogs von Masovien, und doch
schon gewissermaßen auf Preußischem Boden. Hatte er in diesem
Lande einmal festen Fuß gefaßt, so war eine Brücke geschlagen, um
in das heidnische Preußen einzudringen; frei lag dieses vor ihm da
und alle Wege friedlichen Verkehres standen ihm offen, um dem Volke
die Kunde des Heiles nahe zu bringen.

Als er daher aus Italien zurückgekehrt war, ging er zuerst zu
dem Herzoge, um sich seines Wohlwollens und Schutzes zu versichern.
Was hätte Konrad erwünschter sein können, als das Gelingen eines
Unternehmens, das sein Herzogthum von einem so furchtbaren Feinde
zu befreien, das Kulmerland erst zu einem wirklichen Besitzthum
zu machen, ja vielleicht der Herrschaft über Preußen selbst den Weg

2) Innocenz III., nicht Cölestin III., wie Lukas David II. 5. angibt,
war es, unter welchem Christian die Verkündigung des christlichen Glaubens bei den
Preußen begonnen hat. Innocenz sagt es selbst in seinem Briese an den Erzbischof.
von Guesen vom Jahre 1211: In hac siquidem laborare vinen dilecti filü.
Chrisftanu#s, Philippus et quidam alii monachi pio desiderio cupientes,
illius dudum amore succensi, qui neminem vult perire, ad partes Prussie
de noatra licentia accesserunt. — Noch deutlicher ist das Schreiben J.'# an die
Cistercienseräbte vom Jahre 1213: Dilecti fllü. Christianus, Philippus ac
eorum socii olim doe nostra licentiu Inceperunt seminare in parti-
bus Prussie verbum dei. — Wenn aber die erste Missionsthätigkeit Christians
in Preußen schon vor 1211 Erfolg gehabt, so kann die Reise nach Rom nicht spä-
ter, als 1209 angenommen werden. — Die Angabe des Lukas David, Christian
sei in Oliva Abt gewesen, muß mit vielem Andern, was er erzählt, als urkundlicher
Beglaubigung entbehrend dahin gestellt bleiben. Hingegen werden wir später eine
Urkunde finden, aus welcher hervorgeht, daß Christian unter seinen Gefähr-
ten das Ansehen eines Abtes hatte; wahrscheinlich hatte ihn, den Urheber des gan-
zen Werkes, Innocenz den Anderen in dieser Eigenschaft vorgesetzt.
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zu bahnen versprach! Er konnte dem in jeder Hinsicht so nützlichen
Plane seine Zustimmung nicht versagen?).

Zuerst mußte das Kulmische Land, in welchem sich ohne Zweifel
viele heidnische Preußen festgesetzt hatten, vollständig zum Christen-
thume bekehrt werden; dann erst durfte Christian sich den angrenzen-
den Landschaften Pomesanien und Löbau zuwenden. Das friedliche
Wort aus dem Munde des schlichten Ordensmannes zog das heid-
nische Volk mächtig an; Viele, darunter auch manche Edle, empfin-
gen die Taufe ). Immer weiter verbreitete sich das Evangelium,
und Christian konnte nicht länger säumen, dem Papste Bericht zu
erstatten von dem Gedeihen des Werkes, das er gesegnet. Er eilte
daher im Sommer des Jahres 1211 mit der erfreulichen Botschaft
nach Rom, um von ihm zu vernehmen, in welcher Weise die
kirchtichen Verhältnisse des neubekehrten Volkes zu ordnen seien?).
Innocenz nahm den Bericht mit Jubel auf. Schon durfte er hoffen,
bald einen Bischof über das so lange von heidnischer Finsterniß be-
deckte Preußen bestellen zu können, und mit Wohlgefallen ruhete sein
Auge auf dem edlen Cistercienser, dem der Himmel den Beruf und
die Begeisterung verliehen, das Blut des heiligen Adalbert friedlich
zu rächen). Einstweilen jedoch beschränkte sich der Papst darauf,

3) Daß Christian im Einverständniß mit dem Herzog seine Wirksamkeit be-
gonnen habe, liegt in der Natur der Sache.

4) Quidam magnates et alü regionis illius sacramentum baptismatis
receperunt et de die in diem proficere dinoscuntr.. Vergl. den Brief
Innocenz III. an den Erzbischof von Gnesen 1211. Aeta Loruasica, II. Band.
S. 219# ff.

5) „Jidem monachi nuper ad sedem apostolicam venientes nostro
apostolatui reserarunt,“ schreibt Innocenz am 4. September 1211. Acta
Bor. a. a. O.

6) Ihn meint Innocenz, wenn er im Eingang des vorhin erwähnten Schrei-
bens „jene Rebzweige an dem göttlichen Weinstocke“ preist, die, ad sancte con-
versationis studium se extendentes per opera pietatis, non solum interne
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den frommen Glaubensprediger und seine Bekehrten, bis ein eigener
Bischof geweiht werden könne, der bischöflichen Verwaltung des Me-
tropoliten von Gnesen zuzuweisen, und die Polnischen Fürsten und
Prälaten zur Hülfeleistung und Beschützung desselben zu ermahnen?).

Doch gerade diejenigen, an welche die Aufforderung des Papstes
zur Begünstigung des angefangenen Unternehmens ergangen war,
bereiteten demselben die ersten Schwierigkeiten. Die Cistercienser-
äbte in Pommern und Poleu nämlich, von dem erfolgreichen Wirken
Christians entweder beschämt und eifersüchtig, oder unfähig, seine
hohe Begeisterung zu fassen, suchten sein ganzes Streben zu verdäch-
tigen und versagten ihm jeglichen Beistand. Ungastlich schlossen sie
vor ihm die Klosterpforte und schalten ihn und die Seinen unordent-
liche (acephali), zuchtlose Mönche. Ueberhaupt verfolgten sie die-
selben so böswillig, das Einige muthlos wurden und sich von Chri-
stian zurückzogen.

Noch feindseliger trat der Bekehrungsthätigkeit die niedrige Selbst-
sucht der Polnischen Fürsten, insbesondre des Herzogs Konrads), in
den Weg. Wie die Polen noch nie anders, als mit dem Stolze rück-
sichtsloser Eroberer das Preußische Land betreten, dadurch aber frei-
lich auch jedesmal die ganze Kraft des tapferen Volkes zum siegreichen
Widerstand aufgereizt hatten, so wollte nun auch Konrad die neube-
kehrten Preußen ohne Weiteres unter das harte Joch beugen, unter
welchem sein eignes Volk seufzte. Er glaubte wohl, Christian habe
sie blos deßhalb zu Christen machen wollen, damit sie nun gutwillig

gratie virore turgescunt, sed etiam laudabili exercitatione fructificant i
profectibus proximorum.“.

7) „Episcopos etiam et alios ecclesinrum prelatos ac ferre meanatfss
moneas sollicitius et inducas, ut pro deo et propter deum eis propitü ac
favorabiles existentes, ubi dignum fuerit, gratiam, solatium et humanita-
tem impendant,“ so schreibt der Papst an den Polnischen Metropoliten. Vergl.
Urkunde 1.

8) Sein Land grenzte von allen Polnischen Herzogthümern allein an Preußen.
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sich einer Herrschaft unterwürfen, welche ihnen aufzulegen Polens
Könige und Herzöge bisher vergebens getrachtet. Allein Nichts lag
diesem ferner, als die Meinung, seine Bekehrten hätten sofort den
Herzog als ihren weltlichen Hemn anzuerkennen, oder er sei irgendwie
vepflichtet, die christlich gewordnen Preußen dem Herzog als seine
Unterthanen zuzuführen. Denn es bestand kein Recht Konrads auf
Preußen, das noch immer seine Freiheit behauptet"), und daraus,
daß dasselbe sich anschickte, dem Heidenthum zu entsagen, konnte ein
solches unmöglich erwachsen. Durfte Christian demnach mit gutem
Grunde dem Verlangen des Herzogs nach der Herrschaft über die
Preußen entgegentreten, so mußte er in diesem Widerstande bestärkt
werden, wenn er auf den elenden Zustand des Polnischen Volkes sah.
War doch die Härte der dortigen Fürsten gegen dasselbe so schreiend,
daß der Papst sich noch 1233 genöthigt sah, mit der entschiedensten
Sprache einzuschreiten und die Abstellung ihrer Grausamkeiten zu
gebieten 10). Solch eine schmachvolle Herrschaft konnte Christian
seinen Bekehrten, für die er täglich, stündlich sich aufopferte, nicht
wünschen. Allein diese widersetzten sich auch selbst der unbefugten

9) Es ist von der größten Wichtigkeit für die ganze Folge, dieses fest zu hal-
ten. Preußen war nic eine Polnische Provinz, und Konrad, der nicht einmal das
Kulmische Gebiet, ja Masovien kaum schützen konnte, wahrlich derjenige nicht, der
sich für den Herrn Preußens ausgeben durste. Die vorsichtige Art, wie der Papst
sich in dem sogleich zu enwähnenden Schreiben an die Poluischen Fürsten ausdrückt,
beweist schon allein, daß ihm von einem Rechte Konrad's auf Preußen Nichts be-
kannt war. Mit keinem Worte sagt er, daß die Preußen dessen Unterthanen seien;
nicht als Fürsten, sondern als Christen mahnt er sie, den Bekehrten nicht be-
schwerlich zu fallen, ja er nennt die Lasten, mit welchen Konrad sie als seine Knechte
bedrücken wollte, geradezu unbefugte, unberechtigte. Vgl. Urk. 3.

0) TFochf, cod. dipl. Pruss. 1. u. 29. Wir erfahren hier, daß das arme
Volk (die „„auperes Polonie“) durch die Tyrannei der Fürsten oft bis zur Ver-
zweislung gebracht wurde, und Viele dann zu den heidnischen Russen und Preußen
sich retteten, wodurch sie zugleich auch dem Christenthum entsremdet wurden. Bei
solchem Verfahren begreist es sich, daß die Preußen die Polnische Herrschaft so tief
verachteten und so unversöhnlich haßten.
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Zumuthung des Herzogs mit gerechtem Freiheitsstolze. Manche ließen
sich von dem Widerwillen gegen die Fremdherrschaft so weit fort-
reißen, daß sie, um ihr zu entgehen, lieber wieder zum Heidenthume
zurückkehrten.

Die Gefahr war auf den höchsten Punkt gestiegen: Christian
eilte den Papst davon zu benachrichtigen, und unverzüglich nahm sich
dieser der bedrohten Sache aufs Nachdrücklichste an.

In einem Schreiben an das eben versammelte Generalcapitel
des Cistercienserordens pries er das hochherzige Streben Christians,
tadelte ernstlich die demselben von seinen Ordensgenossen angethane
Kränkung und gebot ihnen allen, den trefflichen Glaubensprediger
nach Kräften zu unterstützen).

Ebdenso entschieden lautete das Schreiben, welches Innocenz an
die Polnischen Fürsten richtete!). Nachdem er den aus unberech-
tigter Herrschsucht hervorgegangenen Versuch „Einiger aus ihnen“,
die bekehrten Preußen ihrer Freiheit zu berauben und mit dem
Joche der Knechtschaft zu belasten, als unchristlich und dem Fort-
schritt des Bekehrungswerkes zuwider strenge gerügt, befahl er ihnen,
von solchem Beginnen abzustehen, und eröffnete ihnen zugleich,
daß der Erzbischof von Gnesen die unumschränkte Vollmacht habe,
die Bekehrten im ungestörten Genuß ihrer Unabhängigkeit gegen
Jedermann, nöthigenfalls selbst mit Anwendung des Bannspruches,
zu schützen.

Dieses letztere Schreiben hatte zwar als nächsten Zweck die Ab-
wehr einer Gefahr, welche der Bekehrung Preußens drohete. Aber
es enthielt zugleich eine für die politische Zukunft Preußens unabseh-
bar wichtige Entscheidung. Preußen, — das war die Bedeutung
des von Innocenz III. ergangenen Spruches, — soll nicht unter Pol-

11) Unterm 10. August 1213. Vgl. Urk. 2.
12) Unterm 13. August 1213. Vgl. Urk. 3.



11

nischer Herrschaft stehen, es behält seine Selbstständigkeit, es wird
ein neuerchristlicher Staat.

Die Frage, wie die politischen Verhältnisse sich entwickeln wür-
den, empfing bald durch die freie Entscheidung der Preußen selbst
ihre Lösung. Auf den durch den Papst beschwichtigten Sturm des
Jahres 1213 folgte eine Zeit neubelebter Thätigkeit, deren Ergebniß
im Anfang des Jahres 1215 höchst bedeutungsvoll zu Tage trat.
Zwei große Landschaften Preußens, Lansania und Löbau, ihre Stamm-
häupter (Reiks) Warpoda und Swabuno an der Spitze, waren dem
Christenthum gewonnen. Froh eilte Christian mit den beiden Edlen
nach Rom 15), um dem Papste an ihnen zu zeigen, wie glücklich die
Bekehrung des heidnischen Volkes voranschreite. Dort auch empfin-
gen sie feierlich die Taufe.

Das christliche Gebiet Preußens hatte jetzt einen solchen Umfang,
und der Sieg des Glaubens auch über die noch heidnischen Theile
schien so unausbleiblich, daß Innocenz nicht mehr zu zögern brauchte
mit der Erhebung Preußens zu einer Diöcese, und wer anders konnte
der Erste sein, der über sie den Hirtenstab führte, als Christian! In
Rom, vielleicht von Innocenz' III eigner Hand, empfing sein demü-
thiges Haupt den Schmuck und die Weihe als Bischof von Preußen.
Mss ihn aber seine edlen Neophyten von dem Statthalter Christi so
hoch erhoben sahen, da drängte es auch sie, dem Retter ihrer Seelen
ihre Huldigung darzubringen und sie legten den Dank zu den Füßen
des großen Oberhirten nieder, indem sie Christian, ihrem Bischofe,
die Herrschaft über Lansanien und Löbau abtraten. Sie hatten

 ——— — —

13) Daß die Beiden nicht allein die Reise unternehmen konnten, liegt auf der
Hand. Es ist aber gewiß, daß sie in Begleitung Christians nach Rom gekommen.
Die Erhebung Preußens zu einem Bisthum, welche eine abermalige persönliche An-
wesenheit Christians zu Rom voraussetzen läßt, und die ebenda geschchene reiche
Schenkung an den ersten Bischof sind so mnig zusammengehörige Ereignisse, daß
eine Trennung der Zeit nach nicht zulässig ist.
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die Weisheit und Milde gesehen, womit er unter ihnen gewirkt, die
Kühnheit, womit er ihre Freiheit gegen die Anmaßung der Polen
vertheidigt. Wem konnten sie sicherer auch ihre irdische Wohlfahrt
vertrauen, unter wem glücklicher sein, als unter dem, der sie so un-
eigennützig gesucht und gerettet hatte! Gerne gab Innocenz den bei-
den Schenkungen seine Bestätigung ).

So kehrte Christian denn als Preußens Bischof und Herr,
von den ersten Fürsten des Landes begleitet, aus Italien zurück.
Als Bischof hatte er die geistliche Obergewalt sowohl über das ganze
dem Christenthum bereits gewonnene Gebiet, das Kulmische einge-
schlossen"), als auch über alles dasjenige, was künftig noch in
Preußen gewonnen werden sollte"68). Es hörte demnach jetzt das

14) Urk. 4. a und b. Unter dem 18. Februar 1215.

15) Obgleich das Kulmische Gebiet seit mehr als 100 Jahren zur Pol-
nischen Herrschaft gerechnet wurde,—wirerinnernandie„KulmischeKastellanei“in
der Landestheilung Boleslaw's III. bei Kadlubeck L. I. ep. 27. pg. 347.
Boguphal ap. Sommersberg 1. p. 41. — so sah man es doch immer als einen
eroberten Theil von Preußen an.

16) Ueber das Jahr der Erhebung Christians zum Bischof von Preußen ha-
ben wir keine andere Angabe, als die in obigen Urkunden gegebene. Sie reden zwar
nicht direkt von Christians Bischofsweihe, aber wenn wir erwägen, daß die in
Swabunos und Warpoda's Taufe vollendete Bekehrung zweier beträchtlichen Land-
schaften die Bedingung erfüllte, welche, nach des Papstes Worten im Jahre
1211, der Ernennung eines eignen Bischofs für Preußen vorangehen mußte,
so werden wir nicht mit Unrecht Christians Weihe mit seiner und der beiden Neo-
pöyten Anwesenheit in Rom zusammenfallen lassen. Zweifel scheint hiergegen nur
eine von Wladislaw Odonicz ausgestellte Schenkungsurkunde bei Voigt, codex
dipl. Prussicus, I, 7, erregen zu wollen. Die Schenkung, heißt es dort, sei ge-
schehen Venerabili Pat.ti.. „, Episcopo et Abbati de Pruzie, mit welchen
beiden Ausdrücken, wie der Verfolg zeigt, ein und dieselbe Person, nämlich, laut
der päpstlichen Confirmation, Christian bezeichnet ist. Das Datum nun ist:
Anno ab incarnatione Domini MCCXII. Wir wissen aber sicher, daß Chri-
stian 1213 noch nicht Bischof war. Das geht aus dem Schreiben Innocenz an das
Generalcapitel der Cistercienseräbte hervor, in welchem Christian nicht anders, als
frater vestri ordinis genannt wird, und der Tadel, wenn Christian schon Bischof
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bisher bestandne einstweilige Verhältniß des Landes zu dem Erzbischof
von Gnesen auf; von einer Unterordnung der Preußischen Kirche
unter die Polnische Metropole wissen wir Nichts; bald sollte die
völlige Trennung von der Gnesen'schen Kirchenprovinz recht deutlich
kund werden. Als Herr gebot Christian, mit Ausnahme des unter
dem Herzog Konrad stehenden Kulm, über alles bisher christlich ge-
wordne Land seines Sprengels. Es umfaßte mit Löbau das ganze
später sogenannte Pogesanien, zwischen Pomesanien und der Passarge,
und erstreckte sich bis zum frischen Haff).

war, sicher ganz anders würde gelautet haben. Ist nun das Datum einmal falsch,
sei's verschrieben, sei's wie immer (auch in den Regesten zu Rom muß es so steben,
denn Raynald hat es), so kann kein Zweifel mehr über die Richtigkeit des Jahres
1215 für Christians Erhebung obwalten. — Wui#glauben, daß in obiger Urkunde
ein V zwischen X und 11 fehlt. Die Bestätigung geschah 1218, die Schenkung mag
also wohl 1217 Statt gefunden haben. Wie sonderbar auch, daß Christian sechs
Jahre gewartet haben sollte, ehe er sich die erste Schenkung, die ihm unseres Wis-
sens ein Polnischer Fürst gemacht, bestätigen ließ.

17) Poigt ist nicht der Ansicht, daß Lansanien diese Ausdehnung gehabt. In
der Geschichte Preußens, Band 1. S. 486 hält er dafür, es sei eines jener kleinen
Landgebiete gewesen, in welche Pogesanien zerfalle. Vgl. ebenda S. 441. Anm. 1.
Indeß stehen dieser Ansicht wichtige Gründe entgegen. Wenn das Gebiet Lansania
in damaliger Zeit blos ein kleiner Landstrich nordsstlich von Elbing war, das ganze
zwischen ihm und Löbau gelegene Land aber Christian nicht auch gehörte, vielleicht
noch unbekehrt war, welchen Werth konnte es dann für ihn haben? Ferner läßt sich
die Ausdehnung, welche einzelne Landschaften Preußens in späterer, christlicher Zeit
gehabt, nicht sofort auch für die frühere annehmen. Samb#, später kaum ein Vier-
tel Preußens, war ehedem Vielen das ganze Preußen (ogl. Pe### Ol chron. reg.
Danorum ap. Langebeck Seriptt. rer. Dan. T. 1. pg. 2: ... contra Sem-
bos i. e. Pruscos ete. Ebenso Saro Grammat. p. 173., Adamus Brem.
hist. eccl. c. 66. LIbi ad Semland provinciam, qduam possident Pruszzi,
navigatur.)Sazo Gr. nennt p. 192 sämmtliche Preußen Sembi). Ganz ebenso
finden wir in älterer Zeit die Namen Ermland (Hermini et Sami heißen in der
Genealog. reg. Dan. ap. Langebeck, II, 156 alle Preußen.) und Aestier
weit über die späteren Grenzen ausgedehnt. In Bezug auf Leßtere ist besonders zu
vergleichen Jornandes de reb. Get. c. 23., Theodorichs des Gr. Brief an die
Aestier bei Cassiochor und Wulfstans Reisebericht bei Langeßbe### Scriptt. rer.
Dan. tom. II, wozu Dahlmann, Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte
1I, 103 ff. und Voigt, Gesch. Prs 1, 207 ff. — Es läßt sich also auch von
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So tief war also der Glaube schon in Preußen eingedrungen.
Wurde dieses Land behauptet, so war das Kreuz fast im Herzen
Preußens aufgerichtet und die Bekehrung der westlich und östlich
gelegenen Landschaften konnte sehr schnell vollendet sein. Auch die
politische Gestaltung der Preußischen Verhältnisse hatte eine Richtung,
genommen, welche sie, wenn nicht Störungen von Außen eintraten,
höchst wahrscheinlich nicht mehr verlassen hätte. Es war zu erwar-
ten, daß die übrigen Völkerschaften, von demselben Dankgefühle be-
wogen, wie Warpoda und Swabuno, ihrem Bischof auf gleiche Weise
die Landeshoheit übergeben würden; und andererseits durfte Chri-
stian, wenn er nach der Anschauung seiner ganzen Zeit in der Ueber-
legenheit der mit dem Christenthume verbundenen Kultur die hin-
längliche Befugniß erkannte, die politische Leitung eines eben be-
kehrten rohen Volkes unbedenklich in die Hand zu nehmen, sich,
— — —

Lansania, bloß weil es im Elbingischen Privilegium ein unbedeutendes Gebiet
nordöstlich von Elbing war, noch nicht behaupten, daß es nicht früher weit größer
gewesen. Drittens besitzen wir über die Ausdehnung desselben in heidnischer Zeit
ein sehr bestimmtes Zeugniß in der Angabe der Landschaften Preußens, wie sie 1231
auf Befehl des Dänischen Königs in das Reichslagerbuch eingetragen sind. Vgl.
Gebhardi, Genealog. Gesch. der erblichen Reichsstände in Deutschland. I, 209.
Die Däuen waren seit vielen Jahren in Preußen wohlbekannt. Hagquin hatte um
950 „Samland“ erobert, Kanut der Große hatte es abermals durchzogen, und noch
im Jahre 1210 hatte Waldemar II. es neuerdings unterworfen. Vgl. Voigt,
Gesch. Pr.'# I, 435 ff. Wir sind also berechtigt, dem Dänischen Zeugnisse für die
in Rede stehende Zeit Glauben zu schenken. Nach ihm aber ist Lansanien das ganze
Land, welches zwischen Pomesanien und Ermland lag, und zwar vom frischen Haff
an bis hinauf nach Löbau und Galinden. Die Landschaften werden von Westen
nach Osten aufgezählt: Terre Prusie, ex uns parte fluvül Lipz (alter Name für
den Pregel) Pom#zon##, Lansania, Ermelandia, Notangia (I. Natangia),
Barcia (I. Bartia), Peragodia, Nadravia, Galindo (l. Galindia), Syllones,
Zudua, Littovia etc. — Ueber dieses Land und über Löbau war Christian nun welt-
licher Herr; er besaß es nicht nur, sondern beherrschte es; keinen andern Sinn kann
die Abtretung eines ganzen Landes von Seiten eines Fürsten an einen Andern ha-
ben. Nur ein Theil Lansaniens, das Gebiet von Passaluk war, wie sich später
zeigen wird, noch nicht bekehrt, und folglich auch nicht in der Schenkung Warpoda's
einbegriffen.
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nachdem die Entscheidung des Papstes die Polnischen Fürsten ge-
bührlich abgewiesen hatte, als den zuerst und allein zur Herrschaft
über Preußen Berechtigten betrachten.

Die Zahl der noch unbekehrten Landschaften war sehr groß, und
Christian erkannte wohl, daß er, bei der vorzüglich durch die Polni-
schen Fürsten verschuldeten Gereiztheit, vor einem Angriffe der Heiden
gegen seine Bekehrten nicht sicher sei. Er mußte also darauf sinnen,
sein Land in Vertheidigungszustand zu setzen. Dazu reichten die Ein-
wohner selbst keineswegs hin. Er bedurfte eines Beistandes von
Außen her. Polnische Hülfe, auch wenn sie hätte geleistet werden
können, würde die Gefahr erhöht, die Bekehrten verletzt und die Selbst-
ständigkeit Christian's als des Landesherrn bedroht haben. Zudem
hatten die umliegenden christlichen Länder sich selbst gegen die Ein-
sälle der Preußen zu vertheidigen; und was hätte ein schwaches Hülfs-
heer in dem Falle genützt daß diese mit vereinter Kraft über die
bekehrten Landschaften herfielen In dieser Noth gedachte Christian
des lebhaften Eifers, womit der Papst dem Fortschritt des Glaubens
in Preußen gefolgt war, und faßte den kühnen Gedanken, die Ver-
kündigung einer Kreuzfahrt nach Preußen bei ihm zu beantragen.
Ging der Papst hierauf ein, so kam eine Schutzmacht in's Land, die
ausreichte und von welcher Christian weder für sein Ansehen noch für
die Freiheit seiner Bekehrten etwas zu fürchten brauchte; ein christ-
liches Heer, nur durch höhere Beweggründe zusammengeführt, gewährte
die beste Bürgschaft für die Sicherheit und die Freiheit des Volkes.

Der Zeitpunkt freilich schien der Verwirklichung dieses Planes
nichts weniger, als günstig. Eben hatte das allgemeine Lateranen-
sische Concil beschlossen, daß im Sommer des Jahres 1216 ein großer
Kreuzzug zur Befreiung des heiligen Landes Statt finden sollte, und
in allen Reichen des Abendlandes wurde zur Fahrt nach Palästina
gerüstet. Noch betrübender war der am 16. Juli 1216 erfolgte Tod
des großen Innocenz, dessen glühender Eifer für Preußens Bekehrung
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auch die Erfüllung einer so großen Bitte hoffen ließ. Doch Christian
ließ sich durch Alles dieses nicht abhalten, sein Begehren Innocenz
würdigem Nachfolger Honorius III. vorzutragen. Dieser gewährte,
was möglich war, daß Christian in seinem Namen das christ-
liche Volk der benachbarten Länder zur Kreuzfahrt nach Preußen auf-
bieten dürfe."8) Ob es dem Bischofe gelungen sei, ein großes Heer
von Kreuzfahrern zu gewinnen, ist unbekannt; sicher ist nur, daß er
in Masovien und Cujavien das Kreuz nicht gepredigt hat. Er that
dies einmal deßhalb nicht, weilerdadurchdem Ehrgeize Konrads
neue Gelegenheit zu Uebergriffen in seine eignen Hoheitsrechte gegeben
hätte; dann aber auch, weil eben diese Länder noch schwerer von den
Verheerungszügen der Heiden betroffen waren, als das christliche
Preußen. Dort war der Feind, als eben ein großes Heer zur Kreuz-
fahrt nach Palästina bereit stand, plötzlich mit solcher Wuth einge-
drungen, daß man sich genöthigt sah, den Kreuzzug aufzugeben und
den Papst um Entbindung von dem Gelübde zu bitten, weil die heid-
nischen Preußen in dem eignen Lande wären. Honorius gewährte die
Bitte in einem Schreiben, welches in zweifachem Betracht auch auf
Preußen und sein seit 1213 bestehendes Verhältniß zu Polen neues
Licht wirft.“?) Halten wir es nämlich mit dem 1217 an Christian ge-
richteten Briefe desselben Papstes0) zusammen, so tritt uns die
Selbstständigkeit deutlich entgegen, in welcher die beiden Länder be-
handelt erscheinen; weder ist in dem letzteren auf Konrad und Ma-
sovien, noch in dem ersteren auf Preußen oder Christian Bezug ge-
nommen. Nur am Schlusse des ersteren, nachdem die Lage Polens
und die entsprechenden Bestimmungen des Papstes bereits auseinan-
dergesetzt sind, folgt eine kurze Klausel über Preußen, deren strenge

18) Am 3. März 1217. Vgll. Urk. 5.
19) Am 16. April 1217. Fort, cod. d. Pr. I, nu. 1.

20) Actu Bor. I, 262.
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Fassung um so bedeutungsvoller ist, als man überhaupt Nichts mehr
erwartet. Er gestatte, sagt der Papst, daß die Polnischen Kreuzfahrer,
wenigstens die in den beiden Herzogthümern (Masovien und Cujsa-
vien), zum Schutze gegen die Preußen zurückblieben, — „.verbiete
aber unter dem Bann aufs Strengste, daß keiner der
Kreuzfahrer sich unterstehe. das Land der Bekehrten
Preußens ohne Einwilligung Christians, des Bi-
schofs, zu betreten.“) Gewiß führte der Papst diese strenge
Sprache nur darum, weil er die wohlbegründete Besorgniß hegte,
wenn der Herzog — denn nur Er kann gemeint sein. — über die

Weichsel nach Preußen zöge, so wäre die Selbstständigkeit dieses Lan-
des unter Christian und mit ihr die Sache des Glaubens in der
dußersten Gefahr. Bestimmter konnte der Herzog von jedem Rechte
auf Preußen nicht ausgeschlossen, der Bischof nicht deutlicher als
der unabhängige Herr erklärt werden. Es ist, um die Bedeutung
dieser Worte nicht irriger Weise zu beschränken, ein Doppeltes zu
beachten. Wenn der Papst hier das Land der Bekehrten
Preußens als das Gebiet bezeichnet, auf welchem nur der Wille
des Bischofs Geltung habe, so meint er mit diesem Ausdruck offen-
bar ohne alle Einschränkung das ganze Preußen, sofern es
bekehrt ist. eine Auffassung, die ihre Bestätigung erhält, wenn
wir uns erinnern, daß der Papst gerade deßhalb die Polen von
Preußen fern hält, damit das ganze Volk bekehrt werde.?) Es
bleibt mithin kein Zweifel daran, daß hier die Hoheit Chri-
stians über ganz Preußen, sobald es eben christlich ge-

21) Sub intimatione autem anathematis districtius inhibemus, ne
quisquam terram baptizatorum de Prussia sine permissione aui Episcopi
ecum exercitu intrare presumat, quia Dei et nostram indignationem in-
curreret, qui de cetero in tante presumtionis audaciam prosiliret.

22) Wenn manden Ausdruck auf Kulmerland allein bezlehen wollte, wo blieben
dann die während der zwei letzten Jahre hinzugekommenen baptizati de Prussia?

Watterlch, Orensstaat. 2
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worden, ausgesprochen ist. Das Bewußtsein, in welchem der
Papst diese Entscheidung aussprach, beruhete auf der Anschauung der
ganzen Zeit; es war dasselbe, welchem später der deutsche Orden den
Besitz Preußens zu verdanken hatte. Eine andere Beziehung des
Ausdrucks „das Land der Bekehrten Preußens“ geht das Kulmer Ge-
biet an. Wenn dieses auch bisher noch immer als unter Polnischer
Herrschaft stehend betrachtet wurde, so waren deßhalb seine Bewohner
doch keine Polen, sondern gehörten noch immer zu dem Preußi-
schen Volke und zwar gegenwärtig um so ausschließlicher, als die
Burgen, in welchen ehedem Polnische Colonisten sich angesiedelt
haben mochten, seit vielen Jahren verlassen und verödet standen.?)

Bildete es nun wirklich einen Theil des bekehrten Preußens, so
siel es nothwendig gleichfalls unter den Spruch des Papstes, daß kein
Kreuzfahrer darin etwas Anderes thun dürfe, als was der Bischof
Christian wolle. Nur die eine Wirkung, welche der päpstliche Spruch
im ganzen nichtpolnischen Preußen hatte, daß Christian die Landes-
hoheit zukomme, fand im Kulmischen nicht Statt, weil die Hoheit in
dieser Landschaftdem Herzoge eigen war. Dies hinderte aber nicht.
daß, solange Preußens Bekehrung durch Konrad gefährdet sein konnte,
die Bestimmung des Papstes auch für dieses Gebiet ausnahmslose
Anwendung fand.,)

Die Vollmacht, welche der Bischof zur Verkündigung einer
Kreuzfahrt nach Preußen empfangen hatte, stand nicht im Verhältniß
zu der Größe der Gefahren, welche dadurch überwunden werden
sollten. Nur in den angrenzenden Ländern durfte er das Kreug predi-
gen; und war in dieser stürmischen Zeit nicht gerade Er am nothwen-
digsten bei den Bekehrten selbst? Ein wie dringendes Bedürfniß für

23) Vgl. unsre Urk. 10.
24) Der thatsächliche Beweis, daß dies der Sinn der päpstlichen Bestimmung

gewesen, liegt in der 1222 von Konrad selbst gegebenen seierlichen Erklärung. S.
unsre Auseinandersetzung der Verhältnisse jenes Jahres.
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sein Werk auch der bewaffnete Schutz war, das eigentliche Ziel,
das er im Auge hatte, konnte nur die Befestigung und Ausbrei-
tung des christlichen Glaubens und Lebens in Preußen sein. Es
mußte darum, so stand es bei ihm fest, eine allgemeine Kreuzfahrt
in allen christlichen Ländern aufgeboten werden, die ihn jeder stören-
den Reise außer Landes überhob, unter deren Schuß das kirchliche
Leben, geleitet von ihm, dem Bischofe, in den bekehrten Theilen sich
ruhig entfalten und in immer weitern Kreisen das ganze Land sieg-
reich durchdringen mochte.5)Gelang es, den Papst zu bestim-
men, daß er mit dem ganzen Gewichte seines Wortes dem Abend-

lande im Kampf gegen die Heiden des Nordens ein würdiges, gna-
denreiches Ziel christlicher Begeisterung zeigte, so konnte die Bekeh-
rung des ganzen Landes nicht fern sein. Dieses Alles setzte Christian
in einem neuen Schreiben dem Papste auseinander und richtete an

ihn die inständige Bitte um Verkündigung einer allgemeinen Kreuz-
fahrt.

Nachdem Honorius III. aus den Mittheilungen desselben er-
kannt hatte, daß es sich um den Gewinn eines durch seine Tapferkeit
berühmten Volkes für die Kirche handle, um ein Werk, das zu seiner
Vollendung nur des päpstlichen Machtgebotes harrte, entschloß er sich,
alle Kräfte, welche der Kreuzzug nach Palästina nicht in Anspruch
nehme, dafür aufzubieten. Zuerst erließ er an die Bischöfe Deutsch-
lands, Pommerns und Polens einen begeisterten Aufruf. in welchem
er auf die wichtigen Ereignisse, welche sich in Preußen vorbereiteten,
und auf die Nothwendigkeit hinwies, das dem Heidenthume bereits
entrissene Land gegen die Rache der Feinde zu vertheidigen. Deßhalb
möchten sie alle diejenigen, welche den Zug ins gelobte Land nicht

25) Nicht zur Eroberung des noch heidnischen Gebietes, sondern nur zum
Schupe des christlichen wünschte der Bischof bewaffneten Beistand; in succursum
fidelium de Pruscia, ad defendendum fideles contra barbaras nationes, in
succursum Prutenice gentis heißt es in den entsprechenden Bullen des J. 1218.

2•
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unternehmen könnten, ermahnen, entweder persönlich oder durch Ab-
sendung ihrer Dienstmannen den neugetauften Preußen zu Hülfe zu
ziehen; es sollten ihnen dafür dieselben Gnaden zuerkannt werden.
wie den Vertheidigern des heiligen Landes.6)DasNämliche verkün-
dete ein an die Kreuzfahrer jener Lande selbst gerichtetes Schreiben.“)
Doch hiermit glaubte der Papst ebensowenig den Bedürfnissen
Preußens genügt, als die Mittel zu deren Befriedigung erschöpft zu
haben. Christian, der mitten in den Bedrängnissen von Seiten der
Preußen unverwandten Blickes ihre Bekehrung als sein großes Ziel
verfolgte, hatte Houorius zugleich mit der Bitte um Schutz auch
einige nach seiner Ueberzeugung ganz besonders wirksame Mittel an-
gegeben, wodurch das Christenthum schnell und sicher zum Siege ge-
langen würde. Ihre Anwendung aber war nicht möglich ohne nam-
hafte Unterstützung durch Geldbeiträge, welche er durch eine an die
Gläubigen gerichtete Empfehlung des Papstes zu erhalten hoffte. Der
erste Gedanke war dieser. Bei den heidnischen Preußen herrschte die bar-
barische Sitte, alle Kinder weiblichen Geschlechts bis auf eines sogleich
nach der Geburt zu tödten. Christian gedachte, dieser Rohheit da-
durch entgegenzutreten, daß er die Unglücklichen den Eltern abkaufte
und im Christenthume erzöge. Ein solches Verfahren konnte unmög-
lich seine Wirkung auch auf heidnische Gemüther verfehlen. Es mußte
in ihnen den Gedanken erwecken, daß derjenige, der so uneigennützig

26) Am 5. Mai 1218. J’ioht, cod. dipl. Pr. 1I, 2.
27) Am 6. Mai 1218. Fochf, cod. d. Pr. 1, 3. Gewissermaßen einc Er-

gänzung zu diesem Aufruf bildet die am 13. Mai 1218 (Cod. d. Pr. I, 10.) dem
Bischof gegebene Vollmacht, den Verkauf von Eisen, Waffen und Salz an die heid-
nischen Preußen zu verbieten. Er wolle nicht, sagt Honorius, „ut armis nostris
contra nos militent.“ Zugleich sollten sie an ihre Abhängigkeit von den Christen
recht fühlbar erinnert werden. — „Ut pagani saltem in tribulatione Dominum
recognoscant, et multiplicatis eorum infirmitatibus converti accelerent a#d
eundem, merito sunt eis christianorum aubsidia subtrahenda.“ — Es war

ein ihrer Bildungsstufe entsprechendes Interdikt.
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an ihren Kindern handle, gewiß auch ihnen wohl wolle. Der Papst
schenkte dem Plane seinen Beifall und empfahl ihn der Unterstützung
aller Christen...) Das sei ja. sagte er, die Alles besiegende Waffe
des Christen gegen die Anfeindungen der Bösen —die Liebe. Kaum

lasse sich eine Gelegenheit denken, die so, wie diese, jeden edlen
Menschen zur Mithülfe auffordere.

Unmittelbarer auf die Bekämpfung des Heidenthums war ein
anderer Plan Christians gerichtet. Das Gebiet, das der Predigt des
Evangeliums hamte, war unermeßlich groß, die Zahl der Glaubens-
boten zu schwach. Was nützte es, die Heiden durch Aufstellung eines
schützenden Heeres für ihre christlichen Stammgenossen unschädlich zu
machen, wenn man nicht bemüht war, sie gleichfalls zu Christen, zu
glücklichen Menschen umzuwandeln und mit ihren bekehrten Brüdern
zu vereinigen. Nun stand Christian wohl ohne Zweifel noch in Verbin-
dung mit den Klöstern seines Ordens, und hätte, so scheint es, aus
ihnen leicht neue Gefährten gewinnen können. Auch durfte er erwar-
ten. daß es in Deutschland nicht an Priestern fehlen werde, die den
nach Preußen ziehenden Kreuzfahrern sich freiwillig anschlössen.)
Allein er wußte zu gut, wie hinderlich das Mißtrauen, das die Hei-
den gegen jeden Fremden hegten, der Wirksamkeit auswärtiger Glau-
bensboten sei; zudem mußte, bei der nach seinem Dafürhalten schon
so bald entschiedenen Bekehrung ganz Preußens, ohnehin darauf Be-
dacht genommen werden, daß ein einheimischer Priesterstand herange-
bildet werde; und wenn das bekehrte Volk sich mit rückhaltloserem
Vertrauen der Leitung eines solchen überließ, um wieviel wichtiger
war es erst, daß dem noch von heidnischem Wahn befangenen Solche,
die es als die Seinigen erkannte, die Botschaft des Glaubens brach-
ten! Aus diesem Grunde hatte Christian vor, Schulen zu gründen,

—. — —

28) Am 13. Mai 1218. Fospe, Cod. I, 5.

29) Dgl. Cod. dipl. Pruss. I, 8.
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in welchen Preußische Knaben unterrichtet und zu Glaubenspredigern
ihres eignen Volkes erzogen werden sollten. Auch dieses Unternehmen
empfahl der Papst der mildthätigen Unterstützung aller Christen.20)

Doch mit diesen die Sicherung und Verbreitung des Christen-
thums im Allgemeinen bezweckenden Maßregeln begnügte Honorius
sich keineswegs. Schien ihm doch die Bekehrung Preußens so weit
gediehen, daß zur kirchlichen Organisation des Landes, zur Abthei-
lung desselben in Diöcesen und zur Erichtung eines Metropolitan-
systemes geschritten werden konnte; und wenn auch mehrere Landschaf-
ten noch heidnisch waren, so mußte eine angemessene Vertheilung der
Arbeit gerade um so schneller zum Ziele führen.

Die Errichtung neuer Diöcesen und Metropolen in einem von
Glaubenspredigern bekehrten Lande war eine Angelegenheit, womit
nur die höchsten Würdenträger der Kirche oder außerordentliche Lega-
ten des Papstes beauftragt wurden. Preußens kirchliche Gestaltung
war unn freilich nicht mehr vom ersten Anfange zu beginnen; der weite
Sprengel hatte bereits sein Haupt in Christian, dem Bischofe. Sollte
diese Kirche sich daher zu einem Systeme von Diöcesen, zu einer Pro-
vinz entfalten, so geschah dies organisch in der Weise, daß sie unter
dem gegebenen Haupte sich theilte und gliederte, d. h. daß Preußen
in Diöcesen zerfiel und Christians Stellung die des Erzbischofs
wurde.1)Diese natürliche Ordnung finden wir denn auch in dem

30) Am 13. Mai 1218. Fochf. cod. I, 4. Es heißt darin u. a.: Venera-
bilis frater noster Christianus Episcopus Pruscic ac fratres eins statue-
runt, sicut asserunt, prout valde necessarium esse constat, scolas Prute--
norum instituere puerorum, qui ad gentem suam Domino convertendam
addiscant eflcacius, quam advene, predicare ac evangelizare Dominum
Jesum Christum.

31) Es war nie die Absicht des Papstes, Preußen der Metropole Gnesen
unterzuordnen. Als Innocenz 1211 die Bekehrten der Obserge des Erzbischofs von
Gnesen empfahl, bemerkte er ausdrücklich, dies solle nur für so lange gelten, als
noch kein Bischof von Preußen wäre. Es war dies eine provisorische Maßregel ohne
alles Präjudiz für die Zukunft. Mit der Errichtung des Bisthums 1215 hörte die
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auf diese Angelegenheit bezüglichen Schreiben des Papstes vom 5. Mai
12185)beobachtet. Christian empfing darin die unumschränkte Voll-
macht, Preußen im Namen des Papstes in Diöcesen zu theilen, und
die Bischöfe zu wählen, zu weihen und einzusetzen. Hiermit war er
thatsächlich über sie gestellt. Ihre Einsetzung mochte früher oder spä-
ter in's Leben treten, der Rame „Bischof von Preußen,"“ den Chri-
stian führte, kam nunmehr dem Titel des Erzbischofes an Bedeutung
gleich.*)Esist darum nicht auffallend, wenn er von da an Erster#)
und oberster Bischof von Preußen 35) genannt wird.

Wir haben die politischen Verhältnisse Preußens bisher mit der
kirchlichen Entwicklung in so inniger Verbindung gefunden, daß hier.
wo diese zu völliger Bestimmtheit übergeht, sich uns die Frage auf-
drängen muß, ob der Moment nicht für jene eine ähnliche Bedeutung
gehabt habe. In der That wäre es nicht zu begreifen, wenn der

vorübergehende Beziehung zu Gnesen auf, und eine neue nat seitdem nicht ein;
vielmehr geht aus der unumschränkten Gewalt, die der Papst dem Bischofe Christian
Jedem gegenüber in Preußen vindicirt, deutlich hervor, daß dies Land zu einer
selbstständigen Kirchenprovinz bestimmt war. — Bei diesem offenbaren Sachverhalt
verschlägt es Nichts, daß Cod. Pruss. I, 13. von einer Legaten gewalt des Erz-
bischofs von Gnesen über Preußen Rede ist, deren ihn der Papst 1219 enthebt.
Selbst diese außerordentliche Vollmacht mag wohl selten, oder gar nicht zur An-
wendung gekommen sein. Ob sie in den Bullen des Jahres 1213 gemeint ist?
1217 war der Erzbischof schon erkrankt. Vol. Cod. Pr. 1, 1. Am bedeutungs-
vollsten jedoch ist, daß er 1218 bei der Ordnung der Preußischen Kirche
ganz unerwähntgeblieben.

32) Vgl. unsre Urk. 6.
33) Dies erhellt aus der später noch zu erörternden Urkunde Act. Bor. II,

62 1., in welcher der Papst, als bereits ein Bischof von Kulm ernannt und geweiht
war, dennoch nicht diesen, sondern Alben, den Erzbischof von Preußen, Chri-
stians Nachfolger nannte.

3) Dieser Titel begegnet uns zuerst in einer Schenkungsurkunde des Herzogs
Konrad vom Jahre 1223. Acta Bor. I, 275. V#gl. Ur k. 10a.

35) So nennt ihn der päpstliche Legat: Quum questio verteretur inter
Christianum, P### emiscopumn Hrusste Feneralem Cod. Pr. I, 41.
Val. unfre Urk. 28.
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Papst, von dem wir wissen, daß er sich die politische Entwicklung des
Volkes immer besonders angelegen sein ließ, jetzt, da dasselbe in die
Reihe der christlichen Völker eingeführt wurde, nicht mit seinem mäch-
tigen Worte bestimmt haben sollte, wer über Preußen als Herr zu ge-
bieten habe. Nun wissen wir zwar, daß im Jahre 1217 den Polen,
und eben jetzt. 1218, allen Kreuzfahrern gegenüber Christian als un-
umschränkter Herr im ganzen?) Preußischen Lande erklärt wurde,
daß Christian eigentlich nur als solcher die Theilung des Landes und
die Errichtung, beziehungsweise die Dotirung der Bisthümer ohne
Zuziehung eines Andern vorzunehmen im Stande war. Allein wir
erwarten mit Recht in diesem so wichtigen Augenblicke mehr, wir er-
warten schlechterdings eine an ihn gerichtete Urkunde, in welcher er
förmlich und feierlich als Herr von Preußen ernannt und bestätigt ist.
Und diese Urkunde hat Christian wirklich erhalten,?) und mit ihr er-

36) In den beiden, äußerst streng gehaltenen, Bullen des Papstes vom 12.
und vom 16 Mai 1218 (Acta Bor. I, 265. und Cod. Pruss. 1I, 6.) wird den
Kreuzsahrern verboten, sich irgend eine Herrschaft in Preußen zu
gründen (ut, non que sun sunt sed Jesu Christi querentes, ad conver-
tendum ad deum, non ack s#h#nd'#m saue serbifullt papanos atlendund .).
Wenn Einer es aber wagen würde, gegen des Bischofs Willen das schon bekehrte
Land zu betreten, oder darin irgend Etwas eigenmächtig zu verfügen (in ea dis-
ponere quicquam), wodurch die Unbekehrten gereizt oder die Bekehrten gedrückt
würden (was dies sei, sagen die früheren Worte: ne, quod absit etc. Vgl.
unsre Urk. 7.), so solle Chr. sie mit dem Baune strafen. Die zweite Urkunde, an
die Kreuzfahrer selbst gerichtet, ist sast mit der ersten gleichlautend, nur verbictet sie,
überhaupt Preußischen Boden gegen Chr.'s Willen zu betreten: Si qui contra
voluntatem eius terram baptizatorum vel bantirundorum totius Pruscis ete.

37) Die Existenz derselben bestreitet Volgt, wie er auch den auf die Polnischen
Fürsten und die Kreuzfahrer überhaupt bezüglichen Bullen keine politische Beziehung
beizulegen scheint; begreiflicherweise weicht dadurch seine ganze Auffassung von der
unsrigen sehr weit ab. Die Existenz der Urkunde ist jedoch, obgleich wir sie selbst
nicht mehr besipen, über allen Zweifel erhaben. Denn in einer 1231 dem deutschen
Orden ausgestellten Urkunde erklärt Christian öffentlich und feierlich, „daß Preu-
fenihm durch rechtmäßige und gnädige Verleihung des Apostoli-
schen Stuhles gehöre“: nos in terris DPruzie, #Lte a#d nos er iure ot gra-
eia sedis qpostolice apectare videntur, .. . .. terciam ipais contulimus in
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langte seine Stellung als geistlicher Furst, wenn auch noch nicht ihre
thatsächliche Vollendung, doch ihre volle Bestimmtheit.

Aus den beiden Entscheidungen des Papstes tritt uns die Ge-
stalt, in welcher Preußen den christlichen Staaten Europa's sich an-
schließen sollte, in deutlichem Bilde entgegen. Wie im deutschen
Reiche, von der Nordsee bis an den Fuß der Alpen, viele und

nicht die unansehnlichsten Länder in ihren Bischöfen und Erzbischöfen
zugleich auch ihre weltlichen Hemscher erkannten, so sollte auch Preußen
ein geistliches Fürstenthum werden, und Christian es als Erzbischof
regieren. So hatte es der Papst, in der Ueberzeugung, daß es
Preußen zum Heile gereiche, daß Niemandes Rechte dadurch beein-
trächtigt würden, und daß Niemand so gerechten Anspruch auf Preu-
ßens Besitz habe, wie Christian, feierlich festgesetzt.

Christian's ganze Thätigkeit galt nun der Verwirklichung der für

vera et perpetua proprietate possidendam. Cod. Pruss. I. 25. (Das Rela-
tivum que anders, als allgemein, von den terris Pruzie zu verstehen, ist
unzulässig vgl. Voigt, Gesch. Pr.'s II, 228. Anm. 1.). Ferner hat der deut-
sche Orden, durch seine Bevollmächtigten, diese Schenkung angenommen und
ist dadurch der Erklärung als einer von ihm für wahr erkannten
beigetreten; er, der mit dem Bischofe eben im heftigsten Streite lag, hat dies
sicher nicht gethan, bevor er sich auf's Unwidersprechlichste von dem Vorhandensein
der Urkunde überzeugt hatte. Wir haben also das Zeugniß Derjenigen, bei welchen
wir, nächst dem Versasser, dem Papste, die sicherste Kenntniß annehmen dürsen, das
des Bischoss, dem sie gehörte, und das des Ordens, der ihre Existenz nicht wünschte.
—Die Zeit, in welcher sie versaßt worden, zu bestimmen, fehlt cs an besonderm
Anhaltspunkten; am wahrscheinlichsten aber und am ungezwungensten wird sie,
aus den oben entwickelten Gründen, mit der ihr sachlich parallelen Vollmacht, welche
sich auf die kirchliche Organisation bezog, verbunden. — Wer sich hier darüber
wundern wollte, wie doch der Papst auch das noch unbekehrte Land schenken könne,
käme bei der 1234 Statt findenden Schenkung an den Orden (Cod. Pruns. I,
n. 35.) in denselben Fall. — Diese ganze Sachlage ist zu klar, zu wohl begründet,
als daß die Anmaßung des Herzogs vom Jahre 1230, Preußen gehörc ihm, auch
nur ein Bedenken dagegen erwecken könnte. Wir werden die Urkunde des Herzoge
an ihrer Stelle genau prüsen, und begnügen uns hier damit, auf seine Behauptung,
Löbau gehöre ihm ebenfalls (Cod. Pr. I, 51.), hinzuweisen. Wir wissen, wem diese
bandschaft gehörte.
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Preußen vorgeschriebenen kirchlichen und politischen Organisation.
Am nothwendigsten war die Sicherung des schon bekehrten Gebietes
durch Herbeiziehung möglichst vieler Kreuzfahrer. Denn unaufhörlich
machten die Heiden Einfälle in das christliche Land und suchten durch
den Schrecken ihrer Waffen die Bekehrten zum Rückfall in das Hei-
denthum zu zwingen..) Während des Jahres 1219 scheint indeß
noch kein eigentliches Heer in Preußen angekommen zu sein 39) und
gewiß ist der Zweck der Reise, welche Christian um diese Zeit nach
Deutschland unternommen, “) kein anderer gewesen, als die Theil-
nahme für die Sache Preußens zu vermehren und Kreuzfahrer zu ge-
winnen. Allein die damalige Lage des Reiches war nicht geeignet,
einen großen Erfolg hoffen zu lassen. Der Kreuzzug Friedrichs II.,
der seit langer Zeit schon gelobt und verkündigt war, sollte nun wirk-
lich Statt finden. Auf den Hoftagen zu Nürnberg im Oktober 1219
und zu Frankfurt im darauf folgenden Jahre hatte Friedrich sich von
den deutschen Fürsten das Versprechen geben lassen, daß sie mit ihm
die Fahrt nach dem heiligen Lande antreten würden,“) und bei der
am 22. November in Rom durch Honorius III. empfangenen Kai-
serkrönung selbst versprochen, im August 1221 den Kreuzzug antreten
zu wollen.“2) Unter solchen Umständen war es äußerst schwer, der
Begeisterung, welcher die einladende Fahrt nach Jerusalem mit dem

38) So berichtet der Papst in seinem Rundschreiben. Cod. Pruss. I, 12.
Daß übrigens die Preußen jedesmal, so oft sie Masovien verheerten, auch durch das
Kulmerland gezogen seien, wie Voigt, Gesch. Pr.'s I, 442 und 445. annimmt,
ist nicht wahrscheiulich. Der größere östliche Theil Prcußens grenzte gar nicht an
das Kulmische, sondern an Masovien, und es läßt sich sehr gut denken, daß sie,
wenn sie rauben wollten, unbekümmert um Christians dürftige Bekehrte, in
Masovien einfielen.

39) Die Zuellen schweigen darüber gänzlich.
40) Im Jahre 1220 war er nach dem Chronicon Montis sereni p. 81. i

Halberstadt bei der Einweihung der Kirche gegenwärtig.
11) Böhmer, Kaiserregesten S. 103. 105.
142) Raynald. ad h. a. u. 21.
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Kaiser vorschwebte, auch nur einiges Interesse für das unbekannte
Preußen abzugewinnen. Die Hülfe, welche Christian aus Deutsch-
land erhielt, wird demnach sehr spärlich gewesen sein.“)

Hingegen zog im Jahre 1222 ein beträchtliches Kreuzheer unter
Anführung Herzog Heinrichs des Bärtigen, der Bischöfe von Breslau
und Lebus und anderer Schlesischer Edlen aus Schlesien heran. Die
Absichten Heinrichs waren anfangs vermuthlich einfach dahin gegan-
gen, als Kreuzfahrer mit den Seinen den Bischof und dessen Land
gegen die Anfälle der Heiden zu vertheidigen. Allein da, wo er uns
zuerst begegnet, bei Herzog Konrad, finden wir ihn mit weiter grei-
fenden Planen beschäftigt. Beide hatten sich darüber verständigt,
daß Heinrich einen Theil des Kulmer Landes zum bleibenden Besitz
erhalten sollte.“") Das doppelte Ziel indeß, das er sich vorgesteckt
hatte, die Vertheidigung des Bischofs und die Erwerbung eines Ge-
bietes im Kulmischen Lande, konnte nicht erreicht werden, ehe der
Bischof seine Einwilligung gegeben hatte.“5) Christian zeigte sich,

43) Vgl. das Schreiben des Papstes vom 8. Mai 1220 an die Bekehrten
Preußens. Raynald. ad h. a. 40—1. "

44) Dies geht klar aus dem bisher wenig beachteten zweiten Theile der sogleich
zu crörternden Urkunde 10. hervor. Es ist daselbst von gewissen Vortheilen
Rede, welche dem Bischof auch aus dem Tbeile des Landes, das etwa ein Anderer
empfangen könnte, zugesichert werden; dann folgt unmittelbar der Borbehalt,
daß hierüber, im Falle Herzog Heinrich dieser Zweite sein sollte,
zwischen ihm und Christian von dieser Bestimmung ganz unabhängig verhandelt
werden solle. Die Worte der Urkunde sind, nach unserer unzweifelhaft richtigen
Emendation, solgende: Quicunque terram Colmensem habuerit et quicquid
ad dominium Colmensis territorü pertinet, — exceptis bonis predictis,
due supradictus episcopus Prussie ibi habet, aut in posterum quccunque
iusto modo, aut emtione aut filelium donatione habiturus est, — omnes

proventus ipsius terre cum episcopo Prussie dimidiabit, insuper decimam
temporalium de parte sua episcopo Prussie dabit, ercepfo duce Sileste Ik.,
qui, faciet eum episcono secundum quod iis duobus visum fuerit erpediro. —
Ganz fest scheint Heinrich noch nicht entschlossen gewesen zu sein; er wollte erst den
Versuch machen.

45) Auch dieser wesentliche Umstand, der übrigens aus den päpstlichen Bullen
der Jahre 1213, 1217 und 1218 folgt, ist bisher fast ganz übersehen, und die Ur-
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als Konrad ihn darum bat, anfangs nicht sehr willfährig.“") Hätte
es sich blos um die Beschützung des christlichen Landes gehandelt, so
hätte er schwerlich Anstand genommen, darauf einzugehen. Aber wie
bedenklich war es, einen so kriegerischen, eroberungslustigen Fürsten
als Nachbar des friedlichen Preußischen Fürstenthums aufzunehmen!
Zu solchen gefährlichen Planen wollte der Bischof die Hand nicht bie-
ten; er wollte es um so weniger, als er vernahm, daß Heinrich die
Burg Kolmen (Kulm), welche allerdings der bedeutendste Punkt
des Landes war, welche er jedoch eben deßhalb bereits selbst zu
seiner Residenz erwählt hatte.“) zum Stützpunkt seiner knegerischen
Operationen zu machen wünsche. Ueberbaupt wie mißlich konnte
Christian's Stellung und die Lage seiner Untergebenen werden, wenn
die Hauptpunkte des Landes in fremden Händen waren! Es lag auf
der Hand, — sollte Christian sich irgend zu dem Ansinnen Konrads
verstehen, sollte er dem Herzog von Schlesien gestatten, einen Theil
des Landes von Konrad anzunehmen, so konnte er es, in seiner Stel-

lung, nur dann, wenn ihm dagegen durch Zusicherung der
Hauptplätze das Uebergewicht im Lande gewiß war. Auf der an-
dern Seite kam Konrad unendlich viel darauf an, daß Heinrich in der
Vertheidigung des Kulmischen Masovien'e Schutz übernahm, und was
die Landesburgen betrifft, so galt es ihm, der sie längst aufgegeben
und in Trümmer fallen lassen.“) ganz gleich, ob sie für den Bischof

kunde lediglich als „Schenkung Konrads an den Bischof“ behandelt worden, obgleich
die im Eingange des Schenkungsvertrages so scharf hervorgehobenen Bitten Kon-
rads ohne Berücksichtigung der unumschränkten Macht des Bischofs gar nicht zu
begreifen sind.

46) Wir erkennen dies aus den wichtigen Bedingungen, die er gestellt, und
die gewiß nicht bei dem ersten Antrage von Konrad zugestanden waren.

47) Es ist schon an sich ganz natürlich, daß Christian sich zu seiner Refidenz
den festesten Punkt des Landes auswählte; auch die Worte am Schluß des ersten
Theiles der Urkunde zeigen dies.

49) „„Cuondam castra“ — heißen sie in der Urk. alle, und die Hauptburg
Colmen wird genannt „per multos annos a Prutenis destructum et tota-
liter desolatum.“
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oder für den Schlesischen Herzog besetzt und behauptet würden. Nach-
dem er also lange und inständig den Bischof mit seinen Bitten be-
stürmt hatte, gab dieser endlich unter der genannten Bedingung.
welcher er noch einige andere ähnlicher Tendenz hinzugefügt, zu dem
Plane Heinrichs seine Einwilligung, und es kamen Anfangs August
des Jahres 1222 zu Lowitz die Verhandlungen in folgendem von
Herzog Konrad und seinen Prälaten und Edlen unterzeichneten Schen-
kungsvertrage zum Abschluß:

„Konrad, Herzog von Masovien, tritt dem Bischof Christian von
Preußen im Kulmischen Lande die Burgen Graudentz, Thorn,
Kulm ,“) und mehrere andere, mit allen dazu gehörigen Dörfern
und Gütern sammt der betreffenden Landeshoheit ab.5°) dafür daß

— — ——

49) Die Urkunde ist bei Teiönitz, cod. iur. gent. dipl. pg. 6—8. und bei
Treer, cod. Pomeraniae dipl. u. 58. abgedruckt, aber sehlerhaft und ganz un-
verständlich. Unabhängig davon hat Lukas David, dem das Kulm-Löbauische
Archiv unter dem Bischof Tiedemann Gise vom Jahre 1541— 1549 zur Verfügung
stand, sie uns in einer Copie erhalten, welche in der Königsberger Schloßbibliothek
unter seinen Manuseripten aufbewahrt wird. Diese Abschrift erst bietet, wie eine
Vergleichung mit obengenannten beweist (ogl. Acta Bor. I, 268—270.) die voll-
ständige und verständliche Urkunde, und nennt, außer den bei L. und Dr. angege-
benen, noch 12 qguondam castra, welche Kourad dem Bischof schenkt, darunter
auch das cas#r#m CoSmen. Vgl. unfre nach Lukas David gegebene Urk. 10.
Auf den ersten Blick scheint es sonderbar, daß eher von dem Wiederaufsbau, als von
der Schenkung der Burg Rede ist; dies kommt aber einsach daher, weil jener die
Bedingung war von dieser. Völlig grundlos ist Baczko's (Gesch. Pr.'s, I, 106)
Ansicht, durch diese Urkunde habe Konrad sich Kulm wieder angeeignet. Ebenso
wenig ist die Vermuthung Voigts (I, 453.) zulässig, Konrad habe in ihr die
Wehr= und Schuppflicht Kulms übernommen. Die Urkunde redet kein Wort von
irgend einer Thätigkeit Konrads auf Kulmischem Boden, sondem nur von Herzog
Heinrich. Wenn Voigt ferner 1, 451. die Worte der Urkunde so versteht, als
habe Heinrich im Kulmischen Besipungen gehabt, so übersieht er, daß in fnerit und
dimidiabit von einer zukünftigen Möglichkeit Rede ist.

50) „Cum iure ducali“ sagt die Urkunde. Röpell behauptet in der Ge-
schichte Polens, 1, 431—442., gestütt auf andere Polnische Schenkungsur-
kunden, welche in denselben oder ähnlichen Ausdrücken — cum pleno iure ei do-
minio, quodeunque ius, perfecta libertes —die Landeshoheit nicht bezeich-
nen, daß Konrad diese weder hier noch später (1230) mit übertragen habe. Allein
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der Bischof seine Einwilligung gibt zum Wiederaufbau und) zur Be-
setzung der Hauptburg Kulm durch Herzog Heinrich":) und das
Schlesische Kreuzheer. Aus gleichem Grunde begeben sich auch der
Bischof von Plock und sein Kapitel all ihrer Besitzungen und geist-
lichen wie weltlichen Rechte in demselben Lande zu Gunsten Chri-
stians2).DieKreuzfahrer werden dem Bischofe Christian in der

wenn solche Ausdrücke, von Polnischen Herzögen ihren Lehensleuten und
Untergebenen gegenüber gebraucht, mit dem Begriffe von Landeshoheit
nicht zusammenficlen, so war die Restriktion eben zu einer geseplichen Gewohnheit
und ihre ausdrückliche Erwähnung überflüssig geworden. Anders verhielt sich die
Sache bei Verhandlungen mit Auswärtigen. Außerhalb Polens hieß ius ducale,
dominium, Landesherrschaft, und, wollte Konrad in Verträgen mit Auswär-
tigen, z. B. mit Christian oder dem Deutschen Orden, sich die Landeshoheit vorbehal-
ten, so durfte er solche Ausdrücke entweder nicht gebrauchen, oder doch nicht, ohne sie
zu restringiren.— Was Röpell (a. a. O. S. 435. 438) nech gegen Voigt geltend
macht, daß der Deutsche Orden später in Polen von seiner kaiserlichen Verschreibung
keinen Gebrauch gemacht habe, hing, wie wir an seiner Stelle sehen werden, mit An-
derem zusammen.

51) Diese Besetzung Kulms durch Heinrich hatte zunächst den Zweck, dem
Bischofe Schutz zu gewähren; er hatte ja das Kreuz genommen. Außerdem jedoch
wollte er zugleich den Versuch machen, ob der Besitz eines Gebietes im Kulmischen
ihm die Opser und Anstrengungen, die nothwendig wären, lohne, oder vielleicht
im Verhälmiß zu diesen zu gering sei. Deßhalb war auch die wirkliche Uebertragung
von Seiten Konrads, wie die Urkunde zeigt, noch nicht geschehen, und Heinrich
bei der Aufbauung und Besetzung Kulms rinstweilen nur Kreuzfahrer im Dienste
des Bischofs, dem die Burg gehörte.

52) Weislich benützte Christian die Gelegenheit, um das Kulmer Land, das er
nun, theils unmittelbar, theils mittelbar unter seine Henschaft bekam, aus jedem
Abhängigkeitsverhältniß von Polen zu lösen. Streng genommen war das
Verhältniß zur Kirche von Plock schon durch die oft genannten päpstlichen Schreiben
suspendirt; aber Christian wollte verhindern, daß der Bischof von Plock etwa nach
völliger Sicherung des Kulmischen oder nach Preußens Christianifirung mit seinen
Ansprüchen wieder hervorträte; deßhalb verlangte er, daß derselbe sammt seinem
Domkapitel ein für allemal auf die Rechte seiner Kirche in jenem Gebiete Verzicht
leistete.— Daß dies wirklich geschehen ist, daß die Plocker Kirche zu Gun-
sten Christians Verzicht gethan „de omnibus villis et possessionibus.
et de omni iure tam spirituali quam temporali, ducd idem episcopus et
suum capitulum in predicto Colmensi dominio olim habuerunt,“ —istzur
Bemtbeilung eines späteren Ereignisses von der größten Wichtigkeit.
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Burg Kulm eine Kurie und ein seinen Wünschen angemessenes
Kloster 58) bauen.“

„Der zukünftige Besitzer des nichtbischöflichen Landestheiles
wird seine Einkünfte mit dem Bischof theilen und außerdem den
Zehnten an ihn entrichten. Ist dies aber Herzog Heinrich, dann
wird zwischen ihnen beiden eine besondere Vereinbarung Statt
finden7).“

An diese Schenkung schloß sich eine Reihe anderer von Seiten
Herzog Leßko's, des Ritters Christin von Chrosna, des Krucko und
des Herzogs Konrad an?); sie alle suchten dem Unternehmen Hein-
richs, das ebenso wichtig für Polens Sicherheit war, als für die
Sache Preußens, die Wohlgeneigtheit Christians zu erhalten.

Es war für den Bischof kein geringer Gewinn, daß er durch die
empfangene Schenkung der Hauptplätze im Kulmischen Lande und
durch das ihm so auf jeden Fall gewährleistete Uebergewicht über den
zukünftigen Besitzer des noch übrigen Gebietes förmlicher Herr des
Landes, unabhängig von Polen, geworden war. Nun erst umfaßte
seine ordentliche bischöfliche Landesherrschaft8)ganzPreußen, und

53) In diesem (Cistercienser.) Kloster sollte ohne Zweifel die Schule, die Er-
ziehungsanstalt, kurz Alles, was Preußens Bekehrung erforderte, Raum finden.

54) So gänzlich hatte Konrad den Gedanken an die Behauptung des Kulmi-
schen Landes ausgegeben!

55) Vgl. die Regesten des Jahres 1223. Eine dieser Schenkungen (unsre
Urk. 100.) giebt die interessante Nachricht, daß Preußen schon damals (1223) unter
den schützenden Namen Maria's gestellt war: „Sancte Cruci et 5eate Alarse
Virgini in Prussia — — donavi,“ sagt die Urkunde.

56) Das Wort episcopatus Prussiae, bas von jetzt an oftmals in den Ur-
kunden vorkommen wird, hat keinen so engen Sinn, wie Voigt I, 451 ff. anzu-
nehmen scheint; es heißt nicht: „Bisthum- in dem ausschließlich geistlichen
Sinne, sondern es bedeutet den Inbegriff aller kirch lichen und politi-
schen Rechte, welche dem Bischofe Christian und seinen Nachfolgern eigen find.
Kommt das Wort nun in einem Zusammenhang vor, wo von weltlichem Be-
sitz und Recht Rede ist, so tritt die politische Bedeutung in den Vordergrund und es
bezeichnet die Landeshoheit des Bischofs; im andern Falle — die kirchliche
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zwischen ihm und Polen zogen die Weichsel und die Drewenz eine na-
türliche Grenze. Allein es dus#e auch überhaupt als ein glückliches Er-
eigniß angesehen werden, daß ein Gebiet, welches bis dahin ein werth-
loses Eigenthum des Herzogs von Masovien gewesen 7), nun unter
der umsichtigen Leitung des Bischofs Christian und unter dem Schutz
des tapfern Herzogs Heinrich zu einem Grenzwall für Polen und
zu einer Pflanzstätte des Christenthums für die noch unbekehrten
Landschaften Preußens werden sollte.

Nachdem die Uebereinkunft zu Lowitz geschlossen war, hatte das
Heer der Kreuzfahrer die Weichsel überschritten und befand sich auf
Kulmischem Boden “). Feldzüge gegen die Preußen zu unternehmen,
war nicht der Zweck ihrer Berufung); ihre Thätigkeit wird dem

Gewalt. Steht es aber so schlechthin, dann darf keine der beiden Bedeutungen außer
Acht gelassen werden. — Ebenso irrthümlich ist, was Voigt als die Folge des
Schenkungsvertrages von Lowitz anfieht: „In solcher Weise, sagt er (a. a. O.),
erhielt der Bischof Christian jetzt die ganze (1) Kulmische Landschaft zu seinem
bischöflichen Sprengel und es entstand nun erst das eigentliche
Bisthum Kulm, wiewohl der Bischof auch forthin noch Bischef von Preußen
bieß.“ Hiergegen ist zu erinnern, daß der bischöfliche Sprengel Christians schon
seit 1215 ganz andre Landschaften Preußens umfaßte, — daß also der episcopus.
Trusstae nicht erst 1222 anfing ein seinem Namen entsprechendes Gebiet unter sich
zu haben, daß ferner Christian nur als der Bischof von Preußen die freie
Verfügung darüber haben konnte, wer in die kerro hapt#zakoum vel baptizando-
rum tocius Prurcie (Cod. Pruss. 1I, 6.) kommen dürfe, endlich daß vor dem Jahre
1243 weder ein Kulmer Bisthum, noch ein Bischof von Kulm existirte, mithin
Christian am allerwenigsten jemals so heißen konnte.

57) Daraus und weil Konrad einen starken Schutz für sein Land suchte, er-
klärt es sich allein, daß er sich die von Christian gestellten Bedingungen gefallen
ließ. Er, dem vor Allen das scharfe päpstliche Verbot irgend welcher Einmischung in
Preußens Angelegenheiten gegolten, der es also auch durch sein Benehmen hewor-
gerufen, hätte ohne die dringendste Noth sicherlich keine Schenkung, nicht einmal
von einem für ihn werthlosen Gegenstande, an den Bischof gemacht.

58) Wir finden es im August des Jahres 1223 zu Bresno, welches wadr-
scheinlich derselbe Ort ist mit dem heutigen Brzyszno, nordöstlich von Thorn. Vel.
Urk. 10a.

59) Vgl. die Bulle vom J. 1218 im Cod. Pruss. I, 2. 3. 6. Diese defen-
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Aufbau von Kulm und überhaupt der Befestigung des Landes ge-
widmet worden sein. Im Jahre 1223 hatten sich die Pommerischen
Herzöge Swantopolk und Wratislaw gleichfalls bei dem Heere einge-
funden 0), und wir dürfen annehmen, daß es auch an einzelnen
Zuzügen aus Deutschland nicht ganz gefehlt habe.

Der Bericht, den Christian über diese günstige Entwicklung der
Dinge an den Papst zu senden sich ohne Zweifel gedrungen gefühlt,
konnte sich mit der Absendung jenes für den Norden so bedeutungs-
vollen Römischen Legaten Wilhelmvon Modenas)), nach Livland
begegnet haben. Unter den Austrägen, welche ihm Honorius gegeben.
war auch dieser, daß er den Bischof und die Bekehrten Preußens be-
suchen und der päpstlichen Huld und Liebe versichern sollte2). Ob es
ihm jedoch möglich gewesen, diesem Besehle nachzukommen, ist sehr
weifelhaft"s); denn noch in demselben Jahre brach über Polen und

sive Stellung, auf welche sich das Heer beschränkte, macht es begreislich, daß uns
während dieser Zeit keine wichtigen Thatsachen berichtet werden.

60) Siehe Urk. 108.
61) Ueber seinen Charakter und sein Verhältniß zum Papst vol. Rayn.

1224. 38.
62) Bei Raynald I. c. steht Livland als Ziel der Reise Wilhelms an erster

Stelle. Der Brief ist datirt: II. cal. Jan, pontif. n. 8. IX (31. Dezember 1224.)
In denselben Tagen, III. Non. Januarüt a. IX (3. Januar 1225) ist der freund-
liche Brief an die Bekehrten Preußens geschricben. Es ist also zu vermuthen, daß der-
selbe dem Legaten mitgegeben wurde. Dagegen bezieht sich Cod. d. Pr. I. 17.
nicht auf Preußen.

63) Seine Reise dauerte nicht, wie Boigt (I, 160. Anm. 1.) und Töppen
(Geschichte der Preuß. Historiograpbic. S. 282.) glauben, bis 1228, sondern späte-
stens dis Ende 1226. Denn nach Al#rrator#, Antiqq. Ital. tom. VI. pag. 234.
war er im Dezember 1227 wieder in Modena. Seine Gefangenschaft in Aachen
(Godefrid. Colon. p. 296.) muß also in das Jahr 1227 eder 1226 fallen
(Gedesried sagt nicht, daß die Gefangenschast selbst 1228 gewesen). Am 23. Mai
1226 war er nun noch in Livland, vgl. Index hist. dipl. Livon. T. I, p. 6—9#.
Somit ist cs nicht glaullich, daß er auf seiner Rückreise nach Deutschland, die er
über Gothland angetreten (Voigt, II. 320), Precußen berührt haben sollte.
Auf der Hinreise aber standen Pommerns und Polens traurige Verhältmisse im
Wege. Die Uebersetzung des Grammatikers Donatus ins Preußische, wovon Al-

Watterich, Or##nsstaat. 3
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Pommern, die beiden Länder, durch welche allein Preußen zu erreichen
war, aus der alten Unheilsquelle Verheerung und Elend herein “).

Als die heidnischen Preußen erfahren hatten, daß Herzog Swan-
tepolk aus Pommern abwesend sei, eilten sie, die günstige Gelegen-
heit zu benutzen 5), und brachen im Sommer 1224 über die Weichsel
in sein Land. Danzig wurde erstürmt, Oliva zerstört, die Mönche
gefangen nach Danzig geführt und unter grausamen Qualen am
27. September getödtet. Da mußte Swantopolk zur Vertheidigung
des eignen Landes das Kreuzheer verlassen. Allein die Preußen
hatten schwerlich auf seine Rückkehr gewartet, sondern sich raubend
und mordend auf das südlich an sie grenzende Masovien gewor-
fen. Noch stand Konrad vielleicht im Kulmischen, als zu ihm
aus seinem Lande der Jammerruf der Verzweiflung drang. Es
war, als hätte das ganze Preußische Volk bis nach Samland hin
sich aufgemacht, um nicht eher zu ruhen, bis Masovien in eine Wüste
verwandelt wäre. Kein Widerstand war möglich, in solchen Massen
zogen sie. Was vor ihnen fliehen konnte, floh in die Wälder; der
Herzog selbst hatte keinen sichern Aufenthalt mehr, als die Burg zu
Plock. Die Kirchen gingen in Flammen auf, die Klöster wurden ver-
heert, die Priester erschlagen.

Auch das christliche Preußen blieb nicht von den Barbaren ver-
schont. Das nördlich zwischen Pomesanien und Ermland gelegene
Lansanien war wohl schon sogleich von den nach Pommern Stürmen-

bericus (Chron. pag. 547.) meldet, muß also, wenn die Nachricht überhaupt auf
Wabtheit beruht, entweder zu einer ganz anderen Zeit, oder anderswo (in Liv-=
land, dann aber eine livländische) entstanden sein.

64) Annales Monast. Oliv. p. 11. ist die einzige gleichzeitige Quelle. Sie
redet und weiß mehr von den Drangsalen Pommerns und Masoviens, als von
denen des Kulmischen Landes.

65) Gerade daraus, daß die Ann. Oliv. von keinem Zusammentreffen des
tapfern Herzogs mit den Preußen (Voigt, 1, 469.) melden, folgt, daß dieser außer
Landes gewesen sein müsse.
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den überfallen und was der Bischof in langen Jahren mit Mühe
gepflanzt hatte, schonungslos zertreten worden 36). Im Kulmer Lande,
von wo Herzog Heinrich mit Aufgebung seiner Pläne längst heim-
gezogen war. 2) fand Christian mit den bei ihm verweilenden Kreuz-
fahrern wohl auf der Hauptburg Kulm Schutz vor dem Feinde. Aber
welch ein trauriger Umschwung der Verhältnisse!

Indeß wie anhaltend auch diesmal der Kriegssturm aus dem
Norden sein mochte, bleibend nahmen die Preußen auf solchen Zügen
nie von einem Lande Besitz; hatten sie ihre Raub= und Mordlust
befriedigt, dann verschwanden sie immer wieder in ihre Wälder und
es traten oft mehrere Jahre vollkommner Ruhe ein. Geschah dies
auch jetzt. so durfte Christian sich der Hoffnung hingeben, daß es ihm
dann vielleicht gelingen würde, die Kreuzfahrt nach Preußen mit groß-
artigerem Erfolge bei dem Papste und in Deutschland in Anregung
zu bringen, und mit einer starken Heeresmacht nicht nur sein christ-
liches Land zu behaupten, sondern auch die heidnischen Landschaften
zu züchtigen und zu unterwerfen. Deun daß die bloße Vertheidigung,
auf die er sich bis dahin beschränkt hatte, das Werk des Glaubens
nicht fördere, davon hatte ihn die jüngst gemachte traurige Erfahrung
hinlänglich belehrt. Der heidnische Trotz, das sah er, ließ sich nur mit
Waffengewalt brechen, und wie lange er auch gezögert, er mußte jetzt
zu dem Entschlusse kommen, in diesen Boden sei das Kreuz nur mit dem
Schwerte zu pflanzen"). In wiefern und mit welchem Glück er wäh-

66) Nichts desto weniger ist diese Landschaft selbst in den später folgenden
Kämpfen mit dem Orden noch als eine nicht sehr für das Heidenthum eifernde wie-
derzuerkennen. Die Pomesanier haben die Schlacht an der Sirgune (Sorge), die Erm-
länder die bei Braunsberg, — in Lansanien suchen wir vergebens die Wahlstatt, wo
seine Männer vereint den Kampf der Verzweiflung für das Heidenthum gekämpft hätten.

66 a) Vgl. seine Urkunde d. d. 1. Juli 1224 in Novo Foro. Sommersb.
III. pg. 97.

67) Von nun an kommen die Ausdrücke „Vertheidigung, Schutz der
Getauften in Preußen“ in den Urkunden nicht mehr vor.

3
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rend der Jahre 1226, 1227 und 1228 diesen Gedanken zu verwirk-
lichen gestrebt, darüber fehlen uns bestimmtere Nachrichten. Das
Schweigen der Quellen deutet jedenfalls darauf hin, daß seine deßfall-
sigen Bemühungen während jenes Zeitraumes wenig nach Außen her-
vortraten. Vielleicht war er auch ähnlich wie im Jahre 1220 in
Deutschland, um neue Streitkräfte für seine Burgen zu sammeln und
die Begeisterung für die nordische Kreuzfahrt persönlich anzufachen ).

66) Man pflegt die Stiftung des Dobriner Ordens in das
Jahr 1225 zu setzen. Vgl. Voigt, 1, 460. Dann soll die Ersabrung, daß die-
ser Orden der Ausgabe nicht gewachsen sei, insbesondere seine Niederlage in einer
Schlacht bei Straßburg, das Verlangen nach einer stärkeren Hülfsmacht erzeugt
und die Berufung des Deutschen Ordens veranlaßt haben (das Letztere
gibt D#sburg an, in seinem von ihm 1326 vollendeten Chronicon Prussise,
II, 1. 5). Allein die Stistung des Dobriner Ordens muß viel sräter fallen. Die
Berufung des Deutschen Ordens ist spätestens im Anfang 1226, wo
nicht schon Ende 1223 geschehen (vgl. die Urkunde Friedrichs II. in den Regesten).
Also bleibt für die Stistung, die ersten glücklichen Kämpfe, das Zurückweichen der
Preußen, deren abermaliges Vorsiürmen, die Schlacht bei Straßburg, die Einschlie-
bung des Ordens auf sriner Feste durch die Prcußen (ogl. Voigt, a. a. O. und
Dusèery 1. c.) bei Weitem zu wenig Raum übrig. Voigt sah dies auch cin, und
wünschte die Stistung noch früher, als 1225 hinaufrücken zu können. V)gl. II,
460. Anm. 2. Allein dann blieb wiederum für die jedenfalls in den Herbst 1221
sallenden Verheerungszüge der Preußen kein Raum. So glaubt er denn schließlich
a. a. O., höher, als ctwa in den Ausgang des J. 1224 oder in den Verlauf
des J. 1225 könne die Stistung nicht gesetzt werden,“ — und eben dies ist wieder-
umnicht möglich.— Fragen wir die Quellen. Die Chroniken (Ann. Oliv.
1I., Dlugoss I, 631., Hennelür ab Hennenfeld. Annal. Siles- ap. Som-
mersberg, II, 244. Schütz, p. 16.) verwirren die Frage durch die imthümliche
Verwechslung der Ordensstiftung mit der bloßen Berufung ciner Schwert-
brüderschaar aus Livland, zeigen also, daß sie ganz und gar salsch berichtet sind.
V#l. die Confirmationsbulle im Cod.d.Pruss.I,20.—LukasDavid
(II, 6.) „schwankt hin und her und ist in seinem ganzen Berichte zu irrig und ver-
wirrt, als daß er irgend eine Stimme abgeben könnte. Dusburg II, 4. gibt gar
keine Zeit an.“ — Halten wir uns also an die Urkunden. Diejenigen, dic wir be-
sipen, geben an, daß zur Zeit ihrer Absassung der Dobriner Orden den Kampf, für
den man ihn bestimmt, erst zu begin nen hatte. Die Ritter heißen darin „m##-
tafurt contra Prutenos.“ Cod. d. Pr. I, 19. 20. Acta Bor. 1, 396. Das
Datum der Stiftung aber ist — der 4. Juli 1228.
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Nicht so muthig, wie der Bischof von Preußen, blickte Herzog
stonrad in die Zukunft. Sein Land war eine Wuste geworden. Viele
Jahre gehorten dazu, die Wunden zu heilen, aus denen das Volk
blutete, und wer stand dafür, daß sich nicht, wenn kaum der Anfang
zur langsamen Herstellung des Verlornen gemacht war, die Wälder
Preußens neuerdings einer Gewitterwolke gleich über dem erschöpf-
ten, entvölkerten Masovien entluden? Und gesetzt auch, daß es ihm
etwa mit Hülfe der andern Herzöge in Polen gelang, sein Land vor
künftigen Angriffen der Preußen zu vertheidigen, in welche Abhän-
gigkeit von ihnen gerieth er dadurch. — wie unmöglich waren dann

alle die Pläne, die sein Ehrgeiz sich vorgesett!
Unter solchen Betrachtungen erwachte mit einem Male wieder in

seiner Seele der Gedanke an Preußen. Die päpstlichen Verbote
hatten ihn in das Geheimniß seiner Brust zurückgeschreckt, aber
nicht ausgetilgt. Allerdings konnte es ihm nicht entgehen, daß gründ-
liche Hülfe für Masovien nur durch Preußens Unterwerfung zu hoffen
sei; so mußte freilich ein ernstes Nachsinnen über Masoviens Schick-
sal ihn auch an Preußen erinnern. Jetzt, so glaubte er, wäre der
Augenblick gekommen, in welchem der alte Plan ohne Gefahr her-
vor und in die Wirklichkeit treten könnte. Da das Bisthum Preu-
Hßen und mit ihm des Bischofs Hemschaft, wie er gerne annahm, in
dem Kriegssturm den Untergang gefunden, so hinderte ihn Nichts
mehr, das herrenlose Land, wenn er konnte, zu erobern. Wie ganz
anders würde er unter den Herzögen Polens dastehen, wenn das ihm
gelänge, wer unter ihnen könnte sich mit ihm messen, wenn seine
Herrschaft das weite Gebiet umfaßte von der Pira und dem Bug bis
Kan die Ostsee

Aber wie lockend immerhin die Aussicht auf eine solche Möglich-
keit für den Herzog sein mochte, die Noth seiner gegenwärtigen Lage
schien sie ihm gänzlich zu verschließen. Da plötzlich tauchte, — wie der
gleichzeitige Boguphal berichtet, auf Eingebung des Bischofs
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Günther von Plock“) — ein Gedank, in ihm auf, der willkomm-

nen Nath für Masoviens Rettung wie für Preußens Eroberung

69) Die bisherige Ansicht über den Ursprung und den Verlauf dieser wichti-
gen Angelegenheit, welche Voigt, Gesch. Pr.'s II, 158 ff. zu der seinigen ge-
macht hat, erweist sich bei einer sorgfältigeren Prüfung der Quellen als eine ganz
und gar irige. Was vor Allem die Behauptung betrifft, daß der Gedanke an die
Verufung des Deutschen Ordeus bei dem Herzege von Christian angeregt wor-
den sei, so stützt sich dieselbe einzig auf das Chron. Olivense, bessen Unzuver-
lässigkeit in streitigen Fragen wir bei der Stistung des Dobriner Ordens erkannt
haben und das hier eine Quelle zweiten Rauges ist. Wichtiger muß uns der Pole
Bogupholus sein, dessen Werte (ap. Sommersberg. 1I, 59.) diese sind: „Cou-
rad#ses numone Mazorie dix supradictus, qdui multas infestaciones a Pru-
thenis etaPollexianisin Terra Culmensi sustinebat, cd comstlitem Cunddert
Er#capi, barbatis nigra cruce signatis Hospitalarüss Sancte Marie Jeroso-
Dmitane de domo Theutunica concessit Terram Culmensem viginti annis,
ut resisterent Pruthenis et Pollexianis cum ipsis proeliando eius iuvamine
medionte. Mit den übrigen auf die vorliegende Sache bezüglichen Nachrichten Bo-
guphals nun mag es sich wie immer verhalten; was er aber von dem Bischofe
Günther sagt, erhält seine Bestätigung durch die Urk. Acta Bor. 1I, 402. vom
Jahre 1230, insofern daraus hervorgeht, daß Günther der Vertraute des Herzogs
in den Preußischen Angelegenheiten war. Worin sollte es auch begründet sein, daß,
wie Voigt a. a. O. S. 160. behauptet, „vom Bischof Günther von Plock hierbei
nicht die Rede sein könne' —: War er dech eincr der mächtigsten Herren in Ma-
sovien, und grenzte sein Bisthum unmittelbar an Preußen an, so daß gerade er,
bei einer Erweiterung des herzoglichen Gebietes das entschiedenste Interesse finden
mußte. Es steht der Angabe Boguphals das nicht im Wege, daß Günther erst
im Jahre 1228 als electus Plocensis vorkommt. Acta Bor. 1, 394. Mochte er
im Jahre 1226 auch erst Kanontkus von Plock gewesen sein, — als Boguphal
schrieb, war er Bischof, und so nannte ihn dieser in der Erzählung „Bischof.“ —
Dusburg, der Ordenschrouist, nennt nur den Herzog Konrad. — Man
braucht aber auch nur die Lage der Verhältnisse an und für sich zu
erwögen, um sich zu überzeugen, daß Christian der Rathgeber des Her-
zogs zuder Berufung des Deutschen Ordens, wie man sie zu erzählen
pflegt, unmöglich sein konute. Denn einmal konnte Christian gar nicht
daran denken, dem Herzoge einen solchen Rath zu geben. Er, der Bischof,
wußte ja doch, daß Preußen ihn selbst anging, und brauchte doch den Her-
zog nicht dazu, um den Orden zu rufen! Er hatte ja bisher alle Preußischen
Angelegenheiten mit eigner Umsicht und Thärigkeit gelenkt, er war nach Italien,
nach Deutschland gegangen, er hatte die Erhebung Preußens zum Bisthum, die
Verkündigung der Kreuzfahrt, die Zurückweisung Konrads vom Preußischen Boden
betrieben: und nun sollte er auf einmal, in dieser Sache, die er bisher mit unver-
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verhieß. Hatte Christian zu seinem Schutze Kreuzfahrer gewonnen,
warum sollte jetzt nicht einer der Ritterorden, die in Palästina gegen
die Sarazenen fochten, sich durch die Anerbietung eines Landgebietes
dazu bewegen lassen, dem Herzoge das heidnische Volk zu unterwer-
fen? Der schon früh lebhaft gewordne Verkehr der Polnischen Fürsten

brüchlicher Consequenz dem Einfluß des Herzogs fern gehalten, zu ihm kommen,
mit dem Rathe, wie sie anzulegen sei! Und dieser Rath Christians, des Bischofs
und Herriu von Preußen, soll gar gewesen sein: Der Herzog möge für sich Preu-
ßen durch den Deutschen Orden erobern lassen, diesem aber das Kul-
mische Land und Vöbau schenken!!—Endlichwissen wir aus au-
thentischster Quelle, aus der von Kaiser Friedrich mitgetheil-
ten Erzählung Hermanns von Salza selbst (Dregern. 65. vgl. unsre
Urk. 11.), wie der ganze Antrag des Herzogs gelautet. Die dem
Orden angebotenen Landschaften sund: die k#e#####, gue vocutur Colmen, uud eine
andere f#erra inter Marchiam suam (sc. Conradi) et confinia Prutenorum
(also Löbau). Es ist nun bekannt, daß das eine dieser Gebete, das Kulmi-
sche, in Gegenwart der Schlesischen Erlen, Bischöfe und des Herzogs, von Konrad
vor drei Jahren sast ganz dem Bischofe geschenkt worden war. Ebenso bekannt ist
es, daß Löbau, welches dem Herzog nie angehört batte, im Jahre 1215 gleich-
falls dem Bischofe geschenkt worden war. Hieraus folgt, daß nicht der Herzog, son-
dern Christian dem Orden jene Laudschaften anzubieten hatte, daß, wenn der
Hochmeister einen Namen nanute, d. b. wenn die Gesandten den Namen auch nur
des ersten ihrer Auftraggeber genannt häuen, dies der Name Christians hätte
sein müssen: aber der Bericht des Hochmeisters weiß nur von dem
Herzog, nennt den Bischof Christian gar nicht! — — Der Herzeg
hat also wirklich, indem er Kulm und Löbau dem Orden anbot, eine Lüge begangen,
einen Betrug an dem Bischof versucht! — Der Zweck dieses Betruges ist ebenfalls
aus der kaiserlichen Urkunde zu ersehen. Der Hochmeister hatte wohl verstauden, daß
Preußen, welches zuerobern er sich verpflichten sollte, ihm nichtangeboten
war. Das also war ch, was Konrad wollte. Christian hatte sich dazu nicht
gebrauchen lassen wollen: jetzt sollte es doch erreicht werden, durch den Deutschen
Orden. — Welch ein Net von Trug und Falschheit lag mithin in dem Antrage
des Herzogs! Wir wissen nun, wessen wir uns bei ihm zu versehen haben. Wer
die bestimmtesten Rechte, wer die von ihm selbst seierlich geschlossenen Verträge
so beispiellos verachtet und verleugnet, hat auf unseren Glauben keinen Anspruch
mehr. Wir haben, um uns zu versichern, was an seinen Worten wahr, was falsch
sei, keine anderen Mittel mehr, als die sorgfältigste Berücksichtigung seines Charak.
ters, die Vergleichung der Verhälmisse und die Aussagen Andercr. — Inwiesern
Günther von Plock würdig war, Konrads Vertrauter zu sein, wird uns außer die-
sem Falle noch in einem spätern deutlich werden.
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mit Rom 7°) hatte die Kunde von den Thaten der Ritter im Morgen-
lande auch nach dem fernen Osten Europas verbreitet, und höchst
wahrscheinlich hatte der Herzog erfahren, wie gerade um dieselbe Zeit,
im Jahre 1222, der Deutsche Orden von Andreas, dem Könige von
Ungarn, das Land Burtza in Siebenbürgen zum Geschenk angenom-
men und sich dafür verpflichtet hatte, die wilden Kumanen, welche
unter den schrecklichsten Greuelthaten in Ungarn einzufallen pflegten,
zu bekämpfen1). Was konnte der HerzogVortheilhafteres. Sichereres
für seine Zwecke thun, als dem Beispiele des Ungarnkönigs fol-
gen! Nahm derselbe Orden, was nicht zu bezweifeln war, das Aner-
bieten eines kleinen Landes, des Kulmischen etwa an, so hörten einer-
seits für Masovien die grausamen Verheerungen sicher auf, und an-
dererseits wurde die Bekämpfung und Unterwerfung Preußens einem
berühmten, tapfern, stets neu sich ergänzenden Ritterheere zur Ehren-
sache, die Erreichung der beiden Zwecke war dann mit einem Schlage
entschieden.

Was aber einen solchen Schritt am meisten empfahl, war dieses,
daß eine solche Schenkung. an den dem Papste und der ganzen Chri-
stenheit so hochstehenden und im Morgenland so nothwendigen Orden,
wie Konrad sich vorspiegeln mochte, dem Bischofe Christian die Rück-
kehr in seine frübere Stellung zu Preußen unmöglich machte. Christian
konnte ja leicht im Kulmischen wieder festen Fuß fassen wollen, um

70) Vgl. Raynald ad a. 1210. u. 27., 1211. 23., 1217. 48.
71) In der Schenkungsurkunde des Königs bei Dreger, cod. d. Pom.

n. 56. (1222) ist als Zweck, weßhalb den Ordensrittern die terra, Burtza nomine,
ultra sylvas versus Cumanos geschenkt werde, angegeben; ut Regnum per
conversationem eorum propagatum dilatetur, und am Schlusse beißt es:
duam restaurationem facimus eo, duod ipsi in confinio illo tanquam plan-
tatio novella sint positi, et assiduos paganorum insultus pacientes se pro
regno tanquam firmum propugnaculum de die in diem morti opponere
non formidant. Als die Ritter das Land empfangen hatten, baten sie den Payst
um die Aufnahme desselben unter seine Oberhoheit, welches ihnen auch im J. 1224
geme gewährt wurde. Vgl. Rana# ad h. a. n. 36.
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sein Ziel abermals zu verfolgen! Dem mußte zuvorgekommen werden
auf eine Weise, daß es schwer, ja unmöglich wurde, das Geschehene
wieder rückgängig zu machen, und das war erreicht, wenn der Orden
bald von dem ihm anzubietenden Lande Besitz ergriff und den Kampf
gegen die Preußen eröffnete.

Nachdem Konrad sich daber entschlossen hatte, das Kulmische
und Löbauische Gebiet dem Orden zu überlassen, falls er sich zur Be-
kämpfung der Preußen für des Herzogs Zwecke vepflichte, schickte er
im Anfang des Jahres 1226 eine Gesandtschaft an den Hochmeister
Hermann von Salza nach Italien ab, mit dem Auftrage, demselben
die Schenkung der beiden Landschaften anzubieten, wenn er Preußen
für den Herzog angreifen und erobern wolle.75)

Der Schritt, den Konrad hiermit gethan, war verhängnißvoll.
Nicht als ob die Berufung des Deutschen Ordens an sich Preußen und
dem Bischof Gefahr gebracht hätte. Aber die Art und Weise, wie
er geschah, brachte den Orden nothwendig zu dem Lande und zu
Christian, dem Bischofe, in eine ganz und gar falsche Stellung,
welche eine lange Kette von Unredlichkeiten, Rechtsverletzungen und
Gewaltthaten nach sich zog, und deren einstiges Opfer schon jetzt sich
unschwer ahnen ließ.

Konrad kannte Christians Stellung, wie sie durch eignes Ver-
dienst und durch die öffentliche Entscheidung der Päpste geworden
war. Er wußte auch, daß derselbe ein Werk, dem er die ganze Kraft

——

72) „Devotus noster Conraches, dux Mesovie et Cugevie, so gibt der
Kaiser die Erzählung Hermanns wieder, promisit et obtulit providere asibi
et fratribus de terra, que vocatur CTolmen et in (soll heißen de) ali# #erra,
inter Marchiam suam videlicet et confinia Prutenorum: ita quidem, ut la-
borem assumerent et insisterent oportune ad ingrediendum etobtinendum
terram Prussie ad honorem ei gloriam veri dei.“ Dreger. n. 65. Mit dem
Worte Prutenorum hört das Anerbicten auf, mit ita quidem beginnt die Be-
dingung. Die Worte ad honorem et gloriam veri dei wollen der neugierigen
Frage: Wem das Eroberte dann gehören solle: vorbeugen.
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seiner gottbegeisterten Seele geweiht, nicht aufgeben werde; er wußte,
daß derselbe, wenn er überhaupt auf einige Zeit wirklich aus Kulm ab-
wesend war, wiederkehren und nicht ruhen werde, bis er das Zerstörte
hergestellt, das Unvollendete zum Ziele geführt habe. Aber ihn trieb,
wie Innocenz III. ihm schon 1213 strafend vorgehalten, kein from-
mer Eifer, sondern niedrige Selbstsucht, die kein Mittel scheut, kein
Recht achtet. Darum beging er den doppelten Frevel, das heidnische
Preußen für herrenlos, das christliche für sein Eigenthum auszugeben,
des Papstes feierliches Wort verhöhnend und das eigne!

Die herzogliche Gesandtschaft, an deren Spitze wahrscheinlich
Günther von Plock stand, traf den Hochmeister am Hofe des Kai-
sers im Neapolitanischen. Friedrich war eben im Begriffe, einen Feld-
zug gegen die Lombardischen Städte zu eröffnen, um dann, seinem
am 25. Juli 1225 zu San Germano geschwornen Eide gemäß.) sich
zu der großen Kreuzfahrt nach Jerusalem zu rüsten. In allen diesen
Unternehmungen, wie auch in den manchfachen Verhandlungen mit
dem Papste stand ihm Hermann als vertrautester Rathgeber, als
treuester Helfer zur Seite, weßhalb er diesen und den Orden auch,
so oft sich ihm Gelegenheit bot, mit Ehren und Schenkungen über-
häuft hatte.") Es war wohl im Februar des Jahres 1226, als die
Gesandten aus Masovien vor dem Hochmeister erschienen '") und
das Auerbieten ihres Herzogs vortrugen.

73) Vergl. Boe Regesten. S. 129 ff.
74) Noch im Jahre 1223 hatte Hermann, zum Lohn sür seine besonderen

Verdienste um das Zustandekommen der Verlobung des Kaisers mit Jolanta, der
Erbin des Königreichs Jerusalem, das wichtige Privilegium erhalten, daß in
allen Kirchen des Reiches bei Vakanzen die dem Kaiser zukommenden beweglichen
Güter und der Jahresbetrag der überschießenden Einkünste dem deutschen Orden ge-
hören solle. Vgl. Dicellii Hist. ord. Teut. app. 16. Ebenso hatte der Kaiser im
Januar 1226, sogleich nach seiner Vermählung mit Jolanta, sämmtliche Besitzun-
gen des Ordens im Königreich Jerusalem, unter Belobung der ausgezeichneten Ver-
dienste des Ordens und Hermanns, in seinen besonderen Schutz genommen. Vol.
Bösmer, Rcgg. S. 130.

75) Es läßt sich mit ziemlicher Gewißheit behaupten, daß die Ankunft der
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Hermann vernahm wohl nicht zum ersten Mal Kunde von dem
Preußischen Volke. War ja noch vor einigen Jahren der Bischof
von Livland und in früherer Zeit auch Christian am Römischen Hofe
gewesen, und Hermann, der sich unzählige Male ebenda als Vermitt-
ler aufhielt, hatte dort Gelegenheit genug, Näheres zu erfahren von
einem Lande, das bereits in hohem Grade die Aufmerksamkeit der
Päpste auf sich zog. Er wußte also wohl, wie gefürchtet die Be-
wohner, wie groß das Land, wie tief noch das Heidenthum dort ein-
gewurzelt sei.'#) Allein daß sein Orden, der bisher im Kampfe
gegen die Dränger des heiligen Grabes sein einziges Ziel erblickt,
jetzt gegen dieses nordische Volk kämpfen sollte, das mußte ihn, den
kühnen Meister, freudig überräschen. Und es handelte sich nicht blos
um neue ehrenvolle Kämpfe für die Christenheit, sondern auch um
die Vermehrung der Ordensbesitzungen durch ein Land! Seitdem
Burtza in Siebenbürgen dem Orden gehörte, war Hermann der Ge-
danke an die Gründung einer Landesherrschaft, eines Staates kein frem-
der mehr. Es mußte ihm also, da er noch vor Kurzem die Unzuverlässig-
keit des Ungarischen Königs erfahren hatte.') höchst erwünscht sein,
daß sich eine neue Gelegenheit darbot, die einmal erwachten Plane
zu verwirklichen.'8) Bald stand sein Entschluß fest, den Kampf an-

——.—

Gesandten bei dem Hochmeister in die Monate Februar oder März 1226 fällt; denn
der Aufschub, von welchem die kaiserliche Urkunde redet, Urecepisse diatule-
rat“..) bezieht sich offenbar blos darauf, daß der Hochmeister, ehe er eine bestimmte
Antwort gab, dem Kaiser die Sache mitzutheilen wünschte; da er aber in jener Zeit
immer um diesen war, so nahm die Mittbeilung an denselben keine lange Zeit in
Anspruch.

76) Die verschiedenen Bullen des Jahres 1218, worin die Preußischen Ver-
hältnisse so ausführlich geschildert sind, waren ihm gewiß auch bekannt.

77) Er hatte dem Orden vor 1222 Burtza wieder abgenommen, val. Dreger.
n. 56. (eo tempore, duo terram sepedictam eis preceperamus auferri,
fuerant non modicum damppniflicati.) und n. 90.

78) Die ganze folgende Entwicklung schließt sich enge an den in der Urkunde
Friedrichs (Urk. 11.) gegebenen Bericht an, der von dem Hochmeister selbst her-
rührt.
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zunehmen. Allein der Umfang des angebotenen Landes entsprach seinen
Wünschen keineswegs. Wie zweifelhaft war zudem die Selbstständig-
keit eines Landes, das nur jene zwei Gebiete umfaßte und fern vom
Reiche zwischen dem nur halbcivilisirten Polen und dem heidnischen
Preußen lag! Wie seltsam endlich die Zumuthung des Herzogs, daß
man ihm für jene zwei kleinen Landschaften, die man wahrscheinlich den
Heiden noch erst selbst zu entreißen hatte, ganz Preußen unter langen
blutigen Kämpfen erobern sollte! Das Land, das der Orden im Orient
vertheidigte, war heiliges Gemeingut der ganzen Christenheit; dort
diente er der Kirche, dazu hatte er der Welt entsagt; aber wenn

Preußen herrenlos war, mit welchem Rechte verlangte dann der Her-
zog, daß es ihm gehören sollte, nachdem der Orden es mit seinem
Blute gewonnen? — So wollte, so durfte der Hochmeister nicht auf den
Antrag eingehen.) Preußen mußte dem verbleiben, der es eroberte,

79) Der Antrag des Herzogs hatte Preußen nicht in die angebotene Schenkung
eingeschlossen, sondern unter den Worten: ad honorem et gloriam veri dei —
Hinlänglich zu versteben gegeben, daß der Orden nach Empfang der Laurschaften
Kulm und Löbau keinen materiellen Lohn mehr für die Erobcrung zu erwarten habe,
daß Preußen also — dem Herzog gehören sollte. Daher unterscheidet die Urkunde
auch genau das „don##m Conrad“ von bder „terra ingrediendaetcon-
quirenda (- ipse oölaf#m donum reciperet dieti ducis et ad ingressum ot
conquisicionem terro bona domus exponeret et personas““—),das„donum
es#re dutcis prac#fuz“ von der, ,conquisicio Vruasie,“ die, terra predieta, quam
a duee recipiet et quameunque aliam dabit,“s von der ,terra, quam in par-
tibus Pruatie conquiret.““ Aber sit gerade, uber die der Kaiser sich ein „vetus et
debitum ius imperli“ zuschreibt, weil sie „aub monarchia imperii est con-
tenta,“ sie ist Hermann der Gegenstand des „brennendsten Verlangens.“ Allein
so klar es ihm ist, daß der Herzog Preußen dem Orden nicht schenken wolle,
ebenso ist er darüber im Reinen, daß derselbe auch nicht berechtigt sei, darüber
zu verfügen: die „terra in partibus Prussio conquirenda“ unterscheidet
er deutlich von allen den Lindern, „Luamcungue aliam (cu#r Coyrackus) da-
br#““. — Christian hat, wie wir am Eingang dieser Erörterung sagten, an dem
ganzen Schrikt des Herzogs keinen Theil gehabt. Wohl aber findet sich in unserer
Urkunde eine Spur davon, daß die berzoglichen Gesandten, auf Hermanns Frage,
ob denn noch Niemand Preußen zu erobern versucht habe, so nebenbei einen ge-
wissen Christian, der mit Hülfe von Kreuzfahrern einmal den schwachen Versuch
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— dem Orden; Preußen mußte ein deutsches Fürstenthum,
ein deutscher Ordensstaat werden.

Aber ob der kühne Gedanke Hermanns Seele auch noch so mächtig
ergriffen hatte, es war gewiß, daß der Herzog es selbst auf Preußens
Besitz abgesehen habe, daß also von ihm eher Widerstand, als Unter-
stützung zu erwarten sei; und deunoch konnte der Orden das von
ihm dargebotene Kulmer Land nicht entbehren, weil es zum festen
Halt= und Stütpunkt dienen mußte um Preußen zu erobern.
Hermann durste mithin die Gesandten ebenso wenig geradezu ab-
schlägig bescheiden, als durch Uebernahme der vom Herzog gestellten
Bedingung zu dessen Gunsten auf Preußen Verzicht thun. Er
mußte mit möglichster Umgehung der die Eroberung betref-
fenden Frage zuerst in den Besitz des Kulmer Landes zu kommen
suchen, und dann nach genauerer Prüfung der Verhältnisse an Ort
und Stelle den zweiten Schritt wagen. Demnach entließ er die Ge-
sandten mit dem Bescheide an den Herzog, daß baldmöglichst Bevoll-
mächtigte des Ordens bei ihm eintreffen und die Angelegenheit ver-
handeln würden.5#%)

gemacht, genannt baben mögen; aber er, wie auch der Schlesische Herzog Heinrich
hätten die Sache längst wieder aufgegeben: „Nos igitur.. confidentes de
Prudencia magistri.., duod homo sit potens opere et sermone ac per
suam et fratrum suorum instanciam potenter incipiet et conquisicionem
terre viriliter prosequetur nec desistet inutiliter ab inceptis, quemadmo-
dum nlures, multis laboribus in eodem negocio frustra toniptatis, eum vi-
derentur prosicere, — desecerunt —.“

80) Man könnte die Worte: „quam (Conradi) prorisionem (magister)
recexisse disculerat etc.“ so verstehen, als ob Hermann nach Erlangung
der kaiserlichen Schenkung die provisio Conrali angenommen hätte.
Allein bei der Ungewißheit, ob die kaiserliche Schenkung, wenn sie erlangt war, von
dem Herzeg anerkannt würde, war das Fedlen derselben kein den Gesandten mit-
theilbarer Grund, die Annahme der provisio zu verzögern. Es ist also der Schluß,
daß er dieselbe nach Erlangung der kaiserlichen Schenkung definitiv angenommen
habe, weil er sie vor derselben nicht habe annehmen wollen, nicht er-
laubt. Wir werden die Richtigkeit unserer Behauptung, daß die herzoglichen



46

Bei der außerordentlichen Wichtigkeit, welche die Preußische An-
gelegenheit für den Hochmeister hatte, wollte er es nicht dem unge-
wissen Verlauf der Unterhandlungen überlassen, ob ihm die Eroberung
des Landes für den Ordex freigestellt werde oder nicht. Darüber
mußte er zuerst wenigstens alle Gewißheit haben, die ihm für jene frem-
den Verhältnisse erreichbar schien, und er glaubte sie zu haben, wenn
ihm vom Kaiser der Besitz Preußens urkundlich zugesprochen war.
Die Unruhe seines mit dem großen Plane beschäftigten Geistes ließ
ihn die erste Frage, ob in jenen Landen eine solche Verleihung auch
Krast habe, vergessen: voll von dem einen Gedanken eilte er zum
Kaiser. Er eröffnete ihm, welch ein neues, großes Ziel seinem Orden
in der Bekämpfung der heidnischen Preußen aufgegangen sei, wie
mächtig er sich gezogen fühle, auch dort für das Kreuz zu streiten,
und wie er auf den Trümmern des Heidenthums dann einen christ-
lichen, deutschen Staat aufzurichten gedenke, in welchem des Ordens
Kreuz und Schwert walten solle. Nur Eines fehle ihm zu dem
Werke, die Schenkung des Landes durch den Kaiser.) Selbst das
zu dem Unternehmen allerdings unentbehrliche Geschenk der beiden
dem Herzog gehörigen Landschaften habe er noch nicht angenommen,
weil er entschlossen sei, den neuen Kreuzzug nicht anders, als im

Gesandten keine bestimmte Antwort erhielten, dadurch bestätigt
finden, daß der Orden nicht eher die Eroberung Preußens übernahm, als
es ihm auch geschenkt wurde.

81) „Celsitudinem nostram suppliciter implorabat, quod, s# dignare-
mur annuere rotis suis: — ut auctoritate nosfra fretus inciperet aggredi et
prosequi tantum opus, et ut nostra sibi et domui sue concederet et con-

firmaret serenitas tam ferram qduam predictus der donare debeat, q u am
totam terram, que in partibus Prussie per eorum instantiam fuerit
acquisita, et insuper domum suam immunitatibus, libertatibus et alüs
concessionibus, quas de dono terre ducis. prefati et de Prussie conqui-
sicione petebat, nostre munifhceencie privilegio muniremus—#nseo5lulem
donum reciperot dieti duecis et ad ingressum et conguisicionem terre conti-
nuis et indefessis laboribus bona domus exponeret et personas.“
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Namen des Kaisers anzutreten und jene Landschaften wie auch Preu-
ßen selbst nur als Geschenk des Kaisers zu besitzen.

Friedrich vernahm die Bitte mit dem lebhaftesten Interesse. Er
erkannte in ihr eine Gelegenheit, sich den mächtigen deutschen
Orden und den überall so geehrten, einflußreichen Hochmeister aufs
Innigste zu verpflichten. Aber noch reizender für ihn war die Aus-
sicht auf die Befestigung der kaiserlichen Macht im fernen Norden,
weit über den Schauplatz der blutigen Kämpfe hinweg, in denen frü-
here Kaiser vergebens danach gerungen, die Ostmarken des Reiches
auszubreiten. Durch wen war dort sicherer, als durch den treuen
deutschen Orden ein fester Punkt für das Reich zu behaupten? Und
stand einmal der Ritterstaat auf Preußischem Boden fest, dann wurde
es den mitten inne wohnenden Völkerschaften schwer, sich auf die Dauer
dem deutschen Einflusse zu entziehen.?) Was nun Hermann von

82) Da die ganze Urkunde ausschließlich zum Zweck hat, dem Orden mebr
Land, als der Herzeg gewollt, zu schenken und dieses Land zu einem starken Für-
stenthum zu machen, so dürfen wir die Einleitung der Urkunde, in welcher Friedrich
sich auf seine Pflicht beruft, als Kaiser die Verbreiter des Glaubens durch Schen-
kungen zu ermuntern, süglich übergehen, und unser Augenmerk eher auf die merk-
würdigen Werte richten, in welchen das Streben sich ausspricht, Polen und
Preußen für das Reich in Anspruch zu nehmen. Gewiß wollen diese
Worte mehr, als der Verleihung eine Grundlage schaffen, sie geben einen Gedanken
kund, den der Kaiser an Hermanns Vorhaben anknüpste. In Wirklichkeit stand
übrigens die Sache anders. Polens Abhängigkeit vom Reiche war nie eine
eigentlich politische, nie eine andere, als vorübergehende gewesen; und wie
solltePreußen, nach des Kaisers Worten, jemals unter der „monarchia imperii“
und nech gar „vetere et debito fjure“ begriffen gewesen sein?: Friedrich redet hier
nicht von jener früheren Anschauung im Mittelalter, wonach des Kaisers Macht die
ganze Welt umfaßte; zu jener Zeit, im Jahre 1226, existirte eine solche Universal--
macht des Kaisers längst nicht mehr, nur in Italien galt sein Gebot noch etwas,
das nicht deutsche Europa war mündig geworden. Er verfügt über Preußen,
„weil es zum Reiche gehört.“Das kann hier nur den Sinn haben, daß
Friedrich glaubte, Kenrad sehe auch dieses Land an als seiner Herrschaft von Rechts-
wegen zugehörig. Der Gedankengang des Kaisers war also dieser: Konrad gehört
zum Reiche („devotus noster "), mithin auch sowohl das Kulmische, als Preußen.
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ihm begehrte, war ein Zweifaches, erstens sollte er die auf die beiden
Landschaften sich beziehende Schenkung Herzog Konrads an den
Orden bestätigen, — zweitens dem Orden das Land Preu-

ßen selbst schenken. Der Kaiser fand einen Standpunkt, auf
welchem er beides zu thun die Macht hatte. Er fand, daß Konrad
Markgraf sei, mithin das angebotene wie das noch zu erobernde Land
zur Markgrafschaft gehöre, also beides auch von Rechtswegen dem
Reiche zustehe. Wenn sich das wirklich so verhielt, so hinderte ihn
Nichts, der Bitte des Hochmeisters in umfassendster Weise zu willfah-
ren. Gestützt auf die bezeichnete Anschauung von dem Verhältniß der
Länder zum Reiche, verlieh und bestätigte er im März des Jahres
1226 zu Rimini dem Deutschen Orden sowohl Kulm und Löbau,
als auch ganz Preußen mit allen Eigenthums- und Hoheitsrechten.
Sohatte Hermann, was er gewünscht. Freilich blieb noch viel zu
thun übrig, ehe die Urkunde auch in die Wirklichkeit übergehen sollte.
Schon das wußte er nicht sicher, ob Konrad auch nur irgend welche
Nücksicht auf sie nehmen werde. War derselbe dazu nicht geneigt,
so erblickte er in der Ankunft des Ordens offenbar eine ihm, ja ganz
Polen drohende Gefahr von Seiten des Kaisers und ließ sich kfeinen-
falls in Verhandlungen ein. Dann war der Plan des Hochmeisters in
Nichts zerronnen. IndiesemFalle durfte also von der Urkunde durch-
aus kein Gebrauch gemacht werden. Sie war nur von Nutzen, wenn es
sich fand, daß Kourad den Kaiser als seinen Herrn anerkannte. Doch
das scheint nicht lange zweifelhaft geblieben zu sein; denn während
aller der Verhandlungen, welche in Betreff Kulms und Preu-
ßens mit Konrad geführt wurden, ist sie nicht ein einziges

Folglich hat der Kaiser beides zu verleihen und zu bestätigen. — Der Inhaber dieser
Verleihung sollte sich bald davon überzeugen, daß Konrad anders dachte und, was
noch wichtiger, daß über Prcußens He#rn längst entschieden war.
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Mal zum Vorschein gekommen, geschweige berücksich-
tigt worden.

Der Orden war, das fühlte Hermann auch nach Empfang der
kaiserlichen Schenkung nur zu sehr, zur Erreichung seines Zieles in
Preußen auf den Weg der Thatsachen angewiesen ?).

Gewiß hätte er gerne sogleich einige Ritter an den Herzog ge-
sendet, um sich über die Verhältnisse zu unterrichten und die Ver-
handlungen zu beginnen. Allein der für den nächsten August fest-
gesetzte Kreuzzug 3#) forderte nicht nur die umfassendsten Vorbereitun-
gen, sondern machte auch die Erledigung einer Reihe der schwierigsten
Geschäfte für den Kaiser nothwendig. Deßhalb konnte Hermann für's
Erste noch nicht an die Verfolgung der Preußischen Angelegenheit
denken. Im September 1227 war endlich das Kreuzheer eingeschifft;
aber in Folge der plötzlichen Erkrankung und Wiederausschiffung des
Kaisers löste das Heer sich auf und einstweilen unterblieb das ganze
Unternehmen. Die hierauf folgende Zeit bis zum wirklichen An-
tritt des Kreuzzuges (Sommer 1228) schien Hermann zur Absen-
dung der Ordensbevollmächtigten an den Herzog geeignet. 35) Bis
zur Rückkehr derselben durfte auch er hoffen, wieder in Italien ein-
getroffen zu sein.“) und, je nach den erlangten Resultaten, auf

83) Voigt (II. 167) glaubt, der Hochmeister habe auch des Papstes (Hono-
rius) Genehmigung sogleich begehrt und erhalten. Wir halten diese Vermuthung,
welche sich blos auf die viel späterc und, wie wir sehen werden, ganz un-
chronologische, verwirrte Erzählung Dusdierp## (II. 5) und der
Ordenschronik bei Matchacus p. 694 stützt, für sehr unsicher. Die erste
sichere Angabe, daß Hermann mit dem Papst über die neue Unternehmung des
Ordens gesprochen, steht in der Urkunde Gregors IX, vom 18. Januar 1230. Agl.
Cod. dipl. Pruss. 1I. 23.

84) Vgl. Perttz, Mon. Germw. IV, 255.
85) Es kann uns nicht wundern, daß der Hochmeister so mitten in den Vor-

bereitungen zum Kreuzzuge nach Jerusalem eine Angelegenheit verfolgt, welche er
ebensalls unter lauter auf jenen Kreuzzug bezüglichen Geschäften so eifrig ergriffen.

86) Der Kaiser hatte über den Besitz Jerusalems mit dem Sultan bereits Ver-
Watterich, Owensstaat. 4
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dem für seine Pläne in Preußen eingeschlagenen Wege weiter zu
gehen. In den ersten Monaten des Jahres 1228 schickte er daher eine
Schaar von Ordensrittern, ?7) mit dem Auftrage, sich vor Allem der

bandlungen gepflogen, welche ihm eine leichte Kreuzfahrt verhießen. Vgl. Bohmer,
Regesten. S, 139. Deßbalb waren auch seine Streitkräfte nur unbedeutend, nur
21 Kriegsschiffe und 100 Reiter, nicht zu vergleichen mit dem großen Heere und de
mächtigen Flotte des vorhergehenden Jahres.

87) Die Absendung der ersten Ordensritter nach Masovien wird von Voigt
II, 168. ins Jahr 1226 gesetzt, dafür beruft er sich auf Dushury II, 5., die
Ordenschroniken Mser. S. 24. und bei Matthaeus p. 696., und Sch#ez
P. 17, welche alle von einer Urkunde des Jahres 1226 (29. Mai) reden, in der
die erste Verschreibung des Kulmerlandes sammt Preußen an den
Orden Statt gefunden habe. „Conradus dux .. .... „“ so gibt Dusburg
a. a. O. den Inhalt der Urkunde im Auszug an, „dedit fratribus domus Teu-
tonicac terram Colmensem et Luboviee et terram, qguam possent favente
domino in posterum de manibus infidelium erxpugnare “ — Allein dieser
Ansicht widersprechen die gewichtigsten Gründe. Erstens ist es unmöglich, daß
alles bei Dusburyg II, 5. Erzählte in dem Zeimaum vom März bis Mai 1226
sollte geschehen sein. Zweitens kann im Jahre 1226 eine Derschreibung
so umfassenden Inhaltes nicht ausgestellt sein; wir besitzen noch drei
Verschreibungen Konrads an den Orden, welche sich dem Inhalt und der Zeit nach
also solgen: I. das Kulmerlandallein, 1228. II. Das Kulmerland
wieder allein, Anfang 1230. III. Das Kulmische und Preußen,
Juni 1230. Vergleichen wir mit diesen Urkunden, beziehungsweise mit dem in
ihnen beurkundeten Gang der Verhandlungen die Angabe Diesbury, so liegt die
Umichtigkeit seiner Zeitangabe zu Tage. Drittens nennt LDiesdurg, sichtlich aus
der ihm vorliegenden (im Datum jedoch falsch gelesenen) Urkunde, zwei Zeugen,
welche den ihnen beigesetzten Titel erst im Jahre 1230 geführt haben können.
Der Magister Johannes, der bei Dusbery cancellarius ist, kann dies 1226
noch nicht gewesen sein, denn von 1222—1228 war Gotthard Kanzler (vogl.
Acta Bor. I, 65. und 397.); Günther ist bei Dusbury schon „#ep##copus,“
und doch unterzeichnet er noch 1228 als „elecus Plocensis episcopus.“ Vgl.
Töppen, Preuß. Historiogr. S. 277 ff. Viertens ist die von Duaburg chro-
nologisch mißverstandene Urkunde der im Juni 1230 zu Cruswice ausgestellten,
nicht nur dem Inhalte, sondern, in denerhaltenen Bruchstücken, auch der
Form nach völlig gleich. Vgl. Töppen a. a. O. Hieraus solgt, daß wir uns
für die Chronologie der Ereignisse vom Jahre 1226—1230nuraufdieuns
erhaltenen Urkunden stützen und nur das aus den Chronikengel-
ten lassen dürfen, was mit den Urkunden im Einklang steht. Die
erste urkundliche Nachricht über die Anwesenheit von Ordensrit-=
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Kulmischen Schenkung zu versichern, nach Masovien ab. Das Haupt
der Gesandtschaft war Philipp von Halle, ehemals Komthur in
Halle; ihm zur Seite stand Heinrich von Böhmen und ein
Mönch, Namens Konrad. Ein Troß von Kriegsknechten wird
nicht gefehlt haben.

In Polen waren unterdeß zwischen den Herzogen selbst blutige
Kämpfe ausgebrochen. Am 11. November 1227 hatte Swantopolk,
Herzog von Pommern, den Herzog Leßek von Krakau meuchlerisch
getödtet; da hatte sich ein heftiger Streit erhoben über den Besitz
Krakau's und des Seniorates. Heinrich von Breslau war an der

tern in Masovien findet sich aber im April 1226. Acta Bor. I, 394. Die
Verschreibung, welche ihnen dort zu Theil wird, berechtigt nicht zur Voraussetzung
langwieriger Verhandlungen, und somit dürsen wir ihre Ankunft etwa in den
März 1228 setzen. — Wir machen hier noch auf ein anderes Mißverständniß bei
Voigt aufmerksam, das sich durch seine Darstellung vom Jahre 1226 an hinzicht.
Bei dem Anerbieten 1226, in der angeblich 1226 abgefaßten Verschreibung und öfter
nennt er neben dem Kulmerlande auch Löbau, als dem Orden vom Herzog ange-
boten, und bemerkt nicht, daß dies allein schon die ganze Intrigue Konrads als einen
Betrug kennzeichnet, indem Löbau im Jahre 1215 nicht etwa, wie er II.
170. glaubt, blos zum Theil, sondern, wie der einfache Wortlaut der Urkunde
beweist, ganz dem Bischof Christian angehörte (was Voigt II. 395. nachmäglich
auch zugesteht), wogegen sich nirgends eine Spur davon findet, daß dies Land je-
mals dem Herzog zugestanden habe, — man müßte denn eben das Anerbieten für
einen Beweis balten. — Es sei uns erlaubt, über die Art und Weise, wie Dus-
diargsa Irrthum entstanden, eine Vermuthung auszusprechen. Die Urkunde Kon-
rads vom Juni 1230 lag ihm vor, das ist augenscheinlich. Aber auch die
vom Kaiser aus dem Jahre 1226 muß er gehabt haben; denn
erstens kann er nur aus ihr entnommen haben, daß Löbau ebenfalls dem Orden
geschenkt werden sollte,— in einer Urkunde Konrads ist nirgend mehr
davon Rede; zweitens ewwähnt er cetwas früher, in demselben Kapitel 5.,
der „suggestio Imperatoris Friderici II. et Principum Almanniae, die den
Hochmeister zur Annahme des Geschenkes bewogen habe. Da er nun die cigentliche
Lage der Verhälmisse nicht mehr klar erkannte, so mußte ihm die kaiserliche Schen-
kung als die wichtigere Thatsache erscheinen; nehmen wir dazu, daß er das Datum
der Urkunde von 1230 vielleicht nicht gut lesen konnte, so glaubte er die in ihr
zum Abschluß gekommenen Verhandlungen zusammen fassen zu dürsen unter der
chronologischen Bestimmung: „cimweca an. Dn. MCXXVI.

47
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Spitze eines Heeres ausgezogen, Konrad von Masovien gleichfalls;
vor der alten Polnischen Königsstadt, in welcher Leßeks Wittwe,
Grzymislawa, sich mit ihren Kindern Boleslaw und Salome be-
hauptete, waren sie zusammengetroffen und bekämpften sich den Win-
ter hindurch von 1227 zu 1228 mit wechselndem Glücke. Die Preu-
ßen aber, des Herzogs Entfernung gewahrend, fielen neuerdings ver-
heerend in Masovien ein.5)

Um diese Zeit, etwa gegen Ende März, kamen die Abgesandten
des Hochmeisters an. Der Herzog, mit dem allein sie unterhandeln zu
müssen glaubten, war noch nicht mit dem Heere zurückgekehrt; 25) aber
Agasia, die Herzogin, nahm die längst erwarteten Ritter um so freund-
licher auf. 70) als sie sich wehrlos den neuen Einfällen der Preußen
ausgesetzt sah. Dem eben wieder durch Masovien ziehenden Preu-
ßenheere stellten sich die Ritter mit ihren reisigen Knechten und einer
eiligst zusammengerafften Masovischen Schaar entgegen, mußten aber
der Uebermacht weichen.!) Da kehrte Konrad, zwar nicht siegreich,

88) Bopuplal. ap. Sommersb. pg. 56 Soq. Chronscon Princip. Polon.
ibid. pg. 20. Dlaugoss, ed. Dobrom. 1615. Tom. I. c. 6. pg. 570 sqqd. Bgl.
Röpell, Gesch. Pr's I, 425.

89) Vel. Dissburg II, 5.: Qui quum venirent, Poloniae duce in re-
motis agente, —.

90) Bei der Verwirrung, welche in Dusherr#ys Erzählung herrscht, zweifeln
wir sehr, ob wir seine Angabe, daß es im Ganzen nur zwei Ordensritter gewesen,
wovon der eine Konrad von Landsberg geheißen, auf diese erste Ankunft beziehen
dürsen. Sicher dagegen ist, daß im Mai 1228 die Ritter Philipp von Halle
und Heinrich von Böhmen und ein Mönch Namens Konrad als Bevoll-=
mächtigte des Ordens erscheinen. Actea Bor. I, 396.: „Ppresentibs. fra-
tribus de domo Theoutonica Philipno de Halle et Honrico Höemo (et) Con-
rado monaeho, legatis Prussie.“ Der Zusatz leyat## I###ka nur Appo-
sition zu den drei eben Genannten sein und sagt also ausdrücklich, daß wir in
ihnen die Bevollmächtigten des Hochmeisters für die Preußische
Angelegenheit vor uns haben. Ihr Haupt war ohne Zweifel der in der Ur-
kunde zuvorderst stehende Philipp von Halle, ehemals Komthur in Halle.
Dgl. Guden, Tom. IV. pg. 871.

91) Dusböury. II, 5.
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aber mit seinem hinterlistig gefangenen Nebenbuhler Heinrich auf
seine Burg zu Plock zurück.“)

Die Unterhandlungen begannen. Die Bedrängniß des Herzog-
thums hatte sich seit dem Jahre 1226 eher vermehrt, als vermindert.
Die Ritter selbst hatten es erfahren, daß das Land gegen so furcht-
bare Nachbarn eines krästigen Schutzes bedürfe. Daher kam die
Einigung von beiden Seiten leicht zu Stande. Konrad erwähnte
Löbau nicht mehr, die Ritter schwiegen von Preußen, so geschab denn,
was der Hochmeister gewünscht: Konrad schenkte am 23. April 1228
zu Brest in Cujavien?"s), ohne irgend eine Bedingung namhaft zu
machen, dem Deutschen Orden das ganze Kulmer Land nebst
einem Dorfe Orlow in Cujavien. Auf solche Weise glaubte er des
Ordens Wünsche befriedigt zu haben und der baldigen Eröffnung des
Kampfes mit einem zahlreichen Ritterheere gewiß zu sein.

In Bezug auf den Bischof von Preußen hatte er schwerlich die
geringste Besorgniß. Die hohe Gunst, in welcher, wie allbekannt
war, der Orden beim Papste stand, werde Jenen, so meinte Konrad
ohne Zweifel, wohl von dem kühnen Versuche abhalten, dem Orden
die Besitznahme des Landes zu verwehren.

—.

92) Vgl. Dlaegoss. ad annum 1228.pg. 573. Konrad hatte den Herzog, als
derselbe in Spythkowitz Messe hörte, überfallen. Der treuen Gemahlin Heinrichs,
der heiligen Hedwig, gelang es noch in demselben Jahre, indem sie persönlich vor
Konrad in Plock erschien, den Gatten zu befreien und eine Sühne zu Stande zu
bringen. Heinrich mußte zu Gunsten Konrads auf die Vormundschaft über die Kin-
der Leßko's verzichten, welche dieser von nun an wie Gefangene behandelte.— Wenn
wir einer Nachricht bei Bop##ha, p. 58. glauben, so hatte Konrad, vor Wuth
über den verunglückten Feldzug nach Krakau, Preußen, Litthauer, Samaiten, Ja-
zwinger und andere wilde Völker bewogen, in Kleinpolen einzufallen und es zu
verwüsten.

93) Vgl. Acta Bor. I, 394. (Unsere Urk. 12.) Der Ausstellungsort Beze
ist sicher verschrieben für Fresk, eine Stadt in Cujavien, mit einer königlichen
Burg, deren Kastellan in späterer Zeit den ganzen Palatinatus Brestensis, d. h.
die Burzen Brest, OCruswios (wo Konrad 1230 mit dem Orden über Kulm ver-
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Die Gesandten hatten nun das dem Orden zugehörige Land in
Augenschein und vorläufig in Besitz zu nehmen. Man hatte ihnen wohl
gesagt. Christian, der Bischof von Preußen, habe seit vielen Jahren
von da aus versucht, die Preußen zu bekehren. Es war ihnen daher
ganz erwünscht, daß sie ihn selbst in dem unfern gelegenen Cistercien-
serkloster Mogila?") antrafen. Sie meinten ihm gewiß eine erfreuliche
Nachricht zu geben, als sie ihm erzählten, daß der Orden so eben das
ganze Kulmerland von dem Herzog Konrad erworben habe und daß
der Hochmeister, sobald er ihren Bericht vernommen, eine angemessene
Zahl von Rittem senden werde, es in Besitz zu nehmen und gegen
die Heiden zu vertheidigen.

Für den Bischof war diese Nachricht ein Blitz aus heiterem Him-
mel. Wollteer sie auch anfangs wohl gar nicht glauben, so ließ doch die
bestimmte Rede der Ordensbrüder dies nicht zu, ja wahrscheinlich über-
zeugte ihn die von ihnen vorgezeigte Urkunde selbst, daß nur zu wahr
sei, was sie gesagt. Also hatte der Herzog, sein eignes feierlich
verbrieftes Wort verleugnend, gegen des Bischofs kirch-
liches und weltliches Necht im Kulmerland gefrevelt, ihn feiger Weise
in Streit mit dem mächtigen Orden verwickeln und so des Landes
berauben wollen!?5)Undmit dem Verlust dieses Landes an den

handelte) und Cowalo mit ihren Bezirken regicrte. Vgl. M. Cromer,, de eitu
Polonige I. II. p. 505. ed. Colon. 1589.

94) Dieses Mogila ist wehl zu unterscheiden von dem durch Boleslaw II.
im Krakauischen gestisteten Benediktinerkloster Mogile, und von dem
bei Danzig gelegenen, von Pommern aus gestifteten Mogylva (letzt Sankt
Albrechtskloster). Unser Mogila, das nur übersetzt ist in elara tumba, ist das
Cistercienserkloster dieses Namens in Cujavien, nördlich von Gnesen. Von
ihm berichtet der Anonymus Archidiaconus Gneznensis in seinem Chronicon
bei Sommersberg, II, 82.: „Anno Domini MCCXKXII. in Celics
ordo Cr###erciensi#s statu###z. liem MCCXXV. Monasterium de Calicz
tranafertur in Mogilum, que elara Tumbu eoqnominabatur.“ Kalisch ge-
hörte ebenso wie Mogila (Mogilno) zur Diöcese Gnesen.

95) Es ist nicht möglich, den Sinn der Schenkung Konrads anders zu ver-
stehen, als er von uns verstanden wird. Die Worte lauten schlicht und klar: „Nos
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Orden ging auch Preußen ihm verloren! Christian durchschaute die
ganze Intrigue des Herzogs; Alles stand auf dem Spiele. Da zer-
riß er denn das Netz der Lüge vor den Rittern, indem er ihnen be-
wies, daß der Herzog in der dem Orden vor zehn Tagen ausgestell-
ten Schenkung einen schmachvollen Wortbruch begangen, daß dieselbe
folglich so allgemein, wie ihre Worte lauteten, null und nichtig sei.“)
Sodann verfehlte er gewiß nicht, ihnen zu erklären, daß nach päpst-
lichem Gebote Niemand, auch die Ordeneritter nicht, ohne seine, des
Bischofs, freie Einwilligung das Kulmische, überhaupt das Preu-
ßische Gebiet betreten und dort irgend Etwas thun dürfte. Wolle der
Orden aber, fügte er dann etwa hinzu, in rechter Unterordnung unter
ihn, dem auch der größte und wichtigste Theil des Kulmischen, die

Conradus . .. notum facimus .. . ., quod Hospitali . .. domus Toutoni-

corum . . .. terram Colmensem .. ... et villam Orlow . ... contuli-

mus.“ Die Art, wie Voigt#II, 186. den Widerspruch dieser Schenkung mit der
1222 gemachten zu versöhnen meint, ist also wohl zu leicht. Nachdem er „die Schen-
kung des Kulmerlandes an den Orden“ vom 23. April 1228 a. a. O. erwähnt,
sügt er, dem Zweisel begegnend, hinzu: „Diese Schenkung betraf indessen natür-
lich nur den Theil des Kulmischen Gebietes, welcher zur Zeit noch
in des Herzogs# Besitz war, denn bereits früher — 1222 — hatte er einen
Theil dieses Landes dem Bischofe Christian von Preußen verliehen.“ Allein
„terram Culmensem cum omnibus attinentiis aus.. contulimus“
kann nicht heißen: „den Theil von dem Kulmerlande —,"“ sondern nur „das
Kulmerland.“ Auch war der 1222 dem Bischofe abgetretene Theil nicht, wie
Voigt zu glauben scheint, ein unbedeutender, sondern der größte undwichtigste
Theil, es waren die Hauptplätze des Landes sammt den dazu gehöri-
gen Dörfern und Ländereien.

96) Die von Christian am 3. Mai 1228 den Rittern ausgestellte Urkunde ist
ganz offenbar gegen die rechtswidrige Schenkung des Herzogs ge-
tichtet, indem sie der Allgemeinheit dieser das Recht des Bischofs im
Kulmischen entgegenstellt, und, dieses feierlich wahrend, der Befugniß des Herzogs
zu Schenkungen daselbst mit entschiedenen Worten Schranken setzt: ,„ in terri-
torio Culmensi — in iis bonis, que duæ Conradus Masovie et Cuyavio pre-
dicers militibus aalvo iure nostro licite eonserre potuit. Weiter also, will
Christian sagen, ist das territorium Culmense dem Orden auch nicht licito vom
Herzog verliehen. Voigt überfieht ganz diesen Protest, wodurch die Urkunde ein
so helles Licht auf die Situation wirft.
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Burgen nämlich mit ihren Dörfern angehörten, den Bekehrten des
Landes Schutz gewähren, so sei er nicht abgeneigt, ihnen die Besitz-
nahme des bis dahin unverschenkten Kulmer Landestheiles zu gestat-
ten und seinen bischöflichen Zehnten in demsel, abzutreten.)

So erstaunt die Deutschen Ritter über diese #ilärung, die nun
auch ihnen zur Beurtheilung des Herzogs die Augen geöffnet hatte,
sein mochten, und so unangenehm es ihnen war, die erhaltene Schen-
kung auf einen so geringen Rest zusammengeschwunden zu sehen, so
verschmäheten sie doch auch das Anerbieten des Bischofs nicht und
ließen es schon geschehen, daß Christian in derselben Urkunde, durch
welche er ihnen jenen Zehnten abtrat, zuerst die Schenkung des Her-
zogs mit feierlichen Protest in die Schranken der Wahrheit und
des Rechtes zurückwies. ")

Der Zweck ihrer Gesandtschaft, Erwerbung des Kulmer Landes
für den Orden, war nun so gut, wie gar nicht erreicht. Für jetzt in-
deß konnten keine weiteren Schritte geschehen.?.) Für Verhältnisse, wie
sie sich dem Blicke der Gesandten enthüllt. fehlte es ihnen an Vorschriften
des Hochmeisters. Hatte nicht der Herzog das Kulmische als sein Land
angeboten? Und dennoch zeugte sein eignes Siegel, daß es ihm zum
größten Theile längst nicht mehr zugehörte! Erkannte der Orden aber,
wie er nicht anders konnte, das Recht Christians am 100), wie schwach

97) Vgl. die Urk. 13.
98) Nicht bedeutungslos ist es, daß in dieser Urkunde zum ersten Male

Christian selbst sich unterzeichnet als „Prin#s Prutenorum Episcopus.“
Wir haben früher gesehen, wie umsassend der Sinn des Titels „piscopus Prus--
siae“ vornehmlich seit 1218 geworden war. Jetzt, wo diese ganze Stellung be-
droht war, galt es, sie sest und entschieden zu erklären und zu behaupten.

99) Aus dem Jahre 1228 wird uns Nichts weiter über die Ordensritter in
Masovien berichtet.

100) Die Ritter waren in Betreff des von Konrad vorliezenden Wortbruches
vollkommen überführt. Wir ersehen dies daraus, daß sie des Bischofs Urkunde
durch ihre Unterschrift und zwar im Namen des Ordens ange-
nommen haben.
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war dann die Hoffnung, jemals in den alleinigen Besitz des Landes
zu gelangen. Und doch war es nur so möglich, die Eroberung Preu-
P#ns durchzuführen! — Es läßt sich denken, daß die Ritter nicht säum-
ten dem Herzoge zu berichten, was ihnen bei Christian begegnet, daß
sie im Namen ihres Meisters ernstlich Klage erhoben überdie Schmach,
die ihnen der Herzog durch sein unbefugtes Anerbieten zugefügt, und
ihn dafür verantwortlich erklärten, wenn auf solch eine geringe Schen-
kung hin und nach solchem Schimpf die ganze Angelegenheit rück-
gängig gemacht werde. 101) Konrad ließ nun vor den Rittern die Be-
hauptung Christians, durch welche er nicht nur als Betrüger enthüllt.
sondern auch von jeder Berechtigung ausgeschlossen worden war, über
Preußens Eroberung und Besitz zu verfügen, wohl schwerlich als wahr
gelten. Wie stand er ja doch so entsetzlich mit Schande bedeckt, so elend
da, wenn er nicht leugnete! Es konnte ihm jedoch nicht mehr gelingen,
die Ritter von seiner Aufrichtigkeit zu überzeugen.

Gegen Christian, der nun zum zweiten Mal sein Streben
nach dem Besitze Preußens siegreich zurückgeschlagen, wandte sich jetzt
sein ganzer Zorn und forderte mit doppelter Hestigkeit Rache. Allein
zur Nache war jetzt keine Zeit. Denn abermals hatten die Preußen
mit unerhörter Wuth Masovien überfallen und hausten so furchtbar
durchs ganze Land, ) daß der Herzog und der Bischof von Plock,
über den allgemeinen Jammer außer sich, sich, wohl oder übel, ent-
schließen mußten, mit dem Bischofe von Preußen eiligst zu berathen,
woher Hülfe zu schaffen sei in solcher Noth.

101) Sie hatten glücklicherweise, dem Plane des Hochmeisters gemäß, noch
keine Verpflichtung urkundlich übernommen. Vgl. die Schenkungsurkunde.

102) Günther von Plock berichtet in seiner Urkunde vom 2. Juli 1228
(„cod. d. Pruss. 1I, 19.), daß die Kirche in Masovien durch die Preußen unter-
drückt, ja dem Untergang nahe sei: .. aancte ecelesie graviter in Mazovia
eab immundis pagenis prutenis oppresse et pene iam ad exterminium per-
ducte —.“
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In der That ging Christian eben selbst mit einem auf Preußen
bezüglichen Unternehmen um, dessen nützliche Wirkungen auch Maso-
vien zu Gute kommen mußten. Er hatte in den Jahren 1226 u. 1227,
von Kreuzfahrern unterstützt, für sein Land und seine Bekehrten nach
Kräften gesorgt. 108) Allein es mußte sich ihm immer mehr die Ueber-
zeugung aufdringen, daß er auf solche Weise allenfalls den aus dem
Norden herziehenden Stürmen zu wehren, den heidnischen Trotz der un-
bekehrten Landschaften Preußens jedoch keineswegs zu brechen noch auch
das ganze Land jemals unter seinem Hirtenstabe zu vereinigen vermöge.
Das Mißlichste war immer, daß die Kreuzfahrer nur kurze Zeit blieben,
daß sie meistens nach Erfüllung ihres Gelübdes heimkehrten. Es war
so dem Zufall überlassen, ob immer die nöthige Anzahl sich einfände;
blieben sie aus, so stand das ganze Gebiet dem Feinde offen; ein ein-
ziger Verheerungszug reichte hin, was mit vieler Mühe langsam aufge-
baut war, zu zerstören. Um nun diesem Uebelstande abzuhelfen, ging
Christian mit dem Gedanken um, nach dem Beispiel des Bischofs
Albert von Riga einen Ritterorden zu stiften."“.) der als ein bleiben-
des, stehendes Heer zunächst zum Schutze der Getauften, danach aber,
wenn er zur nöthigen Stärke gediehen wäre, auch zur Unterwerfung der
Heiden dienen sollte. Die Stiftung eines solchen Ordens, der völlig

103) Wir schließen das aus der festen Haltung, welche er im J. 1228 dem
Herzoge und dem Deutschen Orden gegenüber gezeigt hat.

104) Der sogleich zu besprechende Orden ist nicht, wie Dissbury II, 4. meint,
von dem Herzog, sondern von dem Bischof Christian gestistet. Vgl. Cod.
d. Pruss. I, 20. Von diesem ist der Gedanke ausgegangen, die Stiftungs.
urkunde verfaßt (die „#### littere exinde confecte,“ welche ausführlich
besagen —in üs „plenius continetur“ —, wie der Bischof von Preu-
ßen die neue militia Christi gestiftet — ordinarit —, können nichts An-
deres sein). Es war aber diese Stiftung Christian unmöglich erst damals in den
Sinn gekommen, als Konrad die merkwürdige Schenkung beurkundete. Er muß
mit derselben schon sast im Reinen gewesen sein, ehe das geschah; es ließe sich
nicht erklären, wie einen Monat nach jener Schenkung bereits die ganze Stiftung
vollbracht war.
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von ihm abhängig sein würde ½5) überhob ihn auch in Bezug auf
seine Landesherrschaft in Preußen aller Besorgniß; durch ihn konnte
er jeden Angriff, jede fremde Einmischung zurückweisen. Es konnte
kein sichereres Mittel geben, sich als Preußens Herr zu behaupten.
Vielleicht war der Plan schon so weit gereift, daß mehrere unter den
Kreuzfahrern für den Eintritt in den neuen Orden sich bereit erklärt
hatten, als die Enthüllung der Plane Konrads dringend mahnte,
die Stiftung zu beschleunigen; gerade Diejenigen, gegen deren
gefährliche Pläne Christian sich zu schützen gedachte, Konrad und
Günther, sollten das Werk nun gar vollenden helfen. Die von
ihnen gewünschte Berathung fand Statt. ½5) Mit welchem Gefühl
mochte der Bischof dieselbe begonnen haben, und wie schuldvoll stand
vor ihm der Herzog! Schwerlich hielt Christian die gerechte Klage
über die begangene Verletzung seiner Rechte in Kulm und Preußen,
die ernste Rüge über die Mißachtung des päpstlichen Verbotes zu-
rück. 107) Er konnte Gebrauch machen von der Strafgewalt, die der

105) Das ist der Sinn der Bezeichnung des neuen Ordens als „meltaa
GFremplur miatte Chriskz de Linvonid ordsato“ (Cod. dipl. Pruss. I, 20.), oder
kurg als „milites Prussie more Ticonsiens#“ (Acta Bor. I, 396.). Der Schwert-
brüderorden in Livland nämlich, von dem Bischofe Albert 1205 gestiftet, hatte
für diesen den Kampf gegen die Heiden zu führen, wogegen er ein Drittel des
Eroberten als Lehen vom Bischofe empfangen sollte. Vgl. Voigt, Gesch.
Pr.'s I, 409 ff. 415 — 16. Eine Folge dieser Gleichheit beider Orden war, daß
die Tracht beinahe dieselbe war; die Schwertbrüder trugen einen weißen Mantel mit
rothem Schwert und einem Kreuz, die Dobriner nur statt des Kreuzes einen Stern.

106) Die Urkunde Acta Bor. I, 414. beweist, daß Christian mit dem
Herzoge zusammen die Ausstattung des Ordens berathen und vollzogen hatte.

107) In der Stistung des Ordens, an welcher der Herzog durch seine Schen-
kung Antheil nahm, erscheint Christians Stellung wieder so vollkom-
men unabhängig, der Herzog wieder soganz auf Masovien redu-
citt, daß wir schließen müssen: es hatten jene berichtigenden Erklärungen und Zu-
geständnisse Statt gefunden, ohne welche der Bischof sich nicht beruhigen konnte. Der
Herzog hat sich hier über Masovien hinaus keine Schenkung angemaßt, ebensowenig
eine auf Preußen bezügliche Bedingung gestellt. Ihn sollte der Orden nur contra
Prutenos vertheidigen. Es ist Christian, dem sic „ad expiconondem Pa-
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Papst für solche Fälle in seine Hand gelegt. Allein als er von dem
Herzog die schreckliche Lage Masoviens vernahm und wie zweifelhaft
bei der allzu geringen Schenkung die Ankunft deutscher Ordensritter
geworden, sah er wohl ein, daß es an der Zeit sei, für Masovien
und Preußen, welche, von einem und demselben Feinde bedroht, der
nämlichen Hülfe bedürftig seien, diese mit vereinten Kräften zu
schaffen. Er theilte ihnen den Plan zu dem neuen Ritterorden mit,
wies auf die Nothwendigkeit hin, das Heidenthum, die Wurzel all der
für die christlichen Nachbarländer so verderblichen Barbarei, aus.
zurotten, und zeigte, daß die Eroberung Preußens die
Aufgabe des zu stistenden Ordens sein müsse. Dann erklärte er sich
bereit, denselben in das nämliche Verhältniß zu sich zu stellen, in
welchem der Schwertbrüderorden zu dem Bischof von Livland stünde,
und ihm einen Theil des Eroberten zu überlassen, °) verlangte aber
dagegen, daß sich der Herzog gleichfalls nach Maaßgabe seines In-

gLanos in Pruscie partibus constitutos““ (pvgl. die päpstl. Confirmationsbulle
Cod. dipl. Pruss. 1, 20.) dienen.

108) Schon die mit dem Namen des neuen Ordens verbundene Bezeichnung
more Livonsens# weist auf diese Aehnlichkeit mit dem von Bischof Albert gestif-
teten Orden hin. Allein wir wissen auch, daß Christian seinem Orden posses-
siones et bona urkundlich zugesichert hatte. (Vgl. die päpstl. Confirmation der von
Christian und dem Herzog den Dobrinern ausgestellten Schenkungs urkunde vom
27. August 1228. Acta Bor. 1, 414.). Wir finden aber keine possessiones et
bona, welche den Dobrinern angehört hätten, im Kulmerlande oder in Lö-
bau erwähn,, sind also berechtigt, anzunehmen, daß damit jener Antheil am
Eroberten gemeint sei, den Christian more Livoniensi zu überlassen verspro-
chen. — InderDarstellungdieserOrdensstiftungbei Voigt, I. 458 ff. II, 187 ff.
ist die Stellung Christians gänzlich verkannt. Zwar wird ihm der erste Gedanke zur
Stiftung, die Absassung der Regel, die erste Organisation und der Akt der Einkleidung
zugestanden. Allein daß er, was die Urkunde Acta B. I, 414. beweist, ihm auch
eine Schenkung gemacht wie Komad, und zwar an erster Stelle, — wund
übersehen. Hierdurch geschieht es, daß Konrad als der einzige Schenker,
und als eigentlicher Stifter erscheint. Aus diesem Irrthum floß nun auch die
durch alle Urkunden widerlegte Angabe, es habe Konrad dem Orden die Hälfte
des eroberten (Preußischen!) Landes versprochen. Die ganze, aus den Urkunden
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teresses an der Ausstattung des Ordens betheilige. Auf solchem Wege
sei für Masovien wie für Preußen der lang ersehnte Frieden zu hoffen.
Gerne ging Konrad auf den Vorschlag des Bischofs ein und bot das
Schloß und Gebiet Dobrin als Schenkung an. Nach wenigen Tagen
schritt Christian zur Wahl und Organisation der Ritter., stellte
ihnen über ihre Pflichten und Rechte bei der Eroberung Preußens
eine Urkunde aus 1½6) und empfing von Konrad und Günther für sie

entmommene Lage der Verhältnisse, wie wir sie dargelegt, widerstreitet einer solchen
Auffassung. Die Bestätigungsbulle der Stiftung des Ordens in Voigt's Cod. d.
Pruss. 1, 20. spricht von einer dem Orden gegebenen Constitution,
und nenmt als denjenigen, der sie nach eignem Plan und Wissen cum Capituli aui
assensu gegeben, Christian, I# Episcopum Prutenorum; von Kon-
rad redet sie gar nicht. Gegen diese eine Thatsache, welche allein auch mit
allen Verhältnissen im Einklang steht, haben Dusbury II, 4. und Lukas David
II, 7., die Hauptstützen der Voigk schenAnsicht, kein Gewicht. Als Muster einer
verwirrten Auffassung des Dobriner Ordens möge solgende Stelle aus Lukas
David a. a. O. hier Raum finden: „Indes als Christianus der Preusche Bischoff
offt bei Herzogen Conrado war zu Plotzka, gedachte er des guten Namens der
Schwertbrüder in Leislandt. gab derhalb dem Fürsten diesen Radt, daß er
wolte in Leiflandt schicken an Bischoff Albertum zu Riga vnd In bitten, daß
durch sein Zulaß etliche der Schwertbrüder in die Masau komen ond helfen die ungleu-
bigen Preussen bekriegen, welcher Fürschlagk dem Herzogen sampt den seinen nach
gehaltnem Radtschlag wol geshiel. Sandte demnach u. s. w. .... Auf solche Wer-
bung vnd verheißen erzeigten sich der Bischoff vnd Meifter guttwillig, schickten 30
Bruder sampt etlichen Jren Dinern wol gerüst mit dem gesandten zu dem Fürsten,
dazu soll obbemelter Christianus noch ungesher 12 willige verordnet haben, u. s. w.
Auch wirdt von ctlichen gesetzt, daß Conradus von wegen der stetigen Hülfe die er
mit seinem Volcke Inen zu leisten wider die ougleubigen Preussen zugesagt sich ond
den seinen vorbehalden, das was die Bruder in Preussen wurden mit Kriegen erhal-
ten und gewinnen, das solchs nach guter leute erkentnus solte vater Inen geteilet
werden, haben auch andere mehr artickel im Vortrage gehabt, die nicht alle im Ge-
dechtnüs blieben, weil die Bruder kurz hernach fast alle umbkommen, der Vortragk
getilget und die vberbliebenen mit Herzogs Conradi willen von da in Leiflandt wi-
derumb gereiset.“ —

109) In den Urkunden Acta B. I, 396. 414. Cod. d. Pr. I, 20. 21. er-
scheint ein Mayiscer an der Spitze des Ordens. Wenn man Dushurg glauben
darf, so hieß er Bruno.

110) Die lüterae, quibus plenius continebatur ordinatio militiae
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die Dobriner Verschreibung, so daß der Meister des neuen Ritter-
ordens für Preußen schon Anfangs Juli 1228 sämmtliche Urkunden
au Gregor IX. zur Bestätigung absenden konnte.)

Das vorübergehende Zusammenwirken mit dem Bischofe Chri-
stian, wozu die augenblickliche Noth getrieben, hatte den Herzog in
seinen Gesinnungen und Bestrebungen um Nichts verändert. Wenn
er die junge, kühn aufstrebende Schöpfung, deren Entstehen er selbst
noch durch eine so ansehnliche Gabe gefördert, in ihrem Verhältniß
zu dem Bischof nachdenklich betrachtete.— was war sie eigentlich
anders als der Riegel, womit ihm der Zutritt zu Preußen auf immer
versperrt wurde, während die Herrschaft des Bischofs sich durch sie
langsam und sicher über ganz Preußen ausbreitete! Die Gründung,
des Ordens, wie der gewandte Bischof sie zu Stande gebracht, war
also für ihn nicht zum Gewinn, sondern zu einem Schimpfe ausgeschla-
gen, zu einer unvergleichlich empfindlicheren Niederlage, als diejenige
Fewesen, welche er in dem Verbote Innocenz III. 1213 erlitten hatte.
Hatte darum Christian schon durch die Vereitlung der dem Deutschen
Orden angebotenen Schenkung seinen Zorn aufgereizt, wie erst mußte
derselbe entbrennen über die gänzliche Zerstörung all seiner ehrgeizigen
Hoffnungen. Denn wer anders, als der Bischof von Preußen war es.

der den Deutschen Rittern die Uebernahme des Kampfes gegen die Preu-
ßen unmöglich gemacht und die Hülflosigkeit Masoviens verschuldet?

Die Gesandten des Ordens hatten unterdeß, voll Unmuth

Christi contra Prutenos, ad exemplar militiae Christi de Livonia. Agl.
Anm. 108.

111) Diese Bestätigung geschah in den Urkunden Acta B. I, 414. Cod. d.
Pruse. 1, 20. 21. Bemerkenswerth ist, daß der Orden in allen Haupturkunden
nicht Dobriner orden heißt, sondern Militia Christi contra Pru-
tenos oder Prussiace. So war er von Christian genannt, so
nannte er sich selbst. Denn er diente unmittelbar und vorzüglich seinem
Bischof, erwartete in Prcußen seine Hauptbefitzungen.
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über das Mißlingen ihres Auftrages, '!2) Masovien längst ver-
lassen13)undwarennach Italien zurückgekehrt, um dem Hochmeister
über den Ausgang Bericht zu erstatten.

Hermann kehrte erst im Juni des folgenden Jahres mit dem
Kaiser aus Palästina zurück.““) Die Botschaft, welche seiner in Italien
wartete, entsprach seinen Hoffnungen ganz und gar nicht. Das Ge-
ringste, was er diesmal zu ereeichen geglaubt, war der Besitz der bei-
den Lande Kulm und Löbau. Nun waren diese nicht nur nicht gewon-
nen, sondern es hatte sich gefunden, daß sie bereits einem Andern ge-
hörten und daß dieser wenig geneigt sei, auch nur eines abzutreten.
Das Schlimmste von Allem war, daß dem Heirn des Kulmerlandes,
dem Bischofe von Preußen, die unbedingte Befugniß zustand, Jedem,
den er auf Preußischem Boden nicht dulden wollte, den Zutritt zu
versagen. Wie konnte bei diesem Stand der Dinge das ersehnte
Ziel einer unabhängigen Ordensherrschaft in Preußen jemals erreicht
werden? — Doch Hermann, der in so manchem harten Streit den
Weg der Vermittlung gefunden, der noch eben selbst den Bann des
Papstes nicht gescheut, 115) in dem ruhigen Selbstvertrauen, daß er

112) Was ihnen von der Schenkung Konrads, nachdem Cbristian sic revidirt,
übrig blieb, war für die Zwecke des Ordens so gut wie Nichts. — Die beiden Urkun-
den, Konrads sowohl als Christians, vom J.A1228 sind seitdem aus den Verhand-
lungen spurlos verschwunden. Das Verhältniß zu Christian wurde sväter
ganz anders geordnet; und daß Konrad, so gut wie der Orden, die Urkunde
als cassirt betrachtete, ersehen wir daraus, daß Konrad, indem er 1229 wieder mit
dem Orben in Unterhandlung trat, das Dorf Orlow, welches in jener Schenkung
enthalten war, demselben in einer neuen Urkunde zu verschreiben für nöthig
hielt. — Der Protest Christians hat also seine Wirkung gehabt.

113) Die von des Hochmeisters Vorstellung ganz verschiedenen Verhältnisse,
welche den Gesandten entgegengetreten, machten es ihnen zur Pflicht, persönlich zu
berichten. Für diese hatten sie gar keine Vollmachten und Instruktionen, mußten
überhaupt glauben, daß der Orden unter solchen Umständen sich zur Uebernahme
des Kampfes nimmer verstehen könne. Zudem waren sie gar nicht beauftragt,
in Preußen zu bleiben, sondern gerade dazu „Tepas Prussiae, “ damit der
Hochmeister aus ihrem eignen Munde sicheren und ausführlichen Bescheid vernähme.

111) Bgl. Balmer, Regg. S. 112. 115) Voigt, Gesch. Pr.'# II, 206 ff.
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diesen Sturm gleichfalls beschwichtigen werde, verzagte auch nicht vor
den Hindernissen, die ihm Preußens Besitz unerbittlich zu versagen
schienen. Was war verloren, wenn nach und nach erworben wurde,
was sich nicht auf einmal gewinnen ließ!

Im Herbste 1229 entschloß er sich zum abermaligen Versuch
eine Schaar von Ordensrittern abzusenden.11“)Ergab denselben
den Auftrag und die Vollmacht, mit dem Bischofe von Preußen
in Betreff des Kulmerlandes und Preußens in Unterhandlung zu
treten½) und sich, wenn es nöthig sein sollte, jeder Bedingung zu
unterwerfen, welche der Bischof verlange.½8)wennsie nur, wie
immer, in den Besitz des Kulmischen gelangten und die Eroberung
Preußens beginnen dürsten. In kürzester Frist würde ihnen eine
größere Anzahl von Ordensbrüdern folgen.

Die Schaar, welche jetzt nach Preußen abging, war schwächer,
als eigentlich die Verhältnisse es erforderten. 115) Allein einstweilen
konnte der Hochmeister nicht mehr senden. Denn noch dauerte der
Kampf des kaiserlichen Heeres gegen das päpstliche im September

116) Wir werden nicht nur in den Verhandlungen, welche zwischen Christian
und dem Orden Anfangs 1230 gepflogen wurden, eine neue Ordensritterschaar
an der Weichsel finden, sondern auch einen Brief Gregors IX. kennen lernen, der,
einer dritten nach Preußen bestimmten Schaarmitgegeben, an.)vatres do-
mus Teutonicorum in Prutenorum partibus comstiteckr gerichtet war, welche
nicht die (längst zurückgekehrten) Legati Prussige sein können, weil sie bereits als
mit den Preußen kämpfend gedacht sind. Diese zweite Schaar also war am
Schlusse des Jahres 1229 (denn in den ersten Tagen 1230 hat der Hoch-
meister dem Papste von ihr geredet) bei dem Bischof von Preußen. Sie kann
aber erst nach der Rückkehr aus Palästina von Hermann abgesandt worden
sein, mithin hatte sie Ende Sommers oder Anfangs des Herbstes Italien verlassen.

117) In den Anfangs 1230 Statt findenden Verhandlungen tritt der Herzog
gar nicht auf; es sind Christian und die Ritter allein.

118) Die Urkunden werden dies zeigen.
119) Wir hören von keinem kriegerischen Unternehmen des Ordens in Preußen

vor der Ankunft der folgenden Heerschaar. Die beiden ersten Ordensburgen
Vogelsang und Nassau standen noch auf Cujavischem, also herzoglichem Ge-
biete, und selbst diese sind erst Anfangs 1230 gebaut.
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und Oktober 1229 fort 120); der Hochmeister, oder wenigstens seine
Ritter werden dem Kaiser dabei ebenso wenig, als vordem in Palä-
stina, gefehlt haben. Im November ging Hermann als Gesandter
Friedrichs zum Papste"“4), und blieb bis ins folgende Jahr unaus-
gesetzt mit den Unterhandlungen beschästigt. Dann aber — und das
war der entscheidende Beweggrund, die Absendung eines eigentlichen
Ordensheeres noch aufzuschieben — stand es bei Hermann fest, das
erste Ordensheer müsse in Preußen, da des Kaisers Name dort
Nichts galt, nicht anders, als im Namen des Papstes. mit
einem päpstlichen Machtschreiben ankommen; und dieses war, solange
der Friede zwischen Gregor und Friedrich nicht wenigstens in Aussicht
stand, unmöglich.

Als die Ritter an der Weichsel angekommen waren, begannen
die Unterhandlungen. Wir werden nicht irren, wenn wir glauben,
daß sie sich bereit erklärt, die Unterwerfung der heidnischen Landschaf-
ten zu übernehmen, im Falle Christian ihnen das Kulmerland ab-
trete. Das war es, wozu sie gekommen, und was zu erwarten sie sich
für berechtigt hielten. Doch Christian konnte eine solche Forderung
unmöglich zugestehen. Wenn der Orden Herr im Kulmischen war und
Preußen erobern durfte, was blieb dann dem Bischofe anders übrig,
als die Gnade der Ritter? Es hieß ja auf alle Hoheitsrechte ver-
zichten, seine ganze Stellung und des Landes politische Zukunft, wie
sie in feierlichen rechtsgültigen Entscheidungen des Papstes bestimmt
waren, zerstören, es hieß den ganzen unter vielen Kämpfen entwickel-
ten Rechtszustand mit einem Male umstürzen. Das konnte, das
durste der Bischof nicht. Er konnte zu keiner Uebereinkunft die Hand
bieten, in der ihm nicht seine ganze Hoheit über Preußen gewahrt
blieb, der Orden dagegen zur Eroberung Preußens in seine

120) #gl. Bomer, Regg. S. 142. 143.
121) Vgl. Bosmer, Regg. (Gregors IX.) n. 28.
W#atterich, Orbensstaat.
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Dienste trat und sich mit einem bescheidenen Lehen begnügte.
Wiesen die Ritter aber einer solchen Sprache gegenüber darauf hin,
daß die Würde des Ordens ihm nicht gestatte, irgend Jemandes
Vasall zu sein oder unter einem Bischofe zu stehen. — so konnte der
Bischof darum nicht eine Stellung aufgeben, in welche ihn die Päpste
feierlich und urkundlich eingesetzt, und welche nach seiner Ueberzeu-
gung für Preußens Heil die richtige war. So zerschlugen sich die Ver-
handlungen.)

Mittlerweile hatte Konrad von der Anwesenheit der Ritter Kunde
erhalten. Da schien ihm die Stunde gekommen, an dem Bischof
Rache zu nehmen. Sein Entschluß war gefaßt. Sich dem Orden
nähern, seine Freundschaft erwerben, ihn zum Bundesgenossen
gegen Christian machen, und — Preußen besitzen. soweit
möglich, — das wollte er. Die Mittel dazu waren von Konrad

leicht gefunden. Lagen sie nicht reichlich auf dem Wege, den er
bisher in allen Verhandlungen über Preußen verfolgt? Erst war er
über die kaum bekehrten Täuflinge Christians hergefallen, um fie
unter sein hartes Joch zu beugen. Vom Papste deßhalb für immer
von dem Preußischen Boden verwiesen, hatte er eine lange Zeit
sich ruhig verhalten, Christian anerkannt und mit dem bedeu-
tendsten Theile des Kulmerlandes beschenkt. Aber kaum hatte die
einbrechende Noth der Jahre 1224 und 1225 in ihm den Gedanken
an die Herbeirufung des Ordens zum Schutze Masoviens erweckt,
so hatten ihn die alten Gelüste mit neuer Gewalt ergriffen, und
zu einer ganzen Reihe von Trug= und Frevelthaten fortgerissen.
Mit der frechen Lüge, Preußens Eroberung stehe ihm zu. Kulm sei
sein Eigenthum, Löbau gehöre ihm —, hatte er eine Gesandtschaft

122) Aus den bald wieder ausgenommenen Verhandlungen wissen wir, daß
die ersten beiderseitigen Forderungen unvereinbar auseinander gingen. Erst dadurch,
daß eine Vermittlung eintrat, kam es zum Vertrage.
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an den Hochmeister geschict, und — welche Entschlüsse erst
waren damals bereits für den Fall in seiner Seele
gefaßt, daß der Orden sofort zugriff! Der Plan war zur
Unzeit dem Bischof bekannt geworden, darum mißlang er. Konnte
er aber nicht noch einmal versucht werden? nur war

Christians persönliche Mitwirkung diesmal über-
flüssig und des Papstes Genehmigung, vermittelst
einer kleinen Lüge gewonnen. hatte den Mangel des
Rechts zu ersetzen! 1)

Der erste Schritt zur Annäherung geschah noch im Jahre 1229,
indem Konrad, da denn die vorjährige Schenkungsurkunde durch
Christian um den größten Theil ihres Inhaltes gekommen war, das-
jenige daraus, was ihm frei verfügbar zugehörte, dem Orden
wieder schenkte.“") Die Ritter ahnten schwerlich noch, wohin diese
neue Freundschaft zielte.

Doch nicht der Herzog allein war auf die Gesandten des Ordens
aufmerksam. Das Gerücht von ihrer Ankunft und von den Unter-

handlungen mit dem Bischofe von Preußen hatte sich durch Cujavien
bis nach Pommern verbreitet, und es ist nicht zu verwundern, daß
überall der lebbafte Wunsch sich regte, der mächtige, tapfere Orden
möchte den Kampf gegen die Preußen übernehmen und die benach-
barten christlichen Länder aus ihrer Angst und Bedrängniß erlösen.
Wie froh man sich aber dieser Hoffnung hingegeben, so niederschla-
gend war für Alle die Nachricht, daß die Vereinbarung des Bi-
schofs mit den Rittern über ihre Stellung zu ihm auf Hindernisse
gestoßen sei und gänzlich zu scheitern drohe. Da entschlossen sich
die Aebte zweier Cujavischer Klöster, Heinrich von Luchnak5)und

123) Was zur Rechtfertigung dieser Charakteristik in den bereits dargestellten
Thbatsachen etwa noch fehlt, werden die bald solgenden reichlich bicten.

124) Vgl. Cod. d. Pr. 1. 22.
125) Das Kloster Luchna, Lukna, Luken lag nach Dreger S. 322. sub

5•
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Johannes von Linda,") dem Unheil zu wehren und in's Mittel
zu treten. Sie setzten sich mit den Rittern und mit Christian in Ver-
bindung und ihren gemeinsamen Bemühungen gelang es, beide zur
Nachgiebigkeit und zur Versöhnung zu stimmen. Der Bischof milderte
seine Forderungen in sofern, als er das Kulmische dem Orden zu
Lehen übertragen wollte, wogegen die Ritter bereit waren, den
Bischof als ihren Lehnsherrn anzuerkennen und ihm Preußen zu er-
obern. So kam, unter Vermittlung der beiden Aebte Heinrich und
Johannes, im Januar 1230 zu Leßlau zwischen Chri-
stian und dem Orden folgender Lehnsvertrag½)zu
Stande:

dioecesi Gnesnensi. Der Abt Heinrich wird auch in einer Urkunde vom Jahre
1233 erwähnt bei Dreger. u. 94. (des neuen Cod. Pom. depl. von Hassel-
bach, Kosegarten und v. Medem Bd. I. u. 204.). #gl. Nacrynskcod.
dipl. maior. Pol. pg. 32. Nach dem Chron. Alberici pg. 444—445. hat,
kurz vor dem Beginn der Wirksamkeit Christians, im Jahre 1207 der Abt'Gock-
Jr#dus de Lupina in Polonia im Preußischen das Christenthum gepredigt; doch
wurde sein Begleiter, der Mönch Philippus, von den Heiden getödtet und so wahr-
scheinlich er selbst zur Rückkehr gezwungen.

1260) Es läge nahe, einen Schreibfehler in diesem Namen zu finden und statt
Lda lieber Iida (Neuer Cod. Pom. dipl. I. u. 118.), den Namen eines berühm-
ten Pommerischen Cistercienserklosters, zu lesen. Doch dessen Entlegenheit läßt dies
nicht wohl zu. Wir haben Linda näher an der Weichsel zu suchen; es ist Lencka
in Cujavien, wie es in dem Vertrage Kasimirs von Cujavien mit dem Orden im
Fahre 1252 heißt. Vgl. Cod. d. Pruss. I, 90. — Von dem Pommerischen Ilda
erscheint allerdings in einer Urkunde des Jahres 1234 (Dreger n. 100.) ein Jo-
Annnes Abbas.

127) Acta Bor. I, 406. Unfre Urk. 15. Diese überaus wichtige Urkunde
bat gar seltsame Schicksale von den Geschichtschreibern des Ordens erfahren müssen.
Der Aheinische Ordenskomthur 4s Mal, Histoire de I Ordre Teutonilque T. I.
p. 232. und Kotzebue, Preußens ältere Gesch. I, 377. haben sie „nicht recht
verstanden“ (Voigt, II, 201.), vielleicht mit ihrer Vorstellung vom Orden nicht
vereinigen können und deßhalb nicht für ächt halten wollen. Lukas David
II, 42. sah in ihr Nichts, als eine Abtretung des Kulmerlandes an den Orden,
gestand jedoch, er wisse die Urkunde mit den folgenden nicht ganz zu vereinigen.
Baczko, Gesch. Pr.'s I, 141. übersah die wichtigste Bestimmung des Vertrags,
bemühte sich auch nicht, genauer in die Verhältnisse einzugehen. Voigt, II,
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A. In 6ezug auf das Kand Aulm.

I. Christian, Bischof von Preußen, übergibt das

198—2071. verkannte nicht, daß es schwer sei, den Zusammenhang „der drei über
diese Sache vorhandenen Urkunden“ zu finden. Er wies den Verdacht der Unächtheit
zurück, wollte aber nicht zugeben, daß sie ein rechtsgültiger Der-
tragsei; sie sei, meinte er, „eigentlich nichts weiter, als eine Art von Protokoll
über eine zu Leßlau in der Sache gepflogene Verhandlung, eine genauere Erörterung
der Verhältnisse, unter welchen nach des Bischofs Meinung der Orden in den Besitz
des urkundlich geschenkten Landes treten solle,“ kurz: eine einseitige Erklä-
rung des Bischofs gegenüber dem Orden. — Diese Auffassung ist aber schon an
und für sich ohne Halt. Wozu sollte Christian die beiden Aebte nothwendig
haben, wenn er Nichts wollte, als den Rittern den Sinn erklären, woriner seine
Urkunde (Voigt meint Acta Bor. I, 72. unsre Ur k. 16.) abgefaßt! Und wie albern
bhätte er gehandelt, wenn er jetzt erst mit der Erklärung kam. Wollte er diesen Sinn,
so mußte er ihn sogleich in der Schenkung ausdrücken; jetzt kam der Commentar
zu spät, zumal ein solcher, der cine Reihe der gewichtigsten Forderungen enthielt!
Doch gehen wir näher auf die Sache ein, so ist ersten§die Annahme Voigts,
die Urkunde sei kein vollgültiger Vertrag, eine gänzlich unstatthafte.
Der ganze Wortlaut von 15. beweist, daß sie ein wahrer Vertrag ist;
insbesondre heißt es von den Rittern fünfmal ausdrücklich:
„prom'iserunt“, ein Beweis, daß die beiden Aebte nicht beurkunden, was
Christian allein, sondem auch was die Ritter versprochen, zu
was sie sich verpflichtet. Wie könnten die Aebte sich auch sonst „Vermitt-
ler“ nennen! — Dereinzige Grund, welchen Voigt für sich zu haben glaubt,
ist, wie es scheint, in der Schlußformel „c### sunk hacc“ etc. gelegen; „aus
dieser Angabe, sagt er S. 201., sehen wir, daß die Urkunde cigentlich nichts
weiter ist, als eine Art von Protokoll über eine zu Leßlau gepflogene Ver-
handlung u. s. w.“ Wie aber dieses aus dem Schlusse ersichtlich sei, sagt er nicht.
Wegen der Anwesenheit und Unterschrist von Zeugen? Wegen der Worte „Acta
sunt haec“ vielleicht: Das ist nicht möglich. Unzählige rechtsgültige Vergleiche
und Verträge des Cod. dipl. Prussicus und Dregers schließen so, z. B. I, 93.
94. 104. 114. 115. 145. Dreger n. 65.191. Zweitens zeigt eine Vergleichung
der beiden Urkunden 1 5. und 16., daß Alles, was 15. enthält, auch in 16. ent-
balten ist, nämlich die Verleihung des Landes an den Orden und das Versprechen
der in 15. bezeichneten Leistungen von dem Orden; auch das Lehnsverhält-
niß ist ganz unzweifelhaft ausgedrückt in den Worten; „Ut ipsi mihi et omni-
bus successoribus meis aint parati contra paganos pagnaturi.“Nur ist 16.
kürzer gefaßt, als 15. Esist also klar, daß wir denselben Vertrag in dop-
velter Ausfertigung vor uns haben. Noch bleibt zu untersuchen, welche
Ausfertigung der Orden, welche der Bischof empfangen. Ein Blick in 15.
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ganze Gebiet, das er mit unbeschranktem geistlichen!?8) und welt-
lichen 155) Rechte, theils durch Kauf, theils durch Verschreibung des
Herzogs Konrad und des Bischofs und Kapitels von Plock besigt,
dem Deutschen Orden zum Eigenthum.“#)

II. Der Deutsche Orden verspricht dafür dem Bi-
schofe und dessen Nachfolgern:

lehrt, daß sie für den Bischof bestimmt war; in ihr sind die Lehnspflichten des Ordens
bis ins Einzelnste stipulirt, in 16. nur sehr kurz; 16. hatte für denBischof, 15. für
den Orden keinen Werth, also gehört 15. dem Bischofe. So ist es denn natür-
lich, daß das Ordensarchiv nur 16. hat, das Exemplar des Ordens.
VgI. Voigt II. 202. — NuK ist das Zeitverhältniß zwischen den beiden Urkunden
nicht schwer zu bestimmen. Nicht der Orden hatte zu verleihen, sondern der Bischof, also
hatte er auch die Bedingungen vorzuschreiben, der Orden mithin sich zuerst
zuverpflichten. — Ohne Zweifel rührt Voigts Widerstreben gegen den Ver-
trag aus seinem ungünstigen Urtheil ber, das er S. 201. über Christians laller-
dings wohlberechtigte) Festigkeit in der Behauptung seiner Stellung aus-
spricht: „Offenbar erzielte er in diesen Bedingungen einc eigene geistliche Oberherr=
schaft über das Kulmerland (und über Preußen noch dazu), zu deren Aufbau und
Erhaltung ihm das Schwert des Ordens als Mittel und als Stütze dienen sollte.
Christian stand, wie es scheint, schon um diese Zeit nicht mehr so rein in seiner
Seele da, als in jenen ersten Tagen, da er das Licht der christlichen Erleuchtung
zuerst in diesen Landen anzündete, u. s. w." Wrr sehen nicht ein, inwiesern Chri-
stians edler Charakter es verdient hat, unreiner Absichten verdächtigt zu werden,
blos weil er, auf sein wohlverbrieftes Recht gestützt, von einem Orden, der der
Welt entsagt, um für die Christenheit zu kämpfen, sich sein Land nicht abtrotzen
ließ. Doch halten wir uns an die Thatsachen: der Orden hat den Vertrag
mit dem Bischofgeschlossen, ist sein Vasall geworden und batdie
geistliche Oberherrschaft desselben über das Kulmerland und
über ganz Preußen förmlich und seierlich anerkannt. —Wir dürfen
diese Thatsache kühn als eine glänzende Bestätigung unserer Entwicklung über Chri-
stiams Rechte betrachten. Der Orden ist gewiß nur den schlagendsten Beweisen ge-
wichen.

128) Von dem Bischofe und Kapitel von Plock.
129) Wir erinnem an Konrads Ausdruck „cum iure ducali.“

130) „Co##ce" heißt es in dieser, wie in der Urkunde 16. Voigt be-
merkt (II, 199. Anm. 1.) mit Recht, daß dieser Ausdruck von Christian wohl be-
dacht gewählt war; cs sollte eben Richts mehr, als ein Verleihen, ein Beleh-
nen#sein, mit genau beigesügter Bezeichnung der Pflichten.
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1. von jeder deutschen und jeder slavischen Hufe!?) im ganzen
Kulmerland jahrlich einen gewissen Theil des Ertrags als
Abgabe zu liefern;

2. ihm in demselben Lande sechshundert 12) deutsche Hufen
nach dessen freier Wahl als völlig unabhängiges Eigenthum.
mit Einzöglingen besetzt oder unbesetzt, zu übergeben;

3. ihm ebenso fünf feste Plätze 813) des Landes nach dessen

131) Die Deutsche Huse, der mansus theutonicalis oder aratrum
theutonicale, betrug dreißig Morgen; die slavische (Polnische) Hufe,
auch Hackenhuse, uncus, mansus alavicus, aratrum parvum, enthiclt fünf-
dzebn Morgen. Vgl. N. Cod. Pom. dipl. I. S. 311. 312.

132) In Bezug auf diese Zahl DC verweisen wir auf das, was über die
Theilungsurkunde 1243 gesagt werden wird.

133) „Curtes.“ Das Wort curtis s. cortis hatte im Mittelalter verschie.
dene Bedeutungen. Bald hieß es ein mit landwirthschaftlichen Gebäuden umschlosse-
ner Raum, also Bauernhof, öfter aber hieß es Hof im vomehmeren Sinne,
königlicher Hof, kaiserliche Pfalz, herrschaftlicher Sit, Schloß, sovicl wie aula,
woher curtisani, courtoisie und viele mit -court zusammengesetzte Schloßnamen.
Vgl. Du Cange s. h. v. Es fragt sich, welche von beiden Bedeutungen hiet ge-
meint sei. Die Uebersetzung hologium in Urk. 16. scheint für die erstere zu spre-
chen. Aber wenn wir das auch annehmen, so ist damit nicht ausgeschlossen, daß die
zweite ebenfalls Statt gesunden; hologium bezlichnct dann die Ausdehnung
der zur cure gehörigen Ländereien, eurtis die Beschaffenheit und Be-
stimmung des Hauptpunktes. Die Gründe, weßhalb wir diese Bedeutung von curtis
hier geltend machen, sind: Erstens läßt es sich nicht denken, daß der Dominus
terrae Culmensis et Prussine sich keinen andern hemschastlichen Sig sollte vor-
behalten haben, als ein paar Bauernhöfe oder Verwerke; das aber wäre der Fall,
wenn curtis nicht in dem Sinne ven „sester Platz,“ d. h. Burg genommen
wird. Das gehörte ja mit zu dem Zwecke, weßhalb Christian die Ritter aufnahm,
daß er und die Seinigen Schutz hätten vor den Heiden, was nur der Fall war,
wenn, außer den dem Orden ganz übergebenen Burgen, auch der Lehnsher, der
Bischof, seine cignen hatte, auf welchen ihn seine Lehens- und Dienstleute vertheidig-
ten. Zweitens wissen wir, daß der Bischofsitz Kulm eine Burg war, das
casfrum, das er noch im J. 1231 besaß, die eivitaa episcopulis, wovon er Acta
Bor. I, 430. selbst redet. Diese muß in dem gegenwaärtigen Vertrage enthalten sein,
und sie kann dies nur als eine der fünf „curtes.“ Bemerkenswerth ist noch, daß
curtes, die für den Bischofwichtigere Bezeichnung, in seinem Exemplar des Ver-
nages stand. Ob der Bischof mehr, als Eine Burg gewählt, wissen wir nicht; an Va-
sallen, sie zu bemannen, fehlte es ihm nicht, wie eben dieser Vertrag (A. II, 4.) beweist.
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eigner Wahl, jeden mit fünf deutschen Hufen, zu ganz
unabhängiger Herschaft zu übergeben;

4. an den vom Bischof in dem Lande vergebenen Lehen und
Lehensverhältnissen Nichts zu ändern;

5. den Bischof und seine Nachfolger als ihren
Lehnsherrn anzuerkennentt#) und ohne seine Ein-
willigung kein Unterlehen zu verleihen.

B. In Gezug auf Preussen

Verspricht der Deutsche Orden:

I. Dem Bischof auf eigne Kosten, mit allen Einwohnern
des Kulmer Landes, Preußen zu erobern und zu unter-
werfen, ½8) und zwar soll dabei jedesmal das bischöfliche Ban-
ner auf dem Auszug, wie auf dem Rückzug dem Ordensbanner vor-

angehen;
II. die Unterthanen des Bischofs sowie Alles, was ihm an-

gehört oder angehören wird 156). und die ganze Gerichtsbarkeit dessel-
ben gegen Jedermann zu hegen und zu schützen;

III. Den Bischof selbst. wo immer er in das ihnen ver-

liehene Land kommt, als ihren Bischof und Lehnsherrnsrt)
mit gebührenden Ehren zu empfangen und mit allem Nöthigen
zu versorgen;

IV. alle vorhandene wie zukünftige, Preußen und die Preußi-
schen Kreuzfahrer betreffenden Bullen auf eigne Kosten dem Bischofe
erneuern zu lassen und zu besorgen.

134) „ kang#caom J’asatt#Domisno suo subligati.““
3)) „Trutenos expeynare er Episcopa fur suôsicere.“
136) Nämlich vor Allem die Prussia subiicienda.
137y „Tanqucam episcopum et Dom in um auum —.“
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C.

—Sobald der Orden jene versprochenen Abgaben und Leistun-
gen rechtzeitig zu thun unterlassen wird, hat der Bischof das Recht,
das ganze Lehen sofort wieder an sich zu nehmen. —

So lautete der Vertrag. Nach seiner Ausfertigung und Aus-
wechslung leisteten die Ritter dem Bischofe feierlich den Lehens-
eid. #)

Die Beharrlichkeit Christians hatte den Sieg errungen im ern-
sten schweren Kampfe. Es war entschieden: Preußen verbleibt fortan
dem Bischofe, und wird einst unter dem Hirtenstabe dessen, der es
seit mehr als zwanzig Jahren mit tausendfachen Opfern und Gefahren
zu bekehren gesucht, der für dasselbe unter unzähligen Schrecken und
Kränkungen, mit treuester Begeisterung gelebt und gerungen, — zu
einem friedlichen, glücklichen Staate erblühen. Der Deutsche Orden
aber, zum Schirm der Kirche gestiftet, hatte in dem Vasallenverhält.
nisse zum Bischof eben nichts Anderes, als das übernommen, womit
er in Preußen eben seinen Orden sberuf erfüllte.)

So schien es denn, als ob sich das Werk, nach dessen Vollen-
dung Christian sich immer so heiß gesehnt, nun unter seinem und des
Ordens vereintem Wirken sicher aufbauen und sest zusammenschließen
wolle. So schien es; aber wie bald sollte es anders sein!

Der Vertrag, zu dessen Abschluß sich die Ritter bei den un-
leugbaren Hoheitsrechten des Bischofs über Kulm und ganz Preußen

3% „Sermo ipsi (episcopo) #ramento firmatus“ heißt der Vertrag in
der Urkunde Christians vom Jahre 1240. Acta Bor. I, 430—32.

139) Es beruht auf einer Mißkennung des Ordenszweckes, wenn Voigt 11,
199. meint: = als des Bischofs Lehnträger konnten die Ordensritter wohl unter
keiner Bedingung gelten wollen.“ Im deutschen Reiche waren unzählige Grasen
und Heren Lehnsträger oon VBischöfen, Stiftern undKlöstern; warum sollte ein
geistlicher Orden nicht Aehnliches? Und hier gerade flel das Lehnsverhält-
niß mit dem Ordenszweck vollkommen zusammen.



74

genöthigt gesehen, um nur einmal in den Besitz des Kulmischen Lan-
des zu kommen, entsprach in Wahrheit den Bestrebungen des Or-
dens, wie sie uns in der kaiserlichen Urkunde, als in seinem geheimen
Programm enthüllt vorliegen, ganz und gar nicht. Nicht einmal
das Kulmerland sollten sie unabhängig besitzen, und Preußen gar
noch dem Bischofe erobern helfen! Damit waren sie nimmer
zufrieden, das mußte anders werden: Der Lehensvertrag mußte ver-
nichtet, die Hoheit des Bischofs gestürzt werden. Dann gehörte
auch Preußen Dem, derss erobert, dem Orden. Der Her-
zog erfuhr die Stimmung der Ritter.") Was war sie anders, als
auch die seinige! Auch er hatte an dem Bischof Rache zu üben, auch
seinen Planen stand er, und wie lange schon! — im Wege. Zwar
war auch sein Ziel der Besitz Preußens; aber zuerst galt es doch,
den Bischof aus seiner Machtstellung zu drängen. Es war also na-
türlich, daß sich der Orden und der Herzog zur Erreichung des vor-
läufig gemeinsamen Zieles vereinigten.

Noch war der Leßlauer Vertrag keine zwei Monate geschlossen.“)
so kam zwischen dem Orden und Konrad ein geheimes Bündniß"“)

140) Wir sahen, daß er sich ihnen schon gegen Ende des vorigen Jahres ge-
nähert und günstig bezeigt. Vgl. die Regesten. Auch in diesem Jahre schenkte er
ihnen Nessau (ogl. die Regest.) und wohl auch Vogelsang. Letzteres wissen
wir nur aus Dusburg II, 8., dürfen aber der Tradition des Ordens wohl die
Sicherheit zutrauen, daß sie den Namen der ersten Ordensburg an der Weichsel rich-
tig nennt.

141) Die zwei Urkunden, welche wir jeßt zu erläutern beginnen, Acte Bor.
I, 402. und Dreger n. 78., gehören der Sache, wie der Zeit nach zusammen, und
zwar geht Acta B. I, 102 voraus, weil Dreger n. 78. sich auf sie aus.
drücklich bezieht. Diese hat als Datum den 18. März 1230, also kann jene
nicht später fallen, sondern früher.

142) So wie alle vertrags= und rechtswidrigen Schritte Konrads und die durch
Christians Protest bewirkte Kassation der Schenkung Kulms an die Ritter im Jahre
1228 von Voigt unbemerkt geblieben find, so ist ihm auch die eigentliche Bedeu-
tung des hier in Rede stehenden Aktenstückes entgangen. Es ist, scheint ihm, eben
eine etwas genauer, als 1228, gefaßte Schenkung des Kulmerlandes, welche sich die
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in Betreff des Kulmerlandes zu Stande, das zum Zweck hatte, den
Orden seiner Lehenspflicht gegen den Bischof zu entledigen. Herzog
Konrad schenkte ihm, so lautet der Bundesvertrag, „im Hinblick
auf die göttliche Vergeltung und das Heil seiner Seele und um des
Schutzes der Gläubigen willen das gesammte Kulmische Ge-
biet, wie es von der Drewenz, der Weichsel und Ossa begrenzt ist,
und Alles, was dazu gehört, mit allem Recht und Nutzen zu ewigem
Eigenthum.“ Er verflichtete sich außerdem, dem Orden mit allen
Kräften gegen Jedermann, der denselben in jenem Besitze stören wird,
beizustehen. Dagegen versprach der Orden, dem Herzog und dessen
Erben gegen Christi und ihre Feinde, das heißt gegen die Heiden, mit
Gott und ihren Kräften“2) bis auf den letzten Mann jederzeit treu-
lich zu kämpfen und zu helfen.“)

Der Name Preußen ward weder bei der Bestimmung der Ver-
bindlichkeiten des Ordens gegen den Herzog, noch unter denen des
Herzogs gegen die Ritter genannt. Konrad hatte geschwiegen, weil

Ritter, mißtrauisch gegen den Herzog geworden, der Sicherheit wegen von ihm aus-
gebeten. Voigt II, 192. 193. Man halte die Vertragsurkunde mit dem vor zwei
Monaten ausgewechselten Lehensvertrag zusammen, und es schwindet jeder Zweifel
an der Richtigkeit unster Bezeichnung desselben als eines geheimen Bünd-
nisses. Besonders machen wir auf die Worte Konrads ausmerksam: „I’ronnts.
etiam, ut quicunque predietos fratres impedierit in presata possensione (seil.
„totius eæx integro Chulmensis territorii eum omnibus suis appendiciis“),
quod ego tota mea virtute desendam eos.“

143) „Secundum deum et eorum posse.“
144) „Ipei — fratres promiserunt michi cunctisque meis heredibus

—oontra inimicos Christi et nostros videlicet omnes (I) paganos — und

noböiscum omni tempore melstat#ros.“ Aus diesen Worten ließ sich mit der Zeit
Etwas für des Herzogs lette Absicht machen. In ihnen ist nicht blos, wie Voigt II,
193. glaubt, „das Besitzrecht des Ordens für die Gebiete, die man im Kampf mit
den Preußen zu erobern gedachte,“ nicht in üblicher und rechtskräftiger Art,“ son-
dern gar nicht ausgesprochen. Das hatte gerade den Herzog 1226 und 1228 und
jetzt wieder bewogen, das Kulmische zu „schenken“, daß er hoffte, der Orden werde
die Preußen unterwerfen, und Er dann hervertreten mit irgend welchen Ansprüchen
und cs — empfangen!
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er sichweder binden, noch auch die neue Eintracht gefährden wollte. —
die Ritter, weil sie meinten, sobald sie einmal Herren des Kulmi-
schen wären, hätte der Besitz Preußens für sie keine Schwierigkeit mehr.

Das Versprechen des Herzogs enthält vollkommen denselben
Betrug in Beziehung auf das Kulmische und denselben Eingriff in
die Angelegenheiten Preußens und des Bischofs, wie das Anerbieten
von 1226 und die Schenkung von 1228. Von Seiten des Ordens

aber war die Annahme eines solchen Bündnisses geradezu ein Treu-
bruch gegen den Lehnsherrn, “5) eine ebenso unritterliche, als un-
christliche That. Wundern wir uns darum nicht, wenn wir sie fort-
schreiten sehen, wie sie angefangen wurde: mit einer Unwahrheit.
Es konnte nämlich nicht viel nützen, daß die Schenkung blos von
Konrad beurkundet war. Sie sollte, wie es später mit ihrer erweiter-
ten Fassung wirklich geschah, dem Papste zur Bestätigung vorgelegt
werden, um zur vollen Rechtsgültigkeit zu gelangen. Zu diesem
Zwecke war es nothwendig, daß Derjenige, der auch dem mit den
Verhältnissen nicht sehr Vertrauten als ein möglicherweise Berechtigter
erscheinen konnte, der Bischof, in jener Unterordnung, welche die
Schenkung ihm anwies, dabei auftrat, und hierdurch gestand,
nicht nur keine Rechte mehr zu haben, sondern auch keine gehabt zu
haben; —mit andern Worten: es mußte, damit aller Form genügt

wäre, die Namensunterschrift des Bischofs auf der Urkunde stehen.

145) In der einen Ausfertigung des Lehensvertrages wurde das Kulmische
Gebiet, welches der Orden von Christian zu Lehen nahm, so genannt: „Quioquid
babui, dati mihi a Duce Conrado, vel ab ecclesia Plocensi, vel empti—,“
in der andern: „Terram, qusm in Culmensi territorio, tum per titulum
emptionis, tum per collationem Conradi, ducis Cuyevie, Lancicie et Ma-
Jovie, tum per consensum venerabilis patris Episcopi et capituli Plo-
censis pleno iure tam in temporalibus, quam in spiritualibus legitime et
racionabiliter fuerst adeptus —.“ Der Orden wußte also nicht nur von den
betreffenden Urkunden, sondern mußte auch den Umfang des darin übertragenen
Gebietes genau kennen; eben dieses sollte ja er jetzt empfangen.



77

Christian, dessen ganze Hoheit über Kulm und Preußen noch vor we-
nigen Wochen vom Orden selbst in feierlichem Vertrag und Vasalleneid
ausgesprochen worden war, der nach langem Widerstreben endlich
das Kulmische dem Orden —nicht abgetreten, sondern verliehen,
mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, es, falls die geringste Versäumniß
vorfiele, wieder an sich zu nehmen, er mußte jetzt als Zeuge beschei-
nigt haben, daß ihm nie ein Fleck im Kulmischen zugehört, daß er
dem Akt der Schenkung durch den Herzog als ganz Unbetheiligter
beigewohnt 114)

Der Unterhändler dieses Bündnisses war kein Anderer, als der
Rathgeber des Herzogs im Jahre 1226, der Bischof Günther von
Plock. Von ihm ist die Bundesakte abgesaßt. “““) Aber er schloß
auch selbst einen Ochenkungsvertrag mit den Rittern ab; denn nun
kam auch sein Plan vom Jahre 1226 wieder zu seinem Rechte. So
wie nämlich Konrad, um des Ordens Wohlthäter zu werden, seine
Schenkung vom Jahre 1222 verleugnete, so wußten nun auch Günther
und sein Kapitel, blos weil sie sich die Gunst der Ritter verdienen
wollten, 1/5) durchaus Nichts mehr davon, daß Geschko, der vorige
Bischof, und das schwerlich schon ganz ausgestorbne Plocker Kapitel

146) Wir werden diese Lüge in dem Vertrage Christians mit dem Orden im
Jahre 1231 so recht frappant hervortreten sehen; dort erneuert nämlich Chri-
stian se ine Verleihung des Kulmischen an den Orden.

147) Die Form der Abfassung ist am Schlusse etwas eigenthümlich. Nach
der Unterschrift der Zeugen folgt erst jener Sat „Ne igitur hec donacio
tam utilis et necessaria aliquorum callidate et versutia irritari valeat, sed
pocius integra permaneat et inconvulsa, ipsem testium inseriptione mei-
due sigilli et eorum (sic) appensione sollicite curavimus premuniri —.“
welcher sonst vor den Zeugen zu stehen pflegt, dann kommt das Datum Acta sunt
hec anno incarnacionis dominice MCCXXX, und nun erst kommt der vorsich-
tige Günther selbst: „Ego Guntherus episcopus subscribo.“

148) Bemerkenswerth ist die Art und Weise, wie er im Allgemeinen seine
Freigebigkeit gegen den Orden motivirt: „Quia religosiam vitam eligentibus
etc.“ Val. Urk. 17e.
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im Jahre 1222, vor allen Fürsten und Bischöfen Polens und Schle-
siens, „auf alle Dörfer und Besitzungen, und auf jedes geistliche
wie weltliche Recht, welches sie ehemals im Kulmischen, d. h.
zwischen der Drewenz, der Weichsel und Ossa gehabt, zu Gun-
sten des Bischofs Christian von Preußen Verzicht ge-
leistet.“ Demnach war Günthersin dem angenehmen Falle, das Bei-
spiel des Herzogs nachahmen zu können, indem auch er dasselbe, was
1222 an Christian abgetreten war, nochmals und zwar jetzt an
den Deutschen Orden abtrat.“") Nur ein Unterschied waltete ob
zwischen der damaligen Schenkung und der jetzigen. Dem Bischofe
Christian gegenüber ließ sich kein geistliches Recht vorbehalten; dem
Orden gegenüber war dies unvermeidlich. Indeß bezeigte sich Gün-
ther hierbei so großmüthig, als es der Orden nur immer wünschen
konnte. Er ging nämlich ganz auf die Forderung der Ritter, daß ihr
Land keiner bischöflichen Jurisdiktion unterworfen werden dürfe, ein
und behielt sich vor, die bischöflichen Weihen und Segnungen zu
spenden, wenn man sie von ihm verlange. ½°0) Am 18. März 1230,
kurz nach dem Abschluß des Bündnisses zwischen Konrad und dem
Orden, stellte er zu Plock die Schenkungsurkunde aus. )

149) Er wiederholt kurz die Schenkung des Herzogs und sagt: „Cum igitur
illustris dux Conradus — terram Culmensem — fratribus contulerit, —

Nos dqucque considerantes devastationem episcopatus nostri ibidem per
paganos Pruscos —, omnia predia et possessiones in predicta terra Cul-
mensi ad episcopatum nostrum pertinentes — tam in castris, quam in
villis — liberaliter Cconferimus.“

 „Et omnes decimas et ecclesias et earum patronatum cum omni
iure ac libertate, quod ibidem habemus vel habere possemus, — conferi-
mus —,hoc duntaxat excepto, qguod Crisma et consecraciones Abbatum,
monialium, ecclesiarum et alia sacramenta ecclesie a nobis exposcentur.“
Hiermit war ein äußerst wichtiger Präcedenzfall geschaffen für das zukünftige Ver-
hälmiß des Ordens zum Preußischen Episcopat.

151) Vgl. die Regesten und Urk. 17. und 17
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Während dieser Verhandlungen an der Weichsel befand sich die
erste größere Ordensheerschaarauf dem Wege nach Preußen.
Der Hochmeister nämlich hatte, nachdem er im Herbste des Jahres 1229
durch vorläufige Absendung der wenigen Ritter die ihm so wichtige
Angelegenheit wieder aufgenommen, vom Kaiser den Auftrag erhal-
ten, mit Gregor IX. Friedensverhandlungen zu eröffnen. Anfangs
November begab er sich demnach an den Hof des Papstes, wo
seine Vorschläge eine günstige Aufnahme fanden. Freudig kehrte er
mitder Nachricht zum Kaiser zurück und von nun an befand er sich
bis in's Frühjahr 1230 fortwährend bald bei Friedrich, bald bei dem
Papste. Immer glücklicher gestalteten sich die Verhältnisse; da durste
Hermann auch an seine Sache denken, und dem Papste die Bitte
aussprechen, ihr sein mächtiges Schutzwort zu leihen. "“:) Was ihm
jedoch noch größere Zuversicht einflößte, war die ihm noch im Anfang,
des Winters 1229 von seinen Rittern aus Masovien zugekommene
Nachricht über des Herzogs besonderes Wohlwollen gegen den Orden
und über seine Bereitwilligkeit, ihnen, wenn des Bischofs Wider-
streben nicht zu überwinden sei, nöthigenfalls aus seiner Macht das
Kulmerland zu schenken. 52)

152) Es streitet gewiß gegen die sonst so wohlbewährte Klugheit des Hochmei-
sters, wenn Voigt II, 179. ihn denjenigen Zeitwunkt zur Absendung der größeren
Ordensschaar wählen läßt, in welchem der offene Streit zwischen Papst und Kaiser
am heftigsten entbrannt war.

153) Wir wissen, daß die von Hermann, nach seiner Rückkehr aus Palästina,
abgesandten Ritter sich nicht mit dem Herzog, sondern mit dem Bischof Chri-
stian in Betreff des Kulmischen in Verhandlungen einließen, daß mit dem Herzog
erst damach das Bündniß geschlossen wurde. Der Leßlauer Vertrag ist im Januar
1230 geschlossen. Hermann kann also im Januar 1230 nicht schon wissen, was
der Herzog im März, und noch weniger, was er erst im Juni 1230 dem
Orden geschenkt; ebenso wenig kann er Ende 1229 noch die Konradische Schen-
kung von 1228 für gültig halten; denn abgesehen davon, daß sie durch Christian
reducirt, d. h. cassirt wurde, beweist ja der Vertrag zu Leßlau, daß die Ritter sich
1229 und Anfang 1230 auf den Bischof angewiesen wußten. Trog# alle dem
spricht Hermann in den letzten Tagen 1229 oder in den ersten 1230 vor dem



80

Er hatte deßhalb unverzüglich alle Anordnungen zur Sammlung
und Ausrüstung einer ansehnlichen Kriegsmacht und zur endlichen
Besitznahme des Landes getroffen."“) Aus der Zahl der Ordens-

Papste, ohne Christian auch nur zu nennen, von einer Schen-
kung des Kulmerlandes und Preußens durch Konrad an den
Orden! Soll er hier nicht ganz gegen Alles, was er wußte, geredet
haben, so ist nothwendig anzunehmen, daß jene Freundschaft, welche Konrad, wie
wir sahen, im Jahre 1229 mit den Rittern anzuknüpfen strebte, schon Anfangs
Winter so weit gediehen war, daß die Ritter, zumal in jenem Momente, wo die
Verbandlungen mit Christian resultatlos zu enden drohten, von dem Herzog be-
ruhigende Versicherungen empfangen, welche sie dann sofort an den Hochmeister
berichtet. Während jedoch dicser die Nachricht empsangen, war in Preußen die
Krifis wieder überwunden und der Leßlauer Vertrag abgeschlossen worden. — Nur
soläßt sich die sonderbare Erzählung des Hochmeisters beim Papste, Cod. dipl.
Pruss. 1, 23. einigermaßen verstehen. Ganz ist sie jedoch auf keinen Fall der
Wahrheit gemäß. Denn Konrad kann in jenem kritischen Momente unmöglich
auch Preußen schon versprochen haben; das zeigt die Schenkung vom März
1230, in welcher von einer Abtretung Preußens gar keine Rede ist. Dieses also
hat Hermann jedenfalls aus seinen Wünschen hinzugesetzt.

154) Daß wir es hier mit der Absendung des eigentlichen ersten Ordens.
heeres nach Prcußen zu thun haben, beweisen die Schritte, welche Hermann thut.
Er sendet eine Ritterschaar aus seiner RNähe ab, — diese eben sollte den Brief des
Papstes mitnehmen; er sendet sie nicht direkt nach Preußen, sondern erst noch nach
Deutschland und von da nach der Weichsel —, das zeigt die Adresse des Briefes
selbst: „fratribus Teutonicorum in Teufonia ef Prutenorum partibus con-
stitutis;“ die Sendung nach Deutschland hatte zum Zweck, von dort noch mehr
Kriegsvolk und Ritter mitzunehmen —, das geht wieder aus dem Briefe hervor,
dessen Ermunterung zum Kampf in Preußen, an die Häuser Deutschlands gerichtet,
sonst keinen Sinn hätte. Alles dies zeigt, daß es sich um ein Heer, um das erste
Owbensheer in Preußen handelt. Nicht zu übersehen ist hier eine Notiz im Chron.
Germ. ap. Pistor. II, 915.1: „Aasumptis belli sociis militibus Germanicis,
profecti sunt ad üllos, qui in Polonia erant fratres Teutonici ordinis.“ End-
lich darf auch das als ein Beweis dienen, daß jetzt der ernstliche Anfang des Kampfes
gemacht werden soll, daß Hermann jetzt gerade zum ersten Male (vgl. die Bulle) den
Papft bittet, die Brüder zum Kampfe zu ermuntern. „Procedetis“ (Cod. d. Pr. 1.
c.) ist von Voigt urrichtig mit „fortsetzen wiedergegeben worden; es heißt:
ausziehen. Wie wenig der Payst sich den Kampf als schon eröffnet denkt, geht
daraus hervor, daß er sagt, „er hoffe, daß die dortigen, in beständiger Lebensgefahr
schwebenden Gläubigen „Per vos recipere debenne tubeidium oportunum.“
— Voigzt, U. 176. hält eine Bulle Gregors IX., welche Dusburg II, 6. im



81

ritter, die ihn zunächst umgaben, waren ausgewählt: Hermann
Balko als Führer und Laudverweser, Dieterich von Bernheim als
Marschall, Konrad von Tutelen, Heinrich von Berge, Heinrich von
Zeitz von Wittchendorf. 1#5) Ihnen sollte jedoch aus den Ordens-
häusern Deutschlands noch eine angemessene Zahl von Rittern sowie
auch eine gehörige Schaar reisigen Kriegsvolkes sich zugesellen, um
an die Weichsel zu ziehen.

Als nun die Vorbereitungen zum Auszug der Ritter beendigt
waren, theilte der Hochmeister die ganze Sache dem Papste mit. Er
erzählte ihm, daß Konrad von Masovien dem Orden das ganze
Kulmerland geschenkt habe, erzählte ihm —dies freilich mehr nach
seinem Wunsch, als nach der Wahrheit 16), daß derselbe auch
alles von dem Orden zu erobernde Land in Preußen diesem zuge-
standen habe; ½7) er habe daher bereits mehrere Ritter dahin vor-
aufgeschickt, den Kampf gegen die Heiden zu übernehmen, und stehe
nun im Begriffe, eine große Ordensheerschaar über Deutschland
nach Preußen auszusenden. Der Papst möge dem ganzen Unter-
—

Auszuge mittheilt, für die erste Ermunterung des Papstes an den Orden
zum Kampf gegen die Preußen. Allein es ist kein Zweisel, daß Gregor am
18. Januar 1230 das erste Mal von dem Kampf gegen die Preußen zu dem
Orden redet; denn er sagt selbst, daß er das Ganze eben erst von dem Hoch-
meister erfahren habe. Welche Stelle nun jene Bulle Dusburgs erhalten soll, ver-
mögen wir, bei der unchronologischen Beschaffenbeit der capp. 4. 5. 6. des Chroni-
sten nicht zu bestimmen. Daraus, daß sie der in cap. 5. erzählten Schenkung vom
Juni 1230 nachgesetzt ist, könnte man schließen, daß sie etwa die päpstliche Be-
stätigungsurkunde zu dieser Schenkung (Acta Bor. I, 415. September 12.
1230.) begleitet babe, — nur stimmt ihre gehobene Sprache nicht zu dem ruhigen
Tone jener. Uebrigens halten wir es bei De#sôönrg, der den Schluß der Kruß-
wißer Urkunde so übel zu lesen verstanden, wohl für möglich, daß er hier den
Eingang, die Anrede einer Bulle mißverstanden; die Worte, die er daraus
anführt, zwingen nicht, sie auf Preußen zu bezichen.

155) Die Ordenstradition kann hierin wohl treu sein. Vgl. Dusdury II, 9.
156) Vgl. Anm. 154.
157) Bgl. die Urkunde selbst, Urk. 18. d. d. 18. Jannar 1230.
Watterich, Orbensstaat. 6
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nehmen seine Genehmigung verleihen und den Rittern, die in
Deutschland sich anschlössen, sowie den bereits an der Weichsel
kämpfenden, durch die eben dahin ziehende Schaar, ein ermuntern-
des Wort zusenden.

Begeistert nahm Gregor die Kunde auf, daß „das Zelt der Kirche
sich in jenen Landen durch den Orden erweitern und die Zahl der Gläu-
bigen sich mehren solle,“ und war um so freudiger bereit, die Aus-
ziehenden zu mahnen, „daß sie gewappnet mit der Rüstung Gottes
mannhaft hinziehen möchten, um das Preußenland den Hän-
den der Heiden zu entreißen, als die betreffenden Rechts-
verhältnisse nun schon seit Jahren in Rom nicht mehr zur Sprache
gekommen waren. “#)

So zogen denn die Ritter hin, beauftragt von ihrem Meister,
nicht zu ruhen, bis ihnen zu dem Kulmischen auch Preußens Besitz.
sei es selbst von dem Herzog, gewährleistet wäre.) und für die-
ses Bestreben schon zum Voraus der Gutheißung und
Bestätigung des Papstes gewiß!½)

Als Hermann Balko an der Spitze des Ordensheeres in Maso-

158) Vgl. die Regesten. Eine Sielle des Schreibens ist auf den ersten Blick
dunkel: „Proviso, ne contra terram illam, qdue venerabilem fratrem nos-
trum. (Wilhelmum) Mutinensemepiscopum dinoseitur
recepisse, occasione huiusmodi procedatur.“ Mit dieser terra, „welche
den Bischof von Modena bekanntlich aufgenommen hat,“ kann nur Livland ge-
meint sein. Wilhelm war nicht nur 1225—1227, und dann wieder 1234, 1233,
1237, 1238 dort, sondern auch zwischen 1227 — 1234, z. B. 1232. vgl. Cod. d.
Pruss. I, 28. — Livland, das östlich von Preußen lag, gehörte dem Bischof von
Riga und den Schwertbrüdern.

159) Das zeigt die Erzählung des Hochmeisters in Urk. 18.
160) „ Conradus- castrum Colmen cum pertinentiis

suis ... domui vestre .. . concesst, adiiciens quidquid de

terra illorum (seil. Prutenorum) per vos et coadiutores poteritis
obtinere: quod itaquo gratum non modicum gerinius et occepfurn —.“
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vien erschien."“1) vernahm er von dem Herzog. “2) welch einen Ver-
trag der Bischof mit den Rittern abgeschlossen habe, doch auch zu-
gleich, daß bereits ein geheimes Bündniß zwischen jenem und dem
Orden bestehe, das den Zweck habe, ihm die Fesseln der Lehensab-
hängigkeit zu sprengen und den Bischof seiner Hoheitsrechte über das
Kulmische zu berauben. Sicher erntete Konrad bei Hermann für die
hierdurch erworbenen Verdienste um den Orden das gebührliche Lob.
Weniger erwünscht kam ihm wohl die jetzt endlich unverhohlen hervor-
tretende Frage der Ritter nach dem künftigen Besitzer Preußens.
Bisher war die Sprache der an Zahl zu schwachen Ordensritter über
diesen Punkt weislich behutsam und bescheiden geblieben. Nun aber
verhielt es sich anders. Preußen zu gewinnen, das war der eigent-
liche Zweck, zu dem der Hochmeister diese Ordensmacht hergesandt, und
war schon die Genehmigung des Papstes in Bereitschaft. Da sprach
Hermann denn unumwunden die Bitte aus, der Herzog möge zu der
Kulmischen Schenkung auch die Preußens hinzufügen. Konrad, mit
einem Male in allen seinen Hoffnungen und trügerischen Berechnun-
gen aufs Bitterste getäuscht.168) wäre gewiß gerne einer solchen „Bitte“
ausgewichen. Aber die Ritter, weit überlegen an Macht, und vom
Papste zur Besitzuahme Preußens ermächtigt, hatten ihn umgangen
und überflügelt, — es galt kein Schweigen, kein Weigern. Nun, die
Sache recht erwogen, trug ihm die Schenkung Preußens an den Or-
den doch immer Etwas ein: die Dankbarkeit und Freundschaft des
Ordens, während er sich nicht einmal diese hätte verdienen können,
wenn er unthätiger Zuschauer des Streites zwischen Christian und

161) Wegen des Ausenthaltes in Deutschland, — vom Januar oder besser viel-
leicht vom März an gerechnet —, doch wohl nicht vor dem Mai.

162) Durch dessen Land er kommen mußte und an den er auch sicher von dem
Meister gewiesen war.

163) Wir erinnern an seine Zurückhaltung über diesen Punkt in der geheimen
Urkunde vom Mätz dieses Jahres.

6 *
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dem Orden geblieben ware. Er machte also, vielleicht andere Zeiten
hoffend, gute Miene zu bösem Spiel und stellte im Juni 1230 zu
Krußwitz dem Orden eine feierliche Urkunde aus, durch welche er
Alles zusammen gewährte, was Hermann von Salza seit 1226 ge-
wollt, die unumschränkte Hoheit 44) über das Kulmische und über
ganz Preußen. 5) Natürlich sollte diese Urkunde, in welcher der
ganze Frevel an dem Rechte des Bischofs und Herrn von Preußen
zusammengeflossen, dem Papste zur Bestätigung übersandt wer-
den, ½) der Name Christians, des Betrogenen. Beraubten.
durste also nicht auf ihr fehlen. 7)

Die merkwürdige Schenkung war im Geheimen vollzogen wor-
den; einstweilen sollte sie auch geheim bleiben und noch der Versuch

164) Vgl. die Worte der Urkunde 2 0. „cum omni honore et iurisdie-
tione, perlsete oc vero dominso —"“ und was früher darüber gesagt wurde.

165) Wir weisen bei dieser Gelegenheit nur eben darauf hin, wie wun-
derlich sich diese Anmaßung Konrads, Preußen zu verschenken, neben
seiner Verzichtleistung auf das Kulmische 1222, und seiner Unfähigkeit, An-
sprüche auf das Löbauische zu beweisen (Cod. dipl. Pruss. I, 51.), — aus-
nimmt! Man bedenke die Lage der beiden Länder, mitten inne zwischen Preu-
Hen und Masovien!

166) Dies geschah alsbald, und schon unterm 12. Septbr. 1230 erfolgte die
Bestätigung. Acta Bor. I, 415. Dagegen versäumte der Orden gerne, die Urkunde
des Lehnsvertrags nach Rom zu schicken. — In dieser letzten Schenkungsurkunde
Konrads sieht Voigt II, 1941—197. wiederum nur eine „außerordentlich vorsichtige-
Fassung der vorhergegangenen Anfangs 1230 ausgestellteu Verschreibung. Daß
bisher von Preußen noch gar keine Rede war, darin erkennt er nur
die harmlose Veranlassung zu etlichen Verhandlungen, die auffallenderweise höchst
friedlich von Statten gehen, obgleich doch „der Gedanke eines gewissen Rechtes auf
Preußens Lande noch nicht ganz in Konrad untergegangen war,“ und der Orden
das Land noch eben so wenig besiegt und unterworfen hatte, als der Herzog. —
Ueberhaupt ist sehr sonderbar, daß Voigt die Gültigkeit einer Verleihung Preu-
ßens, auch ehe eserobert ist (für den Orden), anerkennt, — ferner ver-
sichert, die Polnischen Fürsten hätten nie ein eigentliches Recht auf Preußens
Besitz gehabt, und dennoch von Christians, des Bischofs, wohlverbrieften
Rechten auf Preußen Nichts wissen will.

167) Das Folgende wird den thatsächlichen Beweis liesern, daß Christian an
der Krußwitzer Urkunde wahrlich keinen Theil hatte.
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gemacht werden, ob nicht der Bischof auf dem Wege der Unterhand-
lung zu weiteren Zugeständnissen zu bewegen sei. Dies gelang jedoch
nicht so leicht, wie sich es der Orden wohl gedacht. Christian, der den
Preußischen Boden in hartem Streit dem Heidenthume selbst abgerun-
gen, dann in zwanzigjährigem Kampfe bald gegen die heranstürmenden
Heiden, bald gegen die Anmaßungen Konradsheldenmüthig vertheidigt
hatte, wich auch den Rittern nicht, wo es galt, ein Gut zu behaupten,
das er nach Recht und Pflicht in jeder Beziehung das seine nannte.

Gregor IX hatte am 12. September, nicht ahnend, welchem
Truge er seine Hand leihe, die von dem Herzog Konrad erbe-
tene Bestätigung ertheilt.“"8) Schon vor Ablauf des Jahres befanden
sich die Ritter mit Christian im Streit.“) Zwar ist uns nicht auf-

168) Vgl. unsre Urk.21. Die Bulle bezieht sich in folgender Weise auf die
Krußwiper Schenkung: „Ex ipsius sane litteris intelleximus, quod pagamis
ruarens, desevientibus nimis crudeliter in Christianos in eorum finibus
existentes, cum ipse et Christiani predicti eis obsistere non valerent,
idem, ad auxzilium potentie divine confugiens, ordinem vestrum in terram
suam ad Christianorum auxilium introduxit —, et eidem ordini castrum,
qduod Colmen dieitur, cumper#inenci#ssurspialiberalitatecon-
cessit, constituens ineuper, iit, quicquid fratres vestrt i# ferra papa#norrunn po-
terint obtinere, cedat ordini memorato. Man halte hiermit den Leßlauer
Vertrag zusammen, und man versteht, warum jetzt selbst der Rame des Bischofs von
Preußen, wie wenn er nicht existirte, ungenannt geblieben ist.— Von Voigt (II,
198.) wird dieses Schweigen anders verstanden. Er glaubt, der Orden habe, während
er mit Konrad über Kulm und Preußen in Unterhandlung stand (S. 197.), mit dem
Bischof „wegen einer ähnlichen Schenkung“ lebhaft unterhandelt. Er be-
merktnicht, daß der Orden, nachdem ihm von Konrad „„totum et ear in-
tegro Culmensse territorium, proterea quicquid de personis et bonis Sarace-
norum (Prutenorunm) — occeupatione vel aubiugatione — adipisci potuerint,“
verliehen war, offenbar keine „ähnliche Schenkung“ von dem Bischofe brauchte,
noch auch empfangen konnte.

169) Wir werden sogleich zwei auf diesen Streit bezügliche Urkunden kennen
lernen, welche in den ersten Tagen des Jahres 1231 gegeben sind, und welche davon
reden, daß nun „aller Streite in Ende haben solle= („amoto omni malo
ingenio“). Uebrigens ist es natürlich, daß der Orden, wenn er eben von Krußwißz
kam, nicht sehr aufgelegt war, das Kulmerland nach den Bestimmungen des Leßlauer
Vertrages anzunehmen. Der Streit war unvermeidlich.
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bewahrt, wie seine Forderungen im Einzelnen gelautet. Aber wir
wissen damit genug, daß sie zum Zwecke hatten, das, was Konrad
zu Krußwitz zugestanden, wo möglich auch von dem Bischofe zu er-
halten. 100) Daß die Ritter es gewagt, geradezu eine Auflösung des
Lehnsverhältnisses zu verlangen, ist nicht zu glauben. Siewußten zum
Voraus, daß Christian dieses nimmer zugestehen würde; auch lag die
Besorgniß nahe, durch solch ein verdächtiges Ansinnen möchten sie den
Bischof mehr, als einstweilen rathsam war, beunruhigen, ja viel-
leicht zu Schritten veranlassen, durch welche man in Rom mehr erfuhr,
als sie wünschten. Wenn sie dieses Begehren aber dennoch äußerten,
so hat ihnen der Bischof sicherlich ein entschiedenes Nein erwiedert. 71)

Von zwei Forderungen wissen wir, daß sie gestellt wurden; die
eine betraf die kirchliche Exemtion des Ordens, die andere den Antheil
am Besitze des zu erobernden Preußens. Der Orden genoß, zufolge
seiner ursprünglichen Bestimmung, die, wie im Eingang bemerkt, nun
einmal von dem Abendlande außerordentliche Opfer erheischte, durch
päpstliche Gesetze einer vollkommenen Unabhängigkeit von jeglicher bi-
schöflichen Gewalt. Er brauchte keinen Bischofszehnten zu entrichten,

—

170) Es darf nicht angenommen werden, daß der Orden, indem er vor Chri-
stian erschien, die Urkunden von Konrad und Günther entsaltet, und seine Forderung,
mit Drohungen begleitet habe. Bei Christians Entschiedenheit hätte solch eine Un-
klugheit schlimme Folgen haben können.

171) Wir werden sehen, daß die beiden Urkunden, welche den Streit beschlos-
sen (Urk. 22a und b.), keinen Ausdruck, kein Wort enthalten, wodurch das Lehens-
verhältniß aufgehoben, die Landeshoheit verliehen wäre. Sie sind Anhängsel
zum Leßlauer Vertrag, vermehren den Umfang des darin zugestandnen
Besitzes, — (die Ausdrücke sind: contulimus, donafro, cum omni iure et
proprietate, cum omni uk##l#ais proventu, fratrum essibns cedere volumus
in perpetuum, contulimus in veram et perpetuam proprietatem possiden-
dam; zu Leßlau hieß es: contuli — juristisch vollkommen jenen Ausdrücken
gleich. Voigt# irrt, wenn er II, 195. u. 198. glaubt, das blose Eigenthums-
lecht sei mehr, als eine Uebertragung zu Lehen) aber ändern das
Lehensverhältniß in Nichts. Sie sind Schenkungen, Begünstigungen des
Lehnshemnn an seine Vasallen.
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konnte die ihm zustehenden Kirchen an Priester übergeben, an welche
er wollte, und, was wichtiger als Alles war, er stand, seine sämmt-
lichen Priester eingeschlossen, unter keiner bischöflichen Jurisdiktion.
„Der Orden hat keinen Bischof,“ — so lautete in Wahrheit die
Bestimmung des Gesetzes; der Zusatz — „als den Papst“ stellte ihn
mehr unter den Schutz, als unter die Jurisdiktion des Römischen
Stuhles. Auf diese Ungebundenheit in kirchlicher Beziehung gedachte
er nun in Preußen keineswegs zu verzichten, zumal er sah, daß dieselbe
ihm hier, wo der Landesherr zugleich der Bischof war, besonders nütz-
lich werden konnte. Wirklich hatte der Bischof von Plock in jener
„Schenkung“ vom 18. März 1230, dem Verlangen der Ritter groß-
müthig nachgebend, zu Gunsten des Ordens auf alle eigentlichen bi-
schöflichen Rechte in „seinem“ Kulmer Bisthumsantheil Verzicht ge-
leistet. 3) Dies war es, was sie nun auch von dem Bischofe Christian
forderten, natürlich mit Berufung auf die von den Päpsten empfange-
nen Privilegien. Allein Christian erkannte die Anwendbarkeit von Pri-
vilegien, welche nicht für Preußens Eroberung gegeben worden waren,
in Preußen nicht an; außerdem konnte es ihm nicht entgehen, daß er,
wenn er auf seine kirchliche Gewalt über den Orden in seinem Lande
verzichtete, die einzige Waffe verlor, die ihm den Rittern gegenüber
zur Handhabung seiner Rechte und der christlichen Zucht überhaupt zu
Gebote stand. Wie sehr man ihn darum auch bestürmte, uneigennützig
schenkte er ihnen den Bischofszehnten, gestattete ihnen auch freie Be-
setzung der Ordenskirchen mit Geistlichen, aber die Jurisdiktion be-
Hielt er sich in ihrem ganzen Umfange vor. ½)

172) Günthers Worte waren: „Et omnes decimas et ecclesias et earum
Patronatum cum omni iure ae libertate, quod ibidem Ndbemus, conferimus,
hoc duntaæat eæcepto ete.““ Zu bemerken ist, daß die Worte cum omni iure
die weltlichen und die geistlichen Rechte meinen, denn letzterer Art find die
dec’mae, ecclesicc ef ecrum Ppatronatus. Vgl. die Urk. 19.

173) Vgl. Urk. 22a: „— Contulimus totum, qducd ab episcopatu
Plocrensi — suscepimus, videlicet d e ecelesiis conferendis et decimarum
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Die zweite Forderung betraf den Umfang des Ordensgebietes.
Im Kulmischen war die Frage bereits so bestimmt und im Allgemei-

proventibus, — nobis in reisouss ep#scopclem ierieckerttonem reserrantes.““
Urk. 22b.: Tereiam — contulimus in veram et perpetuam propriefaren —

ecum omni.vckhen et — Prorentt terre, hominum, ecclenar#um, decimia-
rum etc. —, nohis in reii#uss episcopalem sertsckckiomem reserrandes.“
Um diesen Vorbebalt zu verstehen, muß man wissen, daß es des Ordens immer-
währendes Bestreben war, auch in Preußen von der kirchlichen Juris-
diktion srei zu sein. Der stehende Ausdruck, womit er diese seine
Exemtion bezeichnete und wahrte, hieß (vgl. z. B. die Limitationsurkunde Acta
Bor. II. 611.): „Sal#is rkamen epe’scopo in dunbus partibus fratrum #k##
omnibus, L#as non PDossmmt miss Der CSpiscopam ererceri, “ d. h. genau das-
selbe, was Günther von Plock mit der Klausel: „ercepfo etc.“ meint. Gegen
diese Forderung also ist der Vorbehalt gerichtet; sie war gestellt, darum lehnt
Christian sie ausdrücklich ab: „Uebrigens behalten wir uns die bischöfliche
Gerichtsbarkeit vor.“ Hieraus nuun den Schluß ziehen wollen: damit sei alles
und jedes Recht außer der episcopalis iuristictio abgetreten (Voigt II,
202.), wäre ganz und gar unbegründet. Der Ausdruck „in reliquis“ ist das in
deutschen Urkunden so häufige „im Uebrigen,"“ mit Konjunktiv., beziebungs-
weise Adversativbedeutung. Hier nun ist die Sache diese: Christian stellte die Ur-
kunden zur selben Zeit aus; die über das Kulmische jedoch zuerst; in dem Kulmischen
nun war dem Orden nichts Neues mehr zu schenken, hier trat Christian nur einige
bisher noch zurückgehaltene bischöfliche Rechte ab; damit nun aber der Orden
nicht aus dieser Ueberlassung einiger bischöflicher Rechte argumentiren könnc: also
seien ihm überhaupt alle abgetreten, also auch das einzige, das Christian eben
nicht bingab, — deßhalb findet Christian es nothwendig, das Eine, wichtigste,
nicht aufgegebene in scharsem Gegensatze herauszuheben: „nobis in reliquis
eic.“ Auf diese Weise ist der Ausdruck in die erste und dann in die zweite Ur-
kunde gekommen. Nehmen wir ihn aber auch einmal in seiner ganz einfachen Be-
deutung „im Uebrigen“, und setzen den Fall, er hätte jene ganz unerhörte, unmög-
liche juristische Bedeutung, welche Vrigt in ihm findet, — was hieße er dann in a,
was in b2 Offenbar soll er dann doch von einem vorher bezeichneten Ganzen einen
Theil ausnehmen. In a gehen aber nur geistliche Rechte vorher: also hieße er,
wie auch in seiner wirklichen Bedeutung, —: „dieses geistliche Recht nicht,
sonst alle.“In b geht vorher „fructus et proventus,“ von diesen aber ist die
u#erockscco kein Theil, kann also auch keine Ausnahme sein, sondern muß im Ge-
gensatze zu einem Verlangen der Ritter stehen, das die Urkunde nicht ausdrücklich
nennt. Voigt irrt also in der gauzen Auffassung der Sache. Das zeigt sich denn
auch sonst. Die Urk. 2268. hält er für einc völlige Verzichtleistung Christians auf das
ganze Kulmerland, so daß die vorhergehende Verschreibung (II, 198.) aufgehoben
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nen auch den Wünschen der Ritter entsprechend geregelt, daß sie nicht
wohl mehr verlangen konnten. Allein von Preußen, das sie dem
Bischofe erobern sollten, war ihnen zu Leßlau Nichts zugestanden.
Das wich gar zu sehr von dem Ziele ab, welches ihnen vorschwebte,
damit gaben sie sich nicht zufrieden. In Bezug auf das Kulmerland
hatte Christian ihnen uneigennützig Alles gewährt, was sich mit der
Würde des Bischofs und Lehnsherrn vertrug; so gestand er ihnen nun
auch von Preußen, wahrscheinlich nach dem Vorbild des Bischofs von
Livland, ein Drittheil als Eigenihum zu, natürlich ohne Lehns-
hoheit; in Hinsicht dieses Punktes bedurfte es keiner neuen Be-

worden wäre und Christian also ganz und gar Nichts mehr besessen hätte, als
— die bischöfliche Jurisdiktion (II, 202.)! Und doch bestand der Leßlauer
Vertrag, wovon jene „Verschreibung“ die eine Ausfertigung war und nach wel-
chem der Orden gewisse Güter und Lieferungen zu leisten hatte, noch im Jahre
1243 zu Recht! Vgl. die Theilungsurkunde Acta Bor. II, 611.: Verun-
tamen in terra Culmensi ad episcopum, qui pro tempore fuerit, per-
tinent illud duntaxat, quod de communi conaensu et voluntate Episcopi
Pruasiae ac fratrum hoæpitulis b. Mariae Teutonicorum et hominum in
eudem ferra Culmenst mianenticm ordinafem Fiuik — videlicet· una men-

aura tritici de unco ot inauper aeæxcenti mansi de torra oomipetenti vel eom-

petentibus locis ipaius terrae Culmensis. Der Leßlauer Vertrag ist also
auch durch diese zusätzlichen Verseihungen des Bischoss nichtaufgehoben wor-
den und diese hin zugekommenen Schenkungen 22a. und b. sind eher alles
Andre, als die Hauptoereinbarung Christians und des Ordens. — Am auffallend-
sten ist es, daß Voigt den Widerspruch nicht bemerkt, der zwischen der „Schenkung“
Günthers (1230. 18. März) und dieser erweiterten Schenkung Christians (1231.
besonders 22a.) Statt findet. Günther „schenkt“ ja ganz dasselbe, was er 1222 dem
Bischof geschenkt, jetzt dem Orden, und der B. Christian, der es durch den Bischof
von Plock besitzt, schenkt es auch dem Orden! Wer sicht hier nicht den Betrug Gün-
ther's. Ferner spricht Voigt II, S. 202. von der Urkunde Christians vom J. 1231,
in welcher auch das, der Plocker Kirche ehemals, seit 1222 aber dem Bischof Preu-
ßens Zustehende des Kulmerlandes einbegriffen ist; und nun fährt er S. 203 also
sort: Weit leichter und schneller gelangte der Orden im Kulmerlande zum Besitze
dessen, was bisher noch der bischöflichen Kirche von Plock daselbst
gehörtbatte; das aber war die Verschreibung Günthers vom Jahre 1230,
welche durch die von Voigt S. 202. besprochene Urkunde Christians annullirt
wurde.
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stimmung. "“.) Zu Rupienice 175) stellte er in den ersten Tagen des
Jahres 1231,76) in Gegenwart des Abtes Albert von Welegrad,
vieler Geistlichen und Deutscher Ordensritter,77) die beiden Ver-

174) Urk. 220. Die Urkunde gibt Nichts, als die NRuynießung (fruc-
tus et utilitatis proventus), den Besiß# (proprietas), ohne die Herrschaft,
welche comen#um, sus dercale heißen würde. — Christian pflegte von Allem, was
er besaß und schenkte, den vollständigen Rechtstitel aufzuweisen. In den Schenkun-
gen, welche er dem Deutschen Orden ausgestellt, sehlt die Angabe desselben nie.
Auch jetzt versäumt er nicht, zu sagen, auf welchen Rechtstitel hin er dem Orden
ein Drittel von Preußen verleihe: es ist die Urkunde des Papstes vom J.
1218, durch welche Er zum Herrn über ganz Preußen bestimmt
war. „Nos — fratribus hospitalis — in ferris Eri#zte, Lue ad nos ex iure

et gracia Sedis postohce spectare rdenfr, terciam ipsis contulimus
— possidendam.“ (Es ist ganz Preußen, die terre Pruzie, — unter L##e
zu verstehen; terciam — in terris gehört zusammen und steht für den Genitiwus
partitivus „terrarum;“ Voigts Zweifel II, 228. Anm. 1. ist, wie bereits früher
bemerkt, unbegründet.) Die Worte „ex jure et gracia“ bedeuten nichts Anderes,
als: „zufolge rechtskräftiger Bestimmung und huldvoller Verleihung;“ gracic
insbesondere beweist, daß der Vischof sich auf eine wirkliche Urkunde beruft.
Der Orden, sicher in Bezug auf Preußen schwer von den Rechten Dritter zu überzeu-
gen, bürgt uns durch seine Annahmedes Drittelsauf diese Urkunde
hin für deren Wirklichkeit wahrlich ebenso sicher, als wenn wir sie besäßen.

175) Die Urk. schließt: „Acta sunt hec apud Kurbemichift etc.“ Der Um-
stand, daß ein Abt von Wisegrod (Welegrad ist wahrscheinlich verschrieben, solch
einen Ortsnamen kennen wir in ganz Pommerellen und Polen nicht, wohl aber ist
die Stadt Wisegrad, Wiesegrod, zwischen Schwez und Bromberg am linken
Weichselufer, und die dortige Kirche bekannt. Vgl. den neuen Cod. Pom. dipl. I,
S. 184., u. 199. 235.259.) einer von den Zeugen ist, läßt auch Kiebensch# in dem
nördlichen Cujavien oder dem südlichen Pommerellen vermuthen. Die Ausdrucksweise
apuck R. zeigt, daß die Bedeutsamkeit des Ortes gleichgültig war. Noch mehrmals
wurden ähnliche Verhandlungen in littore Wixrle, vor einer Stadt oder Burg
gepflogen. Wir glauben, das alte Rubenichit in dem heutigen Rupienies bei
Bromberg zu finden.

176) „Anno — domini MCCXXXI, anno ponfMcat#s domini Gre-
gorü pape noni Jwarto“ ist das Jahr 1231 bis zum 19. März; von da
an begann das fünfte Jahr des Pontifikats Gregors IX.

177) Die Anwesenheit Deutscher Ordensritter ist durch die ausdrückliche Er-
wähnung: „fratres domus teutonice: Fridericus, Ulricus, Fridericus, Di-
poldus et ali# duam plures“ sicher, aber auch schon zu schließen aus der bisher
noch nicht vorgekommenen Zeitangabe: „Imperante domino Friderioo glo-
riosissimo Romanorum imperatore feliciter Amen.“
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schreibungen. 75) die eine über das Kulmische, die andere über
Preußen aus. 179)

So schien der Orden endlich befriedigt zu sein und Hand anle-
gen zu wollen, um das Heidenthum in Preußen zu bekämpfen. Bis-
her hatte er das Kulmerland noch nicht betreten; Nessau und Vogel-
sang auf dem herzoglichen Gebiete waren seine ersten und einzigen
Burgen. Nun aber setzte Hermann Balk im Frühling des Jahres
1231 über die Weichsel und da, wo das von Christian ihm abge-
tretene Turno lag, erbaute er Thorn, die erste Ordensburg auf Preu-
ßischem Boden. ½%)

Es war nicht das erste Mal, daß der Orden den Preußen kämpfend
begegnete. Schon seit dem Herbste 1229 hatten die Ritter in Masovien
Gelegenheit gehabt, die Tapferkeit dieses Volkes kennen zu lernen, und
es in manchem blutigen Kampf erfahren, daß der Orden allein dem
gFanzen streitbaren Volke nicht gewachsen wäre.81) Deßhalb hatte der

178) Die beiden Urkunden sind der Ausstellungszeit (beide vor dem 10.
März 1231), den Zeugen und der ganzen Form nach, besonders am Schlusse, so
augenscheinlich in denselben Tagen verfaßt, daß die in der ersten fehlende Ortsbe-
stimmung wohl keine andere war, als Rubenichit.

179) Eigenth#mlich ist das völlige Stillschweigen der Quellen über den Do-
briner Orden während dieser Zeit. Dushury sreilich und noch mehr Lukas David
wissen gar viel von ihm zu erzählen, wie er anfangs kühn gegen die Preußen in den
Kampf gezogen, dann aber von der Uberlegenen Zahl zurückgedrängt, sich in seiner
Burg cingeschlossen und von der Keckheit der Heiden habe verspotten lassen, ja wie
er in einer blutigen Schlacht bei Straßburg so ganz geschlagen worden sei, daß er
seitdem nur ein schwaches Dasein gefristet habe. — Die zuverlässigen Quellen
schweigen. Das Einzige, was wir in den Jahren 1229—31 von ihm mit Bestimmt.
beit wissen, ist, daß Christians Schenkungen an den Deutschen Orden seine Ue-
berzeugung von der Unzulänglichkeit der Dobriner verrathen.

180) Hier paßt Dusöury III. 1. einmal auffallend richtig in die Folge der Be-
gebenheiten: „Frater Hermannus Balk magister Pruschiac, aspirans ad ne-
gotium fidei prosequendum, — transivit Wisselam ad terram Colmensem
et in littore in descensu fluminis aedificavit anno Domini MCCNXKTKI
castrum Thorun.“

181) Licet ideem dux ordinem fratrum hospitalis sancte Maric Teu-
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Herzog im Namen des Ordens bereits 1230 in jenem Schreiben, das
die Krußwitzer Urkunde begleitete. 32) dem Papst die Bitte vorgetragen,
er möge, damit der Orden nicht im schweren Kampfe unterliege, die
Christenheit sowohl selbst durch ein Schreiben zur Kreuzfahrt nach
Preußen auffordern, als auch den Predigerorden beauftragen, das
Kreuz für Preußen zu verkündigen. #2) Gregor hatte auch sofort dem
doppelten Wunsche entsprochen, indem er unter dem 13. Septbr. an
die Bewohner der Magdeburger und Bremer Kirchenprovinz, an alle
Gläubigen in Polen, Pommern, Mähren, Sorabien, Holstein und
Gothland einen Aufruf zur Kreuzfahrt erließ, und am 17. Septbr.
den Predigerbrüdern dieser sämmtlichen Länder den Auftrag gab, das
christliche Volk zum Kampf gegen die Preußen zu ermahnen unter
Versicherung derselben Gnaden, wie sie den Pilgern ins gelobte Land
zu Theil würden. ½") Das Vertrauen auf die Ankunft dieser Kreuz-
fahrer gab den Rittern, obwohl sie die Ueberlegenheit des Feindes
sahen, den kühnen Muth zum Angriff.

Während nun Einige, vermuthlich unterstützt von den Christen
des Landes, mit dem Aufbau der Burg Thorn beschäftigt waren,

tonicorum in terram suam ad christianorum auzilium introduzerit, et
cum ipsius ordinis fratribus ibi existentibus deus misericorditer operetur,
conterendo per eos mirabiliter sui nominis inimicos, quia tamen ad tam
arduum negotium stthicere per ae nequeunt, ot egent, fidelium aubeidiis ad-
iuvari.“ — Raynald. 1230 n. 23 und Cod. d. Pr. I. 24.

182) Die Bestätigungsbulle der Krußwißer Urkunde ist vom 12., das Schrei-
ben an die nordöstlichen Länder vom 13. September 1230. In beiden ist von einem
Briefe des Herzogs Konrad Rede, der über die Noth der Christen an der Weichsel
und über die Ordensritter handelte; dies kann nur ein und derselbe Brief sein, der
also die Urkunde begleitete. Er bezog sich zunächst auf die gewünschte Bestätigung:
„Nos igitur siic durcis sucpplicatronföus annuentes —,— confirmamus etc.“
 )) Vgl. Cod. d. Pr. I. 24 vom 17. Sept. 1230: „Quare nos dc ##n-

atantiam predicsorum Fatrun humiliter upplicatum (I. aupplicantium),
ut vobis (scil. fratribus ordinis Predicatorum) super hoc predicationis
oflium iniungere dignaremur.“
 Ve. Raynald. und Cod. d. Pr. a. d. a. O.
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durchzog Hermann Balk an der Spitze des Ordensheeres das Land,
um es theils von Feinden zu säubern, die es etwa mit ihren Streif-
zügen heimgesucht, theils es kennen zu lernen und den Plan zu
seiner Befestigung zu berathen. Kaum hatte er Thorn verlassen, um
vor Allem die erste Vertheidigungslinie des Landes, das rechte Weich-
selufer genauer zu untersuchen, so stieß er auf mehrere Pomesanische
Heerhausen, welche vermuthlich jene Zeit, in welcher Christian durch
die Verhandlungen mit dem Orden beschäftigt war, benützt hatten,
um plündernd in das Land einzudringen. 155) Von den Nittern über-
rascht, versuchten sie, sich in den Burgtrümmern zu vertheidigen.
aber sie wurden, obgleich nicht gering an Zahl, durch den frischen
Kampfesmuth der Ritter überwältigt und sämmtlich niedergehauen.
Mit ganz besonderer Kühnheit hatte ein Pomesanischer Häuptling, die
Chroniken nennen ihn Pipin, sich vorgewagt. 8) Auf der Insel
eines Seees nahe bei Rogow hatte er sich mit Vielen seines Volkes
festgesetzt und schreckte, von dieser sichern Zufluchtsstätte aus, die Ge-
gend ringsum mit Mord und Verheerung. Doch er entging nicht dem
Schicksale der übrigen Plünderer. Mit Verrath ward er gefangen und
entgalt die verübten Frevel durch ein schauriges Ende.)

Als man in Pomesanien vernahm, welch ein Loos dem kühnen
Pipin geworden, erfaßte Alle nicht geringe Furcht vor den eisernen
Kriegern, die der Bischof von Preußen in seine Dienste genom-
men. ½8) Man dachte nicht anders, als daß sie sosort nach Pome-

185) Hier dürsen wir Debury III, 7. Glauben schenken, indem es auf der
Hand liegt, daß mit einem solchen Streifzuge die Operationen des Ordens im Lande
begannen. Nur glaube man nicht, daß die nun folgenden Kämpfe mit den einge-
drungenen Pomesaniern eine sehr geraume Zeit in Anspruch genommen hätten. Vgl.
Cod. d. Pr. I, 33.
 ) Chron. Oliv. und Dusb. l. c.
187) Dus5. 1. c. Es war in den ersten Monaten 1231.
 „Cum Pruteni — triumphanti Christi militie solitam resistendi

non habeant potestatem — "“ so Gregor über jene Zeit in einem späteren Briefe.
Cod. d. Pr. 1, 32.
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sanien vordringen und des Volkes Freiheit und Glauben vemichten
würden. Diese Gefahr zu wenden, nahmen die Pomesanier zu einer
List ihre Zuslucht. Es wurde der Plan gefaßt, sich zum Scheine dem
Bischofe zu unterwerfen und die Taufe zu begehren, dann aber, wenn
er sorglos in's Land gekommen wäre,die streitbaren Stammgenossen
der östlichen Landschaften unversehens berbei zu rufen, mit ihnen ver-
eint über den Bischof und seine Ritter herzufallen und das verhaßte
Christenthum dann soweit nur möglich auszurotten. 155) So dachten
sie ihre Freiheit für immer zu retten.

Im Frühjahr 1231, kurz nach dem Falle Pipins. ½% kamen
Pomesanische Gesandte zu dem Bischofe Christian und meldeten, ihr
Volk und die Bewohner der Landschaft Paßlock wären bereit, sich ihm
zu unterwerfen und von ihm Glauben und Taufe anzunehmen. Er
möge daher zu ihnen kommen und ihr Verlangenerfüllen. ““1) Froh

 „Querentes fraudibus assequi, qguod eorum nequit viribus ob-
tineri, ad exquisitas fallacias ingenia convertentes, baptizari postulant,
—; sicut pridem, sequentes proditorie Jude vestigie, — effecerunt. Nam
venerabilem fratrem nostrum Episcopum Pruscie falsa baptismi epecie
seducentes, ipsum resumpto veneno perfidie, quod credebatur in eis rege-
nerationis lavacrum extingxisse sqqd.“ Schreiben Gregors vom 7. Okt. 1293.

190) In dessen Fall sie eben gesehen hatten, welche Gefahr ihnen drohe, und
wie Noth es thue, an Rettung um jeden Preis zu denken.

191) S. unste Urk. 23. nach Raynald. 1231. n. 42. Schreiben Gregors
vom 9. Juli d. J. Von diesem Ereignisse spricht das oben angeführte Schreiben
Gregors vom 7. Oktober 1233. Christian ist nicht, wie Voigt II, 245. glaudt,
im Jahre 1233, sondern 1231 in die Gefangenschaft gerathen. Daß der Papst in
jenem Briese vom 7. Oktober nicht von einem kürzlich geschehenen Ereignisse redet,
ist an dem Worte prickem deutlich zu erkennen, ferner auch daran, daß der Papst
das Ganze nur gelegentlich („„#u etc.“) anführt, was von einem so eben vorge-
sallenen Ereigniß nicht denkbar ist. Ferner stimmt die salsche Bereitwilligkeit der Po-
mesanier, wovon Gregor 1233 spricht, vollkommen mit dem überein, was uns das
Schreiben vom J. 1231 meldet. Denn eben diese, 1231 zur Taufe bereiten Pomesa-
nier waren es, womit 1233, nachdem eine hinreichende Heeresmacht angekommen,
der blutige Kampf begann, welche also nach empfangener Taufe wieder abgefallen
waren. Das Zeichen zu diesem Abfall war eben die Gesangennehmung des Bischofs.
— Aber die Zeit derselben läßt sich noch genauer bestimmen. Die Burg und Stadt
Kulm gehörte seit 1222 bis zur Gefangenschaft Niemanden anders, als dem Bischof,
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vernahm Christian die überraschende Botschaft und eilte, von einigen
Nittern und mehreren Predigerbrüdern 165) begleitet, in das Gebiet
der Pomesanier, um die günstige Stimmung zu benützen. Erst von
dort aus, nachdem er schon Viele unterrichtet und getauft hatte, be-
richtete er die glückliche Wendung der Dinge an den Papst.“"#) bat
ihn aber zugleich, damit nicht ein längerer Widerstand der übrigen
Landschaften die Pomesanier in ihrer Gesinnung wieder wankend
mache, durch die Predigerbrüder der benachbarten Länder gegen die

er selbst sagt uns das Acta Bor. I, 430. vgl. unfre Ur k. 27. Nun wissen wir aber,
daß Kulm im J. 1232 von dem Orden besetzt ward und 1233 von demselben eine
neue Verfassung erhielt. Vgl. I#Cuense ap. Dusb. ed. Hartknoch.
pg. 353 und Dusburg. III. c. 8. Dies ist aber nach der Gefangennehmung des
Bischofs geschehen. Acta B. I. c. Also kann die Gesangenschaft des Bischofs nicht
später als 1232 fallen. — Aber sie fällt noch früher. Denn erstens ist
nicht anzunehmen, daß der Betrug der Pomesanier 1231 lange gewährt haben
sollte. Zweitens während jedesmal, so oft ein großes Unglück über das Kulmische
Land kam, Christian es ist, der um Hülse und Rettung an den Papst sich wendet,
vernehmen wir in dem furchtbaren Kriegszug der Preußen Ende 1231, der ver-
heerender als alle früheren, über Masovien, Cujavien und Pommen, also auch
über das Kulmische losbrach, von den Bischösen der zuerst genannten Länder die jam-
mewollsten Hülferuse an den Papst (ogl. Raynald 1232. n. 6.), und zwar in Ver-
bindung damit die Bitte um Unterstützung des Ordens, d. h. der Vasallen
Christians in Preußen, durch eine Kreuzfahrt, — von Christian aber keinen
Laut mehr. Das ist unerklärlich, wenn er nicht vor eben diesem Sturme, also
Ende 1231, bereits in den Händen der Heiden war. Von dem auf seine Ge-
fangenschaft solgenden großartigen Ueberfall der christlichen Länder redet auch Gre-
gor in jenem Briese vom 7. Okt. 1233.: „Episcopum Pruscie — sacrilegis
manibus capere presumpserunt, ##lus postmochemn mittero gestientes ad for-
tia, si sorte, rock cösik popickus domiint cedour rel decidat, riolentis eorum
ineurasibus consternatus.““ Der große Kriegszug fallt in den Winter des Jahres
1231, der darauf bezügliche Brief Gregors ist datirt vom 23. Januar 1232. Die
Gesangennehmung des Bischofs fällt also in den Herbst 1231.
Von da an bis 1240 kommtauch sein Name in keiner einzigen Urkunde vor.

192) Der Brief Gregors an die Pomesanier und Passalucenser redet von
Predigerbrüdern, welche unter jenen in der Verkündigung des Evangeliums
thätig waren. So ergänzen sich die beiden Briefe. Später werden wir hören, daß
mehrere Predigerbrüder mit Christian in der Gefangenschaft lebten.

193) Vgl. Urk. 23.
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heidnischen Preußen das Kreuz verkündigen zu lassen. Gregor IX.
entsprach der Bitte des Bischofs mit Freuden und erließ schon am
18. Juli an den Predigerorden die Weisung, sie möchten Allen
denen, welche zu arm und zu schwach wären, ihr Gelübde einer
Kreuzfahrt ins gelobte Land zu erfüllen, dasselbe kraft päpstlicher
Vollmacht in ein ähnliches verwandeln, zum Kampf gegen die
Preußen.½4)Dannwandte er sich in einem liebevollen Schreiben
an die Pomesanier und Passalucenser selbst, begrüßte sie als Gerettete
aus finsterm heidnischem Wahn und munterte sie auf, die Lehre der
Ordenspriester auch ferner willig anzuhören und zu befolgen.

Es mußte dem Bischof wohl eine glückliche Zeit dünken, in wel-
cher er, nach so langen kummervollen Verhandlungen, recht nach dem
innersten Drange seines Herzens, wieder unter den Heiden umherziehen,
ihnen die frohe Botschaft von der Erlösung und mit ihr alles Heil
bringen durfte. Die Ordensritter hatten unterdeß, Pomesaniens we-
gen außer Sorge, den Blick auf das übrige heidnische Preußen gerich-
tet und rüsteten sich zum Angriff. Sie erkannten jedoch zu wohl, daß
sie es nicht allein wagen dürften, das tapfere mächtige Volk zum
Kampfe der Verzweiflung herauszufordern, sondern die Ankunft der
Pilgerheere abwarten müßten, um dann siegreich vorzudringen und,
nach den Worten Gregor's, „mit der bewaffneten Rechten den Starr-
sinn des wilden Volkes zu zermalmen.“1) Es dauerte aber bis zum
Sommer des Jahres 1233, ehe ein Kreuzfahrerheer im Kulmischen
zusammenkam. #65)

Während dieser Anstalten der Ritter und der benachbarten christ-
lichen Länder blieben die Preußen nicht unthätig. Schon waren alle
Landschaften in Bewegung und ihre Kriegsschaaren sammelten sich,

 Cod. d. Pr. 1, 26.
195) In dem Schreiben Cod. d. Pr. I, 33.
196) Der Burggraf von Magdeburg, der Erste, der ei e bedeutendere Kreuz-

fahrerschaar führte, kam 1233 an. Vgl. Dusb. III, 9.
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um in Pomesanien den gemeinsamen Feind zu überrumpeln. Arg-
los predigte der Bischof in dem scheinbar friedlichen Lande, nur
wenige Bewaffnete waren um ihn: da plötzich stürzte ein Haufe
Samländer über seine bewaffneten Begleiter her und erschlug sie; ihn
selbst aber, den mächtigen Griwen der Christen, führten sie als Beute
und als Unterpfand ihrer Freiheit gefangen hinweg in ihre Hei-
math. "7) Ganz Pomesanien ging dem Christenthume verloren.

Diese Gefangennehmung des Bischofs im Jahre 1231 war ein
Ereigniß von unberechenbaren Folgen. Daß Er, daß seine Erfahrung
und Begeisterung von nun an dem Bekehrungswerke in Preußen fehlte.
muß, abgesehen von dem Schmerze, den es ihm selbst bereitete, für
ein großes Unglück gehalten werden. Aber tragischer, verhängnißvoller
noch war es, daß gerade jetzt, da die Eroberung Preußens wirklich
begann, da also der Moment bevorstand, von dem die Begründung
der rechtlichen Ordnung in Preußen auf lange Zeit abhing, der Träger
und Vertheidiger derselben von dem Schauplatze seiner Wirksamkeit
hinweggerissen und acht Jahre lang fern gehalten wurde. Wie un-
endlich viel kam darauf an, daß er, der Preußens und des Ordens
Bischof und Hem nun erst in Wirklichkeit sein sollte, von dieser Stel-
lung persönlich Besitz ergriff! Hatte es seiner ganzen Umsicht und
Unerschrockenheit bedurft, um in den Verhandlungen jene Rechte un-
verkürzt zu behaupten, wie dringend that erst zu deren Vollzug und
Verwirklichung seine Energie, seine Beharrlichkeit Noth! Und da
er nun sehlt, werden die Ritter ihm, während er ein Opfer seines
— — — — —

 Episcopum Pruscie, falsa baptismi specie seducentes, ipsum,
in mortem traditis viris illum comitantibus bellicosis, sacrilegis manibus
capere presumpserunt.“ Cod. d. Pr. 1, 32. Daß es wie sich 1240 heraus-
stellte (Cod. d. Pr. I, 52.) eine Schaar Samländer war, daraus erkennen wir, daß
auch die östlichen, zunächst noch nicht bedrohten Landschaften in den listigen Plan
hereingezogen waren, wie es ja überhaupt auch unbegreislich wäre, daß die Preußen,
die so lange gemeinschastlich die christlichen Länder verwüstet hatten, nicht auch jetzt,
da die Christen näher rückten, sich sollten gegenseitig unterstützt haben.

Watterich, One##sstaat. 7
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frommen Eifers in der Gefangenschaft schmachtet, Vertrag und Eid
halten: Wenn sich der gefangne Bischof diese Frage stellte. — die
bisherigen Erfahrungen ließen ihn wenig hoffen. Auch von Rom
konnte er kaum Etwas erwarten. Dort kannte man ihn nicht mehr.
Innocenz III., der einst den hochherzigen Cistercienser zum Glau-
bensboten und dann zum Bischofe Preußens gemacht, Honorius III.,
der ihn zum Erzbischofe ausersehen, zum Herrn über das Land be-
stimmt und gegen die Anmaßung der Polnischen Fürsten vertheidigt
hatte. — sie waren längst gestorben. Gregor IX. aber hatte, so
ost man ihm über Preußens Besitz und Schenkung geredet, immer
nur den Herzog und darauf den Orden nennen hören. Wohl erfuhr
er auch, daß ein Bischof über Preußen sei, aber von weltlichen, von-
Hoheitsrechten desselben im Lande wußte er Nichts. ½83) „Da unser
ehrwürdiger Buuder, Christian, Bischof von Preußen, und Andere,
die sich durch Gottes Gnade zum christlichen Glauben be-
kehrt. —" so fremd hatte er noch eben 1231 von ihm gesprochen.“)
Der Orden dagegen, des Bischofs unzufriedener Vasall, stand zumal
bei dem Ansehen des Hochmeisters Hermann von Salza, am Römi-
schen Hofe in höchster Gunst; Alles, was er berichtete oder verlangte,
wurde bei dem Papst mit unbegrenztem Vertrauen ausgenommen.
Mehrte er jetzt noch durch seine Waffenthaten in Preußen den Glanz
seines Ruhmes als Schirmer der Kirche, wer hätte es da gewagt, an
der Rechtlichkeit seiner Aussagen und Handlungen auch nur den
geringsten Zweifel zu hegen! Wie aber diese waren, so fiel die Ent-
scheidung des Papstes und so blieb sie. So war also durch Christians
Gefangennehmung sein Recht und Preußens ganze kirchliche und po-
litische Zukunft in die Hand des Ordens gefallen.

198) Man erinnere sich des ihm von Hermann von Salza gegebenen Berichtes
Cod. d. Pr. I, 23. und der Krußwitzer Schenkung, sowie der auf sie erfolgten Bul-
len vom 12., 13. und 17. September 1230.

1 Cod, d. Pr. I. 26.
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Die Nachricht, vielleicht 1232 durch Wilhelm von Modena aus
dem Norden mitgebracht,7%%) machte auf den Papst einen erschüttern-
den Eindruck. 101) Wiederholt ermahnte er die Ordensritter, ihn zu
befreien; allein bald gab er die Hoffnung auf, daß derselbe je wieder-
kehre, und scheint sich an den Gedanken gewöhnt zu haben, er sei
unter dem wilden Volke umgekommen. Sein Name wurde nicht mehr
genannt.

Die Preußischen Kriegsschaaren begnügten sich jedoch nicht mit
der Hinwegführung des Bischofs. Sie hatten gehofft die ganze christ-
liche Streitmacht zu überfallen; als sie diese nicht fanden, stürmten
sie, kühn geworden durch das Gelingen des ersten Versuchs und durch
den Besitz des Mächtigsten unter ihren Feinden, — wie sie nach
ihren Sitten glauben mochten —, über die Pomesanische Grenze
binaus in's Kulmerland, und von da nach Masovien, Cujavien und
Pommern und hausten so entsetzlich, daß die Bischöfe von Masovien

—— —

200) Nach Cod. d. Pr. I, 23. war Wilbelm von Modena 1230 abermals in
Livland. Im Jahre 1232 kehrte er nach Italien zurück. Cod. d. Pr. 1I, 29. Was
übrigens letztere Bulle betrifft, so ist sehr zu bezweiseln, ob die darin genannten
„„Pruteni“ die Preußen sind. Raynald. 1231. u. 43. stehen in einem Schrei-
ben desselben Papstes Pruteni, welche ebenfalls die eigentlichen Preußen nicht sein
können. Gregor hatte wohl keine recht klare Vorstellung von der Lage und dem Ver-
hältniß jener nordischen Völker und mochte den Namen Pruteni auch einmal ge-
brauchen, wo er ein anderes Volk meinte. In unserem Schreiben Cod. d. Pr. 1,
28. liegt sicher ein solcher Fall vor; denn auf Preußen paßt nicht, was der Papst
sagt: Referente venerabili fratre nostro Mutinensi episoopo nuper ac-
cepimus, quod vos (nämlich die angeredcten Pruteni) — parati estis recipere
verbum dei et eidem episcopo humiliter obedire. — Die Pomesanier könnten
es einmal gar nicht sein; denn daß sic 1231 sich sollen zur Taufe bereit erklärt, im
Winter den schrecklichen Raubzug gemacht, im folgenden Jahre 1232 sich wieder be-
kehrt haben und doch im Winter 1233/34 wieder die blutige Schlacht an der Sir-
gune geliefert haben, wäre doch ein zu rascher Wechsel. Und der Papfst sollte 1232
den Abfall von 1231 nicht erwähnt haben! — Auch die Urkunden I, 17. und 48.
im Voigt'schen Cod. d. Pruss. gehen nicht Preußen, sondern Livland an.

201) „Quod dolentes audivimus et conturbati referimus.“ Cod. d.
Pr. 1, 32.
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und Cujavien gegen Ende des Jahres 1231 dem Papst in einem
flehentlichen Schreiben das Elend ihrer Diöcesen schilderten und um
Rettung und Hülfe baten. Gregor forderte daher in einer neuen
Bulle vom 23. Januar 1232, welche das schauerlichste Bild von
dem Jammer der Christen in und um Preußen entwirft, abermals
dringend zur Kreuzfahrt auf. 72)

Allmählich kamen die Schaaren der Kreuzfahrer an; indeß blieb
während dieses ganzen Jahres ihre Zahl so gering, daß ihre und der
Ordensritter Thätigkeit sich einstweilen auf das Kulmerland beschrän.
ken mußte. Aber der Orden erkannte auch sehr wohl, daß durch die
Hinwegführung des Bischofs ihm eine Laufbahn offen stand, welche
nur von einer Umgestaltung der Verhältnisse im Kulmischen ihren Aus-
gang nehmen konnte. Jetzt nämlich schien ihm der günstige Augen-
blick gekommen, die Bande, die er sich wider Willen von dem Bischof
hatte anlegen lassen, abzuwerfen und die so lange vergebens gesuchte
Herrschaft, welche dieser bisher behauptet, endlich selbst zu ergreifen.

202) Raynald ad a. 1232. n. 6. 7. „Ex litteris venerabilium fratrum
nostrorum Mazoviensis (et) Wratislaviensis (lI. Wladislaviensis) episcopo-
rum et capitulorum suorum, nec non prudentium virorum relatu perce-
pimus, quod pagani Pruteni verum Deum et dominum Jesum Christum
agnoscere respuentes, ultra decem millia villarum in Prussiae confinio
positarum, claustra et ecclesies plurimas combusserunt. GQuare ad cultum
divini nominis praeterquam in silvis, in quibus multi de fidelibus latitant,
locus hodie non habetur. Ipsi etiam plus quam viginti millia Christiano-
rum in occisione gladii posuerunt, et ignominiosa morte damnarunt, et
adhuc de fidelibns ultra quinque millia detinentes in compede servitutis.
reliquos habitatores Mazoviae, Cuiaviae et Pomeraniae instanter perdere
moliuntur, invenes, duos capiunt, continuis et horrendis laboribus con-
sumendo, virgines pro ridiculo floribus coronatas in ignem daemoniis im-
molant, senes occidunt, pueros necant, quosdam inflgendo verubus, quos-
dam ad arbores allidendo. Quid ultra?b ipsi ferarum more humanum san-
guinem eitientes in contumeliam creatoris, guem multi oorum poetr
tam baptismi gratiam reliquerunt, luei tenebras preferendo, illa fidelibus
infligunt iacula tormentorum, quae stuporem alfferunt cogitata et potius
fietus materiam offorunt quam relatus.“
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Die Unterlassung jedes Bemühens um die Befreiung des Bischofs
sprach es schon sogleich deutlich genug aus, daß der Orden aufgehört
hatte, sich als des Bischofs Vasall zu betrachten.30) Aber er ging
noch weit ernstlicher zu Werke. Es lebten im Kulmischen zahlreiche
Lehensleute des Bischofs außer den Rittern, welche nicht so schnell
ihres Eides vergessen und noch weniger geneigt waren, dem in keiner
Weise berechtigten Orden lehenspflichtig zu werden. Duldeten nun die
Ritter, daß diese unabhängig blieben, sich gar um die Befreiung des
Bischofs bemüheten, so waren sie ihres Zieles wenig sicher; in ihnen
hatten sie gefährliche Feinde. Sie kannten des Ordens Lehensverhält=
niß, sie waren ihm also ein Vorwurf vor sich selbst, möglicherweise
ein Ankläger vor Volk und Papst. Das durfte nicht sein, sie mußten
unterworfen werden. Der Orden erklärte sich also öffentlich zum
Herrn des Landes und verlangte von allen Lehensleuten, daß sie
nunmehr ihm den Eid der Treue leisteten. Als aber Wenige sich
bereit fanden, ihrem unglücklichen Herrn den Eid zu brechen und die-
sem anmaßlichen Erben zu gehorchen, schritt er zu Gewaltmitteln,
nahm eine große Anzahl gefangen, behandelte sie als Verbrecher und
setzte ihnen so lange mit grausamen Strafen zu, bis fie sich ihm er-
gaben. Manche ergriffen die Flucht und wollten lieber unter ihren
freien Stammgenossen als Heiden, denn unter solch einem He#n als
Christen leben. “#) Ueberhaupt sollte jede Anhänglichkeit und Pietät,

203) So laagt der Bischof Christian selbst über den Orden. Acta Bor. I, 430.
204) „Baptisatos neophytos et eidem episcopo fldelitatis iuramento

ustrictos, qui servare illud cupiunt, nisi eis obediant, diversis cruciatibus
allligere non verentur, propter duol quam plures horum timore cruciati,
demum ad infidelitatis errorem redire sunt compulei.“ Brief Gregors nach
dem Klageschreiben Christians über des Ordens Handlungen während seiner Ge-
fangenschaft. Acta Bor. I, 130. Weiter heißt es, mit Beziehung auf den
Leßlauer Vertrag: „Ceterum in terra Culmensi, gLucen ickem partim
eleemosynis principum catholicorum ac aliorum fidelium precio compara-
vit, partim ex donatione nobilis viri ducis Conradi et venerabilis fratris
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selbst die Erinnerung an den Bischof bis auf die letzte Spur vernichtet
werden; als ein Neugetaufter, der dem Bischof zum Unterpfand der
Treue seinen Sohn anvertraut hatte, dem Ansinnen des Ordens wider-
strebte, ja auch trotz aller Gewaltmaßregeln ihm nicht zu Willen war.
mußte er diese Treue mit dem Leben büßen. 205)

Ihre Vollendung empfing die Usurpation durch die gewaltsame
Besitznahme der bischöflichen Residenzstadt Kulm. Nachdem sämmt-
liche Güter und Einkünfte des Bischofs eingezogen waren, erging an
die Besatzung Kulms, welche natürlich aus den ergebensten Lehens-
und Dienstleuten desselben bestand, von den Rittern die Aufforderung.
sich ihnen zu unterwerfen, wurde jedoch entschieden zurückgewiesen.
Da nahmen die Ritter, unterstützt von andern abtrünnigen Lehens-
leuten, die Stadt mit Gewalt, raubten sie aus und besetzten sie. 105)

—

nostri episcopi et dilectorum flliorum capituli Plocensis ad opus episcopa-
tus sui obtinuit, — juribus episcopelibus („episcopali iurisdictione“),
proventibus („de omni aratro unam mensuram tritici et aliam siliginis“),
serb#fii#s („ubicunque veniret Episcopus ad bona ipsorum, debito honore
tanquam Episcopum suum et Dominum recipere ac eidem necessaria sub-
minietrare —; — insuper — omnia instrumenta — propriis expensis et

laboribus — procurare et innovare“), dc Ppraccl##s („DC aratra teuto-
nicalia“ — „quinque curtes“) qduibusdam sibi retentis, — cerfis pactions--
5en dictis fratribus ad ompliundtm Episcopa#um Hrussice („Prutenos ex-
pugnare et epiacopatui ipaius subiicere“), paganismum impugnandum,
desendendam erangelii pacem ( homines eiusdem episcopatus — et omnia,
duae habuit et habiturus fuit et omnem iurisdictionem episcopi fovere ac
defensare“) ac defensionem fidei catholicae concessisset, praedicti fratres
nec eum defendere, duem Pruteni ceperant, nec etiam, duonquam pro
redemptione sua mandatum Apostolicum recepissent, redimere procura-
verunt.“

205) Et quendam neophytum N., qui dicto Episcopo super obser-
vanda fide catholica fllium suum dederat, iuxta notum suum extorquere
non poterant, interimerunt. L.c.

206) Insuper, in dicta captivitate eodem existente episcopo, ercle-
####cprecopadem et #odf##n zerram eniscopatus (scil. DC aratra und bie quin-
qdue curtes), c3c#f###em et cas##run (scil. e##scopatus) idem fratres cum neo-
phytis hostiliter invadentes, ipses omnibus mobilibus ibidem inventis
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Die Burg wurde zur Hauptordensburg des Landes und Berlewin
zu ihrem ersten Verweser erhoben.)

Als im folgenden Jahre, 1233, zahlreiche Kreuzfahrer aus dem
Magdeburzischen, den Burggrafen an ihrer Spitze, vor Kulm an-
kamen, und Viele sich um die Burg Thorn und in Kulm nieder ließen,
stellte der Orden ihnen am 28. December 1233 die berühmte Kul-
mische Handfeste aus, ein Dokument, welches die bürgerliche
Verfassung nicht blos der Hauptstadt, sondern auch aller andern
Städte festsetzte und als die erste Landesordnung Preußens unter
dem Deutschen Orden zu betrachten ist.

nequiter spoliaverunt, jura episcopalia, rura, decimas (scil, terrae epis-
copaf#) ac proventus alios ad mensam Episcopi pertinentes per violen-
tiam detinent occupata, — — — praefatam vero terram Culmensem conf#r##

predictas pactiones iuramento sirmatas detiuent totaliter occupatam. L.c.
—Wenn Voigt II, 370 ff. geneigt ist, die Angaben der Klageschrift Christians,
aus welcher wir die Begebenheiten des Jahres 1232—33 im Kulmischen direkt
erfahren, für unzuverlässig zu halten, so kann diese, wie sie frei und schlicht Thatsache
an Thatsache reiht, es unmöglich selbst gewesen sein, die den Grund zu solchem Arg-
wohn gegeben. Vielmehr konnte Voigt, nachdem ihm die ganze rech tliche Stel-
lung Christians, folglich die Rechtswidrigkeit der Handlungen des Ordens
entgangen, sein Urtheil über deren gegenseitiges Verhältniß somit ein völlig
verkehrtes geworden war, nachdem er serner alle Uneinigkeit und Verwirrung,
womit der Orden von 1233 — 1240 zu kämpfen gehabt, dem Bischofe aufgebör-
det, der während dieser Zeit gar nicht da war, sondern in der Gefangenschaft
schmachtete, nachdem er endlich in dem Hervortreten der Klage gerade nach Her-
maun von Salza's Tod nicht den Beweis der eben überstandenen Gefangenschaft
Christians, sondern Nichts als heimtückische, des günstigen Augenblicks mit zäher
Geduld lauernde Schmäh= und Streitsucht erblickt, — nach allem diesem, sagen
wir, konnte Voigt nicht anders, als die Klageschrift verdächtig finden. Haben wir
nun aber die Lage der Verhältnisse, den Gang der Exreignisse und die Motive der bei-
derseitigen Handlungen richtig erkannt, so wird sie uns nur als ein schwacher, später
Nothruf des lange verfolgten und unterdrückten Rechtes erscheinen.

207) Dusöurp. III, 8. Privil. Culm. ap. Hartknoch. p. 574.: „Quia
enndem civitatem capitalem esse volumus —.“ Schon Hermann von Salza
muß dies im Sinne gehabt haben mit den Worten: Cod. d. Pr. I, 23.: „Cas-
#### Colmen cum pertinentiis suis —."“ Der Name des Burghauptmanne
steht in dem Privil. Culm.: „Berlewinus in Culmine —provisor.“
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Aber wichtiger, als ihre Bedeutung für die innere Entwicklungs-
geschichte des Landes. 7c8) ist der politische Standpunkt des
Ordens, den sie bezeichnet. Dieser ist es, den wir hier in'’s Auge
zu fassen haben. Vergleichen wir sie mit den Verträgen von Leßlau
und Rubenichit, und es tritt uns die so eben nach der Darstellung
des Bischofs geschilderte große Veränderung, welche im Jahre 1232
im Kulmerlande vor sich gegangen, die neue Stellung, welche der
Orden genommen, mit derselben Bestimmtheit entgegen.

Zuerst tritt der Orden in ihr als unumschränkter Besitzer und
Hen der Burg und des ganzen Landes auf. Er verleiht der Stadt
und den Bürgern Land und Rechte, er behält sich die Regalien vor,
setzt die Verpflichtungen fest, und bestimmt die Abgaben, die „zur
Anerkennung seiner Landeshoheit“ zu entrichtensind. 709)

Zweitens gibt er dem Kulmischen Kirchenwesen insofern eine
neue Organisation, als er sich das Patronat der Stadtpfarreien10)

208) Es ist nicht zu übersehen, daß das Kulmische Privilegium keine Grün-
dungsurkunde ist. Die Stadt existirte vorher schon, und eine
Stadtordnung, welche von dem Bischofe herrührte, ebenfalls.
Zwar wissen wir über das Einzelne fast Nichts: so gründlich hat der Orden ausge-
räumt. Aber die Thatsache steht sowohl durch die seierliche Versicherung des Bi-
schofs (vgl. oben), als auch durch das Zeugniß des Ordens selbst im Kulmer Privilc=
gium fest. In diesem kommt erstens nirgendwo eine Andcutung vor, daß die Stadt
vom Orden gegründet sei, was sonst immer geschieht. Einen Zuwachs an Einwohnern
hat fie freilich erhalten durch die ankommenden Mandeburger Einzöglinge. Zweitens
bestand auch eine Stadtordnung vor 1233, welche nicht vom Orden herrührte. Von
ihr redet deutlich n. 9. und 10. der Kulm. Handf.: Dicti vero cives ac feodales
earundem eivitatum de communi consensu cesserunt de iure, Luock in
Wisla super navigio Hacfenm's habuerunt, ipeum cum omni utilitate
Domui nostrae libere resignando, — und etwas weiter: — naulum (in Wiola)
usi#ue ad praesene coms#ekeén —. Auch die Einführung des Leßlauer Scheffel-
maaßes, welche hier n. 39 als bereits geschehen erwähnt wird, scheint von Chri-
stian herzurühren. Vgl. Urk. 15. („Unam mensurem tritici, qualis mensura
communiter in Wlatislavia fuerit usitata“). Daß solcher Spuren sich nicht
mehrere finden, ist nicht schwer zu begreifen.

209) Vgl. die n. n. 1—12. 22—28. 31—39. in der Ausg. des Dus#ury.
210) „Parochiomn in Cuimme dotavimus dualuor mansis iuxta civi-
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und der von der Stadt aus auf dem Lande zu gründenden Kirchen

zueignet und die Einkünfte des Bischofs auf die Ländereien der Bür-
ger anweist."4)

Drittens gibt er durch die ganz selbstständige Festsetzung der
Verpflichtungen der Bürger im Kriege :12) ebenso deutlich zu ver-
stehen, daß er Preußen für sich erobern wolle, als er durch Ver-
schweigung des „Bischofs von Preußen“ und durch die Be-
zeichnung des Kulmerlandes als Diöcese 713) die Absicht veräth, das
Kirchenwesen Preußens nach seinem Gutbefinden einzurichten.

Die Urkunde spricht also eine völlige politische Umwälzung
Preußens aus; die Hoheit des Bischofs, das geistliche Fürstenthum
ist vernichtet und der Deutsche Orden hat seine Herrschaft über das

tatem et alüis qguadraginta ubi ei(s)dem fuerint demonstrati. Parochiam
vero Thorunensem dotavimus quatuor mansis iuxta civitatem et alüis qua-
draginta ubi ei fuerint assignati. Et in eisdem eeclesiis ius patronatus
nostrae Domui retinemus, eis in plebanis idoneis provisuri etc.“ N. 17—
19. Man sieht, der Orden redet von der Pfarrei in Kulm als einer bereits vorhan-
denen, und die Anweisung der 44 Hufen mag ebenso uneigentlich eine Dotation
sein, als die sogleich zu erwähnende des Zehnten an den Bischof. In diesem
Sinne mag Hermann von Salza der Stifter der Kulmer Pfarrei sein (ogl. Preuß.
Prov. Bl. 1856. Bd. X. S. 371—391. Die Culmer Pfarrkirche, von
Dr. J. Seemann). Der erste Pfarrer von Kulm ist, unseres Wissens, in einer Ur-
kunde Swantopolks, des Herzogs von Pommern, im Jahre 1238, erwähnt. Er er-
scheint als dem Orden besonders besreundet, indem er die Urkunde abgefaßt hat:
„Scripta per manum Il#nici, plebanf de Colmine.“ Vygl. N. Cod. Pom.
dipl. 1. u. 259.

211) Nach dem Leßlauer Vertrage hatte der Orden von jeder Hufe des em-
pfangenen Lehens jene Abgabe und zwar nicht als Zehnten, sondern, um des
Hochmeisters Wort zu gebrauchen, „in recognitionem dominü“ an den Bischrf
zu entrichten. Von dieser gan zen Abgabe istjeßzt keine Redemehr.

212) Pgl. u. 31 ff.
213) „Volumus, ut de bonis — eivium — — annuatim dioescesis epis-

copo pro decimie persolvatur.“ N. 39. In der That geschah es später so. Jene
Scheu vor einem Episcopus (nach wirklicher Abgrenzung der verschiedenen Diö-
cesen — Archiepiscopus) I#ussie behielt der Orden, so lange er bestand.
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Land an sich genommen. 71/) Das ist die große Bedeutung der
Kulmischen Handfeste.

Der Schritt war gethan, Preußen gehörte dem Orden. Aber zu
viele Verhandlungen und Opfer hatte der Erwerbgekostet, zu groß war
noch die Gefahr, die dem Gewinne drohte, zu schwer die Vollendung
des Begonnenen, als daß die Ritter sich bei dem einstweilen doch
nur thatsächlichen Besitz hätten beruhigen können und nicht daran
gedacht haben sollten, sich Rechtstitel, Bürgschaft und Beistand für
die Behauptung der Landesherrschaft zu verschaffen. Zwar besaßen
sie über Kulm wie über Preußen wohl zwei sehr bestimmte und
ausführliche Verschreibungen, die eine vom Herzog Konrad, mit
der päpstlichen Bestätigung, die andre gar vom Kaiser selbst. Aber
von Einem, dem einzigen zum Schenken Berechtigten, von ihrem
und Preußens Bischofe und Herrn, von Christian hatten sie keine
Urkunde einer Uebertragung der Landeshertschaft aufzuweisen. Nun,
vielleicht lebte Christian längst nicht mehr, war vielleicht als Sieges-
opfer vor Preußischen Götzen eines schrecklichen Todes gestorben.
Aber wie, wenn er nicht gestorben war, wenn er plotzlich, der Ge-
fangenschaft entronnen, wie aus dem Grabe wieder im Kulmer-
land erschien und seine geraubten Hoheitsrechte von dem treulosen Va-
sallen zurückforderte wenn er, von dem Orden dann zurückgewiesen,

214) Bemerkenswerth ist, daß um diese Zeit, im Ansang 1233, also sogleich
nach der Besitznahme der bischöflichen Burg Kulm, die Ritter anfingen, dem Herzog
nur mehr für die „Schenkung“ des Kulmerlandes, nicht auch für die Preußens
dankbar zu sein; denn obgleich aluch zuletzterer aufSchloß Krußwitzdie Zustim-
mung der Söhne Konrads („fliis meis Boleslao, Casimiro, Semovito expresse
de bona et spontanen voluntate consentientibus“) ausdrücklich beurkundet
worden war, so fehlt doch in der Confirmation der Schenkung Konrads, welche sich
Hermann Balk im J. 1233 von Konrads Sohne Kasimir, Herzog von Cuja-
vien, ausstellen ließ (Dreger n. 93.), gerade Preußen: „— (Conradue) do-
nans ipsis fratribus c#s###am Culmensem —,“ es müßte deun sein, daß Kasimir
diesen seinem Vater cinst so wichtigen Punkt unter die „quaelibet alise donatio-
nes,“ welche er zuletzt nennt, stillschweigend mit einbegriffen habe, aus Höflichkeit.
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jene von Honorius III. ihm feierlich ausgestellte Verleihung Preußens
und den Leßlauer Lehensvertrag in der Hand, vor den Papst trat, und
dieser das ganze Gewebe von List und Gewalt durchschaute, womit
der Orden umgegangen! Womit konnte dieser sich dann gegen den
Vorwurf bewußten, lang vorbedachten Truges verantworten? Die
Lage war im höchsten Grade gefährlich. Aber darum gerade, weil
von Rom Gefahr drohete. konnte ihr auch nur in Rom begegnet
werden. Nur in einem Falle war der Papst nicht zu fürchten: wenn
des Ordens Sache seine eigne geworden war.

Es gab ein Mittel, dies zu bewerkstelligen, ein Mittel, das
überdies dem geistlichen Charakter des Ordens und seinem Dienstver-
hältniß zu dem Römischen Stuhle so vollkommen entsprach, daß in
den Augen des Unbefangenen seine Anwendung in diesem Falle
nur eine natürliche Folge jenes Verhältnisses scheinen mußte. Als
der Orden im Jahre 1222 das schon einmal ihm entrissene Land
Burtza in Siebenbürgen von dem Ungarischen Könige Andreas
wieder erhalten hatte,1) hatte er sich den Besitz desselben gegen
künftige Gewaltthaten des Königs dadurch zu sichern gesucht, daß
er es 1224 dem Römischen Stuhle auftrug und von ihm zu Lehen
nahm. ½) Mit lebhaftem Interesse hatte der Papst die dargebotene

215) Vgl. Dreger nn. 56 und 60.
216) Pet#n, so schreibt Honorius III. im J. 1224 an die Ordensritter

im Lande Burpa, t kerrom Borae ot ultra montes nivium, Luom, propter
pagunorum insultus vastam usque ad prozima tempora et desertam, lar-
gitione charissimi in Christo flii nostri Andrese Ungarorum regis illu-
atris acepti este noacimini, et noriter inhabitare coepistis, ipsorum paga-
norum impetu non sine multo personarum vestrarum cbscrimine refrae.
nato, in ius et Propriefafenposfoliche sedis vecipere dipnoremuer, asse-
rentes, quod fideles libentius transibunt in eins coloniam, ei eam viderint
Apostolicae sedis ense speciali dicioni subiectam, sicque fiet, ut terra,
duse, lata et spaciona, cultoribus indiget, facile populetur et numerus
habitantium in esdem ad ipsorum paganorum terrorem et securitatem fide-
lium atque ad utilitatem non modicam terrae sanctse feliciter augoatur.
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Lehenshoheit ergriffen und es sollte sich bald zeigen, wie ernst er geson-
nen sei, die Erwartung des Ordens zu rechtfertigen. Denn als nach
nicht langer Zeit Andreas den Rittern den Besitz des Landes erst zu
verkümmern gesucht, dann entzogen, und weder die väterlichein Mah-
nungen Honorius III.,)noch die persönliche Anwesenheit Hermann
von Salza's an seinem Hofe 18) ihn bewogen hatten, dem Orden

Veatris ero piis precibus beniqnius annuentes, praefatam terrara in ius
ot proprietatem beoati Petri auacinimus et eum ub apeciali posfolicxe aedis
Proteckione dc daena#one perpefus #emporfb###s permanere sancim'ss. Ad
haec, qguum eadem terra, secundum indulgentias vobis ab Apostolica sede
concessas, nullum praeter Romanum Pontiflcem habeat episcopum vel
Praelatum, praemissa auctoritate districtius inbibemus, ne quis archiepi-
scopus vel episcopus in terram ipsam vel incolas cius interdicti vel ex-
communicationis sententiam sine speciali auctoritate Apostolicae sedis
Promulgare praesumat, vel jurisdictionem quamlibet exercere etc. Dat.
Later. II. Kal. Maii pontif. n. a. VIII. Vel. Raynald. 1224. n. 36. Die
Gründe, welche der Orden angibt, wird man weder für die einzigen, noch für die
vornehmsten halten. Wir haben die Urkunde ganz ausgenommen, weil sie sich zu
der bald zu erwähnenden päpstlichen Belehnung über Preußen Cod. d. Pr. I, 35.
offenbar verhält, wie ein erster Entwurf; es ist höchst interessant, beide zu vergleichen.

217) Sein Schreiben vom Jahre 1225, 1I, id. Julii, s. Raynald. ad h. a.
n. 19. und 20. Sehr auffallend ist es, daß der Papst unter den verschiedenen Grün-
den, welche den König zur Herstellung des zugefügten Schadens bestimmen sollen,
nicht denjenigen hervorhebt, der doch der gewichtigste zu sein scheint, nämlich, daß
das Land ja Eigenthum der Römischen Kirche sei, und daß der König sich also an
den Rechten des Apostolischen Stuhles vergreife. Hatte der Orden das vor dem
Könige geheim gehalten? Es scheint. Später (1232) sreilich beruft sich ein päpst-
liches Schreiben ausdrücklich auf dieses Verhältniß; aber was zeigt sich als die
Folge: Daß der Orden das Land nie wieder erhält.

218) „At rex praedictus (Andreas) terram ingrediens ipsam cultam-
due perspiciens, fratres de terra eis per sedem apostolicam confirmata
et snö est profscieone suscepfa expulit viclenter, — et quamyis pluries
tam praedicto patri tuo, quam tibi affectucsas preces et monite diligentia
direxerimus, ut eis terram ipsam liberaliter redderetis, nequaquam tamen
fuimus exauditi; quin notius idem Magister (Hermann v. S.) ad presentiam
regiam in ape vocatus accedena frustratus rediit, fatigatus multis laboribus
et expensis, alias domo sua propter hoc attrita variis et enormibus detri-
mentis.“ Brief Gregors IX. an Bela, des Königs Andreas ältesten Sohn, bei
Dreger n. 90. Man wird sich bei dieser Nachricht von des Hochmeisters Anstren-
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das Land zurück zu erstatten, wandte sich der Hochmeister im Jahre
1232 an Gregor IX. mit der Bitte, dem Orden den Besitz desselben
nicht verloren gehen zu lassen und den König abermals zur Heraus-
gabe aufzufordern. Gregor erließ darauf an Bela, den Sohn des
Königs, die nachdrückliche Mahnung, „die dem Römischen Stuhle
angethane offenbare Beleidigung zu unterlassen und das Geraubte
zurück zu geben.“ ½)

Die Lehnshoheit des Papstes hatte sich demnach dem Orden für
den Zweck, den auch hier zu verfolgen er sich genöthigt sah, bereits be-
währt, und daß in Preußen ein ähnlicher Schutz von Seiten des
Papstes so erfolglos wie in Ungarn bleiben werde, brauchte er nicht
zu befürchten. Wie leicht war es, einen Bischof unter das Gebot des
Papstes zu beugen, und für ihn wie schwer, zum Ankläger—nicht
des mächtigen Ordens, sondern des heiligen Stuhles selbst zu werden!

Besonders günstig war für den Plan, daß der Papst bisher
noch Nichts erfahren hatte von den Rechten, welche dem Bischofe auf
Preußen zustanden, und von den mit ihm geschlossenen Verträgen.
Diese letzteren hatte der Orden zwar zur Bestätigung an den Papst
zu senden versprochen;:10)alleinNichts ist gewisser, als daß er dies
bei keinem, am wenigsten bei dem von Leßlau gehalten hat.

Nachdem also im Frühling des Jahres 1234 durch die siegreiche
Schlacht, welche der Orden, von einem starken Kreuzheere?24) unter-

gungen der Worte Friedrichs II. vom März 1226 erinner: „prompta et ex-
posita devotio eittsckom magis#, qus pro terra ipsa suae domui acquirenda
Jrrender — destuahak.“ — Die Zeit angehend, in welche diese Reise Hermanns
nach Ungarn fällt, hält Voigt II, 144. es für möglich, daß sie noch 1224 Statt
gesunden. Allein cs ist kein Grund vorhanden zu dem Zweifel, ob Gregors Dar-
stellung des Hergangs chronologisch genau sei, und die Reise muß nach dem „sanst
mahnenden Schreiben“ Honorius III. („affectuosas preces“), also nach dem
14. Juli 1225 unternommen worden sein.

219) Schreiben vom 26. April 1232 bei Dreger n. 90.
220) Vgl. den Leßlauer Vertrag.
221) „Suffragante exercitu christiano"“ sagt die auf den Bericht des Or-
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stützt, an der Sirgune über die Preußen gewonnen, #) nicht nur die
das Kulmerland bedrohende Gefahr überwunden, sondern auch die erste
weitere Landschaft, Pomesanien, unterworfen war, ) so wurde
dem Papste, wahrscheinlich durch den Hochmeister, die Nachricht von
dem Siege, zugleich aber auch die Bitte vorgetragen, er möge das
Kulmerland und Preußen dem Orden als ein Lehen des Römi-
schen Stuhles übertragen.)

Mit nicht geringerer Bereitwilligkeit, als einst Honorius III.
in Bezug auf Burtza, ging jetzt Gregor IX. auf die Bitte des Or-
dens ein. In einer Bulle vom 3. August 1234 ergriff er im Namen

dens erfolgte Bulle Cod. d. Pr. I, 35. Einiges Nähere hat Dusberg III, 10:
Burggrabio de Magdeburg adhuc existente in Colmine, qua (I. quia) nec-
dum compleverat desiderium voti sui, supervenerunt multi principes,
videlicet de Polonia dier Conrackes, dux Cuiaviae, dux Cracovige et de
Wratislavia dux Henricus, quem Tarteri postea occiderunt, item Odovvis
dux G##esnensis et multi alli nobiles viri et potentes, dui habitabant a
flumine Odore usque ad fluvium Wissele et a fluvio Bobare usque ad flu-
vium Nicze; item Sionnfopolcus dir Bomeranide cum fratre suo Samborio.
Hicum multitudine copiosa militiae et armatorum, quase nunquam tants
visa fuit in Pruscia, intraverunt. Dieses große Heer verdankte der Orden den
Anstrengungen Gregers IX.,, der unermüdlich zum Kreuzzug nach Preußen er-
mahnte. Vgl. Cod. d. Pr. I. 24. 26. 27. 30. 31. 32. 34., besonders die begei-
sterte Bulle ibid. 33.

222) Dusö. III. 11.
223) Die späteren Kämpfe am Drausensee und um Christburg find mehr von

den Bewohnern der östlicheren Landschaften geführt worden. Wir erinnern an das
Erscheinen der Samländer in Pomesanien 1231.

224) Schon die Aehnlichkeit, welche der ganze Vorgang mit der Verleihunz
des Landes Burta hat, wäre ein Grund, um anzunehmen, daß das Ganze vom
Orden veranlaßt wurde. Allein die Belehnungsurkunde sagt es auch selbst: „Hine
est, quod, riceut vestro relufu didicmus, cum vos — Pruscise partem cbri-
stiano nomini reddideritis subjugatam, Nos, vodentes uf pro eitsckem de-
quisitione terre eo plenius verter animus invalescat, Luc vos ef eristents
ibidem sidei catholice prosessores a nobis obtinebitiagraciam ape-
cialem: quod a vobis suffragante exercitu christiano iam de ipsa terra
—noscitur acquisitum, in ius et proprietatem beasti Petri suscipimus.“
Cod. d. Pr. 1, 35.
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des Apostolischen Stuhles von dem Kulmischen und von Preußen
für ewige Zeiten feierlich Besitz, und belehnte mit demselben dann
den deutschen Orden. 258) Zur Anerkennung der Lehnshoheit der
Römischen Kirche sollte er jährlich einen Zins an den Papst 279) ent-
richten. Die innere Organisation des Landes überhaupt sollte diesem
vorbehalten bleiben.*7)Insbesondrebehielt sich Gregor vor, die
kirchlichen Verhältnisse, die Eintheilung in Diöcesen, die Einsetzung
der Bischöfe mit ihren Kapiteln und deren Dotation zu bestimmen.“s)

225) „Ipsamque vobis et domui vestre eum omni iure et proven tibus
auis conce dimus in perpetuum libere noatidondam, ita ut per vos aut
alios dicta terra nullius unquam saubiiciatur dominio poteastatis.““ Diese
Ausdrücke enthalten zugleich den Beweis, daß Eigenthum nicht auch schon Ho-
heit ist. Vgl. das von uns über die beiden Urkunden Christians 1231 (Urkk.
2223. und b.) und über Voigt II, 198—202. Gesagte.

226) „Qucd, in recopn#ittonem dominii et percepfe d sede Apostokica
Hber#atis (vgl. libere possidendam), Ecclesie Romane censtes onmecus per-
solvatur.“

227) „Qucd proms#stones ef pacflones, duas presentibus habitatori-
bus einsdem terre fecisse noscimini aut futuris facictis in posterum, a
vobis valeant observari.“ So wenig also will Gregor in seiner Besigergreifung
Preußens die Rechte Dritter verletzen. Er weiß natürlich von des Bischofs Stellung
Nichts. Vgl. Cod. d. Pr. 1, 23. und Acta B. 1, 415. — Wir haben hier aber-
mals eine Bestätigung dafür, daß die in Krußwitz von dem Herzog erlangte Schen-
kung des gan zen Preußenlandes (val. Urk. 20. u. 21.) dem Orden nur einen
negativen und provisorischen Zweck hatte. Der Papst nimmt, offenbar ge-
mäß des Ordens letzter Mittheilung, auf diese Schenkung hier gar keine Rücksicht,
behandelt das schon eroberte und das noch zu erobernde Preußen vollkommen als eine
res nudlius. Als von Konrad geschenkt nennt er blos die Terra nomine Colmen.
— Gregor neunt mit Bezug auf die ihm bekannte Krußwitzer Urkunde, beziehungs-
weise den ihr beigesügten Brief Konrads (vgl. oben), diese terra eine „###chr#
nis, longis retro #emportöus Anstata „“ weil ja von Alters her Konrads Vor-
sahren darüber geherrscht, „predecessoribus dilecti fllül nobilis viri Conradi
ducis Polonie dominantibus in eacem.“ Damit hatte also Konrad dem Papste
erklären wollen, wie er dazu komme, eine so großmüthige Schenkung machen zu
können! Und nun hatte man schon 1234 die Undankbarkeit gegen ihn, von dem
größten Theil der Schenkung zu schweigen!

228) Vgl. in der Urkunde den Abschnitt: „Ceterum in endem terra dispo-
sitioni Apostolice sedis rezervemus etc.“
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In dieser Bulle war Alles, dessen der Orden bedurfte. Er
hatte nun eine Rechtsgrundlage, von welcher aus er, sicher gegen
jeden Angriff, die Eroberung vollenden und in dem Besitze des
Landes beharren konnte. Die Ueberlegenheit, welche ihm im Land-
besitz gegenüber den Bischöfen zugestanden war,3) bürgte ihm dafür,
daß unter ihnen ihm kein so schlimmer Gegner mehr erwachsen könne,
wie Christian war. Die Abhängigkeit von dem Apostolischen Stuhle
endlich hatte er seit langen Jahren als eben so unbeschwerlich, wie
vortheilhaft kennen und schätzen gelernt.0)

Der Ordensstaat hatte begonnen, aber der Kampf mit dem
bischöflichen Fürstenthum war noch nicht beendigt, der volle
Sieg noch nicht errungen.

Vergleichen wir, au diesem großen Wendepunkt der Geschichte
Preußens, die Bestimmungen der Päpste Innocenz III. und Hono-
rius' III. über das Land mit der Bulle Gregors IX., so ist die
Verschiedenheit des Standpunktes nicht zu verkennen, den jene und
dieser dabei einnahmen. Offenbar ist ersterer der kirchliche, letzterer
der politische. Jene hatten bei der Abwehr jeder auswärtigen Für-
stenmacht von dem Boden Preußens die Bekehrung, die freieste
Entfaltung der bischöflichen Wirksamkeit im Auge, diesem schwebt
in der Belehnung des Ordens unverkennbar die Ausbreitung der
politischen Macht des Apostolischen Stuhles als Zweck vor. Jene

229) Der eigentliche Lehnsträger sollte nach der Bulle der Orden sein, die
Bischöfe nur eine „cony#####a porfio,“ d. h. nach dem kirchenrechtlichen Sprach-
gebrauch einestandesgemäße Dotation empfangen.

230) Vgl. Voigt II, 262.: „Zwar trat er hiedurch zur Römischen Kirche in
Beziehung auf seine Besitzungen in Preußen in ein sörmliches Lehnsverhältniß und
ward Vasall des Römischen Stuhles; allein es war solches offenbar das zuverläs-
sigste Mittel, sich den Besitz seiner Erwerbungen und Eroberungen gegen jegliche
fremde Macht zu sichern.“ — Der folgende Papst, Innocenz IV., erneuerte diese
Belehnung mit einer wörtlich übereinstimmenden Bulle und Uebersendung des
Ringes, als Symboles der Investitur. Acta Bor. I, 423—426.
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stellten die kirchliche Pflege, dieser die Eroberung voran, jene ver-
trauten dem Bischofe, dieser den Rittern das Volk an; — er glaubte,

in der Lehnshoheit den Einfluß der Kirche gesichert zu haben, hatte
sie aber dadurch prineipiell bereits der Politik untergeben, — der
Politik des Ordens.

Schon am 21. Februar des Jahres 1234 hatte Gregor den
nordischen Völkern gemeldet, daß er den Bischof Wilhelm von Mo-
dena abermals als Legaten des Apostolischen Stuhles zu ihnen sen-
den werde; auch an die Preußen, wo Wilhelm bisher noch nicht gewe-
sen, war die Botschaft gerichtet. 1) Als nun darauf die Nachricht von
der Unterwerfung Pomesaniens in Rom angelangt und die Beleh-
nung des Ordens mit Preußen erfolgt war, fand Gregor, der nach
den ihm von vielen Seiten zugegangenen Siegesberichten schon die
vollständige Eroberung des Landes nahe glauben mochte, für noth-

231) Die Gesandtschaft galt, wie der Brief Gregors vom 21. Febr. 1234 bei
Raynald. ad h. a. n. 45. sagt, „Universis Christi felibus per IJävoniam,
Prusssam, Cothlandiam, Vinlandiam, Estoniam, Semigalliam, Curian-
diam et ceteras neophytorum et paganorum provincias et insulas consti-
tutis.“ Ueber den Charakter dieses für Preußens älteste Geschichte so wichtigen
Mannes hatte sich schon Honorius III. (Rayn. 1224. 38.) rühmend ausgespro-
chen. Noch glänzenderes Lob spendet ihm Gregor in dem eben bezeichneten Briese:
„Idem episcopus — ad spirituales doliciss, conversionem videlicet gentis
elusckem (nämlich in Livland besonders, wo er auch 1225—1227 und 1229—
1231 hauptsächlich gewesen) totis desiderüs totisque animi wedullis suspirans
nobis, qui locum illius, licet immeriti, tenemus in terris, qui discipulis
auis ait: Rogate Dominum messis, ut mittat oPp######oe In Mmassem enam —
enm multa precum instantia et lacrymarum affluentia aupplicavit, ut,
eum, expertus curae laboriosa certamina pastoralis, quamquam possit
dicere eum Apostolo Bonum cerfamen Cerfa# — cursum cCupiat perfec-
tioris operis consummare, ut ei oorona iustitiae in reliquo reponatur, ip-
aum, episcopatu propter vos Mutinenei G#misso, paratum pro vobis, si opu#
fuerit, etiam calicem bibere passionis, in messem domini mittere digna-
remur.“ Von einem solchen Manne durfte Gregor die pünktlichste, beharrlichste
Ausführung seiner Besehle erwarten. Mit Kaiser Friedrich II. stand Wilhelm eben-
salls auf gutem Fuße (Veal. Bohmer Regg. S. 127) und war an dessen Hofe gewiß
auch mit dem Hochmeister bekannt geworden.

Watterich, Orensstaat. 8
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wendig, dem Legaten die Angelegenheiten Preußens noch besonders
zu empfehlen. 2) Es war von den Ordensrittern, vermuthlich zu-
gleich mit der Bitte um die Belehnung, noch eine Reihe anderer
Wünsche geäußert worden, welche sichtlich dahin zielten, den Papst
an den Gedanken zu gewöhnen, daß der Orden viele Feinde und
Neider habe, welche nur darauf lauerten, wie sie ihn in seinem Lan-
desbesitz kränken und berauben könnten, und daß es der äußersten
Vorsicht und Strenge bedürfe, um diese zurückzuhalten.) Der

–

232) Es ist hier wichtig, die Zeitfolge der Begebenheiten genau auseinander-
zuhalten. Der Legat ist im Februar abgesandt, die Belehnung mit Preu-
ßen im August erfelgt, die sogleich zu erörternden, an den Legaten gesandten
Schreiben erst im September verfaßt. Wenn man die Belehnungsurkunde mit
dem Schreiben vom Februar vergleicht, so sieht man deutlich, daß Gregor bei der
Abreise Wilhelms noch Nichts von der glücklichen Schlacht an der Sirgune wußte.
(Hicraus eutnehmen wir zugleich, daß diese nicht vor das Frühjahr 1234
zu setzen ist.) Es kann Gregor also nicht, wie Voigt II, 257. glaubt, durch „die
zwischen dem Herzog Konrad und dem Orden vorgefallenen Irrungen- zur Absen-
dung Wilhelms in den Norden bewogen worden sein, denn diese Irrungen mit Kon-
rad in das Jahr 1234 zu setzen, ist kein Grund vorhanden, da unsre erste Nach-
richt darüber vom 19. Oktober 1235 datirt ist. Vgl. Cod. d. Pr. I, 45. Ja wenn
die Angelegenheiten Preußens dem Papste im Februar auch nur eben so wichtig,
wie die Livländischen geschienen hätten, so ließe sich gar nicht begreisen, wie es ge-
kommen, daß Wilhelm erst im Herbste 1235 nach Preußen ging. Bis dahin
war er in Lipland, wo er am 13. September 1234 und noch am 7. April
1235 Urkunden ausstellte. Vgl. M#onum. Liv. T. IV. p. CLIlII, u. 24. p.CLIII,
n. 25. S. Toppen, Historiogr. S. 282. Hiernach kann er also mit Konrad im
J. 1234 weder überhaupt noch in Betreff des Dobriner Ordens Verhandlungen ge-
pflogen haben, vgl. Voigt II, 260., kann keinen Antheil gehabt haben an der Ver-
einigung der Dobriner mit dem Deutschen Orden. Endlich kann er, was
übrigens auch noch aus einem andern uns bekannten Grunde
unmöglich war, nicht mit dem Bischof Christian über die Thei-
lung des Landes verhandelt haben, und die von Voigt in diese Zeit gesetzte
Urkunde Cocl. c. Pr. I, 41. hat nicht die entfernteste Beziehung
auf das Jahr 1234.

233) Vgl. Cod. d. Pr. I, 36.38.39. 40. Es ist zum Verständniß der Beziehun-
gen dieser päpstlichen Schreiben von großer Wichtigkeit, sestzuhalten, daß zuihrer
Zeit noch gar kein Streit zwischen dem Deutschen Orden und Her-
dotz Konrad Statt fand. VBoigt (II.256—257. 263.) begeht diesen chronolo-
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Papst möge daher, so baten die Ritter, den Herzog Konrad und die
Bischöfe von Masovien und Cujavien ermahnen, dem Orden in der
Behauptung des Landes, das er zu Lehen empfangen, gegen jeden
Feind beizustehen. Auch die Neubekehrten müssen, vermuthlich in der
Erinnerung an ihren unglücklichen Bischof und Herrn, nicht ganz
jenes Vertrauen zu dem neuen Herrn bewiesen haben, das er wünschte,
und selbst im Heere der Kreuzfahrer scheint Unzufriedenheit gegen
den Orden laut geworden zu sein. Das Alles wünschten die Ritter
durch ein Gebot des Papstes beschwichtigt zu sehen. Gregor säumte
nicht, dem Verlangen mit aller Entschiedenheit zu willfahren. Er
wandte sich an Herzog Konrad mit Lobeserhebungen seiner in des
Ordens Beschenkung kund gegebenen kindlichen Liebe zur Römischen
Kirche, zeigte ihm an, daß Preußen, das nun dem Orden angehöre.
Recht und Eigen des heiligen Petrus sei, und empfahl seinem Schutze
das Gut der Romischen Kirche, unter Verheißung der besonderen
päpstlichen Huld und Gnade. Ein ähnliches Schreiben an die Bi-

gischen Irrthum und sieht in Folge deß die Briefe an Konrad und die Polnischen
Bischöfe an, als seien sie gegen Konrad selbst gerichtet. Es wäre doch ein etwas gar
zu diplomatischer, um nicht zu sagen unaufrichtiger, und auch ungeschickter Kurial-
stil, wenn Gregor IX., nicht der Zagbaftesten Einer, den Herzog ermahnt hätte, er
solle doch ja die Ordensritter energisch gegen jede Unbill und Beeinträchtigung ver-
theidigen, — bätte aber damit ihn selbstabbalten wollen, sich dessen schul-
dig zu machen! Wenn er das gemeint hätte, so würde er offen zu ihm geredet ha-
ben, wie er ja auch zu Bela von Ungarn gethau. Sämmtliche Briese Gregors vom
9. September 1234 müssen also einem andern Zwecke gedient haben, müssen vom
Orden erwirkt worden sein, einen anderen „molestator fratrum Teutonicorum
super terra Pruscie“ mit Schwert und Bann zu züchtigen. Daß sie auf Vor-
stellung dieses erlassen sind, versteht sich von selbst. Nach der ganzen bisher
en twickelten Lage der Verhältnisse kann dieser Molestator, den
der Orden im Sinn hat, kein anderer sein, als Christian. Und so
erst erklärt es sich auch, warum es zugleich notbwendig war, die Bekehrten
und die Kreuzfahrer zum vertrauensvollen Anschluß an den Orden zu ermah-
nen. — Der Pay#st selbst wußte das natürlich nicht, wie die Briefe zeigen, — der
Orden wußte es.

8°



116

schöfe von Plock und Leßlau enthielt den gemessenen Austrag, Jeden,
der nur im Geringsten den Ordensbrüdern in dem Besitze Preußens
beschwerlich fallen sollte, mit dem Banne zu züchtigen. Die Kreuz-
fahrer mahnte ein drittes Schreiben, ohne Widerwillen in Allem den
Anordnungen des Ordens sich zu fügen; in gleicher Weise sollten
die Neubekehrten den frommen Mahnungen und Vorbildern der Ritter,
welche den Eitelkeiten der flüchtigen Welt entsagt hätten, um den
Tugenden lebend die Freuden des Himmelreiches zu erwerben, ohne
alles Zögern und Streiten treu und eifrig nachfolgen.

Alle diese Briefe sollte der Legat Wilhelm von Modena selbst in
Preußen und Polen bekannt machen?) und für ihre genaue Befol-
zung Sorge tragen, wie ihm überhaupt die gemessene Instruktion
gegeben war, die Ordensritter als Solche zu betrachten, welche man
für ihre Kämpfe gegen die Ungläubigen nicht genug belohnen und
segnen könne, und sie mit seinem ganzen Ansehen zu fördern und zu
begünstigen, auf daß sie in dem Besitz Preußens von Niemanden
Schaden oder Unbild litten.5)

Diese Briefe gewährten dem Orden in Bezug auf die Sicherheit
seiner Herrschaft vor der Hand hinlängliche Beruhigung. Es war der
Paypst selber, der die Herrschaft an sich genommen, für den der Orden
sie führte, es war der Papst selber, der, ohne es zu ahnen, das Recht
des Bischofs für immer verbannt, die Unterdrückung des Apostels der
Preußen versprochen, die Christian von dem Orden angethane Schmach
verewigt! Es wire, dafür bürgt Christians Entschiedenheit, nie so
weit gekommen, wenn die langjährige Gefangenschaft ihm es nicht
— — — — —

234) Daß sie an den, wie der Papst glaubte, in Preußen, in der That aber
in Livland sich aufhaltenden Legaten Wilhelm gesandt sind, erkennen wir daraus,
daß sie das gleiche Datum mit dem an diesen gerichteten Briese haben: Datum
Spoleti V. Idus Septembris Pontifcatus nostri anno octavo (9. Sept.
1234). Wilbelm war, wie stüher bemerkt, noch gar nicht in Preußen gewesen.

235) Cod. d. Pr, I, 12.
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unmöglich gemacht hätte, sich zu vertheidigen. Er würde Mittel ge-
funden haben, den Papst über die wahre Lage der Dinge in Kennt-
niß zu setzen und den Orden zur Befolgung der Lehenspflichten, die
er übernommen hatte, zu zwingen. Doch —ier sollte, scheint es, ein
Opfer werden und sollte, um es ganz zu werden, nicht einmal den
Ruhm haben, es geworden zu sein.

Der große Sieg an der Sirgune und der durch ihn gewonnene
Zuwachs an Macht trug dem Orden auch im Süden neue Vortheile
ein. Die Dobriner Ordensbrüder hatten seit dem Erscheinen Her-
mann Balks mit dem ersten Ordensheer fast alle Bedeutung, seit des
Bischofs Gefangenschaft ihren Schutz und Halt verloren. War nun
des Bischofs Herrschaft den Deutschen Rittern zur Beute geworden,
wie durfte der Orden, welcher ihn zu vertheidigen gestiftet war, fort-
bestehen! Es konnte aber keine günstigere Zeit geben, ihn zu beseiti-
gen, als die damalige. Die Untreue seiner Ritter selbst erleichterte
das Werk. Der Meister und eine große Anzahl derselben zeigten sich
nämlich bereit, in den Deutschen Orden überzutreten, und so wurde
denn auch über diese Stiftung Christians der Stab gebrochen. Gün-
ther von Plock, der vielbewährte Freund des Deutschen Ordens, gab
statt des Bischofs von Preußen die Erlaubniß zur Einverleibung der
Dobriner:36) und am 19. April 1235 erfolgte bereits die Bestätigung
vom Papste..7)

Allein der Deutsche Orden hatte es auch auf das Dobriner Land
abgesehen, und dieses nach der Einverleibung der Ritter ebenfalls
ohne Weiteres besetzt. Dem widerstritt jedoch der Herzog Konrad

 — —— — —— ——

236) „Eapropter, dilecti in domino fllil (scil. Magister et fratres
Teutt.), nostris (I. vestris) iustie precibus inclinati, incorporattonem de
AMagistro et fratribus de Dubrin, venerabilis fratris nostri.. Plocensis
Eriscom diocecesans eorum accedente comsensu, ordins uestro,yackam, prout.
in einsem Episcopi litteris plenius perspeximus contineri — comsrma-
m’s.““ Vgl. die Bestätigungsbulle.

237) Voigt, cod. d. Pr. I. 43.
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aufs Heftigste, und allerdings hatte er an dieser Hinterlassenschaft
Christians ganz dasselbe, ja noch ein näheres Recht, als der Orden.
Aber der Orden ließ ein solches nicht gelten, und weigerte sich ent-
schieden, das Schloß Dobrin mit den dazu gehörigen Gebicten her-
auszugeben. Da erklärte Konrad, er betrachte seine ganze dem Deut-
schen Orden gemachte Schenkung als aufgehoben, und rüstete sich,
um mit Waffengewalt seinen Worten Nachdruck zu geben. Hermann
Balk schätzte die drohende Gefahr nicht gering. Sobald der Herzog
im Süden den Krieg begann, so fielen gewiß von Norden die Preu-
ßen über den Orden her; dann stand seine Existenz auf dem Spiele.
Zum Glücke kam in diesem gefährlichen Augenblicke — der Aposto-
lische Legat an. Es war das erste Mal, daß er in Preußen wirkte.)
Er trat zwischen die bereits zu offner Feindseligkeit übergegangnen
Parteien ins Mittel und brachte am 19. Oktober 1235 einen Ver-

gleich zu Stande, dem zufolge der Deutsche Orden innerhalb einer be-
stimmten Frist das Schloß Dobrin zu räumen und für etliche noch
sonst angemaßte Gerechtsame, besonders für eine Saline, gewisse Salz-
lieferungen zu leisten hatte; dagegen mußte der Herzog versprechen,
den Deutschen Orden in dem Besitze der Gebiete von Ressau. Sedlce,
Orlow und des Kulmer Landes nie mehr zu stören oder zu belästigen,
und dem Orden zweihundert fünfzig Mark Silber zu zahlen. Mit
diesem Vergleich sollte jede Zwistigkeit, welche zwischen dem
Orden und dem Herzog geschwebt, geschlichtet sein, und wer für die
Zukunft im Falle eines Zweifels oder einer Meinungsverschiedenheit.
statt sich einer Rechtsentscheidung (welche offenbar der Legat oder der
Papst zu geben hatte) zu unterziehen, seine Ansprüche mit Gewalt
durchsetzen wollte, der sollte damit ohne Weiteres unter den Bann

238) Im Jahre 1224 hatte er den Austrag erhalten, auch Preußen zu be-
suchen; wir sahen aber, weßhalb sich nicht behaupten läßt, daß er demselben nach-
gefkommen. Cod. d. Pr. I. 17. bezieht sich nicht aus Prcußen, I. 26. ebenso wenig.
Also ist er im Herbste 1235 zum ersten Male in Preußen.
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der Römischen Kirche und — der Bischsfe von Masovien und Cuja-

vien fallen. Der Herzog mit seinen Söhnen und Hermann Balk,
der Landmeister des Ordens, wie er hier zum ersten Mal urkundlich
genannt wird, bekräftigten die Uebereinkunfst durch Eidschwur..)

Der gefährliche Sturm war also beschworen. Von Polen brauchte
der Orden für den Besitz des Kulmerlandes Nichts mehr zu befürchten.
Ueber Preußen wurde mit dem Herzog nicht einmal mehr unterhan-
delt: so wenig ernst hatte es der Orden gemeint, als er es sich zu
Krußwitz von ihm schenken ließ.

Mittlerweile hatte sich ganz Pomesanien dem Orden unterwor-
fen. Marienwerder, Rheden waren gegründet, und bis hinab zur
Mündung der Nogat gab es keine Burg mehr, die der Tapferkeit der
Ritter und Kreuzfahrer hätte widerstehen können. !"5) So war denn
im Jahre 1236 der Augenblick gekommen, den Papst daran zu er-
innern, daß er die Eintheilung Preußens in Diöcesen, welche er sich
vorbehalten, anordnen möge..1) Vermuthlich hatten die Ordens-
— — —„ —

239) Cod. d. Pr. 1I. 45. Am 19. Oktober 1235. Die Ortsangabe fehlt. —
Sehr auffallend ist das Wiedererscheinen eines Dobriner Ordens im Jahre 1237,
vgl. N. Cod. Pom. dipl. I. pg. 556—557. Dort versetzt Konrad von Masovien
den Orden („Donamus magistro B. et fratribus suis ordinis militum Christi
domus quondam Dobrinensis —") von dem Schloß Dobrin zum Schutze des
östlichen Masoviens nach Drohiczyn am Bug. Sind im Jahre 1235 nicht
alle Dobriner in den Deutschen Orden übergetreten? Gab es unter ihnen
Einige, die ihren Stifter und Wohlthäter, den Bischof Christian, nicht verrathen,
die die Hoffnung auf seine Rückkehr nicht aufgeben wollten? Von einer neuen
Stiftung weiß die Geschichte Nichts. War, wie in äbnlichen Zwisten so oft beim
Deutschen Orden geschah, über die Vereinigungefrage eine Spaltung entstan-
den, so daß die eine Partei, in welcher der bisherige Meister nich t war, sich einen
eignen Meister wählte, und wir in dem Magister B. den noch von Christian
bestellten Meister Bruno (Dasb. II. 4.), in dem andem (Cod. d.
Pr. I. 43.) den Freund des Deutschen Ordens zu erkennen hätten?

240) Diesôb. III. 9. 10. 12.
241) Gregor hatte sich im August 1234 vorbehalten, die Eintheilung der

Diöcesen anzuordnen, „cum de statu ipsius (terre) per vos plenius fuerimus
informati.“



120

ritter, welchen die Frage von der Abgrenzung und neuen Organisa-
tion der Bisthümer, des Bischofs Christian wegen, nicht
nur eine kirchliche, sondern noch weit mehr eine politische Bedeutung,
hatte und ihre baldmöglichste definitive Entscheidung zu erfordern
schien, den Legaten 1235 über die Verhältnisse des Landes, über ein
eigentlich bereits bestehendes Bisthum Preußen, dessen ehemaliger
Inhaber jedoch in Gefangenschaft gerathen und verschwunden sei.
nach ihrer Weise unterrichtet, und zur Einholung der geeigneten Voll-
machten veranlaßt. Im Sommer 1236 empfing Wilhelm die er-
betene Gewalt in zwei Bullen. Die eine beaustragte ihn, „in dem
eroberten Lande die Grenzen dreier Diöcesen zu bestimmen, mit Zu-
ratheziehung und Einwilligung der Ordensritter,“ und die Bischöfe
zu wählen und zu weihen. Jedoch durften es nur Priester aus dem
Predigerorden sein.") Nur solche waren mit der Verkündigung des
Evangeliums unter dem Orden thätig.

In dem zweiten Schreiben des Papstes ist der Einfluß des Or-
dens noch deutlicher zu erkennen. Es enthielt nämlich die Vollmacht,
die ganze kirchliche Organisation Preußens, wäre sie auch bereits
durch päpstliche Bullen bestimmt, abzuschaffen und eine neue an die
Stelle zu setzen. Wilhelm, so lautete es, sei ermächtigt, Bisthümer
zu versetzen, zutheilen, zu vereinigen, wie es ihm die Ehre Got-
tes und die Beschaffenheit der Gegenden zu fordern scheine."2) Dies
—. — —— ———

242) „IUntellecto, duod — tantum de Pruscie partibus sit christiano
dominio subiugatum, ut ibidem poesint limitari dioeceses etoc. —;: pre-
"entium tibi auctoritate concsdimats, ut — de coneilio et aasensu — Pre-

ceptoris et fratrum — in eisdem partibus limitare diceceses ac fres de.)o-
# ordimis predicaf#r###m dumtazat ibidem instituere valeas ac — con-
ecrare.“ Am 30. Mai 1236. Cod. d. Pr. I. 47. Der Ausdruck concedimus
läßt schließen, daß der Legat selbst um die Vollmacht gebeten hatte; auch
stand es nur ihm an, das Gebiet als für drei Bisthümer hinreichend zu bezeichnen.

243) „Eidemque legato, so fügt Raeynald ad a. 1236 in der n. 61.,
welche von Preußen handelt, nach Mittheilung des ersten Schreibens schließlich bei,
ut magis ad divinam gloriam conferret locorumque exigeret necessitas,
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kann für Preußen nur deßhalb gewünscht worden sein, weil es dem

Orden galt, der in Christians Episkopat vereinigten Macht durch
Zertheilung der geistlichen Autorität die Grundlage zu zerstören. Er
sollte, wenn er je wiederkehrte, finden, daß sein Hirtenstab in Stücke
zerbrochen, und ihm nur ein Splitter aufbewahrt sei. Alles sollte
dann so von Grund aus umgestaltet und so fest und stark zusam-
mengefügt sein, daß sein Widerstand sich ohnmächtig daran brechen
müßte, daß ihm, dem Bischofe und Herrn von Preußen, keine Wahl
bliebe, als entweder die Gewaltthat, die seiner Kirche und seinem
Lande geschehen, anzuerkennen, oder dem bischöflichen Walten in
Preußen für immer zu entsagen.

Doch der Legat, mit den Angelegenheiten des ganzen Nordens
beschäftigt, kam erst im Jahre 1239 nach Preußen?“) zurück, um
sich der auf die dortigen Verhältnisse bezüglichen Austräge zu ent-
ledigen.

Der Orden war mittlerweile sowohl in der Eroberung des Lan-
des, als in der Befestigung seiner Macht bedeutend vorangeschritten.
Seit dem Jahre 1237 hatte er die neue Landschaft Pogesanien ge-
wonnen, Elbing gegründet, dann durch die Eroberung Balga's in
Warmien festen Fuß gefaßt und, was noch wichtiger war, durch die
Einverleibung des Schwertbrüderordens in Livland eine Stellung
erlangt, in welcher er bald den ersten der Ostseestaaten ebenbürtig an
—.

episcopatus transferre vel in partes dividere vel coniungere posset, com-
misit.“ Es ist ein zweiter Brief, wovon hier Rayneld redet; denn den ersten
(Cod. d. Pr. I. 47.) nennt er am Rande Ep. 88., den zweiten Lib. 9. 369. Daß
der Brief über Preußen handelt, zeigt die der ganzen n. 61 gegebene Ausschrift:
Amplificata im Prussia christiana religio.

244) Im März 1236 befand er sich in Lübeck (boal. Cod. dipl. Lubec. I. 75.),
im Sommer in Polen (Röpell, Gesch. P.s, I. 458), 1237 u. 1238 in Livland und
Dänemark (Reynald. ad a. 1237. n. 63—65. Dogiel, cCod. dipl. Polon. V.
20, Mittheil. aus d. Livl. Gesch. 4, 432. Voizt, Gesch. Prs., III. 588—89.
Pontan. Dan. hiet. p. 318.), im Februar 1239 zu Danzig (Ledebur, N. Archiv
2. 203.). #gl. apen a. a. O.
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die Seite treten konnte.?“n) Auf der andern Seite freilich erwuchs
ihm in dem Herzog Swantopolk von Pommern, der über die ihm von
dem aufstrebenden Orden bevorstehende Gefahr nachgedacht, ein eben
so furchtbarer Feind,.“) als er in ihm, dem Helden der Schlacht an
der Sirgune, einen tapferen Freund besessen. Indeß, wer hätte dem
Vasallen des Papstes auf die Dauer widerstanden!

Gewiß wurde die Ankunft Wilhelms von Modena von dem
Orden mit Freude begrüßt. Jetzt also sollte die Organisation des
Landes, wie sie von Gregor zugesagt war, in's Leben treten. Eben
war am 11. Februar 1240 noch eine Streitigkeit über den letzten
Rest des bischöflichen Eigenthums, nämlich über Löbau, das der
Orden sowohl, als der Herzog in Anspruch genommen, durch Ent-
scheidung des Legaten zu Gunsten des Ordens geschlichtet worden.)
als — Christian erschien, der Bischof!?"#) Nach neunjähriger

245) Vgl. Voigt, Gesch. Pr's., II. 2681—290. 322—347. 382—385. In
der Bulle Gregor's über die Vereinigung der beiden Orden, vom 14. Mai 1237
(Raynald ad h. a. u. 64.) ist die interessante Bestimmung: „uctor##ate apos-
toliea atatuentes, ut ipei et eeteri fratres praedieti hoepitalis S. Marioe
Teutonicorum, qui pro tempore fuerint in Livonia, sicut hactonus aub dioe-
cesanorum et aliorum praelatorum suorum iur iadieti one coniistant.“

246) Die ersten Spuren ciner zwischen dem Orden und dem Herzog obwalten-
den Spannung und eines Einverständnisses desselben mit den bekehrten, aber vom
Orden zu hart bedrückten Preußen findet sich in der Urkunde des N. Cod. Pomer.
dipl. I. 259. vom 11. Juni 1238.

247) Pgl. Cod. dipl. Pr. I. 51.
248) Die Bulle, welche von seiner eben erfolgten Freilassung redet, ist vom

23. März 1240 (Cod. d. Pr. I. 52.). Da sie diejenige Sache, welche dem
Bischof, sobald er frei geworden, die erste und dringendste war, die Beschaffung des
Lösegeldes betraf, so ist kein Grund vorhanden, die Freilassung noch in's Jahr 1239
zurück zu versetzen. Dies geht aber auch darum nicht an, weil sich doch nicht denken
läßt, der Bischof, dessen Entschiedenheit wir kennen, sei schon damals, als über
sein Land Löbau gestritten wurde, auf christlichem Boden gewesen und habe nicht
gegen den ganzen Streit Einspruch erhoben. Ex mag also im Januar oder Anfang
Februar angekommen sein, als eben Heinrich von Wida mit Wilhelm von Modena
zum Schlosse Michalo gereist war, um zu erfahren, ob Konrad sein Recht auf
Löbau beweisen könnte.
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Gefangenschaft bei den Samländern hatte sich endlich ihm ein Mittel
zur Rettung dargeboten. Christliche Kaufleute, die er dort einst dar-
über betroffen, daß sie, päpstlichem Verbot zuwider, den Preußen
Salz und Waffen zuführten, und die er gemäß der empfangenen
Vollmacht selbst mitten in der Gefangenschaft unbedenklich mit dem
Banne bestraft, hatten sich, wohl aus christlicher Ehrfurcht vor seiner
Würde und aus Mitleid, bereit erklärt, die von den Preußen gefor-
derte Lösungssumme zu zahlen, wenn er sie vom Banne wieder frei-
spräche. Zu gewissenhaft, um dieses Ablaßgeld eigenmächtig anzu-
nehmen, hatte er die Samländer gebeten, mit Zurücklassung seiner
Gefährten in'schristliche Gebiet hinübergehen zu dürfen, um sich von
da die Erlaubniß zur Annahme des Lösegeldes zu verschaffen."“) So
erschien er vor seinen Vasallen, den Ordensrittern, und dem päpst-
lichen Legaten. Es war sicherlich ein frohes Ereigniß, daß das Land
seinen Bischof wieder hatte, und welch eine glückliche Stunde mußte
es diesem selber scheinen! Doch die Ordensritter250)bliebenkaltund
fremd, mißtrauisch empfing ihn der Legat. Kein Laut der Freude
begrüßte ihn,1) —ja keine Ehrfurcht, keine Rücksicht erwies man
ihm. 252) Aber waren es nicht die Ritter, die ihm ein Jahr vor seiner
Gefangenschaft den Lehnseid geschworen, denen er darauf ein Drittel
von ganz Preußen zugesagt hatte: War nicht Kulm seine bischöfliche
Stadt, und nur das des Ordens Besitz, womit er, der Bischof, ihn
belehnt? Er wollte nach Kulm eilen, wo er sein Kapitel zu finden

–——-

249) Vel. Cod. d. Pr. 1. 52. Voigt Gesch. Pr's., III. 593. Anm. 2.

250) Ihr Benehmen spiegelt sich in dem des Legaten; aber wir wissen auch
bestimmt, daß sie des Bischofs wegen nicht das Geringste von dem, was sie in seiner
Abwesenheit gethan, rückgängig machten, sondern in der Gewaltthat beharrten.

251) Auch in der Folge redet keine Ordenschronik von der Gesangenschaft und
der Befreiung Christians. Sein Name verschwindet in denselben, sobald der Orden
ins Land kommt.

252) Vgl. den Lehensvertrag.
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hoffte. — man wies ihn zurück. Er kam zu seinen Landbesitzungen,
— man sagte ihm. sie gehörten dem Orden.2)Eine kleine Zahl
von Getreuen nahete dem im eignen Lande flüchtig irrenden Bischofe
und klagte all die Schmach, die man ihm angethan, die Gewalt,
die sie wegen ihrer Treue geduldet, die Frevel, die an bischöflichem
Recht und Gut geschehen.) Welch eine biltere Enttäuschung!

In gerechtem Zorne trat Christian vor den Legaten und forderte
Schutz von ihm und Gericht für sein heiliges, wohlverbrieftes Recht.
Doch Wilhelm war ja gerade dazu hier, um des Ordens Einrichtun-
gen zu bestätigen, und was der eifrige Bischof Gewaltthat, Eidbruch.
Naub nannte,#) das hatte, so schien es, ja der Papst selbst gethan 1 258)
Hatte nicht Gregor IX. vom Lande Besitz ergriffen, und den Orden
belehnt? Sprach die Krußwitzer Urkunde es nicht deutlich genug aus.

—— —“t=

253) „Ecelesfam episcopalem ei totam terram Episcopatus,
eivitatem et castrum iidem fratres cum neophytis hostiliter inva
dentes, ipsas omnibus mobilibus ibidem inventis nequiter #okkaverunk,
iurn episcopalia, rura, decimas ac proventus alios ad mensam episcopi
pertinentes, per violentiam desinenf occupada.“ Vgl. die Klageschrift des
Bischof#s vom Anfang 1240, in der Bulle Gregors Acta Bor. I. 430. Die ecols-
aia episcopalis war wohl die Pfarrkirche geworden, deren Dotatson in der
Kulmer Handfeste bestimmt wurde. Wenigstens ist von nun an nie mehr von einer
ecclesia episcopalis in Kulm Rede. Wir verweisen hierüber auf die Urkunden
Acta B. I. 62 und ibid. II, 721.

254) Durch sie, nämlich seine Kapitularen und Priester und Lehnsleute, erfuhr
er die in der Klageschrift hervorgehobenen Thatsachen. Von den Einzöglingen, die
der Bischof im Lande belehnt hatte, redet die Klageschrift: „Ut ad eundem epis-
copum peregrini, qucrum ipse auziliator extiterat, solum recursum non
haberent, impedire (fratres) presumunt.“

255) Ausdrücke der Klageschrift.
256) Daß der Legat den Bischof als einen Menschen, der

keinen Glauben verdiene, beim Papste dargestellt hat, ersehen
wir aus den beiden Bullen, die Gregor in Betreff Christians 1240 und 1241 an
den Legaten gerichtet. Es heißt darin, die von Christian erbetene Erlaubniß solle
gewährt sein, „wenn die Sache wahr sei“ („si ita est“), „vorausgesetzt, daß kein
Betrug im Spiele ist“ („Proviso, ne in fraudem aliquid attemptetur“).
Durch die letztere kam die Verleumdung auch an den Erzbischof von Bremen.
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daß der Bischof nie ein Recht gehabt, sich Herrn des Kulmischen oder
Preußens zu nennen? Oder stand es dem Papst nicht frei, das Land
der Heiden zu verleihen, wem er wollte? Und nun verlangte dieser
Bischof, dessen Gefangenschaft eben ein Beweis ist, wie wenig er ver-
mochte ohnedieRitter, von Stolz aufgebläht, daß ihm der Vasall des
heiligen Stuhles huldigen soll, und hat die Verwegenheit, mit einigen
Dokumenten, die der Orden nie gesehen zu haben versichert, ') diese
berühmte, um die Kirche so hoch verdiente Stiftung der Päpste..)
ja den Römischen Stuhl um ihre Rechte zu bringen und zu verläum-
den! Gegen einen Solchen hatte der Legat Milde genug bewiesen,
wenn er nicht augenblicklich von der Gewalt Gebrauch gemacht,
welche der Papst gegen die Feinde des Ordens in seine Hand gelegt.

Da mußte Christian einsehen, daß es nur noch eine Rettung
für ihn gebe, die Klage vor dem Römischen Stuhl. Es galt des Bi-
schofs, es galt der Kirche Recht und Existenz. Darum trug er denn
sogleich, im Frühjahr 1240,) die ganze Anklage gegen den Orden
dem Papste vor. Klar setzte er auseinander, wie er in den Besitz des

Kulmischen gekommen, wie ihm Preußen verliehen worden, wie er
.

257) Der Orden mußte den Leßlauer Vertrag leugnen, sonst war er ver.
urtheilt.

258) Man denke an die dem Legaten von Gregor gegebene Mahnung: „Fra-
ternitatem tuam affectione qua possumus exhortemur, quatenus, diligen-
ter advertens, qduod dictis fratribus benedictionis (l. benedictiones) de-
beatur (I. debeantur) et gratie querentibus Prutenorum perfidiam in vir-
tute domini evacuare, ita ipsos pro divina et nostra reverentia assiduo
favore confoveas, cosdem protectionis tue munimine roborando, ut tam
in personis, quam bonis eorum et precipue in illa parte Pruscie, quam
Per ipsos — christiano nomini subiugatam ut (I. et) — in posterum
subiugandam in ius et proprietatem beati Petri suscipimus (I. suscepi-
mue) ipsosque (l. ipessque) cum omni iure et proventibus suis concessimun
in perpetuum libere possidendem, nullam ab aliquo paciantur iniuriam
vel iscturam.“ Cod. dipl. Prues. I. 42.

259) Die Klage fällt zwischen den 23. März und den 10. April 1240. Bgl.
die Bullen Cod. d. Pr. 1I. 52. und Acta Bor. I. 430.
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darauf in dem Vertrage zu Leßlau den Orden mit dem Lande Kulm
belehnt habe, wogegen dieser sich als Vasall zu einer Reihe von Dien-
sten und Leistungen, insbesondre zur Eroberung Preußens für den
Bischof und seine Nachfolger verbindlich gemacht habe.#0) Dann
berichtete er, wie der Orden, als er, der Bischof, kaum in Gefangen-
schaft gerathen, statt dem päpstlichen Gebote gemäß Alles zur Be-
freiung desselben aufzubieten..“) sogar einige Preußische Edle, mit
denen er den Bischof hätte auswechseln können, für Geld freigelassen
habe.2) und über des Bischofs Land und Leute, geistliche und welt-
liche Rechte plündernd und zerstörend hergefallen sei., bis er, selbst
eidbrüchig, auch die Andern dazu gezwungen und die Landesherrschaft
vollkommen an sich gerissen habe. Nun sei er nach neunjähriger Ge-
fangenschaft frei geworden, aber der Orden verweigere ihm, seinem
Lehnsherrn, die Anerkennung, und selbst der Legat des heiligen
Stuhles, Wilhelm von Modena, habe seine Rechtsklage abgewie-
sen. 768) So möge denn er, der Papst. Mitleid haben mit seiner Be-
drängniß und sich der Kirche Preußens, welche von dem Orden, statt
geschützt und gehegt zu werden, verheert und unterdrückt sei, nach-
drücklich annehmen.:“)

Wir kennen das unbegrenzte Vertrauen, das Gregor gerade in

260) Die ganze Klageschrift nimmt fortwährend Bezug auf den Leßlauer
Vertrag.

261) „Nec etiam, quamquam pro redemptione suas mandnfum 4po-
"tolzcum recepissent —.“ Dieses Mandatum Apostolicum ist, wie es scheint,
verloren gegangen. Wir würden aus ihm gewiß über die Zeit und Umstände das
Genauere ersahren. Wahrscheinlich aber ist es in den päpstlichen Regesten erhalten.

262) Ebenda und Raynald. ad a. 1240. 35.
263) Hätte Wilhelm von Modena, den wir um diese Zeit in Preußen wissen,

dies nicht gethan, so brauchte der Bischof nicht den weiten Weg nach Rom zu suchen.
Von der Weigerung des Legaten muß Christian also gesprochen haben, sonst ver-
anlaßte er den Papst, in bloßem Eigensinn den Grund zu erkennen, weßhalb er
nicht den kürzeren Weg gewählt und die Klage dem Legaten vorgetragen hatte.

264) Vgl. unstre Urk. 27.
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Preußen dem Deutschen Orden allzeit bewiesen hatte. Doch die Dar-
stellung des Bischofs lautete so bestimmt, die Erzählung der That-
sachen war so einfach, die Zuversicht, womit er eine Untersuchung
verlangte, so unverdächtig, daß Gregor, ob auch mit schmerzlichem
Widerstreben, sich der Ueberzeugung hingeben mußte, Christian rede
die Wahrheit. Allerdings machte zu gleicher Zeit die unumwundne
Parteinahme des Ordens für Friedrich, den Dränger der Römischen
Kirche, welche sich gerade jetzt, da dieser dem Banne verfallen war.,)
recht augenscheinlich herausstellte."#)esdemPapsteglaublich, daß der-
selbe wohl auch anderswo der Kirche feindselig gegenüberstehen könne;
und an dem Legaten Wilhelm von Modena hatte Gregor schon früher
eine Ungerechtigkeit rügen müssen, die derselbe dem Deutschen Orden
zu lieb 1238 in dem Streite mit Dänemark begangen.)

 — —— ——

265) Am 24. März 1239. Rich. de S. Germ.
266) Vgl. die merkwürdige Bulle Gregors vom 11. Juni 1239 an den Deut-

schen Orden, woraus eine Stelle bei Voigt, Gesch. Pr’s., III. 591: „Mit allem
Rechte wundern wir uns und mit Unwillen muß es uns erfüllen, daß ihr, nachdem
wir aus besonderer Liebe euch und durch euch cuerm Orden so viele und so große
Freiheiten und Begünstigungen ertheilt haben, — unsere Liebe so ganz vergesset und
gegen unfre Gunst so undankbar seid, daß ihr das Gute mit Bösem vergeltet, daß
ihr dem Feinde der Kirche, der den katholischen Glauben bestreitet und die Freiheit
der Kirche mit Füßen tritt, mit Rath und Anhänglichkeit beistehet, statt daß ihr uns
und der Braut Christi, der Kirche, in Allem kindliche Ehrfurcht beweisen solltet, daß
ihr die Gemüther der ibr Ergebenen vom Gehorsam und der Ergebenheit gegen die
Kirche nach allen eueren Krästen abzuziehen und für den Gehorsam gegen jenen
Satan zu gewinnen suchet.— Wir ermahnen und gebieten und befehlen euerem
ganzen Or#en aufs Nachdrücklichste und bei der Pflicht eueres Gehorsams, daß ibr
— forthin — den Entschließungen des Apostolischen Stuhles — nachkommt —.

Wofern dies nicht geschieht, so wisset, daß wir euch und eue-
lem Orden alle Privilegien und Begünstigungen, die wir euch
verliehen, für immer entziehen werden.“

267) Der Legat hatte, in Srreitigkeiten des Ordens mit dem König von
Dänemark, eine päpstliche Bulle unterdrückt, bis der König von Dänemark,
der sie veranlaßt und lange vergebens erwartet hatte, dem Papste die Anzeige
machte, worauf denn Gregor dem Legaten ein solch unredliches Benehmen streng
verwies: „Sed tu directas tibi a nobis super huiusmodi ezecutione litte-
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Voll Unwillen über das treulose, gewaltthätige Benehmen des
Ordens, und gewohnt, das Recht, wo er es erkannte, mit rücksichts-
loser Strenge in Schutz zu nehmen,) übertrug er die Entscheidung
des Streites und den Vollzug des Urtheils an dem Orden dem
Bischofe und dem Probste von Meißen. #)

Es konnte dem Bischof nicht schwer fallen, seine Klagepunkte zu
beweisen. Er brauchte nur auf den Lehensvertrag und — auf den
gegenwärtigen Zustand des Landes hinzuweisen, so war der Orden
verurtheilt. Welch eine Kette von Ungerechtigkeiten, von jener
nach Christians Protest (1228) durch Hermann von Salza dem
Papst gegebenen Darstellung der Preußischen Verhältnisse an bis
auf die gegenwärtige Verweigerung der Lehenspflicht, trat dann auf
einmal in den Handlungen des Ordens hervor! Und wenn der
Papst es mit Schmerz erkannte, daß er durch die Belehnung des
Ordens (1234) den Bischof beraubt und beschimpft, wem hatte er es
zu danken? Wenn die Untersuchung wirklich Statt fand und dem
Bischof gestattet war, die ganze Lage der Dinge zu beweisen, so ließen

ras in favorem partis alterius pro tun voluntate supprimens, ex parte
istius Regis pluries requisitus, ut in eodom negotio iuæta formam littera-
rum nostrarum ad te directarum () Procedens (I. procederes), id efficere,
licet oportunitatem habueris, non curesti, super duo Rez ipse sibi per
Sedem petüit Apostolicam provideri.““ Bulle Gregors vom 13. März 1238.
Voigt, Gesch. Pr's. 1II. 589.

268) Im Jahre 1238, kaum ein Jahr, nachdem der Deutsche Orden nach
Livland gekommen war, hatte Gregor vernommen, daß derselbe dort die Neube-
kehrten mit harter Knechtschaft drücke („e0os sub servitute redigere moliuntur
nec permittunt ipsos possidere libere bona sua“). Da verbot er dies in
einem Briefe an Wilhelm von Modena aufs Strengste und fügte die Drohung bin-
zu: „GQuodsi forsan aliqui predictorum (fratrum S. M. Teut.) unigenito
dei fllio fuerint sic ingrati, ut se in hoc opponere dampnabili temeritate
Presumant, non solum eos privabimus privilegüs et indulgentiis, ei que
in partibus ipeis haberent, verum etiam #W#os de fof# Lisonis compelle-
Muss erfrs.“ Cod. d. Pr. I. 48.

269) Acta Bor. I. 430 und Raynald ad a. 1240. n. 35.
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sich bei einem Manne von der Energie Gregors IX. die Folgen, die
dem Orden daraus erwuchsen, gar nicht berechnen. Jedenfalls wäre
der Bischof Christian in seine Hoheitsrechte wieder eingesetzt worden.

Doch es sollte nicht so kommen. Der Kampf zwischen Frie-
drich II. und Gregor IX. war gerade jetzt bis zur höchsten Erbitte-
rung gestiegen. An der Spitze eines Heeres war der gebannte Kaiser,
in dessen Gewalt durch die Niederlage der Genuesischen Flotte sich
eine große Anzahl von Bischöfen und Kardinälen befand, in das
Gebiet des Papstes eingefallen und, Stadt um Stadt erobernd, im
Anzuge gegen Rom. —da starb, vom Kummer erdrückt, der fast hun-

dertjährige Gregor.
Die Vertheidigung des heiligen Stuhles nahm Innocenz IV.

auf; aber zur Rettung des Bischofs von Preußen war Gregor der
Letzte gewesen. Schon damals, als an ihn die Klage gelangte, war
es dazu kaum noch Zeit. Was hatte nicht Alles zusammenwirken
müssen, damit sie auch nur ernstlich angenommen wurde, und welche
Kämpfe würde, selbst wenn die Sache zu Gunsten des Bischofs ent-
schieden war, der Orden noch versucht haben! Nun aber kam es nicht
einmal zur Untersuchung und Verhandlung, der Bischof erhielt keine
Gelegenheit, seine Beweise zu liefern, seine Urkunden geltend zu
machen!

Da darf es denn nicht wundern, daß auch der Legat die einmal
angenommene feindliche Haltung gegen Christian nicht mehr aufgab,
sondern mit dem Ansehen, das er besaß, auch geltend machte.

So eigenmächtig jedoch, wie es den Rittern wohl geschienen,
konnte er nun, da der Bischof wiedergekehrt war, nicht handeln. Ja
Christian war selbst im Besitze einer Vollmacht, welche ihm nicht nur
vor vielen Jahren die selbstständige Einrichtung der Kirche Preußens,
sondern auch einen der erzbischöflichen Würde entsprechenden Rang
zugewiesen hatte.7?) Gemäß dieser stand es nicht einmal dem Lega-

270) Im Jahre 1218. S. die Regg.
Watterich, Orbensstaat. 9
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ten zu, die Theilung des Landes in Diöcesen vorzunehmen; höchstens
konnte er, wenn keine Einigung mit dem Orden zu Stande kam. als
Schiedsrichter eintreten.

Christian mußte also, durch des Papstes Tod und die darauf-
folgende Verwirrung in der Römischen Kirche der letzten Hoffnung
auf eine Rechtfertigung und auf die Einsetzung in sein gutes Recht
von dem heiligen Stuhle aus beraubt, den schmerzlichen Weg der
Verhandlungen mit seinen abtrünnigen Vasallen, unter den Augen
des ganz und gar gegen ihn eingenommenen Legaten Wilhelm betre-
ten, er allein. :71) Dreißig Jahre waren dahin gegangen, seit er zum
ersten Male die Freiheit der Preußen gegen die Polnischen Fürsten

271) Der folgenden Erörterung liegt, außer dem bisher Entwickelten, jene
Urkunde zu Grund, welche Voigt, zweiselhaft, wohin sie gehöre, zu dem Jahre
1234 setzt. Cod. d. Pr. 1. 41. „Die Urkunde, sagt er, ist ohne Datum und wohl
auch in etwas späterer Zeit abgefaßt; da sie indeß die im Jahre 1234 gesche-
hene Vertheilung Preußens berührt, so scheint sie hier am schicklichsten ibren Platz
gewinnen zu können.“ — Von einer 1234 geschehenen Vertheilung Preußens
wissen die Quellen aber Nichts. In der Belehnungsurkunde des Papstes von diesem
Jahre ist allerdings für die Zeit, wann genug von Preußen erobert stin würde, dem
h. Stuhle vorbehalten, die Dotirung der Bischöfe anzuordnen, und in der Bulle,
welche den Zweck der Sendung Wilhelms v. Modena in den Norden angibt, ist auch
Preußen genannt. Aber Wilhelm kam erst 1235 auf kurze Zeit nach Preußen; dann
war er 1236 —39 anderweitig beschäftigt und kehrte frühestens in der zweiten
Hälste 1239 dahin zurück. Nun redet unsere Urkunde von Verhandlungen, welche
über Preußens Theilung zwischen dem Bischof Christian und dem Derutschen
Orden in Anwesenheit des Legaten gepflogen wurden; dieselben können also nicht
1231, noch auch 1236—39 Statt gesunden haben, weil da der Legat —, nicht
1235, weil da Christian sehlte. Sie sind nun aber jedenfalls der de finitiven
Theilung Preußens, welche von dem Legaten 1213 in Jtalien festgesetzt
wurde, vorausgegaugen. Also sallen sie in den Zeitraum 1210 —1242, den
wir, mit Rücksicht auf die ins Jahr 12.10 gehörigen Correspondenzen über das
Lösegeld und die Anklage, wohl noch beschränken dürfen auf die Jahre 1241 und
1242. Das also ist die Zeit, in welche die in der Urkunde erwähnten Verhandlun-
gen fallen. Diese selbst ist nun eine über den Sinn jenes Schiedsspruches später
gegebene Deklaration des Legaten. Wilhelm neunt sich in ihr Sabmensis ept-
scopits, das warer erst seit dem 28. Mai 1244. Vgl. Böhmier, Reig.
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vertheidigt und den Papst Innocenz III. gebeten hatte, die Unab-
hängigkeit des Volkes von fremder Fürstenmacht auszusprechen. Ge-
altert und gebeugt von den für dieses sein Land und Volk durchge-
rungenen Kämpfen und Kümmernissen stand er nun da, als wäre er

ein anmaßender Fremdling, und erstritt mit dem letzten Reste seiner
Lebenskraft sich das Recht, als Preußens Bischof zu sterben.

Die Verhandlungen wurden in den Jahren 1241 und 1242
geführt, der Gegenstand derselben war, wie wir erfahren, nicht die
Frage, ob und in wie viele und in welche Diöcesen Preußen einge-
theilt werden sollte. — diese war laut der päpstlichen Vollmacht
vom Jahre 1218 ausschließlich der Bestimmung des Bischofs an-

Innocenz IV., S. 355. und unsre Regg. Wilh.'s. Man hat die Schwierigkeit
heben wollen, indem man die Questio zwischen Christian und dem Orden, wovon
die Urkunde redet, in das Jahr 1214 setzt, weil Wilhelm von Modena damals in
Preußen, und zugleich auch schen episcopus Sebinensis gewesen sei. Allein wir
wissen nicht, ob Wilhelm von Modenaauch wirklich 1244 in Preu-
ßen war. Das erste Schreiben des Papstes, worin er den nordischen Völkern die
Ankunfst Wilhelms verkündigt, ist vom 15. Juli 1244 (Acta B. II. 615.), am
21. Juli jedoch ist Wilhelm noch in Genua beim Papste, welcher nun (Acts Bor.
1I. 619.) die Bitte jener Völker (1) schon weniger bestimmt erwiedert mit dem Ver-
sprechen: „in hrertf duximus destinandum.“ Es war also wohl des Papstes
Absicht, den Gesandten zu schicken, aber noch konnte er ihn nicht entbehren.
Vgl. Bohmor Regg. Innocenz IV. S. 355. Es läßt sich also, da nicht das ge-
ringste Anzeichen der Gegenwart Wilbelms im Jahre 1244 in Preußen außer jenen
zwei Briefen des Papstes zu finden ist, nicht behaupten, daß er in diesem Jahre da-
gewesen. Am 23. Januar 1245 war er noch immer bei dem Papste. Vgl. Ray-
nald u. 77. Somit ist die Urkunde Cod. d. Pr. I. 41. später abgesaßt, als 1244.
Sie sagt aber auch selbst, daß sie nicht um die nämliche Zeit, in welcher jene Ver-
handlungen Statt fanden, geschrieben sei: „Cum — nos im Dartsöb#es ikll# ienc
tempor is nlene legationis offieio fungeremur.““ Diese Worte beweisen zu-
gleich, was man bisher ganz übersehen, daß Wilhelm sie nicht in Preußen
(„in ll#s partibus“) und nicht als Legat in Preußen geschrieben hat,— wo
und wanner sie geschrieben, ist an einem andern Orte zu untersuchen, — und se-
mit gehören die Verhandlungen, deren die Urkunde gedenkt, in die Jahre 1241
— 1242.

9
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heimgegeben.":) — sondern nur die Stellung des Ordens zu

dem Bischofe.

Der Standpunkt des Bischofs bedarf keiner besonderen Nach-
weisungen. So bestimmt Christian erklärt hätte, daß er alleiniger
Bischof von ganz Preußen sei, ebenso entschieden beharrte er, daß
er der Herr sei. 7#2) Als Bischof hatte er sich schon 1231 geweigert,
auf seine volle Jurisdiktion über den Orden zu verzichten; die
Gründe, die ihm damals vorschwebten, hatten sich seitdem mit er-
schreckender Klarheit als dringend erwiesen. Als Herr hatte er eben-

272) Die Deklaration des Legaten Cod. d. Pr. I. 41 beweist, daß sein
Schiedsspruch urkundlich aufgezeichnet war. Er erklärt eben einen Ausdruck
der Urkunde, über dessen Sinn verschiedene Ansichten sich geltend gemacht hat-
ten, „##c reröenmn temporalis Prorendtus — declaranfes,“ und sagt
dann weiter: „E. guod ibi nominarimus provenfus kemporales, m—
fellersmses de ipsis fructibus corporalibus etc.“ Haben wir nun aber die
Urkunde selbst vor uns („Tuolem de consensu partium concordeiam er
tranaactionem atabilivimus inter eos: Quod —exerceri,“), so können wir
erstens sehen, welches der Gegenstand der Verhandlungen war. E ist uns sehr be-
stimmt bezeichnet mit den Worten: „Su#per dicpiscone (errorum et redicles##nn
(ec#l. Prusstac).“ Zweitens umfaßtder Schiedsspruch den ganzen Gegen-
stand der quaestio und auch in ihm ist nur von den zwei Dritteln, die der Orden,
und dem einenDrittel,das der Bischof erhaltensolle, Rede. Es ist also nicht nur keine
Rede von der Theilung in Diöcesen, sondern „der Bischof,“ der das eine Drittel
erhalten, der keine Jurisdiktion über den Orden ausüben soll, ist der prmus Ent
rcopnels Prussie Hemeralts, der vorhergeht, Christianus. Also war dierein
kirchliche Frage über die Theilung des Landes in Diöcesen gar
nicht Gegenstand der Verhandlung. — Warum fiee es aber nicht war,
darüber können wir nicht zweifelhaft sein, wenn wir beachten, wie auffallend die
ganz Preußen umfassende bischöfliche Macht Christians eben da-
mals selbst in der Urkunde des Legaten hewortritt. Daran erkennen wir
die Energie Christians, womit er sich auf die 1218 empfangene Autorität berief,
welche beides enthielt, die Befugniß der Abgrenzung und Besetzung der Bisthümer
und die Anwartschaft, das Haupt derselben zu sein.

273) Wir können die Forderungen Christians aus seiner Klageschrift entneb-
men. Ex beharrte auf der Beobachtung des Leßlauer Vertrages, wie er nicht an-
ders konnte.
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falls 1231 nach seiner Ueberzeugung durch die Verleihung des Drit-
tels von Preußen an den Orden das Aeußerste gethan.

Ganz anders der Orden. Er stützte sich allein auf die That-
sache seiner Belehnung durch den Papst und dies begründete in poli-
tischer Beziehung nach seiner Ansicht für ihn nicht nur die Unabhän-
gigkeit, sondern sogar ein Voreecht gegenüber dem Bischofe. Eigent-
lich war ja er allein mit Preußen belehnt, der Bischof hatte nicht
mehr, als eine congrua portio zu erwarten! War nun der Orden
auf solche Weise einmal politisch aus der Unterordnung unter den
Landesepiscopat heraus und in sein stiftungsmäßiges?") unmittel-
bares Verhältniß zum heiligen Stuhle wieder eingetreten, so lebten
auch von selbst jene kirchlichen Privilegien auf, welche ihn von aller
Jurisdiktion, außer der des Papstes, freisprachen.)

Wie unvereinbar die von so verschiedenen Standpunkten aus
erhobenen Ansprüche gewesen seien, ist begreiflich, und es kann nicht
Wunder nehmen, daß es zukeiner Verständigung kam. Der Legat sah
sich genöthigt, ins Mittel zu treten und auch die Parteien, der Orden
freilich lieber, als der Bischof, sahen keinen andern Ausweg, als durch
eine schiedsrichterliche Entscheidung. Vielleicht hegte Christian noch
die schwache Hoffnung, der Legat werde doch einigermaßen auf seine
Rechtsansprüche achten. Aber er täuschte sich ?.) In Bezug auf die
Theilung des Landes zwischen dem Bischof und dem Orden lautete
die Entscheidung dahin, daß der Orden zwei Dritttheile,
der Bischof ein Dritttheil erhalten solle.
— — –––. — ————

274) d. h. seinem nicht auf Gründung einer Landesbemschaft gerichteten Be-
ruse nach.

275) Vereits in seinen Verhandlungen mit Günther von Plock im März 1230
war das, wie wir wissen, seine Absicht.

276) Es ist zwar gewiß, daß Christian auch seinerseits dem Legaten die schieds.
richterliche Schlichtung des Streites zugestanden hatte, die Urkunde sagt: „## con-
tenau porcius“": aber es war nicht das erste Mal, daß ein von zwei Parteien
angenommener Schiedsrichter den Spruch gegen das Recht gethan.
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Der Orden hätte sicher nicht einmal so viel gewährt; daß der
Spruch des Legaten mehr gewährte?:77), ist offenbar nur der Entschie-
denheit, womit Christian aufgetreten, zuzuschreiben. Allein der
Standpunkt Wilhelms hatte sich dennoch deutlich genug kundgegeben.
Wäre derselbe auch nicht schon daraus hinlänglich zu erkennen, daß
er das von Christian 1231 zugestandne Verhältniß des Landesan-

theils gerade umkehrte, so wüßten wir es nichtsdestoweniger aus sei-
nem eignen Geständniß. Denn so darf man wohl die Worte nennen,
welche er als Grund anführt, weßhalb die Ritter das Doppelte von
dem Antheil des Bischofs empfangen sollen: „weil sie des Tages Last
und Hitze tragen.“ Nur die Eroberung mit dem Schwerte hatte er im
Auge, weiter ging in diesem hochwichtigen Momente sein Blick nicht.
Daß das Schwert einmal feiern und der Ordnung des Friedens, der
christlichen Kultur, der Wirksamkeit der Kirche Raum geben müsse,
das bedachte er nicht; denn sonst hätte er, auch abgesehen von bestehen-
den Verträgen, des Bischofs Vorrecht erkennen müssen.

In Bezug auf die geistliche Gewalt des Bischofs im Ordens-
land entschied er noch deutlicher nach den Wünschen des Ordens.
Eine Jurisdiktion, so lautete der Spruch, soll dem Bischof über den
Orden und dessen Gebiet nicht zustehen; er soll dem Orden nur die-

jenigen Weihen und Segnungen zu leisten haben, welche kein Ande-
rer, als ein Bischof vornehmen darf. 75)

277) Der Legat, der Christian ja nicht glaubte, und offenbar nach der päpst-
lichen Belehnungsbulle handelte, konnte den Bischof mit einer congrua porcio ab-
finden. Daß er das nicht that, geschah gewiß nicht dem Orden zu lieb, sondermn, weil
die Motive Christians auf ihn doch nicht ganz ohne Eindruck geblieben waren. Der
Preußische Episcopat hatte also selbst die politische Stellung,
welcheer seit der Theilung Preußens einnahm, Christians letztem
Kampfe zu verdanken.

278) Vgl. das über die Verhandlung mit Günther von Plock zum J. 1230
Gesagte. — Wilhelm handelte nach einer von den Päpsten für alle diejenigen Lande,
in denen der Deutsche Orden henschte, angenommenen Maxime. Indem fie einem
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Der Orden war mit der Entscheidung zufrieden. Christian
konnte es nicht sein. Er hatte ein Recht, mehr zu erwarten, so viel
wenigstens, daß ihm im Princip Recht gegeben würde, und daß der
Orden nicht geradezu das politische Uebergewicht erhielte. Indeß der
Legat war taub gegen seine Vorstellungen, er vernahm in ihnen
nichts Anderes, als Anmaßung, Widerspenstigkeit gegen sein An-
sehen, Trotz gegen die oberste Entscheidung des Papstes.

Um so bereitwilliger lieh er den Anliegen der Ritter sein Ohr.
Sie hatten den Sieg behalten, waren frei von der Lehnshoheit und
Jurisdiktion des Bischofs und an Landbesitz ihm um das Doppelte
überlegen. Aber noch waren sie dessen nicht hinlänglich versichert,
daß die politische Stellung des Bischofs so untergeordnet sein werde,
wie sie sich dieselbe gedacht hatten. Es war nämlich von Anfang an
ihre Absicht, den Episcopat Preußens durch Theilung zu schwä-
chen; aus diesem Grunde war der Papst 1236, als noch kaum
Pomesanien und Pogesanien erobert waren, gebeten worden, er
möge durch den Legaten drei Diöcesen abgrenzen und einrichten
lassen. Jetzt aber hatte der Bischof, mit Berufung auf seine ganz
Preußen umfassende Macht, es bewirkt, daß diese Theilung des Bis-
thums Preußen von den Verhandlungen ausgeschlossen und ihm

Orden, dessen Verfassung die episcopale Gewalt ausschloß, die Landesherrschaft ver-
lieben, kamen sic in ein bedenkliches Dilemma. Soll in diesen Landen gar kein
Eriscopat sein?: das schien zu bedenklich, schien den Grundsätzen des Kirchenrechtes
zuwider. Soll ein Episcopat sein? dann mußte jenes Hauptprivilegium des Ordens,
d. h. seine Verfassung fallen. Das aber ging nicht an, denn die Päpste bedursten
des Owens zum Kampf im heiligen Lande, dursten ihn also nicht schwächen oder
kränken. Sie schlugen einen Mittelweg ein, ließen dem Orden die Freiheit von der
episcopalen Jurisdiktion, und setten neben ihn — (cichtiger unter ihn) einen
Episcopat. Dabei übersahen sie Zweierlei, erstens, daß der Orden nach vollbrachter
Goberung jene religiöse Spannkrast und Weihe allmählich verlieren müsse, durch
die er eben ein Orden war, zweitens, daß sie, indem sie zwei Dritttheile der
episcopalen Verwaltung vorenthielten, den Fehler nicht vermieden, sondern
—gemacht hatten.
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überlassen blieb. Wie leicht konnte es nun geschehen, daß Christian
sein Bisthum entweder gar nicht theilte. — und es war allerdings nicht
so groß. daß eine Theilung unumgänglich nöthig war —, oder doch so
theilte, daß die bischöflichen Gebiete dem Orden noch zu groß wur-
den! Eine weitere Besorgniß der Ritter bezog sich auf das Verhält-
niß der Diöcesen unter einander. Sie hatten allen Grund, zu glau-
ben, Christian werde, auch nach der Errichtung der Diöcesen, seine
oberste bischöfliche Gewalt über den gesammten Episcopat des Landes
nicht aufgeben, d. h. er werde als Erzbischof an der Spitze bleiben und
den Episcopat so in geschlossener Einheit erhalten. Keines von Beidem
durfte dem Bischof gelingen, sollte der Staat, den sie meinten, gegrün-
det werden. Der Legat, davon überzeugt, daß die Interessen der Kirche
und des Römischen Stuhles in des Ordens Hand am besten gesichert
wären und daß der trotzige Sinn des Bischofs gebrochen werden
müsse, ging vollkommen auf jene Wünsche ein, und gab den Rittern
über die bevorstehende Anordnung die beruhigendsten Versicherungen.

Unterdeß ging in Italien der Streit zwischen Friedrich II. und
dem Römischen Stuhle in verhängnißvollen Schritten seiner Ent-
scheidung entgegen. Nach Gregors IX. Tode wählten die Kardinäle
Gottfried, Bischof von Sabina. zum Papste, der aber, als Cölestin
IV., nur bis zum 10. November 1241 lebte. Darauf folgte, unter

beständigen Verwüstungen des Kirchenstaates durch Friedrich II.,
eine Sedisvacanz von mehr als anderthalb Jahren.?76) Diese Lage
der Dinge war dem Legaten in Preußen gewiß nicht unbekannt ge-
blieben. Sobald er daher jenen schiedsrichterlichen Spruch erlassen
hatte, eilte er nach Italien.°0) Wahrscheinlich traf er schon sehr frühe

279) #gl. Böhmer Regesten S. 352 ff.
280) Voigt nimmt Gesch. Pr.'s II, 428 und 132 an, daß Wilhelm noch im

Laufe des Jahres 1242, und a. a. O. S. 443, daß er auch während der ersten
Hälfte des Jahres 1213 in Preußen den feindlichen Anschlägen des Herzogs Swan-
topolk entgegengewirkt habe. Es sehlt hierüber jeroch an glaubwürdigen Zeugnissen.



137

1243, vielleicht schon im Sommer 1242 in Anagni ein. Sogleich
nach der am 25. Juni 1243 geschehenen ?1) Papstwahl, am 4. Juli,
wurde ihm von dem neuen Papste Innocenz IV., nachdem er ihm
über die Angelegenheiten Preußens Bericht erstattet hatte, der Auf-
trag gegeben, die politisch kirchliche Ordnung für dasselbe zu entwer-
fen. Er hatte dem Papst die Verhältnisse des Landes, die Verdienste
des Ordens, die Lehnshoheit des Römischen Stuhles, den Trotz des
Bischofs Christian, endlich seine über den Streit gegebene Entschei-
dung dargelegt, hatte gezeigt, wie dringend nothwendig es sei., recht
bald, der Belehnungsurkunde Gregors IX. vom Jahre 1234 gemäß,
die endgültigen Bestimmungen zu treffen, damit die ebenso sehr den
Rechten des heiligen Stuhles als des Ordens feindlichen Bestrebun-
gen des Bischofs für immer vereitelt würden. Derselbe gehe nämlich
damit um, seine Stellung als Bischof von ganz Preußen auch jetzt
noch zu behaupten und für politische Zwecke auszubeuten, und geberde
sich, gegen das offenbare Recht des Römischen Stuhles und des
Ordens, als einzigberechtigten Herrn von Preußen.) Innocenz,
von der Nothwendigkeit, die wichtige Sache bald zu entscheiden, voll-
kommen überzeugt, konnte sie keiner kundigeren, sichereren Hand an-
vertrauen, als welche sie bisher geführt. Indem er daher dem Bischof
Wilhelm von Modena das Legatenamt für Preußen auch seinerseits

Keine Urkunde nennt den Namen Wilhelms in Preußen später, als am
19. April 1242. Geh. Archiv, Schiebl. XLI. n. 13. Voigt II. 429. Von
den beiden Chronisten, die darüber zu reden scheinen, ist Lukas David (III, 14
—64) hier gar nicht als Quelle anzuerkennen, weil wir über die Glaubwürdigkeit
seines Gewährsmannes Simon Grunau besser unterrichtet sind. Vgl. die mehr-
elwähnte Schrist von 7#bes31 ff. Ueber Dusburg (III, 33) .
Anm. 302. Bei Boguphal (61), den Voigt a. a. O. S. 443 zum Jahre 1243
anführt, steht von dem Legaten kein Wort.

281) Nicol. de Curbio, vita Inn. IV. ap. Muratori Scriptt. r. Itt.
III. 592.

282) Die solgenden Bullen des neuen Papstes beweisen, daß Wilbelm so ge-
tedet hat.
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übertrug.) genehmigte er sowohl seine über des Ordens und des
Bischofs gegenseitige Stellung in Preußen erlassene Entscheidung, als
er ihn beauftragte, die Eintheilung des Landes in mehrere Diöce-
sen nach seinem Ermessen zu bestimmen.?") Damit sollte auch die
ganz Preußen umfassende Würde Christians aufhören und dieser sich
in kirchlicher wie in politischer Hinsicht mit einem Theile seiner frühe-
ren Diöcese begnügen.

Hierauf nahm nun Wilhelm, offenbar auf Grund nicht blos
jenes Schiedsspruches, sondern auch nach besonderer mit den Ordens-

283) Diese Erneuerung der Legatenvollmacht durch den Papst Innocenz 1V.
ist vor dem 4. Juli 1243 gegeben. Denn von ihr, dem durch Innocenz er-
bal#enen „legationis officium“, deren „termini“ eben auch Preußen umfaßten,
redet Wilhelm am 4. Juli. Vgl. die sogleich zu besprechende Urk. W’.##. Diese
Vollmacht ist uns, wie es scheint, nicht mehr erhalten. Indeß brauchte Innocenz die
von Gregor IX. im Jahre 1234 gegebene (vgl. Raypald. ad h. a. nu. 45.), in
deren Kraft Wilhelm von 1234—1242 die Nordischen Angelegenheiten überhaupt
geführt, und insbesondere die Entscheidung über die Preußische „questio“ ge-
sprochen hatte, nur wieder zu genehmigen; wenigstens war dieselbe so unumschränkt,
als Wilhelm sie jetzt nur immer bedurfte: „Nos igitur — eum — com’mi#so
tibi plene legationis os fie io ad paortes epsas (nämlich wie die Ueber-
schrift heißt: Universis Christi fidelibus per Livoniam, Pruasiam, Goth-
landiam, Vinlandiam, Estoniam, Semigalliam, Curlandiam et ceteras neo-
phytorum et paganorum provincies et insulas constitutis) providimus de-
stinandum, r — evellaf ef destricat, diss#i#pet e di#sperdat, dedstcce ot
piantet, prout sibi dominus ministrabit.“ D. d. 21. Feb. 1234.

294) So nennt Wilhelm selbst einen der empfangenen Aufträge: „Inter alie,
duae ad legationis officium pertinent, commisit nohis in oius pretentia
conatituto, ut limitare possemus dioeceses infra terminos nostrae legatio-
nis, et episcopos instituere in eiscem.““ Wir erinnern uns, daß die Frage
über die Theilung Preußens in Diöcesen und die Bestellung derselben mit
Bischöfen, obgleich Wilhelm dazu die Vollmacht hatte, dennoch früher nicht zur
Verhandlung zugelassen wurde, weil Christian eine ältere und speciellere Voll-
macht besaß, aus welcher sein Charakter als episcopus Prussiae universalis sich
besonders klar herausstellte. Jetzt nun ist Christians Vollmacht von Innocenz
widerrufen, er hat sie jetzt dem Legaten gegeben. Aus diesem Grunde erwähnt
Wilhelm, im Begriffe, das zu thun, was ihm in Preußen der Bischof wehren konnte,
ausdrücklich der dazu euempfangenen speciellen Ermächtigung.
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rittern in Preußen gepflogenen Verabredungen, am 4. Juli 1243 zu
Anagni am Hofe des Papstes die urkundliche Theilung Preu-
ßens in Diöcesen und die Bestimmung des Verhält-
nisses, in welchem der Orden und der Bischof politisch
und kirchlich stehen sollten, vor. 5) Ganz Preußen zerfiel
nach ihr in 4 Diöcesen. Die Kulmische begriff das Land zwischen
Weichsel, Ossa und Drewenz, also das sogenannte Kulmische Gebiet
mit Löbau in sich. Die zweite, nördlich vom Kulmerland, wurde
begrenzt von der Ossa, der Weichsel, dem Drausensee, der Wesike?8“)
und der Passarge. Die dritte, westlich von dieser, sollte im Osten
den Pregel zur Grenze haben. Die vierte lag, westlich von der drit-
ten, zwischen dem Pregel und dem Memelflusse.

In Bezug auf den Landesantheil des Ordens und der
——2

285) Acta Bor. II. 612—615. Vgl. die Regg. — „Cwns („. e. Inno-
ce#nd## 1 F.) auctoritate de regionibus iam conversis sic diocceses limitavi-
mtes etc.“ Nach der limitatio folgt erst die mit Christian verhandelte und vor ihm
entschiedene „divisio terrarum et reddituum“ (vgl. die Urk. 2 8.), welche
wörtlich den Schiedsspruch Wilbelms vom Jahre 1212 wiedergibt. Vgl. die
Worte: „Guia fratres — ererceri."“ Das Einschiebsel: sive untts fuerit

el#scopus, sive plures“ verräth ganz unwidersprechlich, daß hier die Urkunde
von 1242 mit der nun geschehenen limitatio dioeces ium in Uebereinstimmung
gebracht werden soll. Wozu wäre, nachdem vier Diöcesen bestimmt sind und es sich
um die Rechte der vier ep##c handelt, ein „## ntes —“ nöthig, wenn Wil-
helm nicht eine Urkunde, worin der ep#scop##s allein vorkommt, mit mög-
lichster Beibehaltung ihres Wortlautes zu erweitern beabsichtigte!
Diese Urkunde ist aber die uns in jener späteren Interpretation Wilhelms geret-
tete, und es ist hiermit der Beweis, daß fsie in die Jahre 1241 — 1242 gehönt,
vollendet.

286) Das flumen de Passaluc (Passil# Acta Bor. II. 613.) ist nicht,
wie Voigt II. 467. A. 1. meint, die sonst Seria genannte Passarge, sondern
die Wesrse. Vgl. Voigt, Cod. d. Pr. II. 34. Demnach ist der Ausdruck „ascen-
dendo per flumen de Passaluc“ nicht mehr dunkel, indem der Legat, wenn er
von Westen nach Osten die Grenze verfolgte, dies vom Drausensee an, in welchen
die westwärts fließende Wesike mündet, nur ascendendo per fl. de P. konnte.
E meint also die Linie, welche die Wesike bildet, fortgesetzt erwa bis zu dem Pas-
sargefluß.
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Bischofe ?7) sollte es so gehalten werden, wie Wilhelm von Modena
in Preußen entschieden habe. Die Ritter, denen die Kriegführung ob-
liegt, und welche das Land lehnweise an Viele abgeben müssen. 35)
empfangen zwei und die Bischöfe ein Drittel. Eine Jurisdiktion
soll letzteren im Ordensgebiet nicht zustehen.

Die Dritttheilung jeder Diöcese soll auf dem Wege der Ueber-
einkunft zwischen den Bischöfen und dem Orden geschehen, sei es, in-
dem die Bischöfe sich mit Zustimmung des Ordens einen Theil wäh-
len, sei es, daß sie das Loos entscheiden lassen. Nur in der Kulmi-
schen Diöcese soll keine Dritttheilung Statt finden, sondern dem
Bischofe dasjenige, was ihm nach dem Vertrage zu Leßlau die Ordens-
ritter einzuräumen und zu leisten hatten, gehören. 5)

257) Das ist die „divisio terrarum et redituum.“
289) Eine „Mühe“, welche sie sich selbst genommen hatten. Uebrigens ist

in dieser Begründung Christians Widerstand fühlbar.
289) Voigt, der den Leßlauer Vertrag nur für eine einseitige Erklärung des

Bischofs, für „eine Art Protokoll“ erklärt hatte, glaubt an diesen Worten schnell
vorbeizukommen, indem er II. 466. Anm. 1. kurz sagt: „diese Bestimmung bezicht
sich auf die Kulmische Handfestc.“ Allein er hat drei Dinge übersehen, 1) daß Wil-
belm sagt: „IIlud, qguod de communi consensu et voluntate episcopt
Prusside et fratrum hospitalis S. Marie Teutonicorum et bominum in
eadem terra Culmensi manentium ordinatum fuit, Lesando nrimo ad ha-
bitutionem illius deserti homines intraverunt.“2) daß nicht in der Kul-
mischen Handfeste, wohl aber in dem Leßlauer Vertrage die Bestim-
mung so sieht, wie Wilhelm fie angibt: „Videlicet una mensura tritici et una
mensura siliginis de aratro, et una mensura tritici de unco et insuper
sexcenti mansi de terra incompetenti vel competentibus locis ipsius ter-
rae Culmensis.“ 3) daß die Kulmische Handfeste kein Vertrag ist („e com-
munt consensu et rolkenfafs ep scopiet Jratram“), sondem ein Pri-
vilegium. — Der Legat hatte wohl die Ausfertigung des Ordens (Urk. 16.), nicht
die des Bischofs (Urk. 15.) vor sich; in diesem Punkte jedoch waren beide fast in
gleicher Ausführlichkeit abgesaßt. Interessant ist es, zu sehen, wie jetzt, da es
galt, des Ordens Verdienste zu loben und zu belohnen, das Land ein „desertum“
genannt wird, welches 1234 in der Belehnungsbulle noch eine „terra, a christia-
nis longis retro temporibus habitata, in qua predecessores Conradi — do-
minabantur,“ heißt.
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Nachdem Wilhelm dem Papste die Urkunde vorgelegt hatte, empfing
er von ihm am 29. Julidie Vollmacht, sie auch in Preußenselbst zu
vollziehen.0) Dazu übergab ihm Innocenz in denselben Tagen noch
einen streng gesaßten Brief an den widerspenstigen Bischof von Preu-
ßen#1) worin er demselben bekannt machte, daß die Theilung Preu-
Kens. wie sie in der Urkunde vom 4. Juli angeordnet sei, auf seinen
eigenen Befehl festgesetzt sei und in seinem Namen durch den Legaten
nächstens in Preußen selbst werde vollzogen werden. Christian habe
dieselbe also ohne Widerrede auzuerkennen, dürfe sich nicht mehr als
Bischof von ganz Preußen betrachten,) sondern habe in kirchlicher
Hinsicht, sofern er sich eine der vier Diöcesen wähle, sich bei der in
Urkunde bezeichneten Stellung eines einfachen Bischofs zu bescheiden
und, wie es einem Bischof gezieme, zu benehmen.?) Das Land
aber, das er von der Hand des Legaten empfangen werde, sei Lehen
des Römischen Stuhles.½)Sollte er, so fügte der Papst streng
hinzu, in Preußen oder auch nur im Kulmischen etwas Eigenmäch-

290) Cod. d. Pr. I. 56.

291) Vom 30. Juli. Raynald. ad h. a. u. 32. 33.

292) „Maondomis, quatenus und ipsorum dioecesium Prussiae —
contentus existens, terras vel iuras — infeudare, elienare vel dare absque
speciali mandato sedis Apostolicae non presumas.

293) „Te talem sicut pontificalis dignitas et volipiose requirit Jone.-
scae, in omnibus redditurus —.“ Der Ausdruck ve##t#osa honestas will den
Bischof daran erinnern, daß er ein Ordensmann, ein Cistercienser sei, mithin nicht
nach eitlem Gut trachten dürfe: ein Argument, womit man, wenn es auf Chri-
stian paßte, eben so gut die weltlichen Rechte aller deutschen Bisthümer hätte ab-
schaffen können. Der Papst hielt den Widerstand Christians natürlich nur für per-
sönliche Selbstsucht, nicht für pflichtmäßige Beharrlichkeit.

294) Wie der ganze Brief des Papstes dem Bischofe Christian dasselbe
sein soll, was dem Orden die Urkunde Wilhelms mit der päpstlichen Confirma-
tion, und deßhalb die Urk. Wilhelms, mit Ausnahme der Grenzbestimmungen
der Diöcesen im Ein zelnen, meist mit denselben Worten wiedergibt, so
Fpricht der Papst denn auch von der Kulmer Diöcese besonders. Er trennt die
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tiges verfügt, verliehen oder veräußert haben, so sei dies null und
nichtig. #„

Mid diesen drei Urkunden, nämlich mit der Bestimmung der Ver-
hältnisse Preußens, dem Briefe an Christian und der Vollmacht,
die getroffenen Bestimmungen an Ort und Stelle zu vollziehen, sollte
nun Wilhelm im August 1243 nach Preußen gehen. Allein die mitt-
lerweile von Tag zu Tag. ernster gewordenen Verhältnisse zwischen

— –

betreffende Stelle aus dem Aktenstücke Wilhelms von der Erwähnung der übrigen
drei Diöcesen, weil es ihm und wohl auch dem Legaten wahrscheinlich dünkte, daß
Cbristian jenen Theil, in welchem die größte Sicherheit war, also das Kulmische
Bisthum wählen würde. In dem zweiten speciellen Theile des Briefes kommt
er daher erst auf diesen Punkt zu sprechen. Allein indem er davon redet, gibt
er zu erkennen, daß er die Stelle in der Urkunde Wilhelms, welche in Bezug
auf die Temporalien des Bisthums auf die Bestimmungen des Vertrags vom J.
1230 verweist, so verstanden hat, als wäre auch der Legat dabei gewesen. Er
ist so gewohnt, den Legaten überall in den nordischen Angelegenheiten, insbesondere
in den Streitigkeiten, Verträgen, Verhandlungen des Ordens mitbetheiligt zu denken,
daß er ohne alles Bedenken auch zu den bei diesem Vernage Betheiligten den Le-
gaten rechnet und die Worte Wilhelms: „— duod de communi consensu
et voluntate episcopi Prussiae et fratrum — et hominum in eadem terra
Culmenei manentium ordinatum fuit —“ so wiedergibt: „ — qduod in forma
compositionis factae super terra Culmensi per te (scil. Christianum, epis-
copum Prussiae) ac legatum eundem et dictos fratres nec non ipsius terre
incolas plenius continetur.“ Der Ursprung des Mißverständnisses,
das nun am Tag liegt, läßt sich aber noch weiter versolgen. Warum läßt der Papst
die sehr wichtige Zeitbestimmung „quando primo — intraverunt“ aus! Offen-
bar, weil er sie salsch versteht, ihre Wichtigkeit und die in ihr bezeichnete Urkunde
nicht kennt. Eine Urkunde kennt er, von ihr hat Wilhelm ihm berichtet, —
aber welche ist dies? Innocenz neunt sie „compositio“ —, daraus aber geht
ganz unzweideutig hervor, daß er die compositio, den schiedsrichterlichen
Vergleich, der wirklich, wie uns bekannt ist, durch den Legaten zmwischen
Christian und dem Orden zu Stande kam, im Sinne hat, und nun ist auch der
Grund gefunden, weßhalb er den Legaten neunt, der in Wilhelms Urkunde nicht
genannt ist, weil dieser ebenso gut wußte, daß er bei dem Vertrage von 1230
nicht mitgewirkt, wie Innocenz nichtwußte, daß der Vertrag, wovon W.'e Ur-
kunde redet, von der jüngsten „forma composiktonts"“ verschieden war. Die
Worte Innocenz': „— plenius continetur“ zeigen, daß er von ihr (durch Wil-
belm) gewußt, nicht aber, daß er sie gesehen.
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dem Römischen Stuhle und dem Kaiser traten fur die Preußische An-
gelegenheit Stillstand gebietend ein. Denn es war dem Papste nicht
möglich, unter solchen Umständen einen so gewandten und entschiede-
nen Maun auch nur auf kurze Zeit aus seiner Nähe zu entlassen.
Sogleich im August ?22) sollten die Verhandlungen mit dem Kaiser
eröffnet werden und Wilhelm war es, den Innocenz nebst dem Erz-
bischof von Rouen und dem Abt von S. Fakundus mit der wichtigen
Sendung betraute. Im September waren die Verhandlungen noch
zu keinem Resultate gediehen und es schien, als sollte der Streit
heftiger als je auflodern.o) So konnte Wilhelm an die Reise nach
Preußen gar nicht denken. Da die Angelegenheit jedoch keinen Ver-
zug litt, so sah sich der Papst genöthigt, sie auf anderem Wege zu er-
ledigen. Zuerst nahm er, im Begriffe, als Preußens Gesetzgeber zu
handeln, am 1. Oktober ganz in derselben Weise, ja mit denselben
Worten, wie Gregor IX. im Jahre 1234, noch einmal von dem
Lande feierlich Besitz und ertheilte, das Lehensverhältniß recht bedeut-
sam hervorzuheben, dem jetzigen Hochmeister, Gerhard von Malberg,
der sich beim Kaiser aufhielt, aber zuweilen auch am päpstlichen Hofe
war, 7) unter dem Symbole des Ringes die Investitur. 2#)

295) Bgl. den Brief P. Innocen IV. vom 26. August 1243 an die Ge-
sandten beim Kaiser. Ferte Mlonum. Germ. IV. 342. Die Gesandten waren
schon geraume Zeit bei Friedrich, sie hatten schon von da an den Papst geschrieben,
denn der Papst sagt: „Litteras vestras benigne recepimus —.“ Vgl. Rayn.
n. 13—21.

296) Am 2. September befanden sich die Gesandten, unter ihnen Wilhelm,
noch beim Kaiser, denn an dem Tage schrieb Innocenz an sie über die Gesandten,
welche von Seiten Friedrichs sich an den päpstlichen Hof begeben wollten. Monum.
Germ. IV. 344. Doch müssen die päpstlichen Gesandten gegen Ende des Septem-
ber nach Anagni zurückgekehrt sein, denn am 23. September schreibt der Papst sei-
nem Legaten in Lombardien (Monum. G. IV. 344.), daß die Gesandten des Kaisers
keine annehmbaren Bedingungen gebracht hätten und daher der Wiederausbruch des
Kampfes bevorstebe.

297) Schon sogleich nach der Wahl Innocenz’ IV. kam der Deutschordens-
meister Gerhard von Malberg an der Spigze einer kaiserlichen Gesandtschaft, ihn zu
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Hierauf verlieh er der von dem Legaten über die Organisation Preu-
ßens abgefaßten Urkunde, welche, im Falle dieser nach Preußen hätte
abreisen können, zu Folge seiner ununschränkten Voll-
macht rechtsverbindlich geworden wäre, am 8. Oktober durch die
unmittelbare Bestätigung Gesetzeskraft7#7)undübersandtesie
so an den Hochmeister, seinen vornehmsten Lehensträger von Preu-
ßen. Ihm übergab er wahrscheinlich auch den an Christian gerichte-
ten Brief zur Beforderung.

Inzwischen hatte Christian, nach der Abreise des Legaten aus
Preußen, ohne Zweifel in der Hoffnung, den Papst auch seinerseits
von dem wahren Sachverhalt in Kenntniß zu setzen und eine aber-
malige unparteiische Untersuchung zu veranlassen, es beharrlich ver-
schmäht, die unbefugte, erschlichene Macht des Ordens anzuerkennen
und durch Annahme von Vortheilen, die ihm der Orden etwa zuge-
stehen wollte, seinem Rechte Etwas zu vergeben. Dadurch war er
denn zu seinem Unterhalte freilich ganz auf die Missionsgelder ange-
wiesen, welche, lange ehe der Orden in's Land gekommen, durch die
Freigebigkeit der Fürsten und die Milde der Gläubigen an ihn zu ge-
langen pflegten. 300)

beglückwünschen. Dgl. Friedrichs Brief vom 26. Juli 1243 in FHennes, Cod.
ord. Teut. 115.

298) Acta Bor. I. 423. Die Urkunde ist der Gregors IX. vom J. 1234
ganz gleichlautend, nur sind einige Worte eingefügt: „Nos itaque ack mstar pie
vecordacionis Cregorst pape (IX) predecessor##s nost# — quod — de ipsa
terra — dinoscitur acquisitum, in ius et proprietatem beati Petri susci-
pimus — 7° dileckie in demimo.)N Gerarde Magister demits Oisdem (scil.
S. Marie Teutonicorum) annu#to nostro de terra investienteos
—

299) Acta Bor. II. 611.

300) Außer den Bullen Cod. d. Pr. I. 4. 5. 12. erinnern wir an die dem
Bischof 1217 gegebene Vollmacht, das Kreuz zu predigen, womit immer auch die
Befugniß verbunden war, gegen einen Geldbeitrag von dem Gelübde zu dispensiren;
serner an die Aufforderung des Papstes in derselben Vollmacht und Cod. d. Pr.
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Der Orden aber, wie sicher er sich seines Zieles auch bereits

dunkte, konnte nicht umhin. uber die feste Haltung Christians besorgt
zu werden, zumal, wenn er sich erinnerte, was demselben im Jahre
1240 bei Gregor IX. gelungen war. Und mußte ihm das Verfahren
des Bischofs, der ohne Rücksicht auf seinen abtrünnigen Vasallen nach
wie vor die ihm zufließenden Almosen= und Dispensgelder annahm.
nicht als ein Eingriff in die Ordensprivilegien vorkommen? Unge-
säumt hinterbrachte er diese und eine Menge ähnlicher Klagen dem
Papste. Die Ablässe, welche Christian, wie jedem Bischof zustand.
verkündigte, hatten dem empfindlichen Gewissen der Ritter das rechte
Maaß zu überschreiten 7°1) und wider den Beschluß eines allgemeinen
Concils zu verstoßen geschienen. Hatte der Bischof mit den wenigen
Treuen im Lande, wie der Verwirrung und dem Umsturz alles Rechts
abzuhelfen sei. Rath gepflogen, über die ihm angethaue Schmach
geklagt, und war dann vielleicht Mancher, der bisher sich aus Furcht
zurückgehalten, für seinen Bischof und Hern wieder kühner hervor-

I. 3., den Bischof von Preußen, sei es persönlich, sei es durch milde Gaben zu un-
terstüen. Eine ganz ausschließlich auf diese Geldbeiträge an den
Bischof Christian bezügliche Bulle ist Cock. d. r. 7. 9. Houorius 111. forden die
Exzbischöfe und Bischöfe der Kirchenprovinzen Mainz, Köln, Magdeburg, Salzburg,
Gnesen und Lund auf, nach der Mahnung des Apostels in der ersten Kirche, Kollek-
ten zu veranstalten für die Heiligen in Jerusalem, sic möchten allen Prälaten in
ihren Provinzen den Auftrag geben, daß sie jährlich wenigstens einmal eine Kollekte
halten möchten, um den Vischof von Preußen in seinem schönen Werke durch milde
Gaben zu unterstützen. — Ven solchen Almosen mag Christian wohl ums Jahr 12237
das Gut Radzin für 90 Mark Silter gekauft haben. Vgl. die Rezesten. Im J.
1222 bestätigte Honorius ein dem Bischose von Markgraf Albrecht von Branden-
burg zugewiesencs jäbrliches Einkommen von 20 Mark. Cod. d. Pr. I. 15. Wir
seben also, wie Christian berechtigt war, die an ibn seit vielen Jahren gelan-
genden Hülfs- und Lösegelder anzunehmen. Ablässe zu verkündigen stand
jedem Bischofe zu, und rechtlich stand Christian noch immer an der Spitze der
Preußischen Kreuzsahrt, hatte also auch allein von dem Gelübde zu dispensiren,
resap. über die Dispensgelder zu versügen. Vgl. die Regg.

301) Sie brachten nämlich dem Bischofe Geld ein, und konnten ihm so mög-
licherweise Mittel werden, nach Italien und zum Papste zu kommen.

Watterich, Owensstaat. 10



146

getreten, so hatte Christian dem Orden das Vertrauen des Volkes
entzogen, Partei gemacht, das fromme Werk der Ritter gehindert,
wider Gott und die Menschen gesuündigt. Die Vorstellung, welche
der Legat dem Papste von Christian gegeben hatte, wurde ihm durch
diese Klagen zur vollesten Gewißheit erhoben und erfüllte ihn mit
Schmerz und Entrüstung. Wie konnte er anders denken, als daß der
Bischof, über des Ordens Glück neidisch geworden, seinen frommen,
heiligen Bestrebungen hemmend entgegenwirke und das Werk der Ver-
breitung des Glaubens unverantwortlich gefährde! Freilich, hätte er
die zarte Gewissenhaftigkeit des Bischofs in Bezug auf die Ablässe
gekannt, wie sie in einem Falle, wo es sich nicht um Eigennutz. son-
dern um Würde und Freiheit, ja um das Leben gehandelt. im Jahre
1240 sich bewährt, — hätte er, im Gegensatz dazu. gewußt, wie die
Ritter sich nach des Bischofs Gefangennehmung in höchst unedler
Weise hatten der Gelder bemächtigen wollen, wäre ihmüberhaupt die
ganze Geschichte des Bischofs und des Ordens in Preußen nicht ganz
verborgen gewesen, so würde er jene Anklagen auf ihren wahren
Werth zurückgeführt haben. Nun aber war es ihm nicht möglich, sie
zu durchschauen; so begegnete er denn dem Bischofe, wie der Orden
es wünschte. In einem ausführlichen Briefe über die dem Bischof
zur Last gelegten Beschwerden gab er dem Predigerprior zu Magde-
burg den Auftrag, Christian alles Ernstes zu ermahnen, daß er,
seiner Würde und seines hohen Alters eingedenk, von solch ungerech-
tem, ungeziemendem Benehmen abstehen und den Paypst nicht in die
Lage versetzen möge, weitere Maßregeln zu ergreisen. Ueber die Wir-
kung, welche diese Ermahnung bei Christian haben werde, sollte der
Prior an den Papst berichten. 302)

302) Cod. d. Pr. I. 57. D. d. Anagni 1. Oktober 1243. Das bisher Ge-
sagte beweist zur Genüge, daß der Legat Wilhelm 1) bis zum Oktober 1243 nicht
nach Preußen abgereist war, 2) daß der Papst im Oktober 1243 —, einer Zeit zudem,
in welcher sich die bisher bestandnen Hindernisse erst recht steigerten (vgl. Böymer
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Das Schreiben, wovon wohl auch die Ordensritter Kenntniß
erhalten hatten, verfehlte gewiß nicht, auf den Bischof den schmerz-
lichsten Eindruck zu machen. Welch ein bitterer Hohn lag darin, daß

Regg. Inn.'# IV. S. 354), —die Absicht, Wilhelm aus seiner Nähe zu entlassen,
vollends ausgab. Denn alle eben besprochenen Maßregeln waren sonst entweder
überflüssig, oder wurden doch dem Legaten ausgetragen, mochte er nun im Ok.
tober bereits in Preußen sein, oder im Begriffe stehen, dahin zu reisen. Im Novem-
ber nun begannen von Rom aus die im September gescheiterten Verhandlungen mit
Friedrich, welche endlich am 31. März 1244 zum Abschluß kamen. Vgl. Wecok.
de Curdöeo. c. 10. Mon. Germ. IV. 346. Zn dieser äußerst verhängnißvollen und
täglich mehr sich verdüsternden Zeit kann Wilhelm nicht von der Seite des Papstes
gewichen sein, wie wir ihn denn auch schon im Mai 1244 unter den treuesten, ver-
trautesten, ergebensten Männern in der unmittelbaren Näbe des Papstes finden
werden. Und wirklich gibt es keine Urkunde, welche ihn uns im Jahre 1243
in Preußen aufwiese. Wenn Voigt daher II. 443. 151. 451. 156. 157—468
den Legaten während des Jahres 1243 eine Menge wichtiger Geschäfte in Preußen
besorgen läßt, so widerspricht dies Allem, was wir über dies Jahr mit Sicher-
heit wissen.— Daß Boguphal (Dgt. II. 443.) den Legaten gar nicht nennt, ist
oben (Anm. 280) bemerkt. Daß der Legat noch 1243 nach Preußen zurückgekehrt
sei, sagt kein Chronist. Wie völlig unwissend die Chronisten über
das ganze Wirken des Legaten in Bezug auf die Organisation
Preußens waren, läßt sich daraus entnehmen, daß keiner von der Reise
Wilhelms nach Italien, keiner von der in Italien geschehenen Festsetzung
der Pr. Verhältmisse das Geringste weiß, eine Unwissenheit, die sich noch, wie wir
sehen werden, durch die alberne Erdichtung eines neuen Faktums aufs Schlagendste
dokumentirt. Die Chronisten also, meist auch 2—3Jahrhunderte später (Tre-
##¾2, de episcopatu et episcopis eccles. Warmiens., Simon Grunau, Lu-
kas David), könmen gar nicht angeführt werden. Der Einzige, der noch übrig
bleibt und von Belange sein könnte, auch wahrscheinliche Quelle der anderen, ist
Tusörrg III. 33. Ihn führt Voigt denn auch an den bezeichneten Stellen wie-
derbolt an, obgleich er S. 432. Anm. 2. selbst gestebt, „die Worte könnten vor der
Kritik unmöglich bestehen.“ Das betreffende Kapitel bei Dusburg wird durch sol-
genden monströsen Saß eröffnet: „Hoc tempore fuit Innocentius Papa IV
qui Pontilicatus sui anno primo, Anno scilicet Domini MCCXLIII intel-
ligens ex clamose insinuatione Fratris Hermanni de Saltza generalis Ma-
gistri Ordinis domus Teutonicae, novellam plantationem fidei in terra
Pruschige notabiliter deficere per tyrrannidem Swantopelei ducis predicti,
misit ad dictas terras Legatum quondam Mutinensem Episcopum, qui
Postea fuit Papa Alexander IV., ut dictas terras in Episcopatus quatuor
limitaret. —"“ Bedenken wir zuerst, daß Dushurg hier zum ersten Male von

10“
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der Orden, der schon vierzehn Jahre lang des Bischofs Würde so
schnöde verachtet und sein Greisenalter mit Gram erfüllt hatte, ihm
nun wegen frommen Eifers gerühmt wurde, während er, der Bischof,
vor dem Papst und aller Welt geschmäht und verläumdet dastand!

Wäre in ihm noch die Kraft der Jugend gewesen, er hätte den
Schmerz vielleicht noch einmal überwunden, um selbst nach Italien
zum Papste zu reisen und vor ihm sein gutes Recht zu vertheidigen.
Aber er war ein Greis; seine Lebenskraft brach unter der Last des
Kummers zusammen. Sollte er noch für die kurzen Tage, die ihm
blieben, den Hirtenstab, den Innocenz III. und Honorius III. ihm
anvertraut, den ihm der Orden zu entwinden getrachtet, den ohne
Recht und Urtheil Wilhelm und Innocenz ihm abgesprochen, hin-
geben, — Alles damit verleugnen, was er bisher gewesen und be-
hauptet. Alles gut heißen, was der Orden an Preußen, an der
Kirche, an ihm gethan? Das wollte, das konnte er nicht. Kein Ver-

theidigungsmittel war ihm geblieben, als diese Weigerung; auf ihr
beharrte er bis in den Tod.

Festbestimmt, wenn auch dürftig, sind die Nachrichten, welche die
Geschichte von dem Wirken und Leiden Christians, des Bischofs von

Preußen, aufbewahrt hat. — Urkunden, gleich werthlos geachteten
Denksteinen aus einer vergessenen Zeit in dierundmauern der Ordens-
geschichte verbaut, klar zeugend, ob auch noch so arg bestritten, für die
—

einer Sendung des Legaten nach Preußen weiß, ferner, daß er sich die Limitation der
Dicesen nicht in Italien, sondern in Preußen festgesetzt denkt, so versehen wir uns
von ihm weniges Guten. Aber welche Verwirrung finden wir! Hermann von Saltza
soll 1213 dem Papst Innocenz IV. die Noth Preußens geklagt haben, und er war
schon 1239 gestorben. Wilhelm soll später Papst Alexander IV. geworden sein und
voch ist er schon 1251 gestorben! Dusburg redet hier offenbar von dem päpstlichen
Gesandten Jakob von Lüttich ((päter Urban IV.), der 1248 und 1219 wirk.
lich den Frieden mit Swantopolk und den Preußen vermittelte. Nach solcher Ein-
leitung fährt nun Dusburg sort, aber wir werden gut thun, unsd für jene Zeit an
bessere Quellen zu halten.
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fleckenlose Gerechtigkeit Christians in all seinem Handeln, von dem
Jahre 1213 an, da er es dem Polenherzog gewehrt, sich in Preußen
eine Herrschaft anzumaßen, bis zum Jahre 1243, da er das parteiische
Urhheil des Legaten und die darauf gegründeten Akte verwarf: aber
keins von allen diesen Zeugnissen stellt die Gerechtigkeit seiner ganzen
Sache in ein helleres Licht, als die dem Orden unheimliche, dem
Papst unerklärliche, zweifellose Haltung, die er bis auf den letzten
Tag behauptet, der ernste, unbeugsame, bleibende Protest, womit er
von der Bühne der Geschichte verschwindet.

Wenn das Schreiben Innocenz IV. vom 16. Januar 1245,
in welchem ihm mit der Absetzung gedroht war, salls er nicht bin-
nen zwei Monaten eine der vier Diöcesen für sich wählen würde, 7%)
ihn noch am Leben getroffen hat, so war es wohl seinletzter Schmerz.
Keine Urkunde, kein Chronist hat es der Mühe werth erachtet, seinen
Todestag außzuzeichnen. Nur zusällig erfahren wir aus einem Schrei-
ben Innocenz IV. an die Bischöfe der Ordenslande, daß im Anfang
des Jahres 1246 „die Kirche Preußens bereits geraume Zeit
ohne Hirt gewesen.“

So wie nun der Papst für die inneren Angelegenheiten Preußens,
der immer düsterer werdenden Zeitumstände halber, auf die Ab-
sendung des Legaten verzichtete und in anderer Weise Sorge trug,
so konnte er auch die kriegerische Thätigkeit des Ordens nur auf
schriftlichem Wege unterstützen. Am 1. Oktober erließ er an die

Predigerbrüder in ganz Deutschland, Polen, Dänemark, Schweden
und Norwegen die Erklärung, daß, wer nach Preußen oder Livland
als Kreuzfahrer ziehe, desselben Ablasses, wie die in's heilige Land
Fahrenden, theilhaftig sein sollte und daß ihre Familien und Güter
für die Dauer ihrer Abwesenheit unter dem Schutze des Apostolischen
Stuhles stünden. “4) Die Pilger selbst, die bereits in Preußen

30 Cod. d. Pr. I. 62.
304) Cod. d. Pr. I. 58.
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waren, ermahnte er in einem am nämlichen Tage abgefaßten Briefe
mit hochbegeisterten Worten, unerschütterlichen, heiligen Muthes für
die Sache Gottes zu stehen und zu streiten, und den kriegerischen An-
ordnungen der Ritter sich in Eintracht zu unterwerfen. So allein
werde ihnen der Sieg und endlich die Palme aus Gottes Hand zu
Theil.355)

Mehr konnte Innocenz, wie sehr der durch die Empörung
der bekehrten Preußen und durch ihren tapfern Bundesgenossen
Swantopolk hartbedrängte Orden es auch bedurft hätte, jetzt
nicht thun. Es waren die letzten, heißesten Stunden des großen
Kampfes, in welchem die Großmächte des Mittelalters, Papstthum
und Kaiserthum, um ihr Dasein rangen. Die im November neuer-
dings augeknüpften Verhandlungen 37) mit Friedrich dauerten bis

305) Cod. d. Pr. I. 59.

306) Daß in der ersten Hälfte des Jahres 1213 die bekehrten Preußen in all-
gemeiner Empörung sich gegen den Orden erhoben und Swantopolk sich ihnen offen
als Bundesgenossen zum Kampfe angeschlossen, wissen wir aus dem Schutz= und
Trutzbbündnisse des Ordens mit Herzog Kasimir von Cujavien
und Swantopolks Brüdern Sambor und Ratibor gegen diesen,
d. d. Jung-Leßlau, 29. August 1213. VgI. N. Cod. d. Pom. I. u. 328.
Voigt krachtet viel zu wenig, daß die eigentlichen Feinde des Ordens die
über dessen Härte erbitterten Bekehrten Preußens waren; dies geht
aber deutlich aus den 1245 dem Legaten Opizo gegebenen Vollmachten und noch
schlagender aus der, von Boigt (II, 618 ff.) sehr mißverstandnen, Einleitung des
1249 mit den Unterworfnen durch Jakob von Lüttich abgeschlossenen Vertrages her-
vor. Die Sache ist kurz diese: Unter dem Bischof Christian waren die Bekehrten
milde, wie es ihnen die Schuptzbriefe der Päpste Innocenz' III. und Honorius III.
verheißen, regiert worden; unter dem Orden aber wurden diese Verheißungen nicht
beachtet, und den Bekehrten eine weit rücksichtslosere Behandlung zu Theil. Darüber
empört, warfen sie das Joch der Ordenshenschaft ab. Und warum sollten sie nicht
Cboristians, ihres milden Herrn und Bischofs, dabei gedacht haben!

307) Richard. de S. Germ.: „Mense octobri circa festum omnium
sanctorum Innocentius papa urbem intrat cum honore senatus populique
Romani magno receptus. Ad duem dictus comes (Raymundus Tolosa--
nus) vadit, tractans inter ipsum et imperatorem bonum pacis.“
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in den März des folgenden Jahres. Endlich, am 31. März 1244,
schwuren die Gesandten des Kaisers, Raymund von Toulouse, Peter
von Vinea und Thaddäus von Suessa, vor dem Papst und den Kardi-

nälen, im Namen des Kaisers den Eid der Unterwerfung unter die
Gebote der Kirche. #) Der Streit schien beendigt. Aber schon nach
wenigen Tagen sprang der Kaiser von dem beschworenen Worte
ab 1%) und der Papst, bei solcher Gesinnung Friedrichs an einer
friedlichen Lösung verzweifelnd, faßte den Entschluß, das für ihn
nicht mehr sichere Italien zu verlassen, um dem Feinde des Römi-
schen Stuhles gegenüber frei zu handeln. 310) Unter die Vorbereitun-
gen zu dem kühnen Plane gehörte vor Allem die Ergänzung des
Kardinalskollegiums.11)Am 28. Mai ernannte Innocenz zehn
Bischöfe, welche in dieser Noth treu bei ihm ausgehart, zu Kardinä-
len; unter ihnen war Wilhelm von Modena, von nun an Bischof

von Sabina. 113) Am 28. Juni war Alles so weit eingeleitet, daß

30) Mon. Germ. IV. 346. Brief des Papstes an den Landgrasen von Thü-
ringen d. d. 30. April 1244. Vgl. auch Raynald. ad a. 1244. n. 20—29, wo
die Vollmacht Friedrichs an seine Gesandten und die Hauptpunkte aus der Vertrags.
urkunde nach Alatthaeus Paris.

309) Raynald. l. c. n. 30 sqq. — Mon. Germ. IV. 346.— Matthaeus
Paris. — Nicol. de Curbio, c. 10.

310) Vgl. besonders Matth. P. und Nic. de C.
311) Die Zahl derselben war bis auf sieben zusammengeschmolzen. Bölmer,

Regesten. S. 355. Zwei Kardinäle, Otto Bischef von Porto, und Jakob von
Präneste, hielt Friedrich seit seinem Sieg über die Genuesische Flotte noch gefangen.
Val. Rayn. 1245. u. 36.

312) Matth. P. und Nic. de C. #gl. Raynald. 1244. n. 31. Daß Wil-
helm unter den an jenem Tage zur Kardinalswürde Erhobenen war, geht aus
Folgendem hewor. Im September 1243 finden wir ihn noch als „episcopus
duondam Mutinensis“ bei dem Kaiser (Mon. G. IV. 344.) Wo er uns aber
biernach zum ersten Mal wieder urkundlich begegnet, in der Begleitung des
fliehenden Papstes zu Genua, am 15. Juni 1244, da ist er: „SLat-
nensis episcopus“ (Acta Bor. II. 615.), d. h. Kardinal; denn mit dem
Bisthum Sabina #I#u unterscheiden von dem andern Kardinalstitel: „Tituli
Sanctae Sabinae“) war in jener Zeit immer die Kardinalswürde verbunden. So
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der Papst nach Civita Vecchia entfliehen konnte, wo er am folgenden
Tage sich mit zehn Kardinälen, zu denen Wilhelm gehörte, auf genue-
sischen Schiffen einschiffte. Am 6. Juli gelangten sie nach Genua.
Aber krank von all dem Erduldeten mußte der Papst hier drei Monate
bleiben, ehe er die Weiterreise antreten konnte. ½)

Um diese Zeit war an der Weichsel der Krieg zwischen den Ver-
bündeten vom 29. August des vorigen Jahres und dem mit den be-
kehrten Preußen verbündeten Herzog Swantopolk in einer Heftigkeit
entbrannt, daß es bereits selbst im Kulmerlande das Dasein der
Ordensherrschaft galt. Swantopolk war im Jahre 1244 mit einer
starken Kriegsmacht, mit welcher die Preußischen Heerhaufen sich ver-
einigt hatten, ins Kulmische eingebrochen. "“) und die Ritter, an-

beißt es von dem vorigen Papst Cölestin bei Bern Cu#cko apud Muret. III,
589: „Hie prius vocabatur Oaufridus cordimalis episcopus Sahrnenste,“
und unter den Kardinälen, deren Unterschriften Raynald ad a. 1245. n. 77. an-
führt, um die Namen jener treuen Anhänger des Röm. Stuhles während solcher
Noth zu ehren, sieht Wilhelm nach dem Papste an dritter Stelle. Vgl. Raynald.
1251. n. 12. Es ist also sicher, daß er zu den am 28. Mai 1244 Ernannten ge-
börte. Mit ihm wurden damals ebenfalls ernannt seine beiden Mitgesandten an
Friedrich, der Erzbischof von Rouen und Wilhelm Abt von S. Facundus. Vgl.
außer den eben angeführten Stellen noch den Brief Innocenz’ IV. vom J. 1245
bei Raynald. u. 33.

313) Vgl. Bômer, Regesten. S. 355. Daß Wilhelm in der nächsten Beglei-
tung des Papystes blieb, sehen wir daraus, daß er im Juni bei demselben in Genua
war, also zu den 10 Kardinälen gehörte, welche in Civita Vecchia sich mit diesem
eingeschifft, nicht zu den andern, die die Reise durch Italien zu Lande machten.

311) Boguphal p. 61. Dusbhury III. 39 sqq. Was bie ganz haltlose Mei-
nung, um solche Zeit sei Wilhelm in Preußen gewesen, angeht, so verweisen wir
darüber auf das in Anm. 302 Gesagte. Insbesondre aber widerspricht der Ansicht
Voigts von dem „unter des Legaten Vermittlung“ angeblich Ende 1243
geschlossenen Friedensschluß (V. Gesch. Pr.'s II. S. 454—455) die Angabe des
Papstes in seinem Schreiben vom J. 1245 an Swantopolk (Raynald. ad h. a.
n. 85.), baß derselbe „jam per octo annos, ut asseritur, ercommunicatione
ligatus“ sei; denn wenn Wilhelm 1243 bei dem Friedensschlusse mitbetheiligt und
anwesend gewesen wäre, so würde er den, wie sich ergibt, von ihm selbst verhängten
Bannsyruch ebenfalls aufgehoben haben. Der Friedensschluß ohne Lossprechung
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fangs außer Stande, ihm im offenen Kampfe die Spitze zu bieten.
mußten sich in die drei Burgen Kulm, Thorn und Rheden einschlie-
ßen. 118) Zwar sehlte es nach der ersten Ueberraschung auch auf ihrer
Seite nicht an kühnen Waffenthaten. Allein auf die Dauer konnten
sie sich unmöglich in dem verheerten Lande halten, wenn nicht eine
mächtigereHand den Racheplanen des streitbaren Pommernherzogs Ein-
halt gebot. Da sendeten die Ritter (vielleicht der im Sommer 1244
nach Deutschland reisende Landmeister Heinrich von Wida)#ns) die Bot-
schaft von ihrer Bedrängniß an den Papst, und baten ihn, den mit den

Verhältnissen wohl vertrauten Legaten Wilhelm schleunigst nach Preußen
zu senden, um das drohende Verderben von dem Ordenslande abzuweh-
ren. Schmerzlich hätten sie dessen lange Abwesenheit empfunden und
erwarteten mit Sehnsucht seine Wiederkehr. 37) Die Gesandten ver-
nahmen wohl schon auf dem Wege, daß der Papst nach Genua ent-
flohen sei und trafen im Juli 1244 gleichfalls dort ein. Auch aus
Livland scheint die Bitte um die Absendung dieses Legaten damals
an den Papst gelangt zu sein. Aber wie inständig die Gesandten
auch baten, wie eindringlich Wilhelm selbst unter Thränen sich an-
bot, sein Bekehrungswerk im Norden, sei's auch als Märtyrer,
beschließen zu dürfen, 18) — Innocenz konnte ihn, dem kaum ein

Swantopolks beweist also eben neuerdings die Nichtanwesenheit des Le-
gaten. Vgl. auch Luk. David III. Anhg. S. 9.

315) Dusb. III. 40. Sqdd. Boguphal. 62.

316) Voigt II. 512. 520. 523.
317) „ Fodis vestk’#, tam super mittendo vobis Legato ##o v##, duem

tantie desideriis affectatis, quam etiam euper aliis ad commodum vestrum
spectantibus, libenter annuimus et en, qduse vestrium et ipsius terrae bo-
num statum respiciunt, mocdlis gathus Possumus procuramus.“ So Innocenz
in dem Briese an die Bewohner des Kulmerlandes und die Deutschen Preußené.
D. d. Januase, 21. Juli 1244. Acta B. 1I, 619.

318) „Verum idem episcopus, heißt es in dem ebenda verfaßten Briefe des
Papstes vom 15. Juli 1244 an die nordischen Völker, auch die Preußen, — nobis
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Anderer an Ergebenheit und Geschäftsgewandtheit gleichkam, 15) in
solch entscheidungsvoller Zeit nicht entbehren, jedoch versprach er in
zwei Schreiben, wovon das eine unter dem 15. Juli an die nor-

dischen Völker insgesammt, das andere unter dem 21. Juli an die
Bewohner des Kulmerlandes und an die Deutschen in Preußen
gerichtet ist, sobald es die Umstände erlaubten, den Bischof Wilhelm
von Sabina zu ihnen zu senden.

Aber dies Versprechen war für jetzt ebenso wenig erfüllbar, als
der dem Legaten bereits 1243 gegebene Auftrag, die Landesorgani-
sation Preußens persönlich vorzunehmen.#0)Undin der That, er-
wägt man die nächstfolgenden Ereignisse, so müßte man sich vielmehr
wundern, wenn Wilhelm den Papst verlassen hätte. Innocenz hatte,
wie sich bald zeigte, die Absicht, eine vor des Kaisers Angriffen sichere

— — —

— et fratribus nostris (scil. cardinalibus) cum multa precum instantia et

lacrymarum affluentia supplicavit, ut ipaum, consummare inceptum cur-
sum operis cupientem ac paratum etiam pro nobis (sort. vobis), si opus
esset, calicem bibere passionis, in messem Domini mittere dignaremur.“
Acta B. II. 615.

319) „Licet autem presentia eiusdem episcopi apud sedem Apostoli-
oam propter praerogativam virtutis nobis sit plurimum opportuna, — nos
— eum ad partes ipsas prorsdemies remittendum.“ A. B. II. 615. In dem
andern Briefe rühmt Innocenz an ihm „die Reife des Urtheils“ (maturitatem con-
eilül) und verspricht dann: „volentes tamen vestrae — gatisfacere voluntati,
— ipsum ad vos, commisso sibi plenae legationis oflcio im 5rent provs¼komtes
destinandum.“

320) Und doch hatte die damalige Vollmacht des Papstes (Cod. d. Pr. 1,
56.) weit bestimmter gelautet, als die gegenwärtig gegebenen Versprechungen; denn
es ist wohl zu bemerken, daß wir weder in der ersten noch in der zweiten Urkunde
die Vollmacht des Papstes selbst vor uns haben, sondern nur die Versiche-
rung, daß er baldmöglichst den Legaten mit einer Vollmacht abzusenden besorgt sein
werde (providemus). Man dürfte also die Worte: „Commisso sibi legationis
oflicio providemus destinandum“ nicht übersetzen: „Wir haben ihm das Le-
gatenamt ausgetragen und wollen sorgen, daß wir ihn schicken —,“ sondern viel-
mehr: „Wir werden darauf bedacht sein, ihm das Legatenamt zu übertragen und
ihn dann zu schicken.“
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Stadt zum einstweiligen Sitze seiner Regierung zu wählen und sofort
in derselben ein allgemeines Coucil zu halten, auf welchem die zahl-
reichen dringenden Angelegenheiten der Christenheit berathen und ge-
ordnet werden sollten. Es sollte daselbst von nichts Geringerem, als
von der Rettung des heiligen Landes, von der Vertheidigung gegen
die in Europa eingebrochenen Tataren, von der Vereinigung der
griechischen mit der lateinischen Kirche, endlich von dem Deutschen
Reiche und den gegen Friedrich II. zu ergreifenden Maßregeln gehan-
delt werden. 1) Als daher Innocenz im Oktober, wieder einiger-
maßen gekräftigt. ?:) das noch immer nicht hinreichend sichere Genua
mit den Kardinälen verlassen und über Asta, Susa. Camera reisend,
am 2. December in Lyon angekommen, begann unverzüglich die auf
die Berufung des allgemeinen Concils gerichtete Thätigkeit. Am
27. December verkündete er in der Kirche persönlich die auf den

nächstkommenden Sommer festgesetzte Zusammenkunft. 772) Die noch
auswärte beschäftigten Kardinäle wurden von ihren Sendungen zu-
rückberufen und in alle Länder ergingen die Einladungen an die Bi-
schöfe und Fürsten, sich einzufinden zum Concil. 7:4) So konnte denn
auch Wilhelm, von dessen fortwährender Anwesenheit beim Papste
wir außerdem versichert sind, nicht an die Reise denken. ##) Innocenz

—.—

321) Raynald. ad. a. 1245. u. 1—3. 24 rdd.

322) Raynald. ad. a. 1244. u. 36. Bölmer, Regg. S. 335.

323) Nic. de C. c. 18.

324) Raynald. ad. a. 1245. u. 1.

325) Daß er den Payst auf seiner Flucht begleitet, ist aus den beiden Briefen
Acta B. II. 615. 619. sicher; eben daraus, daß dieser ihn damals nochnicht ent-
ließ. Am 2. December 1244 kamen sie in Loon an. Am 23. Januar 1245 unter-
zeichnet Wilhelm ebenda eine päpstliche Urkunde (Raynald. u. 77.), am 5. Febr3
ist er auch noch da (Rayn. u. 89.), ebenso am 7. Febr. (Menn#y Kul. Sammlg.
1. 173.), am 28. Juni war die Eröffnung des Concils (Raynald. 1245. 25.), im
August ist Wilhelm wie bisher in Luon (Stenzel Urkk. d. B. Breslau n. 5.
p. 14.). Nimmt man nun hierzu noch, daß in dem Jahre 1245 drei andre Be-
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mußte sich darauf beschränken, gegen Ende 1244 den Minoritenbru-
der Dominikus aus Aragonien 12°0) zur Verkündigung des Glaubens
und am 1. Februar 1245 den Dominikanerbruder Heinrich als Le-

gaten nach Preußen zu schicken. Die Beilegung der Feindseligkeiten
zwischen Swantopolk und dem Orden übertrug er unter dem 1. Fe-
bruar dem Erzbischof von Gnesen. 7) Wilhelm aber, wiewohl spä-
ter noch ein., vielleicht zweimal in den Norden gesendet,) ist seit
seiner Abreise nach Italien im Jahre 1242 nie wieder in Preußen
gewesen.

Es bedurfte übrigens dort auch erst des Friedens, bevor die
einstweilen in des Ordens Händen ruhende Organisationsbulle zur
Ausführung kommen konnte. Am 1. Februar 1245 hatte Innocenz
an Swantopolk selbst ein strenges Schreiben gerichtet,“) worin er

vollmächtigte des Papstes in ununterbrochener Reihe vom ersten Februar an
bis zum Schluß in Preußen thätig waren, nämlich der Predigerbruder Hein-
rich (Raynald. ad h. a. u. 91. vgl. Voigt, Gesch. Pr.'s, 1III. 597), der Erz-
bischofonGnesen(Raynald.u. 88.) und der Abt Opizo (Luk. David.
III. Anhang. S. 11.), so wird man nicht umhin können, zu gestehen, daß der An-
nahme einer Reise des Bischofs nach Preußen im Jahre 1245 ebenso sehr Alles
widerspricht, als im Jahre 1244. Die Thätigkeit, welche ihm Voigt II. 457—472
zuschreibt, ist also nicht blos, wie früher bemerkt, ohne jedes historische Zeugniß,
sondern auch gegen dasjenige, was wir einerseits über Wilhelms unmittelbarsten
Antheil an der Katastrophe 1244/45 in Italien, andererseits über die Preußischen An-
gelegenheiten wissen. Wahrscheinlich hat Voigt sich durch die angeblich von Wil-
helm am 10. April 1244 nach Thom berufene „Synode" zu dem ganzen Irthum
verleiten lassen. Ueber diese ungeschickte Erfindung Simon Grunau's werden wir
später handeln.

326) Raynald. 1244. 52.
327) Vgl. die in Anm. 325 angezeigten Stellen.
329) Vgl. seine Regesten.
329) Raynald. ad h. a. n. 85. Es scheint aus der Angabe des Papstes,

daß Swantopolk nun schon im achten Jahre mit dem Banne be-
straft sei — vorausgesetzt, daß dieser Bann von Wilbelm verhängt war, — eine
frühere Anwesenheit Wilhelme in Preußen, als wir urkundlich nachweisen können,
hervorzugehen. Das früheste urkundliche Zeugniß läßt ihn am 15. Febr. 1239i
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ihm das Verwerfliche seines Benehmens, insbesondere seines Bünd-
nisses mit den Heiden (denn die Ritter hatten die Empörung der
Bekehrten zugleich als Abfall vom Glauben bezeichnet), seiner Gleich-
gültigkeit gegen den vor 8 Jahren noch von dem Legaten Wilhelm
über ihn verhängten Bann und seines frevelhaften Angriffes auf das
Eigenthum des Apostolischen Stuhles vorhielt, und ihm die ernsten
Maßregeln androhte, womit er ihn zum Gehorsam zwingen werde,
wenn er sich nicht unterwerse. Es war nämlich dem Erzbischof von

Gnesen die Vollmacht gegeben, falls Swantopolk sich seinen Mahnun-
gen nicht fügte. nochmals nicht nur über ihn, sondern auchüberAlle,
die ihm anhingen, den Bann auszufprechen und die Polnischen Für-
sten zum Vollzug des Urtheils im Namen des Papstes aufzufor-
dern. 7o0) In demselben Sinne forderte Innocenz den Orden auf,
sich mit Macht gegen die ungläubigen Christen und Heiden zu ver-
theidigen, und die Herzöge von Polen, dem Orden beizustehen.
Allein Swantopolk setzte den Kampf bald im Kulmischen, bald vor
Elbing, und wo immer er eine Blöße des Ordens erspähen konnte,
fort. 21) Um jedoch den Folgen, welche der Bannspruch des Exzbi-
schofs für seine Sache haben konnte, zuvorzukommen, schickten er und
die mit ihm verbündeten Preußen im Sommer des Jahres 1245 eine
Gesandtschaft an den Papst, um gegen den Orden Klage zu führen
und sich zu rechtfertigen. Dasselbe thaten die Ritter und ihre Ver-

Danzig erscheinen. Die Feindseligkeiten gegen den Orden sallen aber schon vor den
11. Juni 1238. B#gl. die Urk. N. Cod. d. Pom. 1. u. 259. Damals nun war
Swantopolk noch nicht im Banne und auch Wilhelm noch nicht in Preußen, wie die
Urk. selbst beweist. Ebenso wenig kann angenommen werden, daß es damals war,
als im Febr. 1239 Wilbelm in Danzig, des Herzogs Hauptstadt, ankam und sich auf.
bielt; jene Zabl in dem Briese J.'e wird also von 8 auf 6 reducirt werden müssen.

430) Alle vier Bullen unter dem 1. Februar 1245 im N. Cod. d. Pom. I.
n. 311—344.

331) Dusö##r III. 45.
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bündeten gegen jene. 1/2) Die beiderseitigen Behauptungen standen
sich jedoch so unvereinbar gegenüber, daß der Papst nicht zu entschei-
den vermochte, sondern versprach, er werde einen neuen Gesandten
beaustragen, nach Preußen zu kommen und persönlich Einsicht von
den Verhältnissen zu nehmen. Indem er daher seinen bisherigen Be-
vollmächtigten Heinrich, gegen den wahrscheinlich der Herzog und die
Preußen, als gegen einen parteiischen Richter, sich beschwert, seines
Amtes enthob. ?) sandte er den Abt Opizo von Messano zu dem
Zwecke, um den Streit an Ort und Stelle zu untersuchen, am

14. Oktober 1245 als Legaten nach Preußen ab. ##4) Sogleich bei
seiner Ankunft sollte er beiden Theilen gebieten, die Feindseligkeiten
einzustellen und Waffenstillstand zu schließen; wer sich dem wider-
setze, der solle sofort mit dem Banne bestraft werden. Sollte sich
dann bei der Untersuchung klar herausstellen, welche Partei im Recht

332) Am 11. Oktober sagt Innocenz über diese zu Lyon Statt gefundenen
Verhandlungen: „Cum inter venerabilem fratrem nostrum episcopiem Cuia-
viensem, fratres domus S. Mariae Teutonicorum in Pruasia et nobiles viros,
Poloniae et Caminensem duces ex parte una (vgl. das Schutz· und Trutzbünd=
niß vom 29. August 1243) et nobilem virum duceni Pomeraniae ac Pruasiae
neophytos ex altera — graves discordiae sint escortae, nec super his, Lude

pro utralibet partium yJuere propost### corum noôts, plene scire potuerimus.
veritatem“ —. Raynald. ad a. 1245. n. 90.

333) Quare Henricum prsedicatorum familiae religiosum virum im-
posito eibi munere, donec legatus accessisset, supersedere iussit, sagt
Raynald 1. c. n. 91. und gibt den betreffenden Brief des Papstes in den
Regesten an. Wir sehen also, daß dieser Heinrich, vermuthlich einer von den Pre-
digerbrüdern, die der Orden in Preußen hatte wirken lassen, von dem Februar an
bis jetzt als Legat thärtig gewesen ist; weßhalb es ihm nicht gelungen war, den
Herzog Swantopolk in Schranken zu halten, ist bei seinem wahrscheinlich nahen
Verhältniß zum Owden leicht zu denken.

334) Die Worte der Bulle (Raynald. l. c. u. 90. 91.) find: „Nos huius-
modi dissensionis extinguere fomitem et discordes ipsos ad concordiae
ducere unitatem optantes, personam tuam — ad id exzequendum inter alias
specialiter duximus eligendam, te propter hoc ad partes illas tanquam
Pacis angelum dirigentes.“
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sei, so dürfe er entscheiden und im Falle der Widersetzlichkeit über
diese, hätte sie auch Privilegien und Freiheiten, welche
dies sonst nicht zuließen, Bann und Interdikt verhängen.
Die Bekehrten war er ermächtigt des Genusses aller Freiheiten, welche
ihnen von Innocenz III., Honorius III. und Gregor IX. zuge-
sagt seien, zu versichern und darin zu erhalten. Sollte es ihm aber
nicht gelingen, einen Austrag des Streites zu bewirken, so möge er die
einzelnen Streitpunkte genau untersuchen und an den Papst berichten,
zugleich aber den Parteien eine peremtorische Frist setzen, binnen
welcher ihre Bevollmächtigten in Rom zu erscheinen und den Rechts-
spruch vom Papste zu vernehmen hätten. 9)

Es ist aus dieser Bulle ebenso leicht die eigentliche Sachlage in
Preußen, als die Unparteilichkeit des Papstes zu erkennen. Das
Recht des Ordens, das Unrecht der Neubekehrten und des Herzogs
muß dem Papste bei den vor ihm stattgefundenen Verhandlungen
keineswegs sich so erwiesen haben, wie ihm der Orden bisher berich-
tet. Herzog Swantopolk insbesondere hatte, wie die Folge erwies,
richtig erkannt, daß eS dem Orden noch um etwas Anderes, als um

die Eroberung heidnischer Länder zu thun sei, und daß Preußens
Bekehrte nicht mehr, wie der Orden dem Papste vorstellte, für
die Erhaltung des Heidenthums, sondern für die Anerken-
nung ihrer persönlichen Freiheit, wie sie das Christenthum for-
dert, gegen die Bedrückung durch den Orden kämpften, das zeigt ihre
aus der Bulle deutlich zu vermehmende Berufung auf die Schutz-
briefe, welche ihnen besonders durch ihren Bischof Christian von dem
heiligen Stuhle zu Theil geworden waren.)

335) Raynald. 1. c. Boigt# III, Anhang: Auszüge aus päpstlichen Bullen,
n. 31.

336) Seitdem Christian nicht mehr in Preußen wirken konnte, d. h. seit
seiner Gefangennehmung 1231, waren die Bekehrten meist nur angehalten worden,
in „Eintracht“ mit den Rittern zu verharren. Nur in der Belehnungsurkunde 1234
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Die umfassende unparteiische Weise, in welcher der Legat zur
Beilegung des Streites vom Papste bevollmachtigt war, konnte nicht
verfehlen, auch dem Herzog Vertrauen einzuflößen. So gelang es dem
Abte bald, noch vor dem Schlusse des Jahres 1245, die Sühne zwi-
schen Swantopolk und dem Orden zu Stande zu bringen. #7) Acht
Jahre (1238 — 1245) hatte der verderbliche Krieg die Eroberung
Preußens aufgehalten, ja das Dasein des jungen Ordensstaates selbst
bedroht. 339)

Mit der Wiederkehr des ersehnten Friedens traten nun auch die
friedlichen Angelegenheiten Preußens, an die man zuletzt kaum noch
denken durfte, wieder in den Vordergrund. Von allen aber war keine
so dringend, als die Vollziehung der im Jahre 1243 bestimmten Or-
ganisation des Landes und der Kirche. ?) Sobald daher der Friede

– – 4

hatte Gregor ausdrücklich geboten, daß die den Bewohnern vertragsmäßig zustehen-
den Rechte aufrecht erhalten werden sollten. Aber die eigentlichen Schut-
briefe von Innocenz III. und Honorius III. (1213, 1217, 1218) verdankten
sie den Bemühungen des Bischofs. Indirekt war also ihre Berufung eine Anklage
des Ordens wegen der Beseitigung der bischöflichen Herrschaft. Somit hat alse
Voigt nicht ganz geirrt, wenn er II. G18 es für möglich hält, daß gewisse noch
von Christian herrührende „Ideen“ unter den Bekehrten gelebt.

337) Daß die Sühne zu Stande kam, wissen wir daraus, daß im Jahre 1246
keine Feindseligkeiten mehr vorfielen und daß der während desselben nach Preußen
gesandte Legat Albert keine auf solche bezüglichen Austräge hatte. Die Zeit,
wann die Sühne zu Stande gekommen, ist bestimmt, durch die Zeit der Ernennung
dieses neuen Legaten: „Lugdun. IV. Idus. Januar. an. III.“ (9. Januar
1246.). Die Bedingungen will Dlegoss ad a. 1246 wissen, aber mit größe-
rer Sicherheit sind sie aus L### III.55, verglichen mit Cod. d. Pr. I. 71
zu entnehmen. Vgll. Fro####s Ann. ecel. T. XIII. a. 1246. u. 18. Lepterer
schließt seinen Bericht mit den Worten: „Quibus factis, Opisso a censuris Gui-
lelmi prioris legati in eum prolatis ipaum absolvit.“

338) „Prussise negotium — nobilis vir Swantopolcus ad illam incon-
venientiam deduzisse dinoscitur, ut nisi super illo cito providentia dei
provideat, per# finaliter timeatur.“ So Innocenz in dem Briefe an den Erzb.
v. Gnesen. N. Cod. d. Pom. I. u. 342.

339) Hierin war noch an Schlusse des Jahres 1215 in Preußen
selbst Nichts geschehen. Die Kriege mit Swantopolk, die meilstens auf dem
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mit Swantopolk gesichert war, nahm der Orden unverzüglich auf die
Erledigung dieser Sache Bedacht. Ein um dieselbe Zeit eingetrete-
ner Umstand, der Tod des Bischofs Christian, schien die rasche Ver-

Ordensgebiete selbst während all dieser Zeit geführt wurden, ließen das friedliche
Werk nicht zu. Wilhelm konnte seine schon zweimal empfangene Sendung gar
nicht anmeten, und von keinem andern Legaten wird erwähnt, daß er die Vollmach=
ten Wilhelms zu dem Geschäfte empfangen habe. Dies Alles ist unbestreitbar ge-
wiß. Es ist also nur durch ein völliges Mißverständniß der zu Anagni ausge-
stellten Urkunde Wilhelms vom 4. Juli 1243,vielleichtauch der auf sie
Bezug nehmenden Urkunden Heidenrichs von Kulm (Acta Bor. II. 721.) und
Anselm's von Ermland (Cod. d. Pr. II. 1. und unfr. Urk. 34.), gekommen, daß
man geglaubt hat, Wilhelm habe die Theilung der Diöcesen und des Landes in
Preußen vorgenommen. Die drei zuletzt berührten Urkunden insbesondere betref-
send, so geht daraus, daß sie die ganze „dirisio, ordinatio a Guilolmo facta.“
„danach vom Papst bestätigt“ sein lassen, zur Genüge hervor, wie sic zu ver-
stehen sind. Hiemach ist zu beurtheilen, was Voigt II. 457—172 von einer durch
Wilhelm selbst vorgenommenen Einrichtung der kirchlichen Verhältnisse sagt. Eine
Thatsache jedoch, welche ihm gleichsam der feierlichste Moment in dieser Wirksam-
keit des Legaten zu sein schien, müssen wir genauer prüsen. „Wilbelm habe, sagt
Voigt a. a. C. S. 469, zur näheren Berathung über die kirchliche Verfassung in
den neuen Bisthümern auf den Sonntag Quasimodogeniti, 10. April, des Jahres
1244 die vornehmsten Geistlichen der umliegenden Länder, als den Erzbischof von
Gnesen, die Bischöfe von Breslau, Leßlau und Ploczk, viele Aebte aus Polen,
auch die angesehensten Ritter des Deutschen Ordens und andere ehrenwerthe Män-
ner aus Preußen nach Thorn berusen,“ und „ohne Zweifel seien die wichtigsten
Gegenstände theils die Wahl der Bischöfe für die drei ersten Bisthümer, theils die
nähere Bestimmung der Verhältmisse, in welchen diese zu dem Orden stehen sollten,
gewesen.“ Als Quelle dieser Nachricht gibt Voigt Lukas David III, S. 12.
und Tveer de Episcopatu et episcopis eccles. Warmiens. p. 4. an. Lukas
David, oder vielmehr Simon Grunau (denn aus ihm gibt L. D. das Ganze)
schrieb c. 1530, Treter c. 1580. Da sie nun selbst keine ältere Quelle nennen,
der sie die Angaben entmommen, so find diese offenbar völlig werthlos. Nicht an-
ders erscheinen sie, wenn man, abgesehen von #ihrer schwachen Gewährschaft, sie an
und für sich prüft. „Hat Derserlb gesante einen Synodum kegen Thom auößge-
schrieben —,“ sagt Luk. David a. a. O. Fragen wir, was die Synode zu beratben
oder zu beschließen hatte. Die Vollziehung der Dicesentheilung So-
weit dies auf einer Synode, auf dem Papier geschehen konnte, war es schon
zu Anagni geschehen. Die Grenzen der Diöcesen waren nicht das Wichtigste
umd bedursten auch keiner besonderen Bestimmung mehr. Die Verhältnisse
der l(noch nicht existirenden) Bischöse zum Orden?! Das war eine Sache, über

Warterlch, Orbensstaat. 11
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wirklichung der Wünsche des Ordens besonders begünstigen zu wol-
len. Um nun diesen dem Papste anzuzeigen und daran die Bitte des
Ordens zu knüpfen, er möge einen Legaten zur Vollziehung der längst
bestimmten Landesordnung nach Preußen senden, reiste gegen Ende des
Jahres 1245 der Predigerbruder Heidenrich im Auftrage des Ordens
nach Lyon. /0) Mit hoher Freude empfing Innocenz den Bericht von
den günstigen Erfolgen des Abtes Opizo in Preußen. Denn auch ihm
war der lange Ausschub, den die Angelegenheit der Preußischen Bisthü-

welche zu verhandeln den Polnischen Bischöfen nicht zukam, worüber sich die Ritter
auch wahrlich keine Polnischen Rathschläge einholten, endlich ei e Sache, die der
Papst sich vorbehalten, —die also der Legat allein, höchstens mit Zuratheziehung
des Ordens, zu entscheiden gehabt bätte. Wie wunderlich überhaupt eine
Preußische Synode — von Polnischen Bischöfen! — Die Wahl der
Bischöfet Auch dies war kein Gegenstand, bei dem man Fremde gem mitreden
ließ. Dann aber finden sich in der That über ein Jahr nach der angeblichen Zeit
dieser „Synode“ noch immer keine Preußischen Bischöfe. Der früheste, Heidenrich
von Kulm, kommt 1246 vor, die beiden andern von Ermland und Pomesanien erst
12491! Sind die Bischöfe aus Polen aber vielleicht zur Weihe der erwählten Bi-
schöfe herbeigerufen worden? Auch das nicht; denn Heidenrich, der am frühesten
gewählte, sagt ausdrücklich, daß er „ von des Papstes eigner Hand, also zu Lyon
die Bischofsweihe empfangen habe. Es fehlt mithin der „Synode auf den Sonn-
tag Quasimodogeniti 1244 in dem Kloster der grauen monche zu Thern in der alten
stadt= nicht weniger, als Alles: Wilhelm, um sie zu berufen, die Preußischen Bischöfe,
um auf ihr zu tagen, und die Gegenstände der Berathung selbst, sie wird daher mit
dem 1195 zu Akkon gehaltenen Ordenskapitel, dem 1213 in Rom gehaltenen Con-
sistorium und ähnlichen von Simon Grunau erdichteten „Synodis“ in
eine Reihe gehören. Bgl. hierüber, wie über die ganze Geschichte Christians und
der ersten Ankunft des Ordens in Preußen nach Simon Grunau, 73### . O.
besonders S. 158 ff.

340) Da Heidenrich Acta Bor. II. 721 selbst berichtet, daß er in Lyon zum
Bischof geweiht worden sei, und da wir ihn schon am 10. März 1246 in Preußen
als Bischof von Kulm finden (Cod. d. Pr. I. 66.), im Jahre 1245 aber Christian
noch lebte und noch keins der Bisthümer besetzt war (Cod. d. Pr. I. 62.), so muß
Heidenrich 1) gegen Ende 1245 oder sogleich in den ersten Tagen 1216 in Lvon ge-
wesen sein und 2) seine Sendung sich eben auf die Einrichtung der Bisthümer be-
zogen haben, wie denn seine in Lyon sofort geschehene Weihe, die erste nach Chri-
stian, eben zum deutlichen Beweise dient, daß zu ihrer Zeit der Papst die Ausfüh-
rung der längst gegebenen Einrichtung Preußens ernstlich betrieben.
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mer, zum Theil durch seine eignen Bedrängnisse, erlitten, ein Schmerz
gewesen. Um so begeisterter wandte er ihr jetzt seine Sorgfalt zu. Zu-
erst ernannte er zum Legaten des Apostolischen Stuhles und zugleich
schon zum Erzbischof von Preußen einen ausgezeichneten, eben an sei-
nem Hofe verweilenden Prälaten, den Erzbischof von Armagh und
Primas von Irland, Namens Albert.“!) In ordentlicher und außer-
ordentlicher Weise an der Spitze der Kirche Preußens stehend, die
Würde Christians und Wilhelmsin sich vereinigend.
sollte er das Werk Beider in Frieden zur Vollendung bringen. Doch
nicht nur die Kirche Preußens, sondern auch die Bisthümer von Liv-
land. Esthland, Semgallen und Kurland sollten seiner Legaten= und
Metropolitangewalt untergeben sein. Der wichtigste Theil der großen
neuen Kirchenprovinz aber und für die ersten Jahre das ausschließ-
liche Feld seiner Wirksamkeit blieb Preußen, auch dem Orden das
Hauptland; ½) hier sollte Albert seinen erzbischöflichen Sitz auf-
schlagen. #3)

3II) Albert, nach Matth. Paris. p. 180 „natione Coloniensis,“dann
magister und scholasticus an der Domkirche zu Bremen,hierauf Exzbischof von
Armagh und Verweser des Bisthums Lübeck, war nach Raynald. ad a. 1246.
n. 30. damals in Lvon, vielleicht noch seit dem Concil (Juni und Juli 1245). Er
muß sich in seinem bisherigen Wirken große Verdienste erworben haben, denn außer
den übrigen Lobsprüchen, welche ihm der Papst in den Bullen Acta B. 1I1. 624
und Raynald ad a. 1246. n. 29 spendet, sagt er in ersterer ausdrücklich, daß er
ibn deßhalb jetzt in eine se weite und schwierige Diöcese schicke. Leider besitzen wir
werer seine Vollmacht als Legat, noch seine Ernennung zum Erzbischof. Nur das
Schreiben des Papstes an seine Suffraganen, worin die Erhebung Alberts zum
Erxzbischof angezeigt wird, ist uns erhalten Acta Bor. II. 624. Aber Beides wissen
wir aus der Anrede des Papstes in den an ihn während seines Amtes gerichteten
Bullen, seine Legatenwürde insbesondre in Preußen kennen wir aus
der Bulle, in welcher er derselben entbeben wird. Vgl. die Regesten.

342) Dies geht aus der Bulle des Papstes an die Suffraganen herver. Es
war Preußen, dem der Papst zunächst das durch Christians Tod abgehende Haupt
wiedergeben wollte: „Cum igitur ecelesta Lr#sstte non modico tempore pa-
atore vacavit, Nos — qduondam Armachanum archiepiscopum Dsstue
durimus prdejiciendum ecclesae, — eidem Pricssiuce eccesice pPraefecimus

11“
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Am 9. Januar benachrichtigte Innocenz IV. die Suffraganen
Alberts von dem gethanen Schritte, indem er ihnen die Tugenden
und Verdienste desselben mit dem glänzendsten Lobe vorhielt. Da
wir, sagt er in der angegebenen Bulle, nachdem die Kirche Preußens
schon geraume Zeit eines Hirten entbehrt, sie mit einem Mann zu
bestellen beabsichtigten, der, Gott und den Menschen lieb und ange-
nehm, im Schmucke natürlicher und übernatürlicher Vorzüge und
Gnaden leuchtet, in fleckenloser Reinheit, durch Wissenschaft und
Verdienste ausgezeichnet, so glaubten wir unsern ehrwürdigen Bru-
der, den bisherigen Erzbischof von Armagh, zum Haupt der Preu-
Hhischen Kirche erheben zu müssen, einen Mann ganz nach unserem
Herzen, in welchem Erfahrung, Besonnenheit, Edelsinn, Hochherzig-
keit, Mäßigkeit und Starkmuth unter dem Geleite aller übrigen Tu-
Fenden liebliche Wohnung gefunden. Wir haben daher, nach dem
Rathe unserer Brüder, das Band, das ihn an die Diöcese Armagh
fesselte, gelöst, und ihn der Kirche Preußens als Exzbischof und Hir-
ten vorgesetzt.“)

Allein bevor sich Albert zur Abreise anschickte, gab der Papst
noch durch eine zweite Handlung den Beweis, mit welcher Liebe er
um das Wohl Preußens bekümmert sei. Zwar den Plan und die
—

in archiepisconum et pastorem, — — subiicientes eideem omnes Prussiae,

Livoniae, Esthoniae episcopos, proprios archiepiscopos non habentes.“
343) Das ergibt sich schon aus dem Vorhergehenden. Es fehlt aber auch nicht

an Beweisen. Im Jahre 1219 ließen sich die Ordensritter von Albert ausdrücklich
das Zugeständniß geben, daß er nie (ohne ihre Einwilligung) seinen erzbischöflichen
Sit in Preußen nehmen wolle, val. die Urk. bei Baczko 1. 259; und im ersten
Jahre seiner Wirksamkeit als Erzbischof von Preußen schrieb Innocenz an ihn:
„Nos —paternitati tue mandamus, quatinus fratrem eundem (Warnerum)
—terre Pomeranie (l. Pomezanie), mist.orte ku 15 zedem vefis
Anberepropram, vel terre Warmie — prelicias in episcopum.“ Cod.
d. Pr. I. 70. die terra Pomezanie ist die Dibcese Marienwerder.

344) Das Datum der Bulle ist, nach Voigt III. 398. Anm. 2, V. 1d.
Jan. (9. Januar).
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Leitung des Aufbaues der Kirche hatte er dem Erzbischofe übergeben;
aber den ersten Stein wollte er selber legen. Der Ueberbringer jener
erfreulichen Nachricht, der Predigermönch Heidenrich, früher Cister-
cienser und Christians Gefährte in der Verbreitung des Glaubens
und in der Gefangenschaft, dann in den Dominikanerorden übergetre-
ten und neuerdings eifrig bemüht um die Verkündigung des Evan-
geliums, war in den an den Papst gerichteten Briefen der Ordens-
ritter ohne Zweifel demselben als ein um die Bekehrung der Preußen
hochverdienter Mann geschildert.)Ihn wählte Innocenz, und

— — —

315) Ueber diesen Heidenrich von Kulm findet sich bei dem gleichzeitigen Bo-
guphalus, Bischof von Posen, welcher denselben auf dem von dem päfst-
lichen Gesandten Jakob von Lüttich berusenen Concil zu Breslau 1248 perfön-
lich kennen gelernt hatte, solgende merkwürdige Mittheilung: „Cui (eynodo)
interfuerunt — — Boguphalus Poznaniensis, — — et Tenrices Culmen-

eis primus, ordinis Cisterceionsis, qui de abbate eiusdem loci de
noro in episcopium fuit ereatus.““ Es tann an der Richtigkeit dieser Nachricht
unter den obwaltenden Umständen nicht gezweifelt werden. Voigt hält (II. 592.
Anm. 1.) wohl nur die Worte de novo für dunkel; indeß konnte der im Anfang.
1246 zum Bischof geweihte Heidenrich im Jahre 1218 dem Bischof Boguphal aller-
dings von seiner „nculich“ (für nuper) geschehenen Weihe erzählen; und es
konnte „der erste Bischof der Diöcese Kulm“ wohl interessant sein für Boguyhal.
Doch wenden wir uns dem Theile der Nachricht zu, der uns wichtiger ist, der An-
gabe, daß Heidenrich, ehe er Bischof, und also auch ehe er Prediger geworden (denn
dieses ist er sicher nicht nach der Bischofsweihe geworden), Cistercienser und zwar
Abt eincs Cistercienserklosters in Kulm gewesen. Wirklich stimmt dies auffallend
richtig mit einigen früheren Nachrichten zusammen. Heidenrich war Christians Ge-
nosse in der Arbeit; warum sollte er nicht demselben Orden angehört haben? In
den ersten Jahren führte Christian unter seinen Genossen den Titel „Abt“,
wahrscheinlich um dem Vorwurfe der benachbarten Cistercienser, sie seien acephali,
zu begegnen. Im Jahre 1222 bedingt Christian sich aus, daß ihm die Schlesischen
Kreuzsahrer in seiner bischöflichen Stadt Kulm ein Kloster bauen, ohne Zweisel
wurde es ein Cistercienserkloster. Wenn nun Christian in den späteren Jahren, na-
mentlich nach dem für seine Macht so wichtigen Jahre 1218, nicht mehr als Abt
erscheint, so liegt Nichts näher, als daß derjenige unter seinen Genossen, welcher der
treueste gewesen zu sein scheint, ihm in dieser Würde, als Abt des Kulmer Cister-
cienserklosters folgte! Daß wir nun nach der Einnahme Kulms durch den Orden
kein Cistercien ser kloster mehr daselbst finden, wird uns nicht wundern. Wie die
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weihete ihn mit eigener Hand zum ersten Bischof von Kulm,
und wies ihm auch die durch Wilhelm festgesetzten Einkünfte und
Güter an. 3“/64) So reisten der Exzbischof und der erste Diöcesanbischof
von Preußen von Lyon ab.

Wie zweckmäßig indeß der Papst auf diese Weise für Preußen
gesorgt zu haben glaubte, die Wünsche des Ordens hatte er nicht ge-
troffen. Schon die Person Alberts mochte ihm von früher her etwas
Anstößiges haben. Als nach dem Tode des ersten Bischofs von Niga
der Exrzbischof von Bremen von seinen Metropolitanrechten über diese
Diöcese Gebrauch machen wollte, war Albert es, den er, freilich ver-
gebens, zum dortigen Bischof ernannte. 37) Nehmen wir aber auch
nicht an, daß Albert damals einem Candidaten des Ordens gegenüber-
stand, so war dem Orden schon die unangenehme Beziehung in wel-
cher Bremen, Lübeck, Dänemark sich zu Livland zu erhalten suchten,
Grund genug, die Thätigkeit eines Mannes, der gewissermaßen von
jener Seite herüberkam, nicht gerne zu sehen.

Allein noch weit bedenklicher war es für die Pläne der Ritter,

ganze Stadt. so mußte auch dieses allzusehr an Christian erinnernde Kloster sich eine
Veränderung gefallen lassen: wir finden später ein Dominikane rkloster in Kulm.
Voigt# III. 100. N. Cod. d. Pom. I. u. 391. S. 803. Cod. d. Pr. I. 104.
Es ist auf diese Weise erklärlich, daß Heidenrich Cistercienser und danach „frater
de ordine predicatorum“ (Cod. d. Pr. I. 71. und oft.) war. — Auch ein
Kloster von Cistercienserinnen war in Kulm (vgl. die Urk. vom März 1267 in
Ledeburs N. Archiv d. Preuß. St. 2. 38.), welches wohl noch von Christian
gestiftet sein könnte. Vgl. das von uns über Christians Bemübungen um Rettung
und Erxziehung heidnischer Kinder Gesagte, und Wermers Annales de Oliva fol.
348., der aus Sigismund von Coronowo (Tabula monaster. S. Ord. Cisterc.
f. 40.) wirklich erzählt, Christian habe das Kulmer Cistercienserinnenkloster gegrün-
det und die ersten Nonnen aus dem schlesischen Kloster zu Trebniz berufen.

346) „Noverit universitas vestra, qduod, cum Dominus papa terrae
Culmensi et coniunctae sibi terrae Lubaviae nos curasset praeficere, pro-
Hr mansbus consecranse in emiscopem, et aseignavit nobis debitam portio-
nem dictarum terrarum —,“ so erzählt H. selbst in der Stistungsurkunde seines
Domkapitels zu Kulmsee. Acta Bor. II. 721.

347) Poigt II. S. 323.



167

daß dieser Legat zugleich auch Bischof in Preußen, und noch gar Erz-
bischof sein sollte. Die bisherigen Legaten wußten, daß sie uach Erle-
digung ihrer Aufträge sich wieder in ihre eigenen Wirkungskreise be-
geben sollten. Mit jenem unbegrenzten Vertrauen erfüllt, das ihnen
die Sprache des Papstes über den Orden eingeflößt, waren sie ge-
kommen und hatten ihres Amtes nicht besser zu wahren geglaubt,
als indem sie die Vorstellungen des Ordens ihren Entscheidungen zu
Grunde legten. Den Orden zu stärken und zu heben, war immer
letzter Zweck alles dessen, was sie thaten. Dieser Legat aber sollte
nicht fremde, sondern die eignen Verhältnisse ordnen, nicht Andern
ihre Last zuweisen, gleichgültig, wie schwer sie sei, nicht Anderer
Rechte bestimmen, unbekümmert, wie reich oder ärmlich, wie frei oder
gebunden ihre Lage ausfiele: sondern er kam, sein eignes Verhältniß,
das Maaß der eignen Rechte zu ordnen, und war dazu mit einer Macht
ausgerüstet, gegen welche es schwer war, etwas durchzusetzen. Chri-
stian war nicht päpstlicher Legat gewesen, und doch — wie lange
hatie der Kampf gedauert! Und wenn der Orden es sich schwerlich ver-
hehlte, daß überhaupt kein Bischof jenes Loos, das er ihnen in Preu-
ßen zugedacht, freiwillig annehmen werde, welch einen Widerstand
hatte er dann erst zu erwarten, wenn der Episcopat unter dem Erz-
bischof eine wohlgeordnete Einheit bildete, in welcher Jeder für die
gemeinsamen Interessen Stütze und Hülfe fand! Bereits hatte es den
Anschein gehabt, als sei eine solche Befürchtung durch die merkwürdige,
des Ordens Wünschen so ganz entsprechende Stellung des Episcopats
in der Urkunde des Legaten vom Jahre 1243 für immer überwunden;
denn diese wußte nur von vier einzelnen Bischöfen, Nichts von
einer Einheit derselben, einem Metropolitanverband.
Und wie beruhigend für den Orden war es gewesen, daß Innocenz
in dem Briefe an Christian, worin diesem die Urkunde Wilhelms mit-
getheilt war, die bisherige Einheit des Preußischen Episcopates für
aufgelöst erklärt hatte! Allein durch die neueste Anordnung wurden
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alle die Gefahren, die man so glücklich glaubte beseitigt zu haben,
aufs Neue hervorgerufen.

Das Erste und Wichtigste, was Albert der päpstlichen Organisa-
tionsbulle gemäß in Preußen zu thun hatte, war die Wahl und Weihe
der noch fehlenden Bischöfe. Die Theilung des Landes in Diöcesen,
wenn eine solche überhaupt noch nothwendig war, konnte später gesche-
hen. Es konnte ja doch nur dasjenige Drittel, das der Bischof zum
Eigenthum empfing, im wahren Sinne als seine Diöcese gelten. Die
Drittheilung aber geschah am Angemessensten erst dann, wenn auch der
Bischof, den sie betraf, dabei mitwirken konnte. Die Ritter erkannten,
wie entscheidend das Wirken Alberts sogleich für sie sein werde, und
säumten nicht, mit der Bitte in ihn zu dringen, er möge doch ja Prie-
sterbrüder ihres Ordens in die Bisthümer einsetzen. Aber damit hatten
sie ihm auch schon das Ziel verrathen, dem ihre Pläne galten. Konnte
Albert noch daran zweifeln, daß der Orden die Bischöfe zu gefügigen
Werkzeugen seines Staates machen wollte! Er wies die Zumuthung,
unbedenklich ab, und gab zu verstehen, daß er durchaus selbstständig
zu handeln entschlossen sei.*'3)Alsdie Ritter nun erkannten, daß sie
auf dem Wege der Güte Nichts erreichen würden, suchten sie auf andrem
Wege den kühnen Mann zu beugen. Dort, woher Albert mit so ausge-
zeichnetem Lobe gesandt worden war, beim Papste selbst mußte erlangt
werden,was der Legat versagte. Sie wußten schon, was sie am päpstlichen
Hofe wagen und hoffen durften. Noch war Albert kein halbes Jahr in
Preußen, so empfing er vom Papste eine Bulle, welche ihm in auffallend
strengem, fast strafendem Tone befahl, sobald die Ritter verlangen wür-
den, daßer einen ihrer Priesterbrüder zum Bischof in Preußen weihen soll-
te, so habe er dies unverzüglich und ohne Weigerung zu gewähren; was er
diesem Befehl zuwider thue, das erkläre der Papst für null und nichtig.“#)

349) Daß dies geschehen ist, geht aus der Strenge bervor, it bald danach
der Papst ihm befahl, dem Wunsche der Ritter zu willfahren.

349) Cod. d. Pr. I. 68. Bulle vom 5. Mai 1216.
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Albert mochte über diese so plötzlich veränderte Sprache des
Papstes betroffen werden, aber über die Urheber der Veränderung war
er schwerlich im Zweifel. Im Oktober gelangte abermals eine Bulle
an ihn, welche ihm befahl, zwar nicht einen Priester des Deutschen
Ordené, aber höchst wahrscheinlich doch einen Günstling desselben, den
Predigerbruder Warner, innerhalb einer Frist von sechs Monaten zum
Bischof von Pomesanien oder Ermland zu weihen. 0).

Die beständigen Hemmnisse, welche der Orden so dem Erzbischof
bereitete, würden ihn, wenn er nicht fortwährend mit wichtigen Sen-
dungen nach Rußland beschäftigt gewesen wäre, gewiß schon im ersten
Jahre veranlaßt haben, persönlich zum Papste zu reisen, um ihm die
Verhältnisse Preußens einmal von einem andem Standpunkt, als
von dem des Ordens darzustellen. Denn was ihn eigentlich abhielt,
nicht nur den Wünschen der Ritter, sondern selbst den Befehlen des
Papstes zu willfahren, waren keineswegs Selbstsucht oder Haß gegen
den Orden, auch keine kleinlichen, in augenblicklichen Verhältnissen
liegende Bedenken, sondern die aus der Einsicht in die Urkunden sei-
nes Vorgängers gewonnene Ueberzeugung daß die ganze Staats-
einrichtung, wie sie für Preußen in der Urkunde Wilhelms festgesetzt
war, also die Ordensherrschaft selbst auf einem vor dem Papste geheim
gebliebenen Unrecht beruhe! Wie mangelhast nämlich die uns erhalte-
nen Angaben über den nun ausbrechenden Streit auch sind, der zudem
durch den erneuten Krieg mit Swantopolk und die darauf bezüglichen
Verhandlungen des Legaten Jakob von Lüttich unterbrochen war, so
erfahren wir doch in der ersten Urkunde, welche ihn ausdrücklich zum
Gegenstande hat. 4) daß es sich nicht um kleine Reibungen, sondern
eigentlich „um die dem Orden durch päpstliche Bullen ver-
liehenen Rechte in Preußen" gehandelt habe, und daßderLegat

— ——

350) Am 6. Okteber 1216. Cod. d. Pr. I. 70.
351) Vom 10. Januar 1219.
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ernstlich entschlossen gewesen sei,„den Ordenwegen derselben am
päpstlichen Hofe zu verklagen.“ Allgemeine Ordensprivile-
gien hätte Albert, sobald er dem Orden einmal die päpstliche Belehnung
vom 3. August 1234 und was darauf ruhete, hatte durchgehen lassen,
auch in Preußen unmöglich mehr bestreiten können. Aber er bestritt die
Gültigkeit der Bullen vom 3. Aug. 1234, vom 1. und S.Oktbr. 1243
selbst, er bestritt die rechtliche Geltung der Belehnung des Ordens
durch den Papst. 32). In der That, wie könnte er, der vom Papste
selbst als ein in Geschäften gewandter und wissenschaftlich gebildeter
Mann geschildert wird, es versäumt haben, sogleich beim Eintritt in
Preußen sich darüber zu unterrichten, wie der gegenwärtige Zustand
der Dinge geworden, wie es früher gewesen! Sollten ihm dabei nicht
auch solche Nachrichten zugekommen sein, welche, ungetrübt durch
das Parteiinteresse des Ordens, ein wahres Bild von der Art und
Weise gaben, wie der Orden in den Besitz der Herrschaft gekommen,
und welche es dem Legaten als heilige Pflicht erscheinen ließen, auf
einem Wege, auf welchem er Gefahr lief, an der Unterdrückung sei-
nes Vorgängers zum Mitschuldigen zu werden, keinen Schritt vor-
wärts zu thun, bis der Papst über alle diese Verhältnisse vollkommen
unteriichtet sei. Sicherlich waren unter Denjenigen, welche sich zur
Wahrung ihrer persönlichen Freiheiten dem Orden gegenüber auf die
durch Christian erlangten päpstlichen Schutzbriefe beriefen,?3) Strim-
——e

352) Vgl. die Urk. vom 10. Januar 1249 im Anh.
353) Gerade in denselben Tagen, in denen Albert mit dem Orden über dessen

Stellung in Preußen unterhandelte, mußte der päpstliche Legat Jakob von Lünich,
als er den Frieden zwischen dem Orden und den neubekehrten Preußen unterhandelte,
von diesen hören: „GQuod licet a fel. rec. Innocentio papa tertio, Honorio
et Gregorio Romanis pontificibus — ipeis neophytis esset concessum, ut
cum vocati essent in libertatem flliorum dei, de aqua et spiritu sancto
renati, in libertate sua manentes, nulli alil essent quam soli Cbrieto et
obedientie ecclesie Romane subiecti, dicti tamen magister et fratres, con-
tra huinsmodi concessionem venientes, ipsos neophytos interim adeo duris
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men genug, welche auch der Rechte eben dieses ihres ersten Herrn und
Wohlthäters freimüthig gedachten. Welche Antworten werden ihm
dagegen auf seine Zweifel die Ordensritter gegeben, welche Urkunden
ihm gezeigt haben? Sicher keine, die auch nur die wesentlichsten
Schwierigkeiten beseitigte. Verglich er sie unter einander, so wuchsen
die Widersprüche, — nur dann nicht, wenn er hinzunahm, daß das

ganze Verhalten des Ordens seit 1231 eine Usurpation, ein Bruch
des Leßlauer Vertrages sei. Auf diesen aber wies ihn der Zweck sei-
nes Legatenamtes selbst hin, indem ihn die Urkunde, in welcher ihm
derselbe vorgezeichnet war, zu der Frage nöthigte nach „dem bei der
ersten Ankunft des Ordens mit dem Bischof abgeschlossenen Vertrag.“
Und wie mußten ihm die Augen aufgehen über die Geschichte seines
unglücklichen Vorgängers, wenn er den Leßlauer Vertrag, denn kei-
nen andern meint jene Organisationsurkunde, — zur Hand nahm

und mit dieser selbst verglich! Das freilich hatten die Ritter, als sie
1242 dem Legaten ihre Ausfertigung zeigten, in welcher die vielen
Lehnspflichten nicht aufgezählt standen, nicht geahnt, daß die in der
Theilungsurkunde auf sie genommene Beziehung einmal zu der an-
deren Ausfertigung, und damit zur Enthüllung ihres ganzen Un-
rechtes führen werde.

So mußte Albert zur Erkenntniß des wahren Sachverhaltes ge-
langen und er verhehlte es den Rittern nicht, daß er die ganze Sache
vor dem Papste aufzudecken entschlossen sei. Wie zuversichtlich er die-
sen Weg zu verfolgen gedenke, zeigte er dadurch, daß er, wahrschein-
lich im Jahre 1248, ganz ohne Rücksicht auf des Ordens Wünsche
einen Weltpriester, Namens Heinrich, zum Bischof von Ermland
ernannte. /)

servitutibus opprimebant, quod vicini pagani, eorum gravamina audientes,
tollere supra se iugum domini formidabent.“ D#gl. Dreger. u. 191. Istes
denkbar, daß der Name Christian, der jene frühere bessere Zeit bezeichnete, von
den Preußen so ungenannt geblieben, wie ihn die Urkunde des Legaten verschweigt

354) Die Bischöfe Ernst von Pomesanien und Heinrich von Erm-
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Die Ritter erschraken, und wahrlich mit Recht. Sie wußten
zu gut, daß die Untersuchung ihnen keinen Triumph, sondern eine
noch nie erlittene Schande und vielleicht den Verlust Preußeus her-
beiziehen würde, und boten deßhalb Alles auf, um den Legaten von
diesem Schritte abzuhalten. Der als Kreuzfahrer eben angekommene
Markgraf Otto von Brandenburg verwandte sich ebenfalls bei dem
Enrzbischof zur Beilegung des für Preußens Zukunft allerdings un-
endlich wichtigen Streites. Der Orden weigerte sich nicht, dem Erz-
bischof alle „in jenem Vertrag zugestandne Ehre“ 39) zu er-
weisen, bot demselben aber zugleich, wenn „er die Rechtsgültigkeit der
dem Orden über Preußen ausgestellten päpstlichen Urkunden weder
vor dem Papste noch vor einem andern Richter angreisen, und in
allem Andern die Sache der Ritter d. h. des Kreuzes und des Frie-
dens fördern wolle,“ die Summe von dreihundert Mark Silber an.

land kommen zuerst in der Urkunde vom 10. Januar 1249 vor. Sie werden also
in der zweiten Hälste 1248 erwählt worden sein. Daß Albert gerade in diesem Jahre
sich mit den darauf bezüglichen Vorkehrungen beschäftigt habe, geht aus der Bulle
vom 17. September 1215 (Cod. d. Pr. I. 76.) hervor, worin Innocenz zu ihm
sagt: „Ex parte tus fuit propositum coram nobis, ut cum nonnulli Suffra-
ganeorum tuorum propter novelle terre plantationem et neophytorum
duritiam (1) de bonis suorum episcopatuum sustentari non possint, er quo
fructum animarum —multotiens deperire contingit, dum abesse a locis
uis pro acquirendis sibi necessarüs quodammodo compellantur, providere
super hoc de benignitate Sedis Apostolice curaremus.“

355) Die Urkunde (besonders die Worte „Nec aliguam etic.,“ welche das-
selbe meinen, was in der Sühne vom J. 1251 noch näher bezeichnet ist) beweist,
wie früher bemerkt, daß Albert die Gültigkeit der durch Wilhelm von
Modena über Preußen versütgten Anordnungen bestritt. Da sich
nun der Widerspruch Alberts offenbar auf die Ausfertigung, die Christian von
dem Leßlauer Vertrage besessen, muß gegründet haben, so wird er überhaupt alles
Dasjenige in Anspruch genommen haben, was dort dem Bischof von dem Orden ge-
lobt war, auch dies, daß sie versprochen: „Ubicunque veniret episcopus ad
bona ipsorum, deabico konore tanquam episcopum et dominum suum reci-
pere.“ Und nur hierauf können sich nun die Worte der in Rede stehenden Urkunde
vom J. 1249 beziehen: „Sepedicti autem fratres nos nullatenus in aliquo
molestabunt, sed #stecufconentst é# lefum Jeasln, honorabunt.
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Und Albert — war schwach genug, den Handel einzugehen. ) Die
drei übrigen Bischöfe, Heidenrich von Kulm, Ernst von Pomesanien
und Heinrich von Ermland waren bei den Verhandlungen und schließ-
lich bei dem Vergleich ebenfalls thätig. Am 10. Januar 1249 wurde
der Vertrag urkundlich abgeschlossen.

Es ist schwer zu sagen, wer von Beiden sich durch diesen Vertrag
mehr Schmach angethau, der Exzbischof oder der Orden.)

Allein der Erzbischof hatte mehr, als die augenblickliche Behaup-
tung seiner politischen Rechte aufgegeben. Am Schlusse des Vertrags
befand sich noch die unscheinbare Zusage von ihm, „daß er seinen erz-
bischöflichen Sitz uiemals in Preußen aufschlagen wolle, wenn es
nicht mit Einwilligung des Ordens angehen sollte.“3?8)Hiermitwar
nichts Geringeres entschieden, als daß der Episcopat Preußens nie
eine einheitliche politische Macht werde, daß jeder der Bischöfe allein
dem Orden gegenüber zu stehen habe, daß also nie wieder ein so ge-
fährlicher Gegner, wie Albert, sich in dem Episcopat gegen den Or-
den erheben werde. Nun konnte der erzbischöfliche Stuhl nur mehr
jenseits Litthauen stehen, in der von dem ersten Albert gegründeten
Stadt Riga, feru genug, um dem Orden für seine „Rechte und Frei-
heiten in Preußen“ keine Sorgen mehr zu machen. 155)

Ein Friede indeß, der um Geld geschlossen worden war, konnte

356) S. die Urkunde im Anhang.
357) Die auf das Geld bezügliche Stelle heißt: „Et ut nostrum favorem

et gratiam plenius assequantur, fide data in nostris manibus promise--
runt, quod dabunt nobis aut procuratori nostro trescentas marcas argenti
his temporibus in Elbiggo persolvendas: sexaginta videlicet etc.“

355) „Addicimus etiam, qducd sedem nusquam constitusmus in Pru-
cia, nisi hoc de bone fratrum processerit voluntate.“

359) Der Erfolg rechtfertigte später den schlauen Plan in der glänzendsten
Weise. Denn schon im Jahre 1276 schrieb Gregor X. über das Bisthum Sam-
land: „Ecclesia Sambigensi ad romonom ecclessam nsde med#o pertd#i-
nenke —.“ Vgl. Gebser und Hagen, der Dom zu Königsberg. S. 42.
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kein aufrichtiger, darum kein dauernder sein. Zwei Wünsche des
Ordens, allerdings die dringendsten, hatte Albert zu gewähren ver-
sprochen. Aber er meinte nicht, daß er nun auch in allen übrigen

nachzugeben verpflichtet sei; auch wurde der Vertrag erst rechtskräftig
mit der auf den Anfang des Jahres 1250 festgesetzten Zahlung der
letzten zweihundert Mark, welche nicht erfolgte. 0) Der Orden da-
gegen hatte, nach dem Abschlusse des Vertrages, nichts Eiligeres zu
thun, als die Weihe von Deutschordenspriestern zu Preußischen Bi-
schöfen zu betreiben. Es waren zwar, wie der Vertrag zeigt, sämmt-
liche bereits eroberte Diöcesen auch mit Bischöfen bestellt, “#) aber
diese gefielen nicht alle dem Orden. Daher empfing Albert schon am
11. Februar desselben Jahres ein abermaliges Schreiben vom Papste,
das strenger noch, als die früheren darauf bestand, daß er einen
Priesterbruder Deutschen Ordens zum Bischofe weihen solle. Er habe,
schrieb Innocenz, zu seinem Bedauern von dem Orden vernommen,
daß Albert der früher ergangenen Weisung, einen Deutschordens-
bruder zum Bischof zu weihen, noch immer nicht nachgekommen sei.
Deßhalb gebiete er ihm aufs Strengste, den Deutschordensbruder
Heinrich von Strateich für das erste Bisthum in Preußen, das erle-

360) Ueberhaupt scheint der ganze Vertrag schon bald ausgelöst worden zu sein;
denn die Zahlung der 300 Mark geschah für jetzt gar nicht, sondern wurde im Jahre
1251 zu Lyon neuerdings versprochen. Vgl. Cod. d. Pr. I. 88.

361) Die sogleich zu erwähnende Bulle des Papstes zeigt, daß er von den bei-
den Bischösen Ernst und Heinrich noch Richts wußte, daß dieselben also noch nicht
seine Bestätigung erlangt hatten. Heinrich von Ermland erlangte sie nie. — Voigt
begeht III. 601. u. 36. den Irrthum, daß er den Heinrich von Ermland in uns-
ker erzbischöflichen Urkunde mit dem Heinrich von Strateich in dem Schreiben des
Papstes für dieselbe Person hält. Aber indem Innocenz dem Erzbischof den Letzteren
zum Bischofe empfahl, war ersterer schon dazu bestellt, ein deutlicher Beweis ihrer
Verschiedenheit; auch ist, wie Beckmann (in dem trefflichen Schristchen: De pr#-
mo Wiscopo Marmige. Brunsb. 18354. S. 11. Anm. 53. und S. 13) bemerkt,
der in der Urkunde Alberts erwähnte Henricus Warmiensis kein Ordensbruder,
sonderm Weltgeistlicher, indem ihm der Beiname frater fehlt.
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digt sei oder sein werde, zu weihen, falls dieser aber vor einer solchen
Erledigung sterben sollte, einen Andern dieses Ordens, der den Rit-
tern genehm wäre. Wenn Albert jedoch diesem Befehle nicht entspre-
chen, und einen Andern, als aus dem Deutschen Orden, weihen
würde. so erkläre der Papst dies für null und nichtig, und dann
habe der Enbischof von Köln bereits den Befehl, dasjenige zu thun,
was Albert verweigere. ?r)

Da die Bisthümer Preußens besetzt waren, so konnte diese Bulle
die Verwirrung nur noch steigern. Ihren nächsten Zweck freilich, die
Weihe des Deutschordensbruders, erfüllte sie nicht; wohl aber scheint
es als eine Folge von ihr angesehen werden zu müssen, daß jener
Bischof von Ermland, der ein einziges Mal in jenem Vertrag vom
10. Januar 1249 auftritt, nie zur päpstlichen Bestätigung gelangt
ist, und spurlos verschwindet.

Der Gang der Streitigkeiten ist nicht genauer bekannt; im
Grunde war die Entscheidung auch in dem Vertrag vom Januar
1249 und in der zuletzt erwähnten Bulle des Papstes bereits gefallen.
Nach ihr war auch der Ausgang nicht mehr zweifelhaft.

Der Orden ruhete nicht, bis er das Ziel erreicht hatte. Zuerst
galt es ihm, den Erzbischof unschädlich zu machen. Zu diesem Zwecke
häufte er nun am päpstlichen Hofe Anklage auf Anklage. Wie leicht
kounte man dessen selbstständige Haltung als eine solche darstellen,
die die Sache des Glaubens vernachlässige! In solcher Weise war es
ja auch gelungen, den Bischof Christian bei dem Papste herabzusetzen;
natürlich daß es Albert, der sich als Nachfolger wahrscheinlich auf die-
selben Privilegien stützte, wie dieser, ebenso erging. So hieß es denn
auch von Albert, er stisfte Zwist unter dem Volke. Mißtrauen gegen
die Ritter, entziehe ihnen die Geldmittel, verschmähe es, mit ihnen
Hand in Hand zu gehen beim Werke der Glaubensverbreitung, wider-

362) Cod. d. Pr. I. 79.
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setze sich päpstlichen Befehlen, greife die Rechte des heiligen Stuhles
an! 333) Auf solche Weise wurde Albert um alles Ansehen und Ver-
trauen beim Papste gebracht. Die Zeit, da er die politische Macht
der Kirche Preußens noch vielleicht hätte herstellen können, war ver-
kauft, verloren. Jetzt fand er, auch wenn er vor den Papst trat, kei-
nen Glauben mehr, wurde als ein Unruhestifter, ja als ein gegen
den Papst ungehorsamer Bischof empfangen.

Für den Orden dagegen standen die Verhältnisse äußerst günstig.
Nach dem Tode des Hochmeisters Gottfried von Hohenlohe im Jahre
1249 spaltete sich der Orden in zwei Parteien, die hohenstaufische und
die päpstliche. Jene war die mächtigere. An der Spitze der päpstlichen
stand der Landmeister von Preußen, Dieterich von Gröningen.“)
Das Verhältniß zwischen diesem und dem Papste wurde nothwendig
ein sehr euges. In diese Zeit fielen die neuen Streitigkeiten mit Albert.
Offenbar hatte dieser nie weniger, als jetzt, Aussicht auf willige An-
nahme seiner Klagen, geschweige auf den vollen Sieg. Denn wie
konnte unter solchen Umständen der Papst eine solche Macht, wie der
Deutsche Orden war, in Anklagestand zu setzen wagen!

Zur Unterhandlung des Friedens zwischen Albert und dem Or-
den war eine Zusammenkunft in Lübeck auf den 25. Juli 1249 an-

beraumt worden. Der Exzbischof hatte die Unklugheit, auszubleiben.
während Dieterich von Gröningen sich mit einer Anzahl von Ordens-
rittern eingestellt hatte. 365) Da hatte dieser denn neuen Grund zur
Klage. Sofort begab er sich zum Papste. Auf seine Vorstellung ver-
fügte der Papst, daß die Sache nächste Ostern vor ihn selbst zur Ent-
scheidung gebracht werde und erließ an den Erzbischof die Vorladung,
mit der Bestimmung, daß er bis dahin aller in Kraft seines Legaten-
 Ö G —

6

363) Vgl. die gegen Christian 1243 erhobenen Beschuldigungen (Cod. d. Pr.
I. 57.) und unsre Würdigung derselben.

364) Bgl. Voigt, III. S. 9 ff.
365) Cod. d. Pr. I. 80.
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amtes zu treffenden Maßregeln, welche dem Orden zum Nachtheil ge-
reichten, sich zu enthalten habe. Habe er etwa den Bann über Or-
densleute verhängt, so sei derselbe nichtig."#)

Aus dieser Sprache konnte Albert bereits entnehmen, wie sehr
er in Ungnade gefallen sei. Zur bestimmten Frist, Ostern des Jah-
res 1250, stellte er sich in Lyon vor dem Papste ein. 47) Aber trotz
der offenbaren Befangenheit des Papstes muß sich seine Sache keines-
wegs so strafbar herausgestellt haben, wie die Vorladung vorauszu-
setzen schien; es muß Albert gelungen sein, für seinen Widerstand
gegen die Einführung der päpstlichen Ordnung in Preußen so über-
raschende, gute Gründe außzuzeigen, daß der Papst außer Stande
war, eine Entscheidung zu fällen, oder ihn in irgend einem Punkte
als schuldig zu erkennen. Allein gerade diese, eine völlige Verwer-
fung aller päpstlichen Akte in Preußen seit 1234 fordernde, für des
Ordens Ehre und Interessen furchtbare Beweisführung mißfiel dem
Papst aufs Höchste und er gab Albert zu verstehen, daß er sich auf
eine Diskussion nicht einlassen werde. Er habe ihn lediglich zur Aus-
führung der bereits vollgültig bestimmten Organisation des Landes
als Legaten nach Preußen gesandt, nicht um die Rechtlichkeit derselben
erst zu untersuchen. Dadurch, daß er dieses geihan, habe er die
Grenzen seiner Vollmacht überschritten. Von solchem Beginnen solle
er in Zukunft abstehen.

So wurde Albert entlassen. Was konnte er bei solcher Gesin-
nung des Papstes für einen Erfolg von weiteren Bemühungen hoffen!
Aber gleich unmöglich war es ihm, seiner klaren Ueberzeugung ent-
gegen ferner als Legat zu wirken. Daher bat er im Laufe des Som-

366) Vgl. die Bullen Innocenz' IV. an den Abt Albert von Buch, vom 25.
Oktober 1249. Cod. d. Pr. I. 82. und Acta Bor. II. 623.

367) Wir wissen das aus dem Briese Innocenz an Albert vom 27. Septbr.
1250.

Watterich, Ordensstaat. 12
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mers den Papst, ihn dieses Amtes entheben zu wollen, 365) welcher
Bitte Innocenz unterm 27. September desselben Jahres entsprach.

Schon einen Monat vor der wirklichen Entbindung Alberts von
seiner Legatengewalt war ein anderer Legat, Peter von Albano, be-
auftragt, den Deutschordenspriester Anselm zum Bischof
von Ermland zu weihen. 7#6) Endlich schien sich der so unablässig
verfolgte Plan des Oddens, nur Ordensbischöfe in Preußen zu haben,
verwirklichen zu wollen.

Ee blieb noch übrig, den ganzen Streit durch einen ausdrück-
lichen Vertrag zum förmlichen Abschluß zu bringen.

So wurden denn im Anfang des Jahres 1251 abermals beide
Parteien nach Lyon beschieden. Eine Commission von Kardinälen,

368) Vgl. Innocenz' Schreiben in Cod. d. Pr. I. 86. Die sehr farblosen und
offenbar die Sache selbst umgebenden Worte sind: „Dudum (cum) a presentia
nostra, non minoratus in alig####o, ad propria remcenres, tibi concessi-
mus, ne per accessum tuum ad Sedem Apostolicam commisisse (I. com-

misse) tibi prius legationis oflicium expiraret. Cum itaque conceseionis
huius munere sane sis fructus (70, et secundum nostre et tue intent ionis
Proposséum (vgl. die sogleich zu enwähnende Bulle) honestati tue, quam inte-
gram esse cupimus, sit provisum, volumus et fraternitati tue per aposto-
lica scripta mandamus, quatenus de cetero ab huius oflcii laboribus re-
duiescas." Deutlicher und daher zur Ergänzung geeignet sind über dieselbe Sache
des Papstes Worte in seinem Schreiben an Albert vom 9. März 1254 (Cod. d.
Pr. I. 95.): „Cum te olim ad partes Pruscie, Esthonie et Livonie cum
Legationis oflicio misissemus, ac tibi postmodum ad apostolicam sedem
reverso, ut, — non obstante, quod fines tue fueras legationis
egreaaus —, eodem osfficio eum ad partes predictas te redire continge-
ret, uti possis libere aicut prius, de gratia duxerimus concedendum: tu
tandem vridens, quod in Pruscio partibus er labore tuo eirea legationem
hriusmodi aperatus, fruetus non poterat provenire, ipai legationi, quan-
tum in te fuit, renuntiane, revocationis eiuadem litteras a tede pre-
dicta, sicut asseris, recepisti. Sed quia in eisdem litteris — de Pruscia
dimtaæat mentio habebatur etc.“

369) Die Weihe Anselms war am 28. August 1250 von dem Kardinal zu Va-
lenciennes geschehen, am selben Tage von diesem beurkundet, am 6. Oktober von
dem Paypste bestätigt worden. Cod. d. Pr. I. 87.
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unter denen der von seiner vierten nordischen Legatenreise zurückge-
kehrte ehemalige Bischof von Modena, Wilhelm von Sabinago) beson.
ders thätigerscheint, war mit der Entscheidung der Sache beauftragt.,)

Die Ordensritter hatten den Vertrag vom 10. Januar 1249
mitgebracht; er wurde, da in ihm die Vereinbarung über die Haupt-
punkte bereits gegeben war, von den Kardinälen zur Grundlage ge-
nommen für die Verhandlungen: 372) eine schmerzliche Demüthigung
für Albert. Die Bestimmungen, zu denen sich Albert damals ver-
standen, brauchten nur schärfer gefaßt und durch den Spruch der
Commission zu dem Ansehen einer päpstlichen Entscheidung erhoben
zu werden, so war der Friede geschlossen. In der That scheint Albert
keinen wesentlichen Einwand geltend gemacht zu haben. Nur über
einen Punkt, der nicht einmal ihn selbst, sondern seine Suffraganen
in Preußen betraf, waltete noch eine Verschiedenheit der Auffassung
ob, nämlich über den Bischofszehnten im Preußischen Ordens-
gebiete. Albert stützte sich, indem er diesen für die Preußischen Bi-
schöfe in Anspruch nahm, darauf, daß die mit Christian 1242 ge-
troffene Transaction, mithin auch die darauf beruhende Limitations-
urkunde diesen dem Orden keineswegs zugewiesen habe. In der That
enthielt die Transaction mit Christian nichts Derartiges, "78) wenn-

 — ———

370) Vgl. seine Regesten.
371) Es waren die Kardinäle Peter von Albano, Wilhelm von Sabina und

Johannes von S. Laurentius.
372) Wir ersehen dies zunächst aus der sachlichen Identität der beiden Urkun-

den von 1249 und 1251, deren letztere nur, wie gesagt, aussührlicher und schärser
ist, dann aber auch aus den Worten Alberts selbst in seiner Quittung über den
Empfang der 300 Mark: „Conkitemur, quod de (recent#t#s Marcis, quns nobis
magister Th. preceptor fratrum de Prutia nomine ipsorum fratrum apud
Lugdunum in Curia domimt pabe repromieit, est satiafactum, secunder
quod Nobili viro O. Marchioni de Hrandenburq cum tribus Epiacopis me-
diantibus ante duos annos proviaum fuerat in Prutia.“ D. d. Lubiko,
13. Nov. 1251. Cod. d. Pr. I. 88.

373) Es hieß in ihr kurz, der Orden sollte von Preußen haben: „de terri
cquisitis et acquirendis duas partes cum omni tomporali proventu.“

12“7
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gleich die Ausübung der Jurisdiktion im Ordensgebiete den Bischö-
sen abgesprochen war. Es wäre den Ordeusrittern nun freilich ein

Leichtes gewesen, durch die beiden 1231 von Christian ausgestellten
zusätzlichen Privilegien den Zweifel zu heben; 674) allein damit wür-
den sie dem Erzbischof nur neue Beweismittel für seine Sache in die
Hand gegeben haben 275), und überhaupt sollte ja des Bischofs Chri-
stian Name und Recht gerade jetzt gründlich und für alle Zeiten besei-
tigt werden. Da trat denn, bei der letzten Streitfrage, welche an den
Bischof von Preußen erinnerte, der ehemalige Legat, Wilhelm von
Sabina, wieder wie im Jahre 1242 mit seinem entscheidenden Worte
in's Mittel und gab, als derjenige, der jene Urkunde kraft seines Le-
gatenamtes auch selbst abgefaßt hatte, die Erklärung, daß nach sei-
nem Wissen damals beide Parteien unter den dem Orden in seinem

Gebiet verbleibenden Einkünften auch den Zehnten verstanden hät-
ten. 78) Als hiermit der einzige noch fragliche Punkt erledigt war,
———

374) Sie gestanden dem Orden ausdrücklich auch den Zebnten zu. Vgl. die
Regesten und Urkunden.

375) Albert kounte sie näulich nicht kennen, weil es eben lediglich Privilegien
waren, einseitig von Christian ausgestellt, und nun im Besitz des Ordens.

376) Auf solche Weise ist nun auch dem späteren Theile der von Voigt chro-
nologisch und sachlich mißverstandnen Urkunde Cod. d. Pr. 1. 41 die einzig rich-
tige Stelle gegeben. Die Nothwendigkeit des Zusammenhanges, in welchem wir
sie erscheinen lassen, beweist ihr Recht am besten; die besonderen Gründe sind fol-
gende: 1) Sie muß nach dem Jahre 1219 fallen, weil die damaligen Zwistigkeiten
von diesem Streitwunkte noch Nichts wissen. 2) Sie ist außerhalb Preußens
verfaßt, schwerlich anderswo, als zu Lvon; denn nach der, wobl 1248 erfolgten,
Rückkehr Wilhelms aus Schweden treffen wir ihn nur mehr in Lvon beim Papste.
Vgl. seine Regesten. Ebenda ist auch der nun beverstehende Vergleich des Ordens
und des Erzbischofs über diesen Punkt geschlossen. 3) Sie neunt sich eine decla-
ratio und inferprefatio:z auf eine „infenprefa#o Guilelmi quondam Mutinen-
sis episcopi“ bezieht sich der vyener Vergleich. Was ist natürlicher, als das die
interpretatio zu den Präli inarien selbst gebörte! 1) In dem Vergleiche gehört

der durch die interpretatio zur Bestimmtheit gebrachte Punkt zu den wichtigsten.
über welche man eins geworden. Es kayn also kein Zweisel mehr sein, daß die
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kam unter Vermittlung Wilhelms und der beiden andern Kardinäle,
Peters von Albano und Johannes'’ von S. Laurentius, die Sühne
zu Stande, gemäß welcher die beiderseitigen Unbilden vergessen sein
und von nun an der Erzbischof und der Orden in Eintracht den

Kampf gegen die Heiden und die Bekehrung der Unterworfnen för-
dern sollten. Insbesondere versprach Albert Alles, was durch den
ehemaligen Legaten in Preußen, den jetzigen Bischof von Sabina,
über das Land durch Entscheidung oder Erklärung angeordnet wor-
den sei, gutzuheißen. Ein für allemal gebe er dazu seine
Einwilligung, daß der Ordenzwei Dritttheile und in
ihnen den Zehnten haben solle, 77) und er verspreche künf-
tig weder selbst noch durch einen Andern die dem Orden durch päpst-
liche Briefe verliehenen Rechte anzugreifen. Ebenso verspreche der
Orden, die erzbischöfliche Jurisdiktion, 375) söweit es ihm seine eige-
nen päpstlichen Privilegien erlaubten, nicht zu hindern, keine von
dem Erzbischofe mit Bann Belegten in Schutz zu nehmen, und end-
lich ihm die am 10. Januar 1249 versprochenen 300 Mark Silber zu
zahlen. Am 23. März des Jahres 1251 wurde die Vereinbarung in
Gegenwart der Kardinäle von dem Erzbischof und dem Landmeister
beschworen. 379)

Interpreta##so in Lyon kurz vor dem Abschlusse des Vergleiches vom
23. Februar Statt gefunden hat.

377) Hier der schlagendste Beweis, was Albert gewollt, welche Rechte des
heiligen Stubles und des Ordens er bestritten.

378) Wohtl zu unterscheiren von der bischöflichen Jurisdiktion. Unter der
erzb. J. (in der sogleich zu erörternden Urkunde Wilhelms über den erzbischöflichen
Sitz vorfichtiger und genauer „iurisdictio metrofrok##ca“ genannt) ist nicht das
Verhältniß des Erzbischefs zu dem Volke, sondern zuden Suffraganen zu ver-
stehen, ein Verhältniß, das den Orden selbst wenig beunruhigte, zumal wenn der
Exrzbischof jenseits Litthauen seinen Sitz erhielt. Daher die merkwürdige Freigebig-
keit: „Qui iurisdictionem Archiepiscopalem per totam suam provinciam
libere exercebit.“

379) Kotebue, Gesch. Pr.# I. S. 429—431.
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Der Kampf des Episcopats und des Ordens um

die Herrschaft über Preußen war beendigt. Die Sorge,
daß der erzbischöfliche Sitz Alberts außer Preußen bestimmt werde,
übermahm im Auftrage des Papstes Wilhelm von Sabina. Es war
wohl sein letztes Werk. Noch im nämlichen Monat machte er die Be-
stimmung des Papstes bekannt. daß Riga Sit des Erzbischofs von
Livland, Esthland und Preußen sein solle und daß Albert, sobald
das dortige Bisthum erledigt sei. daselbst seine Residenz als Metro-
polit zu nehmen habe. 9)

Der letzte Schritt zur Vollendung des Ordensstaates. in ihm
nämlich auch diejenige politische Macht aufgehen zu lassen, welche
den einzelnen Bischöfen als unmittelbaren Vasallen des Papstes in
dem einen Drittel ihrer Diöcese geblieben, war nun nicht mehr
schwer. Der Weg stand offen durch die päpstlichen Bullen, welche
die Weihe von Ordensbrüdern zu Bischöfen geboten. Gehörten einmal
Kalle Bischöfe dem Orden an, so war er auch über ihre Gebiete
Herr. Aber er sah, daß er damit, wenn es ihm blos gelungen war,
einen seiner Priesterbrüder zum Bischof zu erheben, keineswegs schon
am Ziele sei, und glaubte daher nicht eher ruhen zu dürfen, als bis er
auch überall jene Körperschaft, welche dem Bischof in der Verwal-
tung zur Seite stehen und aus welcher die künftigen Bischöfe
hervorgehen sollten, sich einverleibt habe. Am schnellsten gelang
Beides im Bisthum Kulm. Heidenrich, der erste Bischof, hatte zwar,
als er 1251 in Kulmsee seine Domkirche und sein Kapitel stiftete, be-
stimmt. daß in demselben für ewige Zeiten die Regel des heiligen
Augustinus geltensollte. 3") Allein sein Nachfolger Friedrich von

390) Voigt, III. 18. Anm. 1.
381) Er scheint damit den Orden der regulirten Augustinerchorherrn zu mei-

nen, keineswegs den Deutschen Orden; von letzterem redet er kein Wort. Diese
Stiftung #. in Acta Bor. II. 721.
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Hausen (1264) war bereits ein Deutschordenspriester.) Unter ihm
und dem folgenden ebenfalls dem Deutschen Orden angehörenden Bi-
schof Werner 135) wurde die Stiftung Heidenrichs beseitigt und in
Kulmsee das erste Preußische Domkapitel dem Deutschen Orden ein-
verleibt. Im Jahre 1284 bat bereits Albert, der zweite Bischof von
Pomesanien, ebenfalls Deutschordensbruder, das Domkapitel zu
Kulm. ihm geeignete Deutschordensbrüder zu Domherren an der Kirche
zu Marienwerder auszuwählen „denn er wolle sein Kapitel ganz
nach der Weise des Kulmischen dem Orden einverleiben.“"")

Die Samländische Diöcese, von allen zuletzt (1255) erobert,
empfing zum ersten Bischof den Deutschordensbruder Heinrich von
Strittberg. 335) Aber unter ihm verhinderten noch die Kriegsunruhen
eine bestimmte Ordnung der kirchlichen Verhältnisse. Erst seinem
Nachfolger Christian, einem Deutschordenspriester, der auf ausdrück-
lichen Befehl Gregors X. und zwar „weil der Deutsche Orden
auch Landesherr sei.“ das Bisthum empfangen hatte. ##8) war es

382) Heidenrich starb 1263. Im Anfang des J. 1264 wählten die Domberren
zu Kulmsec zu seinem Nachfolger den Friedrich von Hausen (Am 27. Januar 1264
unterzeichnet er schon als B. v. K. die Urk. Anselms), welchen Albert, weil er die
Wabl vermuthlich für uncanonisch bielt, zu weihen sich weigerte. #gl. Cod. d.
Pr. I. 147 und 148. Im März 1267 erscheint dieser Friedrich als Bischof von
Kulm in einer Urk. des Königsb. Geh. Arch. Colmische Privilegia. Fol.
32. b. Vgl. Ledebur, N. Pr. Archiv. 2. 39.

383) Er erscheint in einer Urkunde des Bischofs Christian von Samland d. d.
28. December 1285. Gebser, der Dom zu Königsberg. S. 46.

4) Cod. d. Pr. I. 171. Albert erscheint schon am 27. Januar 1264 als
Bischof von Marienwerder. Vgl. die Urkunde Anselms von diesem Jahre. Die
Worte Alberts 1284 find: „Decrevimus Canonicorum collegium ecclesie
nostre, scilicet Insule sancte Aarie preficere et incorporare per omnia se-
ecundum formam et libertatem (!) Canonicorum eccelesie Culmaceneis.
Rogamus ergo —, quatinus secundum consilium preceptoris Pruscie Ca-
nonicos de vestro ordine (hospit. S. M. Th.) clericos idoneos eligatis et
—instituatis etc.“

385) Cod. d. Pr. I. 99. d. d. 10. Februar 1255.
386) Vgl. die Urkunden bei Gebser a. a. O. S. 42—44. „Maxime, so
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vergönnt, die Errichtung des Domkapitels auszuführen. Im Jahre
1294 gab er demselben, nachdem er es bereits 1285 aus lauter

Ordensbrüdern gebildet, ) auf Andringen des Hochmeisters Kon-
rad von Feuchtwangen seine endgültige Verfassung, nach welcher
nur Priester des Ordens in dasselbe aufgenommen werden und nur

solche auch zu Bischöfen wählbar sein sollten. #)

So hatten die Ordensbischöfe Preußens den Erwartungen ent-
sprochen, welchen sie ihre Erhebung verdankten. Nur in einem
halte sich der Orden getäuscht, in dem Bischof Anselm von Erm-
land. Bald nach der zweiten, genaueren Umgrenzung des bischäf-
lichen Ermlandes, im Jahre 1255. 239) ließ sich Anselm die Errich-
tung seines Domkapitels angelegen sein. 200) Aber er zeigte sich dabei
den Rathschlägen des Ordens so ungefügsam, daß es zu ernstlichen
Streitigkeiten kam. Drei Jahre wurden ihm die Einkünfte seines
Bisthums entzogen — vergebend! Anselm blieb unerschütterlich
und drang durch. Im Jahre 1258 kam eine Vereinbarung zu
Stande;391) Zwei Jahre darauf, 1260, hatte Anselm Alles inso-

sind Gregors Worte, de ordine hospitalis sancte Merie Theutonicorum, que
(l. qui) regionis illius dicuntur habere dominium.“

397) Urk. vom 2°. Decr. 1285 bei Gebser a. a. O.

388) Urk. vem 7. Apyril 1294 bei Gebser a. a. O. S. 18—49.

389) Dreger n. 257. 258. Die erste Umgrenzung sand 1251 Statt, Cod. d.
Pr. I. 1.

390) Anselm konnte auch eher darin Nichts thun, als bis er sein Land empfan-
gen hatte. Daß er aber in demselben Jahre wirklich das Domkapitel bildete, ersehen
wir daraus, daß eben 1255 auch der erste Canonicus Warmiensis erscheint, „Na-
gister Thylo canonicus ecelesie Warmiensis“ unter den Zeugen der Urk. Cod.
d. Pr. I. 100. d. d. 10. Febr. 1255.

391) Bei der Aufzählung der Punkte, über welche zwischen dem Orden und den
Bischöfen Streit gewesen, beißt es am 11. März 1258 (Cod. d. Pr. 1. 114.):
Auch solle nun Alles ausgeglichen sein „de velencsone redd##sium episcopacus
Marmz#e por tres annos etc.“ B/8gl. hierzu die sichtlich aus andern Quellen
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weit geordnet, daß er zur Stiftung des Domes und Kapitels schrei-
ten konnte. ½2) Wie unter den zuerst gewählten Kanonikern kein
Deutschordenspriester war, so redete auch die Urkunde kein Wort von
dem Orden, und nie gelang es diesem wieder, einen seiner Brüder
in dem dortigen Kapitel oder auf dem bischöflichen Stuhle zu sehen.
Allein diese Ausnahme, wie wichtig sie auch für die Geschichte des
Ermlandes selbst war, änderte im Ganzen wenig daran, daß der
Deutsche Ordensstaat ganz Preußen umfaßte.

Wir haben den Eutwicklungsgang dargestellt, in welchem, nicht
ohne heiße Kämpfe, seine Form sich gebildet, wie er aufangs unter
dem zweidentigen Beistand des Polenherzogs sich vergeblich bemühte,
in Preußen Boden zu fassen, dann, seiner bescheidenen Stellung in Pa-
lästina ähnlich, sich unter der Lehnshoheit des Bischofs im Kulmerlande
festsetzte, plötzlich aber, nach Christians Gefangennehmung, die Schrau-
ken der bischöflichen Herrschaft durchbrach und, unter dem Namen eines
päpstlichen Lehensstaates, über ganz Preußen sich frei erhob, zwar
von dem zurückkehrenden Bischofe Christian und darauf von dem
Legaten und Erxzbischof Albert heftig bestritten, aber durch den
Schutz des Papstes zuletzt sicher gestellt und siegreich. Niemand
wird verkennen, daß, nachdem das Werk so vollbracht war, kein
Staat des Mittelalters in so fester geschlossener Ordnung dastand.
wie Preußen unter den Deutschen Rittern. Fast muß man sich wun-
dern, daß solch ein Fürstenthum nur drei Jahrhunderte gedauert
hat. Allein die Kraft der Staaten ruht auf dem Grunde ihrer gei-
stigen, ihrer sittlichen Eigenthümlichkeit. Wenn man daher auf die
unnatürliche Vertheilung und Verschlingung der Gewalten und In-
teressen in dem Deutschen Ordensstaate achtet, wenn man sieht, wie

schöpsenden Treer de eccl. Warm. p. 1. und Plasdonh de vitis Epp. Varm.
p. 3.

392) Vgl. die Urkunde im Anh.
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in ihm der Episcopat dem Orden, die Kirche dem Staate unter-
than, und wie der Papst es war, der dies so gewollt und aufeecht
erhalten —, dann wird man begreifen, daß, sobald die höhere Ein-
heit des Mittelalters dahin schwand, sich auch des Ordensstaates
feste Bande lösen und die alte Form zerfallen mußte.



Regesten.-)
1209 — — Christian, Mönch des Cistercienserklosters Oliva,

empfängt zu Rom auf seine Bitte von In-
nocenz III. die Sendung, in Preußen das
Evangelium zu verkündigen.

1210 — — Christians erste Wirksamkeit in Preu-

ßen. Wgl. das folg. Schreiben.
1211 — — Cchristian erstattet dem Papste über den günstigen Fort-

gang des Werkes Bericht.
4. Sepibr. Lateran. Innocenz III. beaufnagt den Erzbischof von Gnesen,

unter den bekehrten Preußen so lange des bischöf-
lichen Amtes wahrzunehmen, bis ein eigner Bi-
schof von Preußen ernannt werden könne. Ba-
ez. Innor. III. epp. I. XIII. ep. 128. Acta
Borussica. I. 219. — Urk. 1.

1213 — — Christian berichtet dem Papste neuerdings die erfreu-
lichen Fortschritte des Christenthums unter den
Preußen, und bittet, ihn gegen seine mißgünstigen
Ordensgenossen, die Neophyten Preußens gegen
die Anmaßung der Polenfürsten zu schützen.

10. August. Segni. Innocenz III. schreibt an das Generalcapitel der
Cistercienser, rühmt die Bestrebungen Christians,
tadelt die gegen ihn verbreiteten Verdächtigungen,
empfiehlt ihn und seine Genossen ihrem Vertrauen
und Beistand. Balux. I. c. 1. XV. ep. 147.
Acta B. I. p. 251. — Urk. 2.

13. August. Innocenz III. schreibt an die Fürsten von Polen und
Pommenn, verkictet ihnen, die Freiheit der bekehr-
ten Preußen zu beeinträchtigen. Baluz. 1. c. 1.
XV. ep. 148. Acta Bor. I. 253. Dogiel, cod.
dipl. Polon. IV. u. 1. — Urk. 3.

*) Die Megesten beschränken sich auf den Gegenstand vorstehender Untersuchung und
auf die damit in nähmem Jusammenhang stehenden Berhältnisse.
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Christian, abermals in Rom mit zwei bekehrten
Preußischen Fürsten, von Innocenz III.
zum Bischofe von Preußen erhoben.
C#ronscon Montis sereni (Schulprogr. v. Eck-
stein. 19411—1016.S.102) ud a. 1215: Chri-
stianus primus post beatum Adulbertum
genti Prutenorum episcopus consecratus est.

Innocenz III. bestätigt die von dem Preußischen
Fürsten Warpoda geschehene Schenkung des
Landes Lanzania an Christian, Bischof von
Preußen. Acta Bor. I. 259. Luk. David. II. 22.

Innocenz III. bestätigt die von dem Preußischen
Fürsten Swabuno geschehene Schenkung des
Landes Löbau an denselben. A. B. I. 260.
L. D. II. 23. — Urk. 1.

Innocenz'’ III. Ted.
Honorius’ III. Wahl.
Sigwin, Bischof von Camin, thut kund, daß er das

Kloster Dargun neuerdings mit Mönchen besetzt und
begabt habe. Unter den Zeugen: „Chres##tnus
Prutenorum episcopus.“ Neuer Cod. Pome-
raniae dipl. I. m. 110.

Honorius III. gibt dem B. Christian von Pr. die
Vellmacht, in den angrenzenden Ländern zum
Schuß seiner Neophyten das Kreuz zu predigen.
A. B. I. 262. L. D. II. 24. — Urk. 5.

Honorius III. benachrichtigt den Erzbischof von Gne-
sen, daß er die Pelnischen Fürsten und Kreuzfah-
re, die ins heil. Land ziehen wollten, um der Be-
drängniß ihres eignen Landes willen von dem Ge-
lübde entbinde, und ihnen den Kampf gegen die
(Preußischen) Heiden dafür erlaube, aber es streug
verbiete, das bekehrte Preußenland ohne Einwilli-
gung des dortigen Bischofs zu betreten. Cod. d.
Pruss. I. u. 1.

Herzog Wladislaw von Kalisch schenkt dem B. von
Preußen das Dors Cerowiz mit gewissen Rechten
und Freiheiten. Cod. d. Pr. I. v. 7.

Honorius III. schenkt dem B. Christian
das Land Preußen. Cod. d. Pr. I. 25.
Vgl. unstre Erörterung.

Honorius III. gibt dem B. Christian von Preu-
Ken die Vollmacht, Preußen in Bisthümer zu thei-
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len und die Bischöse zu wählen und zu weihen.
A. B. 1. 264. L. D. II. 24. Geh. Arch. Päpstl.
Copieb. n. 13. — Urk. 6.

Honorius III. fordert die Kreuzfahrer in den K.
provinzen Mainz, Köln, Salzburg und in Polen
und Pommern, sosern sie nicht ins gelobte Land
ziehen können, zur Kreuzfahrt nach Preußen auf.
C. d. Pr. I. 2.

Honorius III. sichert den Geistlichen, welche zur
Verkündigung des Evangeliums nach Preußen
gingen, den unverkürzten Genuß ihrer Einkünfte
zu. C. d. Pr. I. 8.

Honerius III. gibt dem B. Christian die Voll-
macht, denjenigen, welche in Preußen das Evan-
gelium verkünden und die für Preußen bestimmten
Almosen einsammeln, Ablässe zu ertheilen. Geh.
Archiv. Päpstl. Copieb. n. 11.

Honorius III. entbindet die Kreuzfahrer der K.
provinzen Mainz, Köln, Salzburg, Polens und
Pommerns ihres Gelübdes einer Fahrt zum heil.
Land, und mahnt sie, statt dessen nach Preußen
zum Schutz des B. Christian und seiner Neophy-
ten, doch nur nach dessen Einwilligung, zu ziehen.
Cod. d. Pr. I. 3.

Honorius III. fordert die Bischöse und Erzbi-
schöse Deutschlands und Polens auf, das Volk zur
Unterstützung Christians von Pr. durch Geldbei-
täge zu ermuntern. Cod. d. Pr. I. 9.

Honorius III. ertheilt dem B. Christian von Pr.
die Vollmacht, jeden Kreuzfahrer, der ohne seine
Einwilligung den Preußischen Boden betrete, oder
sich daselbst Handlungen, die auf eigenmächtige
Eroberung und Herrschaft abzielen, anmaße, ohne
Weiteres mit dem Banne zu bestrasen. A. B. I.
265. N. Cod. Pom. dipl. I. u. 116.— Urk. 7.

Honorius III. fordert alle Gläubigen auf, den
B. Christian zur Gründung von Schulen für
Preußische Knaben durch Geldbeiträge zu unter-
stützen. Cod. d. Pr. I. 4.

Honorius III. fordert alle Gläubigen auf, den
B. Christian von Preußen, der die zum Tode be-
stimmten Kinder weibl. Geschlechts den heidnischen
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Preußen ablaufen und erziehen will, durch Geld-
beiträge zu unterstützen. Cod. d. Pr. I. 5.

Hon orius III. mahnt die Gläubigen, den B.
Christian zur Gründung von Pr. Knabenschulen
und zur Loskaufung der Mädchen mit Geldsteuern
zu unterstüten. C. d. Pr. I. 12.

Honorius III. ermächtigt den B. Christian, den
Verkauf von Eisen. Waffen und Salz an die heidn.
Preußen unter Strase des Bannes zu verbicten.
Cod. d. Pr. I. 10.

Honorius III. verbietet denen, die eine Kreuzsahrt
nach Pr. zum Schut des B. Christian unterneh.
men, aufs Strengste, sich dort eine Herrschaft zu
gründen, oder auch nur das Gebiet ohne den Wil-
len des B. von Preußen zu betreten und etwas
Eigenmächtiges darin vorzunehmen; Jeden, der
dem zuwiderhandle, könne der Bischof mit dem
Banne bestrafen. C. d. Pr. I. 6. — Urk. 8 a.

Honorius III. verleiht dem Bischof Christian von
Preußen das Privilegium, daß Niemand von den-
jenigen seiner Besitzungen, welche etwa in einem
fremden Sprengel lägen, den Zebuten fordern
dürse. C. d. Pr. I. 11.

Honorius III. bestätigt dem B. Christian von
Preußen die ihm von Herzog Wladislaw von Ka-
lisch gemachte Schenkung des Dorfes Cecowiz.
C. d. Pr. I. 7.

Honorlus III. entbindet den Exrzbischof von Gne-
sen seines Legatenamtes (1211½ in Preußen.
C. d. Pr. I. 13.

Honorius III. beauftragt den Bischof Christian
von Preußen, in seinem Namen den Rücktritt des
altersschwachen Bischofs von Camin und die Wahl
seines Nachfolgers anzuerdnen. Geh. Archiv,
Päpftl. Cepieb. n. 18. N. Cod. Pom. dipl. I.
124. — Urk. 8 b.

HonoriuslIl. gibt dem B. Christian von Preußen
die Vollmacht, zu der Heirath des Fürsten Otto
von Lüneburg und der Tochter des Markgrasen
Albrecht von Brandenburg die nöthige Dispens
zu ertheilen. C. d. Pr. I. 14.

Viterbo. Honorius III. ermuntert die Neophyten Christians
zur Standhastigkeit, bedauert, wegen der Gefahr



191

1220 8. Mai. Viterbo. des h. Landes einstweilen nicht alle Bitten des
Bischofs in Bezug auf Preußen ersüllen zu kön-
nen, verspricht aber, nach schneller Beendigung der
Kreuzfahrt im Morgenland die ganze Chri-
stenheit für Preußen aufzubieten und
die Preußen von jeder Fremdhemschaft frei zu hal-
ten. Geh. Archiv, Päpstl. Copieb. u. 19. Ray-
nald. n. 40. — Urk. 9.

16. August. — B. Christian in Deutschland (Halberstadt).
Chron. M. Seren. 1. c. p. 126. Ecclesia
maior Halverstadensis consecratur sequenti
die assumptionis dei genitricis a Fr. —,
S. —, C. — — et Cärin##ano Prucice

Episcopia —.

1222 7. April. Lateran. Honorius III. bestätigt dem B. Christian von Pr.
ein vom Markgrasfen Albrecht von Brandenburg
ihm zugewiesenes jährliches Einkommen von 20
Mark nebst mehreren Freiheiten und Vorrechten.
C. d. Pr. I. 15.

5. August. Lowicz. Vertrag zwischen Christian, B. v. Pr., und
Konrad, Herzog von Masovien, wonach
Konrad die Burg Kulm und fast alle anderen
Burgen im Kulmerland sammt den dazu gehörigen
Dörsern und Ländereien dem B. Christian mit der
Landeshobeit übergibt, ebenso der Bischofvon
Plock zu Gunsten Chr.s auf seine Güter und
geistlichen wie weltlichen Rechte im Kulmerland
Verzicht thut, — dagegen der BischofChri-
stian seine Einwilligung dazu gibt, daß der Her-
zog Heinrich von Schlesien mit den Schl. Kreuz-
fahrern den Versuch macht, sich in dem noch un-
verschenkten Theile des Kulmischen dauernd sestzu-
setzen, und zu diesem Behufe die Befestigungen
Kulms wieder aufzubauen und einstweilen zu be-
setzen, doch unter der Bedingung, daß daselbst für
den B. Christian eine Curie und ein Kioster
gebaut wird. Unter den Zeugen find: Herzog
Leßek von Polen, Heinrich von Schlesien, der Erz-
bischof Vincenz von Gnesen, die Bischöfe Jvo von
Krakau, Paul von Posen, Laurentius von Bres-
lau, Laurentius v. Lebus, Michael v. Leßlau.
Leibnits, cod. iur. gent. dipl. p. 6—8. Leng-
nich, Pol. Bibl. St. IV. Dogiel. IV. u. 2.
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A. B. I. 62. 263—270. Dreger. cod. dipl.
Pomeran. u. 5%. — Urk. 10. «

Honorius III. bestätigt dem B. Christian von
Preußen die vom Herzog Konrad und dem Bischof
von Plock empfangne Schenkung. A. B. I. 270.
Dogiel IV. u. 3. Geh. Archiv, Päpstl. Copieb.
n. 20.

Crucco und sein Sohn Thomas schenken mit Herzog
Konrads Einwilligung dem B. Christian das Dorf
Cossebude. A. B. I. 277.

Die Sachwalter der Kinder eines gewissen Christian
verkaufen das Dorf Radzin (Rheden) an B. Chri-
stian. A. B. 1. 276.

Herzog Leßek von Polen schenkt dem B. Christian
das Landgut Malymnow. A. B. 273.

Honecrius III. bestätigt dem B. Christian auf dessen
Bitte sämmtliche vom Herzog Konrad em-
pfangenen Schenkungen. A. B. 1I. 272.

Christin ven Chresna schenkt seine Besitzungen Tar-
chomino und Gradcowo dem B. Christian und
sei en Nachsolgern, sosern er ohne Erben oder
seine Erben ausstürben. Luk. Dav. II. 27.

Kourad, Herzog von Masovien, schenkt dem B. Chri-
stian die Dörfer Scavno, Rmio und Tuschino.
A. B. 1. 275.

HonoriusIII.erklärt, auf BittendesDeutschen
Ordens, das diesem von dem Ungarischen König
wiedergegebene Land Burza zum Eigenthum des
Römischen Stuhles und ertheilt dem Orden dar-
über die Belehnung, mit dem aucsdrücklichen
Privilegium, daß jenes Ordensland keiner bischöf-
lichen Jurisdiction unterworfen sein solle. Ray-
nald. ad h. a. u. 36.

Honorius III. verkündigt den Bischösen Livlande,
Preußens und des ganzen nordöstl. Europa's die
bevorstehende Ankunft des Legaten Wilbelm
von Modena. Raynald. v. 38.

Honorius III. an die Bischöfe von Rimini und
Brixen über die Absendung Wilh.s v. M. in
den Rorden und dessen bieher mit ihnen gemein-
schaftliches Wirken gegen die Ketzer in Lombar-
dien. Geh. Archiv, Päpstl. Copieb. u. 27. Ray-
nald. u. 47.
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1226 — März. Ri Kaiser Frierrich II. verleiht und bestätigt dem Deut-
schen Orden das ihm von Konrad, dem Herzoge
Masoviens, angebotene Kulmerland und außer-
dem auch ganz Preußen mit landesherrlichen Rech-
ten. Dreger 65. Dogiel IV. n. 4. Lünig,
Spicil. eccl. contin. I. 5. Hennes, Urkun-
denbuch z. Gesch. d. D. O. u. 70.— Urk. 11.

1228 23. April. Bresno. Konrad, Herzog von Masovien, schenkt dem Deut-
schen Orden das ganze Kulmerland und das (Cu-
javische) Dorf Orlow. Dreger. u. 71. Dogiel
IV. u. 5. A. B. I. 394. Hennes u. 73.— Urk. 12.

3. Mai. Mogilno. Ctristian, B. v. Pr., verzichtet, unter Protest
gegen die rechtswidrige Allgemein-
heit der Schen kung Konrads, zu Gunsten
des Deutschen Ordens, in Gegenwart der
drei Abgesandten des Hochmeisters,
auf den bischöflichen Zehnten in dem noch übrigen
Theile des Kulmerlandes. Dreger. u. 70. Dogiel.
IV. u. ö. A.B.l.395.Hennes.u.74. — Urk. 13.

— — Elnsall der heidnischen Preußen ins Bisthum Plock
und Masovien. C. d. Pr. 1. 19.

Christian, B. von Pr., stiftet mit Einwilligung sei-
nes Domkapitels den Orden des Ritterdienstes
Christi, mit der Verpflichtung, ihm Preußen zu
crobern. Vgl. C. d. Pr. 1I. 20. A. B. I. 411.

Konrad, Herzog von Masovien, schenkt dem von
—Juni. — 7 Ccristian gestifteten Ritterorden die Burg und das

Gebiet Dobrin, zwischen der Weichsel, den bei-
den Flüssen Cameniz und Chalmeniz und den
Grenzen Preußens, unter der Verpflichtung, daß
sie Masovien gegen die Preußen beschügen sollen.
Vgl. C. d. Pr. I. 19.

2. Juli. Bei Plock am Gunther, Bischof von Plock, und sein Kapitel schen-
Weichselufer. ken dem Ritterorden, nachdem der Herzog bereits

Burg und Land Dobrin abgemeten, auch alle bi-
schöflichen Güter daselbst mit mehreren Rechten
und Freiheiten. C. d. Pr. I. 19.

4. Juli. Herzog Konrad und Günther von Plock, und die
Domherren von Leßlau fassen ihre Schenkungen
an den Ritterorden für Preußen in eine Urkunde
zusammen. Leztere schenken alle ibre Gerechtsame
im Dorse Wissin, Konrad noch das Dorf Sedlee.
A. B. I. 390.

Watterich, Ordensstaat. 13
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Greger IX. bestätigt die von dem B. Christian von
Pr. geschehene Stiftung des Ritterordens zur
Eroberung Preußens. C. d. Pr. I. 20. — Urk. 14.

Gregor IX. bestätigt die dreifache Schenkung Kon-
rads, Günthers und der von Leßlau an den Preu-
Uischen Ritterorden. C. d. Pr. I. 21.

Swantopolk, Herzog von Pommern (Pemerellen)
sagt dem Preußischen Ritterorden alle Freiheit in
seinem Gebiete zu. N. Cod. Pom. d. I. u. 157.

Ankunft der ersten kleinern Deutschordensritterschaar
(Konrad von Landsberg 2) an der Weichsel.

Verhandlungenmit B. Christian, Uneinig-
keit. Vgl. A. B. I. 406.

Konrad von Masovien und Cuzavien nähert sich den
Deutschordensrittern, schenkt ihnen (da die Schen-
kung von 1228 durch Chr. annullirt war) noch-
mals das Cujavische Dorf Orlow. C. d. Pr. 1.22.

Lehensvertragdes B. Christian mit dem
Dentschen Orden. Der Ordenempfängt
vom B. das Kulmische Land, mit Aus-
nahme einer gewissen Anzahl von Plätzen und
Ländereien, die der Bischof sich vorbehält, zu Le-
hen, übernimmt aber dafür die Ver-
pflichtung, den Bischof zu schützen und dem-
selben Preußen zuerobern. Ausfertigung
für den Bischof: A. B. I. 406. Dogiel. IV. 9P.
Aussertigung für den Orden: Dreger. 81. Do-
giel IV. 8. Duellius p. 13—14. A. B. I. 72.
— Urkk. 15 und 16.

Herzog Konrad schenkt dem Deutschen Orden die Burg
Nessau mit näher bezeichnetem Gebiet und Rech-
ten. A. B. I. 104. Dogiel. IV. u. 13.

18. Januar. Perugia. Gregor IX., nachdem er von dem Hochmeister Her-
mann von Salza vemommen, daß Konrad von
Masovien dem Deutschen Orden das ganze
Kulmerland und Preußen geschenkt
habe (), genehmigt diese Schenkung und for-
dert die Ordensbrüder in Deutschland und Preu-
ßen auf, muthig gegen die Preußen auszuziehen
und sie zu unterwersen. Cod. d. Pr. 1. 23.
A. B. I. 418. — Urk. 17.

Auszug desersten Deutschordensheeres
(aus Jralien durch Deutschland) nach Preußen.
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Konrad von Masovien schließt mit dem
Deutschen Orden einen geheimen Ver-
trag. gemäß dem er diesem das ganze Kulmer-
land (zwischen Weichsel, Drewenz und Ossa)
schenkt und ihn gegen Jedermann in dessen Besitz
zu erhalten verspricht, der Orden dagegen sich ver-
pflichtet, ihm gegen ihrer beider und Christi
Feinde (!) beizustehen. A. B. 1. 102. Dreger.
n. 79. Dogiel. IV. 12. — Urk. 18.

Günther von Plock und sein Domkanpitel rritt dem
Deutschen Orden, nachdem Herzog Konrad dem-
selben das ganze Land zw. W., Dr. und O. ge-
schenkt, auch seinerseits alles Gut und geistl. wie
weltl. Recht ab, das ihm darin zustand (), ver-
zichtet auch auf die bischöfliche Jurisdiction da-
selbst und behält sich nur die Spendung der Sa-
kramente und Weihen vor, die allein der Bischof
leisten kann. Dreger. u. 78. Dogiel. IV. n. 11.
A. B. III. 263. Cod. d. Pr. I. 105.— Urk. 19.

Ankunft des ersten Ordensheeres unter
Hermann Balkin Masovien.

Konrad von Masovien schenktdemDeut-
schen Orden das ganze Kulmerland
und Preußen mit landesherrlichen
Rechten. A. B. I. 66—72. Dogiel. IV. 10.
Dreger. 90. Duellius p. 12. Leibn. prod. ad
cod. iur. gent. T. I. Baczko. I. 237. Hen-
nes. u. 82. — Urk. 20.

Gregor IX. bestätigt dem Ritterorden für
Preußen die Besitzungen und Rechte, welche
Christian, B. v. P., und Konrad von Masovien
demselben geschenkt baben. A. B. I. 414. Dre-
ger. S1. Dogiel. IV. 14.

Gregor IX. bestätigt dem Deutschen Orden, auf
die Bitte des Herzogs Konrad, die von
diesem zu Cruswiz gemachte Schenkung des Kul-
merlandes und Preußens. A. B. I. 115.
Dogiel IV. 15. Dreger. 85. — Urk. 21.

Greger IX. ermahnt die Christgläubigen der Erz-
diöcesen Magdeburg und Vremen, und in Pom-
mern, Polen, Mähren, im Sorbenland, Holstein,
Gothland, sich zur Kreuzfahrt gegen die heidni-
schen Preußen zu rüsten, welche die dortigen Chri-

13°
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17. Septbr.

1231 vor dem Rubenichit
19. März. in Cujavien.

(März) —

9. Juli. Rieti.

18. Juli.
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sten vertilgen wollen, und denen der Herzog von
Masovien und der von diesem zu Hülfe gerufene
Deutsche Orden nicht im Stande sind zu wider-
stehen. Rayneld. u. 23.

Gregor IX. fordert die Predigerbrüder in den ge-
nannten Ländern auf, das Kreuz gegen die Preu-
Hen zu predigen. C. d. Pr. I. 24.

Streit zwischen dem Deutschen Orden
und dem B. Christian von Preußen
über den Leßlauer Lehensvertrag.

[Christian, B. v. Pr., erweitert den nach
dem Leßlauer Vertrag dem Deutschen
Orden von ihm zugesicherten Besictz
(Kulmerland) dahin, daßerauchein Drit-
tel von dem zu erobernden Preußen
und gewisse Privilegien, im Kulmischen
sowohl als in dem Ordensantheil von Preußen,
hinzufügt. A. Ueber das Kulmerland:
A. B. I. 410. Dogiel. IV. 16. Dreger. 83.
B. Ueber Preußen: C. d. Pr. I. 25.—
Urkr. 22. a u. b.

Hermann Balk setzt mit dem Deutschor-
densheer (unmittelbar nach der erweiterten Ver-
leihung durch Christian) über die Weichsel, tritt
das vom Bischof zu Lehen empfangne
Kulmetlandan, baut Thorn auf, die erste
Ordensburg in Preußen, und beginnt den
Kampf gegen die Pomesanier. Dus-
burg. III. 1.

Gregor IX. ermuntert die jüngst zum christlichen
Glauben bekebrten Pomesanier und Passa-
lucenser, treu zu sein und die zu ihnen ge-
sandten Predigerbrüder mit Vertrauen aufzuneh-
men. Raynald. u. 42. N. Cod. Pom. dipl. I.
#u. 185. — Urk. 23.

Gregor IX. ermuntert den Königvon Rußland,
üder dessen Geneigtheit zur Vereini-
gung mit Rom B. Christian berichtet,
auf diesem Entschlusse zu beharren. Geh. Archiv,
Päpstl. Copiebuch n. 31. Raynald. 43.

Gregor IX. ermähnt den Predigerorden in Pom-
mern und Gothland, gegen die Preußen das Kreuz
zu predigen. C. d. Pr. I. 26.
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(Heröst) —

1232 23. Januar. Nieti.

3. Februar.

6. Oltober. Anagni.

7. Olteber.
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Christian, Bischof von Preußen, (unter
den Pomesaniern) von einer Schaar Sam-
länder überfallen und gefangen nach
Samland geführt.

Absall der Pomesanier und großer
Kriegs= und Verheerungszug der
Preußen durchs Kulmische, Pommern, Cuja-
vien und Masovien. Vgl. die folg. Urk.

Gregor IX., von den Bischöfen von Plock
und Leßlau (Masovien und Cujavien) über
die surchtbare Noth ihrer Länder durch den großen
Heereszug der Preußen benachrichtigt, sordert das
Böhmische Kreuzheer, das ins heil. Land zieben
wollte, unter Dispens von ihrem Gelübde, auf,
gegen die heidnischen Preußen zu kämpfen. Ray-
nald. u. 6. 7.

Greger IX. erlaubt den im Magdeburgischen ras
Kreuz predigenden Dominikanern, von gewissen
Verbrechen zu absolviren, wenn diel Schuldigen
nur das Kreuz nähmen gegen die Preußen. C. d.
Pr. I. 27.

Die Deutschordensritter besetzen die
dem B. Christian gehörige Stadt und
Burz Kuln und dessen sämmtliches
Besithum underklärensichalsHerren
de# Landes. Dusb. III. 8. A. B. I. 430.

Allmähliches Eintreffen größerer Schaaren von
Kreuzsahrern. Dusb. III. 9.

Greger IX. trägt dem Predigerbruder Magister
Jordanauf, den Eiser der das Kreuz gegen die
Preußen verkündigenden Predigerbrüder anzufa-
chen. C. d. Pr. I. 30.

Gregor IX. befiehlt den Predigerbrüdern in Preußen,
sie sollen die Kreuzfahrer zur Unterstützung der
Ordensritter beim Aufbau der Burgen ermuntern.
C. d. Pr. I. 31.

Gregor IX. ermahnt die Predigerbrüder in Preußen,
sich den abtrünnigen Preußen gegenüber,
welche den B. Christian hinterlistig
gefangen, vorzubenehmen und die Kreuzfabrer
zum unerschrockenen Kampf gegen die Halsstarri-
gen zu ermuntern. C. d. Pr. I. 32. — Urk. 27.

Gregor IX. ermuntert das Heer der Kreuzfahrer in
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28. Dechr. Thorn.
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1231 — —

3. August. Rieti.

9. Septbr. Spoleto.
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Preußen zum muthigen Kampf, zur Einigkeit und
zur Folgsamkeit gegen die Ordensritter. Cod. d.
Pr. I. 33.

DieStädte Marienwerder und Rheden (Rad-
zin) gegründet. Dusb. III. 9. 10.

Der Deutsche Orden bestimmt in dem Pr-
vileqgium Culmense als Landesherr die
bürgerlichen und kirchlichen Verhältnisse
Kulms, als der Hauptstadt, Thorns und des
ganzen Landes. Lukas David III. 137.
Dogiel. IV. 21.Harftk#noch ed. Dusb. p. 453.
Hennes. u. 87.

Gregor IX. entbindet den Bischof von Semgallen,
der bisher Apostolischer Legat in Livland
war, dieses Amtes, weil Wilhelm von Me-
dena als Legat in jene Länder kommen wird.
Geh. Archiv, Päpstl. Copieb. n. 39. Rayn. u. 45.

Gregor IX. gibt dem Legaten für Livland
und Preußen (Legato Prussie) Wilhelm
von Modena die Vollmacht, in Livland (in
Revala Vironiae) Bisthümer zu vereinigen, zu
versetzen 2c. Geh. A. Ppstl. Copicb. u. 38.

Gregor IX. verkündet den Christgläubigen in Liv-
land, Preußen, Gothland, Wirland, Esthland,
Semgallen, Kurland 2c., daß Wilhelm von
Modena als Avostolischer Legat mit unum-
schränkter Vollmacht zu ihnen kommen werde.
Roynald. 45.

Schlacht an der Sirgune. Sieg des christlichen
Heeres, Siegesbericht an den Papst und
Bitte des D. Ordens um Belehnungmit
Preußen.

Gregor IX. ergreift, auf den Bericht des Deut-
schen Ordens ven dem Siege über die Preußen
und auf dessen Bitte, von dem Lande Preu-
ßen feierlich Besitz und ertheilt dem Orden
darüber die Belehnung, indem er sich die Einrich-
tung der Kirche und die Bestimmung ihres Ver-
hälmisses zum Orden vorbehält und dem Orden
einen jährlichen Zins zur Anerkennung der Lehens-
hoheit des Apostolischen Stuhles auferlegt. Cod.
d. Pr. I. 35. — Urk. 25.

Gregor IX. ermächtigt die Bischöfe von Cujavien
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1234 9. Septbr. Spoleto. und Masovien, jeden Angriff auf das Eigenthums.
kecht des heil. Stuhles und des Ordens an Preu-
Hen, nöthigenfalls mit dem Banne, zu strafen.
C. d. Pr. I. 39.

Gregor IX. ermahnt das Heer der Kreuzfahrer in
Preußen zum Gehorsam gegen den Orden und
zur Eintracht. C. d. Pr. I. 38.

Geegor IX. ermahnt die Neubekehrten in Preußen
treu zu bleiben und dem Orden zu folgen. C. d.
Pr. I. 40.

Gregor IX. gibt seinem Legaten Wilhelm von Mo-
dena die gemessenste Instruction, den Deutschen
Orden auf jede Weise zu fördern und gegen jeden
Widersacher mit aller Macht zu schützen. C. d.
Pr. I. 12. — Urk. 26.

Gregor IX. gibt den Erzbischöfen und Bischöfen,
in deren Diöcesen das Kreuz gegen die Preußen
gepredigt wird, den Auftrag, für die Beforde-
rung aller Vermächtnisse, die zur Kriegführung
gegen die Preußen bestimmt seien, an den Or-
den Sorge zu tragen. C. d. Pr. I. 37.

10. Septbr. Gregor IX. ermuntert den Herzog Konrad von
Masovien, den Orden in dem Besiz des Kulmi-
schen sowohl, das von ihm, als Preußens, das
von dem Römischen Stuhl demselben geschenkt sei,
gegen Jedermann zu vertheidigen. C. d. Pr. I.
36. Dogiel. IV. n. 17. A. B. I. 116.

1235 19. April. Perugia. Gregor IX. bestätigt die (durch Günther von
Plock vorgenommene) Einverleibung des
Dobriner Ordens mit dem Deutschen. C. d.
Pr. I. 43.

19. Oktbr. (in Preu-Wilhelm von Modena, Pöhstlicher Legat, ver-
ßen.) mittelt zwischen Herzog Konrad und dem Deut-

schen Orden über das Besitzthum des (ehemaligen)
Ordens von Dobrin. C. d. Pr. I. 45.

1236 12. Januar. Viterbo. Gregor IX. bestätigt den Vergleich zwischen dem
Deutschen Orden und dem Herzog Konrad über
Burg und Land Dobrin. Dogiel. IV. u. 18.

vor dem Gregor IX. nägt den in Preußen thätigen Pre-
19. März. digerbrüdern auf, Alle, welche im Kampf gegen

die Preußen eifrig sind, zu unterstüten, welche
ihn aber stören, mit dem Bann zu bestrafen. C.
d. Pr. I. 44.
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1236 30. Mai. Interamna. Gregor IX. bevellmächtigt den (noch in Livland
befindl.) Legaten Wilhelm von Modena,
das croberte Preußische Gebiet in 3 Diöcesfen ein-
zutheilen und die Bischöse — doch nur aus dem
Predigerorden — zu wählen und zu weihen.
C. d. Pr. I. 47.

1237 — — Elbing gegruündet.

8. März. Ohambin. Komad, Herzog von Masovien, schenkt dem Meister
B. und den Brüdern des ehemals in Dobrin be-
stehenden Ordens das Schloß Drochicin am Bug,
mit der Verpflichtung, Masovien gegen die Russen
und Preußen zu vertheidigen. N. Cod. Pom. d.
I. S. 556.

14. Mai. Viterbo. Gregor IX. genehmigt die Vereinigung der Schwert-
brüder in Livland mit dem Deutschen Orden.
Dogiel. V. u. 19. Raynald. n. 64. Gruber,
Origin. I.iv. Silva docum. p. 270. Arndt,
Livl. Chronik. II. 39.

1238 (Frühjahr.) — Anfang der FeindseligkeitenzwischenHer-
zog Swantopolk (den Preußen) und
dem D. O.

11. Schwez. Swantepolk, Herzog von Pommem, macht sich
dem Deutschen Orden gegenüber verbindlich, den-
selben und dessen Leute nicht zu verletzen, Grenz-
streitigkeiten auf gütlichem Wege entscheiden zu
lassen, ohne den Orden keinen Waffenstillstand
oder Frieden mit den Heiden in Samland,
Ermland und Nataugen zu schließen, end-
lich, im Falle er Beschwerden, die wegen
Verlepung dieser Versprechen erhoben würden,
nicht binnen Jahr und Tag gerecht werde,
sich so lange der Excommunication zu unterwerfen,
bis er Genugthuung gegeben habe. N. Cod.
Pom. d. n. 259.

1239 —Febr. Danzig. Wilhelm v. Modena, Ap. Legat, fordert die
Christen der Insel Gothland aus, zum Wiederauf-
bau des Klosters Oliva Geldbeiträge zu senden.
N. C. Pom. d. I. 269. Lede bur, N. Preuß.
Acchiv. II. S. 203.

(Sommer) — WilhelmvonModena,Ap.Legat,spricht
über Herzog Swantopolk den Bann aus wegen
seiner fortgesetzten Feindseligkeit gegen den Deut-
schen Orden (und in Ausübung des im vorigen
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Thom.
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Balga.
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Jahre von jenem selbst eingeräumten Rechtes).
Vgl. Haovius, ann. ecel. XIII. 1246. n. 18.
und Epist. Innoc. ad Swantop. d. Pom. i
N. Cod. Pom. d. I. 341.

Balga erobert.
Wilhelm von Modena, Ap. Legat, bezeugt,

daß er mit dem Landmeister Heinrich von Wida
zu dreien Terminen sich eingestellt habe, um den
Beweis des Herzogs Konrad, daß Löbau dem-
selben zugehöre, zu vermehmen, daß aber das dritte
Mal Konrad gar nicht erschienen sei. Cod. d.
Pr. I. 51.

Bischof Christian von Preußen wieder
frei. Weigerung des Ordens, die mit ihm ge-
schlossenen Verträge anzuerkennen und das Ge-
raubte herauszugeben. Der Legat stimmt
dem Orden bei. Christians Klage-
schrift an Gregor IX.5

Gregor IX. benachrichtigt den Legaten W. v. M.
in Preußen, daß er die Verwendung der Ablaß-
gelder zur Bezahlung der Auslösungssumme für
den Bischof gestane. C. d. Pr. I. 52.

Gregor IX. trägt dem Bischof von Meißen auf.
den Deutschen Orden wegen der an dem
Bischof Christian begangenen Frevel
in Untersuchung und vor Gericht zu
zieben. Geh. Archiv, Päpst. Copieb. u. 53.
A. B. I. 430. Baczko I. 255. Raynald. u. 35.
Urk. 27.

Michael. B. v. Leßlau, und Sambor, Herz. v. Pom-
mern, vergleichen sich unter Mitwirkung Wil-
helmsvon M. und des Landmeisters Poppo
in Betreff des Zehnten im Gebiete Sambors.
Rayszzewski et Muczkowski, Cod. dipl.
Pol. Tom. II. p. 1. u. 29. N. Cod. Pom.
dipl. I. u. 290.

Gregor's IX. Tod.
Wahl Cölestin's IV.
Tod Cölestin's IV., anderthalbjährige Sedisvacanz.
Wilh. v. M. ertheilt dem Deutschen Orden das

Paueonat über die Hospitäler zu Thorn und El-
bing und in ganz Preußen. Cod. d. Pr. I. 53.

Wilh. v. Mod. gibt dem Deutschen Orden in Livland
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1243 25. Juni. Anagni.

—Juli.

4. Juli. Anagni.
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die Erlaubniß, an der Semgaller Aa und am
Flusse Windau Burgen zu bauen. Geh. Arch.
Schiebl. XI.I. n. 13. (Voigt. Gesch. Pr.'“.
II. 428.

Verhandlungen B. Christians mit dem
Orden über die politische und kirchl.
Organisation Preußens.

Wilhelm von Modena fällt, als Schieds-
richter und Legat in Preußen, in Bezug auf den
Streit zwischen dem B. Christian und dem Deut-
schen Orden in Preußen, den Spruch: Der
Orden erhält zwei, der Bischof ein
Drittel des Landes; in dem Ordens-
gebiet hat der Bischof keine Jurisdic-
tion. C. d. Pr. I. 41. — Urk. 28.

Wilhelms v. M. Abreise nach Italien.
Hestiger Kampf des Herzogs Swantopolk und der

gegen den Orden empörten Reophyten Preußens
mit dem Orden. Dusb. III. 31.

Wabl Innocenz' IV. Beginn der Verhandlun-
gen mit Friedrich II.

Wilhelm von Modena, beim Papste, neuer-
dings zum Legaten für Preußen er-
nannt und zur Festsetzung der Organisa-
tion Preußens bevollmächtigt. ##el.
die Worte der folgd. Urk. Wilh.'#: Sanctissi-
mus Pater Domim##s Innocenftss Papa
quartus inter alia, quae ad legationis ossieium
pertinent, Ccommisi noht#s in ests Praesent#
comets#ufo, ut limitare possemus diceceses
infra terminos nostrae legationis et episco-
pos instituere in eisdem. Cuius atuctoritate
— s##c limitavimus etc.

Wilhelm v. Modena, Legat Innocen IV. für
Preußen, bestimmt die Theilung Preußens in
4 Diöcesen und das politische und kirchliche Ver-
hältniß der Bisthümer zu dem Orden. Geh. Ar-
chiv, Sch. XLVIII. u. 1. (Gebser u. Hagen,
Dom zu Königsb. S. 19.). Raynald. nu. 33.
A. B. II. 611. Dreger. u. 158. Hartknoch ad
Dusb. pg. 477. (Das Manuseript, aus dem
Harkkn. s. Urkunde entnommen, ist im Frauen-
burger Kapitelsarchiv.) — Urk. 29.
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8. Oktober.

15. Nopbr.

(Ende)

31. März.

— April.

28. Mai.
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Anagni. Innocenz IV. gibt seinem Legaten für Preußen,

Anagni.

Rom.

Rom.

Wilbelm v. M., die Vollmacht, in Preußen selbst
die Theilung der Diöcesen und des Landes vor-
zunehmen und Bischöse zu wählen und einzusetzen.
C. d. Pr. I. 56. Gebser, a. a. O. S. 20.
Raynald. u. 33. Hartknoch a. a. O. pg. 480.

Innocenz IV. macht dem B. Christian von Preußen
bekannt, daß die Theilung Preußens in Diöcesen
und der Landesantheil, sowie die sonstigen Rechte
der Bischöfe bestimmt seien und fortan dessen bis-
herige Stellung zu ganz Preußen aushöre; er
habe sich daher eine der 4 Diöcesen zu wählen
und damit zu begnügen. Raynald. u. 32. 33.
Hennes n. 111. Hartkn. pg. 480. — Urk. 30.

Wilhelm von Modena als pöhstlicher Ge-
sandter beim Kaiser.

Innocenz IV. über Christian, B. v. Preußen, an
den Dominikanerprior zu Magdeburg. Dieser
möge den Bischof ermahnen, sich der Eingriffe in
die Rechte des Ordens zu enthalten, das fromme
Streben der Ritter nicht zu bindern und sich be-
scheidener zu benehmen. C. d. Pr. I. 57.

Innocenz IV. ertheilt dem Hochmeister des Deut-
schen Ordens, Gerhard von Malberg (mit den
Worten der Bulle vom 3. Aug. 1234), neuer-
dings über Preußen die Investitur. Acta B. I.
423. Dogiel. IV. 21. Dreger. 160.

Innocenz IV. übersendet dem Hochmeister Ger-
hard von Malberg die Theilungsurkunde
Preußens mit der päpstlichen Bestäti-
Sung. Raynald. 33. Acta B. II. 611.
Hartkn. pg. 476.

Innocenz IV. hält in Rom seinen Einzug. Ver-
handlungen mit dem Kaiser.

Friede zwischen Swantopolk von Pommern und dem
Deutschen Orden. Voigt 1I. 154. C)

Neuer Ausbruch des Krieges mit Swantopolk.
Unterwerfung Friedrichs II. unter das Gebot der

Kirche.
Neue Feindseligkeit Friedrichs. Ep. Innoc. ad

lantgr. Thuring. Pertz, NMon. G. IV. 346.
Vorbereitungen Inn.'s zur Flucht.

Innocenz IV. emennt, zur Unterstützung in der



1244 26. Mai.

1245

26. Juni.

6. Juli.

15. Juli.

21. Juli.

— Oktober.

27. Decbr.

— Dechr.

— Januar.

16. Januar.

1. Februar.

Rom.

Genua.

Lyon.

204

eimsten Lage, zehn neue Kardinäle; dar-
unter Wilhelm von Modena, von nun an von
Sabina.

Innccenz IV. stieht mit allen Kardinälen über
Genuanach Lyon.

Ankunft J.'s und der Kardinäle in Genua. Dort
müssen sie 3 Monate bleiben, wegen der Er-
krankung des Papstes.

Ankunft der Gesandten des von Herz. Swant. und
den Neophyten Pr.'s hartbedrängten Ordens mit
der Bitte um Absendungdes Legaten nach Preußen.

Innccenz IV. versrricht, so bald die Verhält-
nisse des heil. Stuhles es erlauben,
den Legaten Wilhelm von Sabina zu den Ostsee=
bölkern zu senden. A. B. II. 615.

Innocenz IV. verspricht den Bewohnern des Kulmer-
landes und den Deutschen in Preußen Dasselbe.
A. B. II. 619.

Innocenz IV. reist mit den Kardinälen nach Lon
ab. Ankunft am 2. December.

Innocenz IV. verkündet mündlich für nächsten Juni
dasallgemeine Concil.

Innocenz IV. sendet den Dominikus von Aragonien
als Verkündiger des Evangeliums nach Preußen.
Raynald. 52.

Oeffentliches Ausschreiben des Concils durch den
Papst, Zurückberufung derauswärts beschäftigten
Kardinäle. Rayn. 1. 2.

Neue Klage des Deutschen Ordens über B. Chri-
stian und Swantopolk in Lyon.

Innocenz 1V. fordert den Bischof Christian
von Preußen auf,entweder eines der Bis-
thümer zu wählen oder auf serneren Gebrauch sei-
ner Jurisdiction zu verzichten. C. d. Pr. I. 62.

Innocenz IV., den Bitten Wilhelms von
Sabina, nach Preußen als Legat ge-
hen zu dürfen, zuwillfahrennicht ver-
mögend, sendet den Kaplan Wilhelms, den
Predigerbruder Heinrich als Legaten
nach Preußen, mit der Vollmacht, den Orden zu
schützen, Swantopolk und die Neophyten, wenn
sie Genugthuung geleistet hätten, vom Banne zu
absolviren und den Frieden herzustellen. Geh.



1245 1. Februar. Loyon.

1. Februar.

1. Februar.

1. Februar.

1. Februar.

— GSeptbr.

— Odktbr.

11. Oktbr.

14. Oktbr.
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Archiv, Päpstl. Copieb. u. 58. Poigt III. 596.
Raynald. 91.

Innocenz IV. ermahnt den Herzog Swanto-
polk, von dem Bund mit den Preußen und von
der Beseindung des Deutschen Ordens abzustehen.
Raynald. 85. 86. Turgenew, Histor. Rus-
eiae Monum. tom. 2. 347. N. Cod. Pom.
dipl. I. u. 341.

Innocenz IV. befiehlt dem Erzb. von Gnesen
und seinen Suffraganen, den Herzog Sw. von
der Befeindung des Ordens abzumahnen, wenn
er dem nicht Folge leiste, den Bannspruch über
ihn zu erneuer und dann gegen ihn die Hülfe
des weltlichen Armes anzurusen. Raynald. 88.
Turgenew a. a. O. 2. 347. Luk. Dav. III. 9.
N. Cod. Pom. dipl. I. u. 312.

Innocenz IV. fordert die Herzoge von Polen
auf, dem Deutschen Orden gegen seine Feinde
nachrrücklich beizustehen. N. Cod. Pom. d.
I. 243.

Innocenz IV. sordert den Deutschen Orden
in Preußen aus, sich und die Kirche mit mäch-
tigem Arme gegen Swantopolk und die Preußen
zu vertheidigen. N. Cod. Pom. d. I. 314.

Die Sachwalter des Herzogs Swantopolk und der
Neophpten Pr.5 sowie die des Onens vor dem
Papste in 2oon. Raynald. 90.

Innocenz IV. enthebt seinen bisherigen Legaten in
Preußen, den Dominikaner Heinrich, seines Am-
tes. Raynald. 91.

Innocenz IV. gibt dem Abt Opizo von Mas.
sano den Auftrag, als Av. Legat nach Preußen
zu reisen und daselbst dem Orden, dem Herzog
und den Neophyten Preußens zu gebieten, daß
sie Waffenruhe (treugae) zu beobachten hätten,
bis über ihren Streit die Verfügung des Papystes
an sie gelangt wäre. N. Cod. Pom. d. I. 350.

Inmocenz IV. sendet den Abt Opizo von Mas.
sano als einen Engel des Friedens nach Preu-
ßen, um entweder die Parteien zu versöhnen,
oder ihnen eine peremtorische Frist zu setzen, bin-
nen welcher ihre Sachwalter sich zur gerichtlichen
Berhandlung in Lvon zu stellen bätten. N. Cod.



1245 14. Oktbr.

1246 Januar.

9. Januar.

19. März.

30. März.

26. April.

3. Mai.

5. Mai.

Lyon.

Lyon.

Lyon.

Lyon.
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Pom. d. I. 351. Raynald. n. 90. Luk. Dav.
III. Beil. n. 5. (Vgl. Päpstl. Copieb. u. 65.)

Ankunft Opizo's in Preußen. Waffenruhe.
Cbristians, B.s von Preußen Tod.
Absendung des Predigerbruders Heidenrich

an den Papst mit der Nachricht von dem Frieden,
von Christians Tode und mit der Bitte um Sen-
dung eines Legaten nach Preußen zum Vollzug
der Landesorganisation.

Innocenz IV. ernennt den bisherigen Exzbischof
von Armagh Albert zum Erzbischof on
Preußen und zum Apostel. Legaten.
Vgl. A. B. II. 621.

Friede zwischen Swantopolk und dem Orden, durch
Vermittlung Opizo's, und Lossprechung des Her-
zogs vom Banne. Bzov. ann. eccl. 1246. n.
 . Dusb. III. 55. C. d. Pr. I. 71.

Innocenz IV. theilt den Suffraganen Alberts an
der Ostsee (bez. in Livland) die Erhebung des-
selben zum Exrzbischof über sämmtliche dortige
Orbenslande mit. Acta Bor. II. 624.

Innocenz IV. ertheilt dem Predigerbruder
Heidenrichdie Weihealserstem Bischof
von Kulm und weist ihm die zukommenden
Rechte an. Acta B. II. 721. vgl. mit Cod. d.
Pr. I.

Abreise des Erzbischofs von Preußen und des Bi-
schofs von Kulm nach Preußen.

Innocenz IV. erlaubt dem Erzbischof Albert
von Preußen, an gewissen Tagen das Kreuz
vor sich her tragen zu lassen. Raynald. 91.

Innocenz IV. überträgt dem Erzb. Albert zu
seinem standesmäßigen Unterhalt das Bisthum
Chiemsee im Salzburgischen Erzsprengel. Geh.
Arch. Päpstl. Copieb. u. 70.

Innocenz IV. gibt dem Erzb. Albert die Erlaubniß,
das Palliun zu tragen.

Innocenz IV. gibt dem Erzb. Albert die Vollmacht,
die Vereinigung der Russen mit der lateinischen
Kirche zu vollziehen. Geb. Arch. Päpstl. Copieb.
n. 72. Raynald. u. 29.

Innocenz IV. befiehlt Albert, dem Erzb.
von Preußen, Livland und Esthland, Ap.
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1246 5. Mai. Lyon. Legaten, auf Verlangen der Deutsch.
ordensritter einen Priesterbruder des
Deutschen Ordens zum Bischofe in
Preußen zuweihenn. C. d. Pr. I. 68.

6. Oktober. Innocenz IV. befiehlt demselben, den Predigerbruder
Warner zum Bischof von Pomesanien oder
Ermland zu weiben. Cod. d. Pr. I. 70. N.
Cod. Pom. d. 1. u. 367.

7. Septbr. Innocenz IV. sendet den Exzbischof Albert als Av.
Legaten für Rußland zu dem dortigen König Da-
niel, um die Vereinigung mit Rom zu bewirken.
Raynald. 29.

25. Oktober, in insula Fulko, Erzb. von Gnesen, und Heidenrich, B. von
tabri (bei Kulm, bestimmen als Schiedsrichter zwischen
Tiegenort) Swantopolk und dem Deutschen Orden die Punkte

der Einigung. N. Cod. Pom. d. I. 376. C. d.
Pr. I. 71.

19. Nopbr. Lvon. Innotcenz IV. empftehlt den Erzbb. v. Preußen
und Gnesen den nach Preußen gesandten päpstl.
Legaten Jacob, Archidigconus von Lüt-
tich. C. d. Pr. I. 72. #gl. Rayn. 25.

22. Nopbr. Innccenz IV. bevollmächtigt den Archidiaconus
Jakob von Lüttich zur Beilegung des Krieges an
der Weichsel. Raynald. 25.

1248 — Die Sachwalter der beiden kriegenden Parteien zu
Lyon vor dem mit der Untersuchung beauftragten
Kardinal Otto von Porto.

30. Mai. Innocenz IV. beauftragt die Bischöse von Camin,
Lebus und Kulm, die bis dahin zu Lyon verhan-
delte Streitsache der Zweckmäßigkeit wegen an
Ort und Stelle zu entscheiden und den Urtheils-
spruch, gegen wen er auch fallen möge, zu er-
lassen. N. C. Pom. d. I. 386.

9. Septbr. Schmieds= Swantopolk, Herzog von Pommern, erklärt, sich
insel. dem Spruch Fulko's und Heidenrichs zu sügen,

sobald ihm sein Sohn wiedergegeben werde. N.
Cod. Pom. d. 1I. 388. C. d. Pr. 1I. 75.

12. Septbr. Kulm. Swantopolk erklärt, daß er und sein Bruder
Sambor zu Schiedsrichtern über ihre Streitsache
gewählt haben den Nicolaus und Johannes von
Kassubien und den D. O. Landmeister Heinrich
von Wida. N. C. Pom. d. I. u. 389. Luk.
Dav. III. Anh. n. 6.
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1248 17. Septbr. Lyon. Innocenz IV., an den ErzbischofvonPreu-
ßen, erlanbt, daß jeder der drei Preußischen Bi-
schöse zu seinem Unterhalt noch ein kirchliches Le-
hen annehme. C. d. Pr. I. 76.

Innocenz IV. dispensirt auf Bitten Alberts Solche,
welche sonst zu Bischöfen geeignet wären, von
dem Hindemiß mangelhafter Geburt. C. d. Pr.
I. 77.

21. Novbr. bei der Jakob von Lüttich, A. Legat, thut kund, daß und
Schmieds-=

insel.

24. Novbr.

unter welchen Bedingungen er die Vereinbarung
Swantopolks mit dem Orden bewirkt habe. Acta
B. II. 714. N. Cod. Pom. d. I. 391. Luk.
Dav. III. 117. Dogiel. IV. 22.

Heinrich von Wida und Herzog Swantopolk erklä-
ren, daß und unter welchen Bedingungen der
räpstliche Legat ihre Vereinbarung bewirkt, und
daß sie dieselbe beschworen haben. N. Cod. Pom.
d. I. 392. Dreger n. 184.

Exzbischof Albert von Preußen ermennt als Aposto-
lischer Legat den Predigerbruder Ernst und den
Weltgeistlichen Heinrich zu Bischöfen von Po-
mesanien und von Ermland.

8. Dechr. Thorn. Jakob v. L., Ap. Legat, spricht über Swantopolk,
der seinen Brüdern ihr Land und Recht vorent-
halte, den Bann. N. C. Pom. d. I. u. 394.

Die Bischöse Michael von Cujavien und Heidenrich
von Kulm bezeugen, daß Swantopolk wegen sei-
nes Verhaltens im Streite mit seinen Brüdern
von dem Ap. Legaten J. v. L. für contumazr
erklärt worden sei. N. C. Pom. d. 1. 395.
Cod. d. Pr. I. 78.

1219 10. Jan. (in Preuß.) Albert. Erzb. und Ap. Legat in Preußen,

7. Februar. Christburg.

erklärt, daß er die Rechtsgültigkeit der auf päpst.
lichen Bullen beruhenden Stellung des Deutschen
Ordens in Preußen nicht ferner ansechten wolle,
wogegen der Orden ihm in gewissen Fristen 300
MarkSilber zu zahlen versprochen habe. Baczko,
I. 259. — Urk. 31.

Die Ncophyten Pomesaniens, Erm-
lan ds und Natangensunterwerfensich,
durch Vermittlung des päpstlichen Le-
gaten Jakob von Lüttich, gegen um-
s#assende Zugeständnisse und Privi-
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1240 7. Februar. Christburg. legien, der Deutschordensherrschaft.

11. Februar. Lvon.

25. Juli. Lübeck.

22. Oktbr. Lyon.

25. Oktbr.

1250 Ostern.

28. Juli.

28. Juli — —

27. Septbr.

Wetterich, Ow#nsstaat.

Dreger. u. 191. Hartkn. ad Dusb. pg. 463.
Dogiel. IV. u. 23. Luk. Dav. III. 118. Bachko.
I. 269.

Innocenz IV. befiehlt dem Erzbischof von Preußen,
den Deutschordensbruder Heinrich von
Snateich zum Bischofe zu weihen für die Erm-
ländische oder eine andre zuerst erledigte Diöcese.
Cod. d. Pr. 1. 79.

Spaltung des Ordens in eine päpstliche und kaiser=
liche Partei. Voigt. III. 9.

Neue Uneinigkeit zwischen dem Orden und Erzbischof
Albert.

Dietrich von Gröningen,D.O.Landmeister,
erklärt, zur bestimmten Frist in Lübeck sich behuss
Beilegung des Streites mit Albert eingestellt, aber
den Exzbischof nicht gesunden zu haben. Cod. d.
Pr. I. 80.

Innocenz IV., an den Deutschen Orden in Preu-
ßen, bestätigt den von dem Ap. Legaten Jakob
v. Lüttich vermittelten Frieden mit Swantopolk.
N. Cod. Pom. d. I. 427.

Innocenz IV. beaustragt den Cistercienserabt von
Buch, dem Erzbischof Albert alle dem Orden
nachtheiligen Maßregein zu untersagen, nöthigen-
falls solche für null und nichtig zu erklären. C. d.
Pr. I. 82.

Innocenz IV. beaustragt den Cistercienserabt von
Buch, den Erzbischof Albert auf nächste Osterm
zur Entscheidung des Streites mit dem D. Or-
den nach Lyon vorzuladen. A. B. II. 623.

Exzbischof Albert und der Landmeister Dietrich von
Gröningen vor dem Papst. Alberts Vertheidi-
gung. Seine Schuld nicht erwiesen, aber der
Papst unwillig.

Innocenz IV. beaustragt den Erzbischof Albert, den
Herzog Swantopolk zur Wiedererstattung der dem
Kloster Succau gegebenen Dörser in Oxhöft an
das Kloster Oliva zu ermahnen. N. C. Pom.
d. 1. u. 445.

Albert, Erzbischof und begat in Preu-
ßen, Michael von Leßlau und Heinrich, Bi-
schof von Natangen (Ermland) schlichten den

14



1250 28. Juli —

1251

1251

27. Septbr.

(Sommer.)

28. Aug. Valenciennes.

27. Septbr.

18. Januar.

23. Februar.
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Sreeit zwischen den Klöstern Oliva und Succau über
die Dörser in Oxhöft. Vgl. N. C. Pom. d. I.
n. 421. Ledebur, N. Preuß. Archiv II. 206.

Albert, Erzb. u. L. in Pr., bittet den Papst,
ihn seiner begatenwürde in Preußen
zuentheben.

Der Deutschordenspriester Anselm (dgl.
Hennes. u. 121.) von dem Kardinallegaten Pe-
ter von Albano zum Bischof von Ermland ge-
weiht. C. d. Pr. I. 87.

Innocenz IV. entläßt den Erzbischof Albert von
Prcußen seines Legatenamtes in Preußen. C. d.
Pr. I. 86. vgl. ibid. 95.

Innocenz IV. gibt dem Jakob von Lüttich den
Auftrag, mit dem Landmeister Die terich von
Gröningeu die deutschen Fürsten zu besuchen
und sie zu bewegen, daß sie dem Römischen Kö-
nige Wilhelm huldigen. Hennes. u. 139.

Erzbischof Albert und Dieterich von Gröningen in
Friedensverhandlungen vor einer (dazu eingesetz-
ten) Commission von Kardinälen (Peter von Al-
bano, Wilhelm von Sabina, Johannes
von S. Laurentius).

Deklaration Wilhelms von Sabina über
einen Punkt (den Zehnten im Ordensland)
seiner 1242 erlassenen Entscheidung,
das Verhältniß des Bischofs (Christian) und des
Ordens in Preußen betreffend. Cod. d. Pr. I. 41.

Die Kardinäle Petrus von Albano, Wilhelm von
Sabina und Johannes von S. Laurentius thun
kund, daß unter ihrer Vermittlung zwischen Erz-
bischof Albert und dem Landmeister Dieterich von
Gröningen eine Vereinbarung zu Stande gekom-
men und von beiden Theilen beschwo-
ren worden ist, wonach der Erzbischof die auf
Päpstlichen Bullen und Wilhelms Theilungs-
mkunde ruhende Stellung des Ordens gegenüber
den Bischösen Preußens nic mehr in Frage stellen
wird, der Orden aber den Erzbischof gebührlich
ehrt (und ihm die seit 1249 ausbedungenen 300
Mark Silber auszahlt). Geh. Archiv, Sch.
XI.I.u.2. Kotzebue I. 429. — Urkunde 32.
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1251 3. März. Lyon. Die drei Kardinäle entscheiden, daß die
bisherige Diöcese Semgallen mit dem zum Erz-
bisthum zu erhebenden Bisthum Riga (Livland)
vereinigt, daß der bisherige Bischof von Sem-
gallen zur Diöcese Kurland versetzt, daß Kurland
(was die Landestheilung mit dem Orden angehe)
als zu Preußen gehörig betrachtet werden und
daß der Erzbischof Albert von Preu-
ben, Livland und Esthland seinen Me-
tropolitansitz in Riga nehmen solle.
Geh. Archiv. Sch. LlIl. u. 11. — Urk. 33.

Negesten Wilhelms von Modena,
des ersten päpstlichen Legaten in Preußen.

1224 — März. Cathania. Friedr. II. bestätigt dem B. Wilh. v. M. das Pri-
vilegium von Heinr. VI. vom J. 1195. Böhmer,
Regg. Friedr.'s II. S. 127.

19. Märg. — Friedr. II. beaustragt den Erzb. von Magdeburg,
Gr. von Romaniola und Legaten in d. Lombar=
dei, wegen der von dem B. v. Mod. gewünschten
Wiederaufbauung des Castells Pons Ducis das
Geeignete zu versügen. Ughelli, St. s. 2. 122.

31. Dechr. Kom. Honorius III. sendet den B. Wilh. v. M. als L.
des Ap. St. nach Livland, Preußen 2c. Rayn.
3. vgl. ad a. 1225. 47.

Erste Reise Wilhelms in den Norden (Liv-
land). 1225—1226.

1225 3. Januar. Honorius III. versichert (durch W. v. M.) die
Neubekehrten Livlands, Preußens 2c. seines
Schutzes zur Exhaltung ihrer Freiheit. C. d.
Pr. I. 16.

9. Januar. Honorius III. an die Bischöfe von Brixen und Ri-
mini über die Absendung W.'Rayn. 17.
Päpstl. Copieb. n. 27.

Honorius III. bevollmächtigt den Legaten W. v. M.
zur Errichtung neuer Bisthümer (in Livland)
und zur Weihe der Bischöfe. C. d. Pr. I. 17.

14“



1225 19. Novbr. —

1226 Ende. —

1227 — Aachen.

3. Deebr. Modena.

1229

„ Ende. —

1230 18. Januar. —

28. Aug. b. Ceperano.

1231 — Dechr. Ravenna.

1232 — Januar.

1234 — Rom.

9. Februar.

15. Februar.

„ 21. Februar.

9. Seplbr. —
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Honorius III. bevollmächtigt den Legaten W. v. M.
zur Errichtung einer Metropole in Livland.
Royn. 16.

Wilh.'s Rückkehr aus dem Norden.
Wilhelm, aus dem Norden zurückkehrend, von den

kaiserlich gefinnten Aachenern gefangen genommen.
Codefrid. Mon, ed. Freheri. p. 397.

Wilbelm schließt mit der Stadt Modena einen Ver-
eleich. Al#eraforz, Antiqq. Ital. VI. p. 254.

Zweite Reise W.'s in den Norden. 1229—
1230.

W. in Livland.
Gregor IX. gestattet den Deutschordensrittern, in

Preußen Alles zu crobern bis an die Grenze
des andes (Livland), wo sich Wilh. v. M.
gegenwärtig als Legat befinde. C. d. Pr. I. 23.

W.'s. Rückkehr aus Livland. Vgl. C. d. Pr.
I. 28.

Wilhelm bezeugt den zwischen Gregor IX. u. Fried-
rich II. abgeschlossenen Frieden v. S. Germano.
Pertzz, M. G. IV. 274.

Wilhelm bei König Friedrich II. als Zeuge einer dem
Cistercienserkloster Buch (Meißen) ausgestellten
Urkunde. Schöttgen und Kreyßig. Dipl. II. 179.

Wilhelm als Zeuge in der Verordnung des Kaisers
gegen die Autonomie der bischöfl. Städte. Pa#s,
M. G. IV. 287.

W.'e dritte Reise in den Norden. 1234—
1242.

Wilbelm entsagt dem Bisthum Modena, um als
Missionär und Legat in den Norden zu ziehen.
Rayn. 45.

Gregor IX. überträgt das Legatenamt des B. von
Semgallen auf Wilh. v. M. Päpstl. Copieb.
en. 39. Rayn. 45.

Gregor IX. verleiht dem Legaten Wilhelm v. M.
die Gewalt (in Esthland „in Revala Vironiae"),
Bisthümer zu vereinigen, zu übertragen, zu tren-
nen. Päpstl. Copieb. n. 38. Rayn. 45.

Gregor IX. kündigt den Gläubigen desn Nordens
die bevorstehende Ankunft des Legaten W. v. M.
an. Rayn. 45.

Gregor IX. gibt dem (noch in Livl. thätigen) 8.



1234 9. Septbr. —

13. Septbr. —

1235 7. April. —

19. Oktbr. in Preußen.

1236 — —

18. Februar. —

30. Mai. —

— März. Lübeck.

1237 13. Mai. —

14. Mai. —
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Wilh. v. M. die Instruction, den Deutschen Orden
in Preußen ganz besonders zu ehren und zu
schützen. C. d. Pr. I. 42.

Wilhelm v. Modena in Livland. Mon. Liv. T. IV.
p. CI.III. u. 24.

Wilhelm v. Modena in Livland. L. c. p. CLIV.
n. 25.

Wilhelms erste Anwesenheit in Preußen.
Wilhelm vermittelt den Vergleich des Ordens mit

Konrad von Masovien über die Dobriner Be-
sitzungen. C. d. Pr. I. 45.

Gregor IX. bestehlt durch den L. Wilh. v. M. den
Ordensrittern, die drei Bisthümer Leal, Wirland
und Reval wieder an ihren Gründer, den Erzb.
v. Lund, herauszugeben. Rayn. 62.

Gregor IX. trägt seinem L. Wilh. v. M. auf, in
Norddeutschland zum Kreuzzug nach Livland auf-
zufordern. Raynald. 62— 64.

Gregor IX. bevollmächtigt Wilh. v. Modena,
Preußen in 3 Diöcefen zu theilen und Bischöfe
für diese zu weihen. C. d. Pr. I. 47. Rayn. 61.

Gregor IX. gibt dem L. Wilh. v. M. für Preußen
die Vollmacht, Bisthümer zu versetzen, zu vereini-
gen, zu tbeilen, wie es ihm gut scheine. Rayn.
61. Reg. Cr. 9. 369.

Gregor-IX. trägt dem L. Wilh. v. M. auf, den
Streit zw. dem K. v. Dänemark und dem Orden
über den Besitz Revals beizulegen. Rayn. 65.

GregorIX. mägt dem L. Wilh. v. M. aus, die Pol-
nischen Fürsten wegen Gewaltthätigkeiten gegen
die Kirche in Untersuchung zu zichen. Rayn. 65.

Gregor IX. beaustragt den L. Wilh. v. M., Hein-
rich den Bärtigen zur Genugthuung für den der
Kirche zugefügten Schaden anzuhalten. Rayn.
65. Vgl. ibid. 1238. 56.

Wilh. von Modena in Lübeck. Cod. d. Lub. 1.
n. 175.

Gregor IX. beauftragt den 9. Wilh. v. Mod., zw.
den Ordensrittern in Livland und dem König von
Dänemark den Frieden zu vermitteln. Rayn. 65.

Gregor IX. bevollmächtigt den L. Wilh. v. M. zum
Vollzug der Vereinigung des Livländischen mit dem
Deutschen Orden. Rayn. 65. Voigt III. 588.
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1238 8. März. — Gregor IX. besiehlt dem L. Wilh. v. M., er solle
die Bedrückung der Neubekehrten Livlands durch
die Deutschomensritier nicht dulden, eher müßte
der Orden Livland verlassen. C. d. Pr. I. 48.
Rayn. 62.

9. März. — Glregor IX. erklärt in einem Schreiben an Wilh. v.
Ma-alle Diejenigen nach der Taufe für frei, welche
vorher unfreien Standes gewesen. C. d. Pr. I.
49.Rayn. 62.

13. März. — Gregor IX. befiehlt dem L. Wilh. von Modena
aufs Strengste, die ihm längst zugekommene, aber
zu Gunsten des Ordens verheimlichte Entschei-
dung des Papstcs im Streite des Ordens und des
K.# von Dänemark unwerzüglich bekannt zu ma-
chen. Voigt 11II. 589.

9. Mai. Stensby. Friede zw. König Waldemar von Dänemark und dem
Deutschen Orden. Anwesend Wilh. v. Modena.
Pontanus, rer. Dan. bist. p. 318—319.

1. August. Reval. Wilh. v. Mod. erklärt alle diejenigen für excommu-
nicirt, welche in Zwistigkeiten, statt den Rechts-
weg zu suchen, zu Feindseligkeiten übergehen.
Voigt 1II. 589.

1239 Anfang. — Zweite Anwesenheit W.'s v. M. in Preußen.
15. Februar. Danzig. Wilhelm v. M. fordert die Christen Gothlands auf,

zum Wiederaufbau des Klosters Oliva beizutra-
gen. N. C. Pom. d. I. 269. Ledebur, N. Pr.
A. II. 203.

— (in Preu= Wilhelm v. M. spricht über Swantopolk und die
ßen). Neophyten Preußens wegen ihrer Befeindung des

Deutschen Ordens den Bann aus. Bzovius l. c.
1246. u. 18. vgl. N. C. Pom. d. 1. 341.
Voigt III. 597.

1240 11. Februar. Michalo. Wilhelm v. M. erklärt, daß er (nun schon zum drit-
ten Male) zur Beilegung des Streites über Lö-
bausich verabredetermaßen eingefunden, daß aber
Konrad von Masovien nicht erschienen sei. C. d.
Pr. I. 51.

23. März. in Preu= Gregor IX. theilt dem L. Wilh. v. M. wit, daß er
Hhen. dem eben wieder freigewordenen Bischof Christian

die Venwendung der Ablaßgelder zur Bezahlung
seiner Auslösungssumme gestatte. C. d. Pr. I. 52.

1240— — Wilhelm v. M. nimmt an den zwischen dem B.
1242 Christian und dem D. O. Statt findenden Ver-
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in Preußen. handlungen über das Verhältniß des Ordens zum
Bischof Thell.

Thorn. Michael v. Leßlau und Sambor, Herzog v. Pom-
mern, schließen einen Vergleich. Zeuge: Wilh. v.
M. N. C. Pom. d. I. 290.

Elbing. Wilhelm v. M. ertheilt dem D. O. das Patronats-
recht über die Hospitäler zu Thorn, Elbing und
alle in Preußen zu errichtenden. C. d. Pr. I. 53.

Balga. Wilhelm v. M. gestattet den Ordensrittern, an der
Semgaller Aa und am Flusse Windau Burgen zu
bauen. Voigt III. 428. A. 2.

in Preu= Wilhelm v. M. erläßt in dem Streit zw. Christian
ßen. und dem D. O. den Schiedsspruch,daß der

Orden zwei, der Bischof ein Drittel von Preu-
ß-en besitzen und daß letzterem über das Ordensge-
biet keine Jurisdiction zustehen solle. Cod. d.
Pr. I. 41.

— Wilh.SAbreisenachItalien.
Anagni. Wahl Innocenz' IV.

Innocenz IV. ernennt W. v. M. zu s. Legaten in
Preußen mit dem Auftrag die Landestheilung fest-
zusetzen. Vgl. den Eingang der Theilungsurk, bei
Gebser und Hagen a. a. O. S. 19.

Wilhelm bestimmt die Theilung Preu-
ßens. Gebser a. a. O.

Innocenz IV. gibt dem L. Wilhelm die Vollmacht,
den Vollzug der Theilung an Ort und Stelle
ebenfalls vorzunehmen. C. d. Pr. I. 56. Geb-
ser a. a. O.

— August. im Neapoli-Wilhelm von Modena, Petrus von Rouen und
tanischen. Wilhelm Abt von S. Fakundus als pädstliche

Gesandte beim Kaiser. Rayn. 13 sqd. Pers
IV. p. 342.

Wilhelm von Modena und die beiden Mitge-
sandten empfangen ein Schreiben Innocenz' IV.,
mit der Nachricht, er könne des K.# Vorschläge
nicht annehmen. Rayn. 17—21. Pertz IV. 342.

vvW. v. M. und die Mitgesandten empfangen ein Schr.
des Papstes. Pertz. IV. 343.

W. v. M. und seine Mitgesandten kehren unverrichteter
Sache zurück. Vgl. Inn. ep. ad Greg. de Mon-
tel. Pertz. IV. 344.

*#

7
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Innocenz IV. bestätigt die von Wilh. sestgesetzte
Theilung Preußens. A. B. II. 611.

Innocenz IV. hält (mit seinem Hofe) seinen Einzug
in Rom. Wecolaus de Curdbio, vita Innocentii
(Murat. Scriptt. rer. Itt. III. 592.) c. 7.
Beginn der Verhandlungen mit dem Kaiser.

Die Gesandten des Kaisers beschwören in dessen Na-
men vor dem Papst und einer zahlr. Versamm-
lung Römischer Prälaten und Senatoren den Frie-
den mit der Kirche. Nic. de Curb. c. 10.

Bruch des Friedens. Pertz. IV. 346. Nic. d. C.
c. 10. Rayn. 21.

Innocenz IV. mifsst Anstalten zur Flucht.
Innocenz IV. ernennt 10 neue Kardinäle,

darunter den Wilh. v. Modena, nun von Sa-
bina. Rayn. 31. ad 1215. 33. 77. Nic. de
C. c. 12.

Innocenz IV. und 10 Kardd., darunter Wilh. v.
S., fliehen. Matth. Paris. Nic. de C.

Innocenz IV. und die Kardd. schiffen sich ein nach
Genua.

Innocenz IV. in Genua freudig empfangen. Der
Papst erkrankt, und bleibt deßhalb mit seiner Be-
gleitung hier 3 Monate. Rayn. 34.

Innocenz IV. verspricht den Völkern an der Ostsee,
den L. Wilh. v. S. zu ihnen zu schicken, sobald
ihm die Verhältnisse des h. Stuhles es erlauben.
A. B. II. 615.

InnocenzIV. verspricht Dasselbe den Bewohnern des
Kulmerlandes und den Deutschen in Preußen.
A. B. II. 619.

Innocenz IV. reist mit den Kardd. ab. Rayn. 36.
Innocenz IV. mit den Kardd. in Lyon. Nic. d.

C. c. 15.

Innocenz IV. bestätigt dem Conventus Virzilia-
Oensis alle Privilegien. Unter den 13 mitunter-
zeichnenden Kardinälen Wilh. v. Sabina.

Rayn. 77.
Innocenz IV. kann der Bitte Wilh.s v. S.,

nach Preußen gehen zu dürfen, nicht willfah-
ren, sendet vielmehr W.## Kaplan Heinrich da-
bin ab. Rayn. 91. Geh. Arch. Päpstl. Copieb.
Mn. 58. Voigt III. 597.
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Innocenz IV. gibt Wilh. v. S. den Auftrag, Kur-
land zwischen dem Bischof und dem Orden zu

g theilen. Rayn. n. 89.

Wilhelm v. S. theilt Kurland, so daß der Orden zwei
Theile, der Bischof einen erhält. Geh. Arch.
Sch. III. u. 11. Hennig, Kurl. Sammlung.
1. 173.

Eröffnung des Concils.
Schlußsipung des Concils. v. Karajan, zur Gesch.

des Concils v. L. 1850 (Abh. d. Wiener Akad.).
Wilhelm v. S. in Lyon. Stenzel, Urkk. d. Visth.

Breslau. n. 5. p. 14.

Innocenz IV. meldet dem König von Schweden die
nahe Ankunft des von ihm gewünschten Legaten
Wilh. v. S. Rayn. 32.

Innocenz IV. sendet auf Bitten der Könige
von Schweden und von Norwegen den
Kardinal Wilhelm von Sabina mit un-

umschränkter Vollmacht in ihre Länder und be-
vollmächtigt ihn insbesondre, in des Papstes
Namen die Prälaten und Großen Norwegens zu
versammeln und den König Hako zu krönen.
Rayn. 33.

Innocenz IV. kündigt dem König Hako von Nor-
wegen die Ankunst des Leg. W. v. S. an. Rayn. 32.

Wilbelm von Sabina krönt am Feste des h. Olav
den König von Norwegen. Rayn. 33. Matth.
Paris. Val. Rayn. 1251. n. 13. Dahlmann,
Gesch. v. Dänem. II. 176.

Wilh. v. S. in Lund. Regesta dipl. hist. Dan.
ad h. a.

Innocenz IV. nimmt das Quedlinburger Nonnen-
kloster in seinen Schuß und bestätigt dessen Privi-
legien. Mitunterzeichnet von Wilh. v. S. Rayn.
1251. u. 12.

Wilhelm v. S. interpretirt in den Verhandlungen
mit dem Erzbischof von Preußen und dem D. O.
seinen 1242 erlassenen Schiedsspruch. Cod. d.
Pr. 1I. n. 41.

Wilhelm v. S., Petrus v. Alb. und Johannes v.
S. Laur. vermitteln den Vertrag zwischen dem
Erzbischof Albert und dem D. O. — Urk. 32.
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Wilhelm von S. und die beiden ander Kardd. be-
stimmen, daß Albert seinen Metropolitansitz in
Riga habe. — Urk. 33.

Wilhelm's von Sabina Tod. Up###l, Ital. sac.
I. 199. Raynald. u. 13.

HGemerkungen zu den Regesten.

Wir haben zu dem Jahre 1246 bewiesen, wie Hei-
denrich ein Cistercienser und darauf ein Dominikaner
sein konnte. Vielleicht hätten wir unste Schlüsse
besser damit begonnen, daß wir von diesen beiden
Thatsachen ausge gangen wären; denn wir konn-
ten nur mit Wahrscheinlichkeit sagen, daß der Name
H. in C. d. Pr. I. 52. Heidenricus bedeute. Es

würde sich dann aber dasselbe Resultat ergeben haben,
indem auf keinen Andern die beiden Thatsachen pas-
sen. Die Urk. vom 3. Mai 1220 ist uns erst später
bekannt geworden; in ihr erhielten wir die Bestäti-
gung unseres Beweises; denn daß Heidenricus als
Vorname nur eine andre Form für das kürzere Hen-
ricus ist, das unsre Urk. hat, darf wohl als sicher
angenommen werden.
Die Bestätigungsbulle Gregors 1X. für den Preu-
Kischen Ritterorden, vom 28. Oktober 1228, welche
Voigt erst nach Herausgabe des zweiten Bandes sei-
ner Geschichte Preußens bekannt wurde, erregte bei
ihm Bd. III. S. 576. billige Zweifel an der von
ihm behaupteten Stiftungszeit des Ordens (1224—
1225). Er sucht sie durch folgende Gründe zu
beschwichtigen: 1) Die päpstliche Bestätigung be-
weise nicht die Zeit Dessen, was bestätigt werde.
2) Aus Dusburg stehe es nun einmal fest, daß der
Orden vor der 1226 geschehenen Berufung des D.
O. bestanden habe. 3) Habe in der 1228 bereits
entschiedenen (7) Besitznahme des Kulmerlandes durch
den D. O. und in dem überwiegenden Interesse, das
Christian sowohl, als Herzog Konrad an dem mäch-
tigen Orden genommen, für den schwächern Dobri-
ner O. eben die natürlichste Veranlassung gelegen,
um seine Existenz und sein Eigenthum besorgt zu
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werden und sich nach einer Garantie umzusehen. —
Allein, um zuerst den dritten Grund zu prüsen, sollte
denn das Auftreten des Deutschen Ordens an der
Weichsel wirklich der Art gewesen sein, daß seine
muthmaßlichen Nachbarn sofort für die Sicherheit
ihres Eigenthums fürchten mußten: Dann hätte
wohl selbst Konrad Grund gehabt, die Aufnahme
des D. O. nicht zu wünschen. Ob das Interesse
Christians und Konrads im Jahre 1228 an dem
Deutschen Orden so gar groß gewesen sei, mag aus
der Dobriner Schenkung dieses und aus dem Protest
jenes beurtheilt werden. Der Preußische Ritter-
orden hatte also nie weniger zu fürchten, als im J.
1228, und wenn er gerade damals den Papst um
die Bestätigung bat, so ist kein anderer Grund da-
für denkbar, als — weil er damals eben gestiftet
war. Den zweiten von Voigt angeführten Grund
betreffend, wissen wir, daß der Zeitraum, der zwi-
schen der Ausstellung der Urkunden über Preußen
und ihrer päpstlichen Bestätigung versloß, selten
ein Jahr betrug. Das Beispiel Cod. d. Pr.
I. 7 ist nicht anwendbar, weil die Zahl 1212 nicht
richtig sein kann. Daß hier aber die Stiftung selbst
mit der Dobriner Schenkung in dieselbe Zeit ge-
bört, geht schon aus dem natürlichen Verhältnisse
beider zu emander hervor, woher der Orden auch sei-
nen bekannten Namen Dobriner Orden erhalten
hat. Zudem gehört eine Ordensstistung, zumal un-
ter den damaligen Verhältnissen an der Weichsel und
zu solchem Zwecke jedenfalls zu denjenigen Urkunden,
welche ebenso wenig von ihren Ausstellern, als von
dem Papste säumig behandelt wurden. Eine Or-
densstistung hatte ja überhaupt erst Gültigkeit, wenn
sie vom Papste bestätigt war! — Daß das Kapitel 5
bei Dusburg in dieser chronologischen Frage nicht
maaßgebend sein kann, ist oben bewiesen. — Die
Wankelmüthigkeit des Herzogs dem Dobriner Orden
gegenüber ist allerdings sehr groß. Wer indeß die
an Trug, Gewaltthat und — Enttäuschung so reiche
Geschichte Konrads in Bezug auf Preußen sowohl
als auf Polen kennt, wird in seinem Benehmen zu
den Dobrinem nichts Neucs sinden. Im J. 1229
begann er den Deutschen Orden zu beschenken, in
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der Hoffnung, Preußen zu gewinnen; im Juni 1230
mußte er schon förmlich und ausdrücklich darauf ver-
zichten! Im J. 1234 wußte der Orden nicht mehr,
daß er sich Preußen von dem Herzog hatte schenken
lassen, besetzte 1235 Dobrin, verleibte sich diesen Or-
den ein; da erhob sich Konrad, um den Deutschen
Orden sogar aus dem Kulmerlande zu vertreiben;
aber der Legat gebot Ruhe und stand 1240 den
Deutschen Rittern auch noch in der Einverleibung
Löbau's bei!
Sie hat wörtlich bei der ähnlichen Belehnung des
Ordens mit Kurland, Litthauen und Semgallen durch
Friedr. II. (1245. Juni.) zum Muster gedient. Vgl.
diese bei Luk. D. II. 127. Hennes. u. 120.
Durchaus verkehrt und sinnstörend ist die Interpunk-
tion dieser Urk. bei Hennes. u. 74, wahrscheinlich
veranlaßt durch dessen unrichtige Lesart legato Prus--
siae. Es ist mit Dogiel und der Copie des L. Dav.
offenbar zu lesen legates Pr. Denn erstens ist legato
Pr. ohne Sinn, wenn es nicht auf die fratres de
domo Theut. bezogen wird. Zweitens steht in den
Urkunden jener Zeit, welche Deutschordensbrüder als
Zeugen nennen, gewöhnlich die allgemeine Bezeich-
nung: frat. d. th. voraus und dann solgen die Na-
men der Einzelnen. Vgl. Hennes. n. 87. Drit-
tens geht es gar nicht an, die Worte fr. d. th. von
bem Phil. de Halle durch einen Punkt zu trennen,
da sich eben Phil. de H. als Ir. d. ik. nach-
weisen läßt. Also gehören die Worte „et fr. de
d. Th.“ zu dem Folgenden, „et conventu“ aber
zu dem Vorhergehenden, und nach Theutonica ist
entweder keine Interpunkt. oder ein: zu setzen. Auch
gab es 1228 gar keinen conventus bes D. O. an
der Weichsel, dessen Ort übrigens auch bezeichnet
sein müßte; und dies begreift sich hinlänglich aus der
ganzen Sachlage, indem die „legati Pr.“ noch erst
am Anfang der Unterhandlungen standen.
Voigt hat Cod. d. Pr. I. p. V. in bieser Urkunde
statt, „Episcopus Pruziensis“ — Bischof von
Plock gesetzt; doch dazu ist ebenso wenig Grund, als
zu der von ihm versuchten Aenderung des Namens
„Guntheri“ bei Boguphal. p. 56. in „Chri-
stiani.“ Voigt. II. 160. A. 1.
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Wir sind mit Töppen Historiogr. Pr.ä S. 279
der Ansicht, daß das Datum der Kulmischen Hand-
feste so zu lesen ist. Die Hochmeister datirten wie die
Pöpstliche Curie; von dieser haben wir aber in unfrer
Urkunde vom 31. December 1224 (Rayn. 38) ein
schlagendes Beispiel. Vgl. die Regesten.
Diese und die im N. Cod. Pom. d. I. 421 ausge-
führte Urk. ergänzen und erläutern sich einander.
Zuerst ist wahrscheinlich, daß die Vereinbarung,
welche nach Mistwins Worten (n. 421) durch den
Erzb. Albert von Preußen bewirkt wurde, später
fällt, als die im Jahre 1249 durch Swantopolk her-
beigeführte, welche Mistwin zunächst transsumirt.
Andrerseits ist klart, daß in n. 445 die „alül“ welchen
Swantopolk die posessiones in Oxive gegeben,
die prämonstratenser in Sukkau sind. Nun
läßt sich die Zeit, in welcher Albert dem nach n. 445
am 28. Juli 1250 empfangenen Auftrag nachkam
und dice in n. 421 erwähnte concordia bewirkt ha-
ben muß, dahin bestimmen, daß dies zwischen dem
28. Juli und dem 27. September, an wel-
chem er der Legatenwürde enthoben wurde, ge-
schehen sein muß. Diese Zeitbestimmung hat einiges
Interesse für die Geschichte Preußens. Die Worte
Mistwin's über die in jene Zeit fallende concordia
sind solgende: „Maxime cum omnis controver-
sia et omnis disceptatio. que fuerat inter reli-
giosos viros. abbatem scilicet et conventum
de Oliva GCisterciensis ordinis ex una. et pre-

Positum de Succovia Premonstratensis ordinis
ex altera. super quibusdam villis et decimis
sitis in Oceivia. per venerabilem patrem ar-
chiepiscopum Albertum prucie. tunc temporis
apostolice sedis legatum. et patrem nostrum
et episcopum natangie legitime et rationaliter.
Prout acta desuper ab eis confecta testantur.
extitit concordatum.“ Mit den Worten „per
ven. — natangie“, glaubt Voigt (III. S. 5.
A. 1.), sei eine und dieselbe Person bezeichnet, näm-
lich Albert, der Erzbischof, und zwar deßhalb auch
als „piscopus makangse,“ weil wahrscheinlich
der Ermländische Bischosfstuhl, der unter ihm stand,
eben vacant gewesen. — Allein für diese letztere An-
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nahme gibt es kein Beispiel; nie führt ein Erzbi
schof den Titel eines seiner Suffraganen zur Zeit
einer dortigen Sedisvacanz. Mit den Worten „et
episcopum natangie“ ist also ein Anderer ge-
meint, und zwar nothwendig der in der Urk. vom
10. Januar 1219 erscheinende Mensicus epi#scopus
Fa##ntensis. Daß ibhn Mistwin (wohl auch jene
Urk.) ep. nacongie neunt, kann nicht sehr besrem-
den, da er, was die Namen der zu seiner Diöcese
gehörigen Landschaften angeht, im Jahre 1250,
wo noch keine Aussonderung des eigentlichen bischöf-
lichen Gebictes geschehen war, mit ebensoviel Grund
sich von Natangen, als von Ermland benennen konnte.
Die Worte „et patrem nostrum“ bezeichnen end-
lich auch nicht den Erzbischof, sondern den Herzog
Swantopolk, Mistwin's Vater, mit welchem den
Streeit zu verhandeln Albert eben vom Papste be-
austragt war.
Wir solgten Voigt III. 18, als wir blos Wilhelm
von Sabina den Aussteller dieser Urkunde nann-
ten. Später sahen wir die Urk. selbst im Gch. A.
Die Urk. Anselms (wir konnten sie des Raumes we-
dgen nicht aufnehmen) ist am besten abgedruckt in
Beckmann, De primo episcopo Warmise. Eine
noch ältere, die Origin alcopie ist im Frauenburger
Kapitelsarchiv litt. L. u. 14, in welcher der, auch
bei Beckmann fehlende, Zusatz steht: „Frater de
Ordine Domus Sce Marie Theutonicorum in
Pruscia.“



Urkunden.

1.
1211. September 4.

Papst Innocenz Ul. trägt dem Exrzbischofe von Gnesen auf, s#ch der treff-
lichen Mönche Christlan und seiner Gesährten, welche mit großem Erfolge in
Preußen den chrifllichen Glauben verkündigen, in seder Weise anzunehmen und
die Bekehrten einstweilen unter seine bischöfliche Obhut zu nehmen, bis ein eigner
Bischof von Preußen geweiht werden könne.

Baluzii Epp. loncc. III. Tom. II. Ub. XIII, ep. 128.

Cnesnensi Archiepiscopo.
 GCeelestis agricola Jesus Christus semelipsum

vilem verem ei sertilem in vinea sus electa plantavil; ex qus
moltitudo palmitum prodiens, non solum illam amoenem vireri-
bus, verum eliamfructibus redderct gratiosam. Ex ista nimirum
vile lot quotidie palmiles pullulant, qduot in erclesiastice unitatis
radice fundati, ad sancie conversationis studium extendentes se
per opera pietalis, non solum interne gralie virore turgescunt,
sed etiam laudabili exercitatione fructhcant in profectibus proxi-
morum. In hac siquidem laborare vinea dilechi äll Christianus,
Philippus et quidam alii monachi pio desiderio cupientes, illius
dudum amore succensi, qui neminem vult perire, ad partes
Prussie de nostra licentia in humililale spiritus accesserunt, utr
ibidem semen verbi dominici seminando, in umbra infdelitatis e
lenebris ignorantie positos ad semitam reducerent veritalis; quod
quum in terram bonam ei kerlilem cecidisset, fructum protulit
opporiunum; et eins gratia precunte, qui vocal es, que non sunt,
lanquum ea, due sunt, et ex lapidibus suscilat KRlios Abrabe,
quidam magnates et alii regionis ilius sacramemum baplis-
malis receperunt et de die in diem proficere dinoscuntur in docr-
trina ldei orthodoxe; sicut üddem monachi nuper ad sedem apo-
stolicam venientes nostro aposlolalui reserarunt. Cum igülur
huiusmodi novella plantalio benebcio irrigationis indigent, frater-
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nitati tue presentium auetoritate mandamus, quatinus eisdem
monachis et fratribus suis necnon et aliis ad sidem de novo con-
versis in ecelesiasticis sacramentis et aliis, que ad ampliandum
Christiane religionis eultum speclare noscuntur, tamdiu curam
ollicii pastoralis impendas, donec divina faciente clementia adeo
ibidem numerus Hdelium augealur, ut propriumpossint Episcopum
obtinere. Episcopos etiam et alios Ecclesiarum Prelatos ac terre
magnales moneas sollicitius et inducas, ut pro Deo et prapter
Deum eis propitli ac favorabiles existentes, ubi dignum luerit, gra-
liam solatium et humanitatem impendam. Dalum Laterani II No-
nas Septembris anvo terlio decimo.

2.

1213. Aug. 10.
Papst Innoceng lll. an das Generalkapitel der Cisterzienser, nimmt

die mit seiner Bewilligung in Preußen zur Verbreitung des Evangeliums thätigen
CisterJiensermönche Christion mit seinen Gesährten gegen Verunglimpfungen
in Schutz, und weiset insbesondere die C. Aebte in Pomerellen und Polen an,
diejenigen Mönche, die der von ihm bevollmächtigte Erzbischef von Gnesen em-
pfehle, zu unterstützen.

Baluz. Epp. lon. III. II. 669.

Uoiversis abbatibus in generali Cisterciensi
Capitulo constitutis.

Dilecti lül. Christianus, Philippus ac eorum socii, vestri
ordinis Iratres, advertentes, eos appellari bealos, qui seminant
super aques, et eos, qui frumentum abscondunt in propriis, wale-
dici, faciente üllo, qui ubi vult spirat, et nemo scit, unde veniat
aut quo vadal, olim de nostra licentia inceperunt seminare in
partibus Prussiae verbum Dei, ut eundo et llendo mitlentes se-
mina sua, demum possent cum ekoltatione venire, portames
manipulos suos, confisi quod ille qui venit salvum facere, qduod
perierat, in inseriores partes terre descendens, ut hominem àd
regna celestio revocaret, qui omni creature suum iussil evange-
lium predicari,, sicut per prophetam promiserat, in virtute malta
evangelizantibus daret verbum ei ora in portis Hlie Sion laudan--
Uum adimpleret. Benedictus autem Deus, qui sperantes in sua
misericordia non relinquens, speciosos lecit pedes evangelizan-
tium pacem, evangelizantium bona, ei expandens manus suas ad
populum non credentem, non solum usque in ldumesm, verum
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eliam usque in Prussiam suum ealciamentum intendit, dans gra-
tiam fratribus memoratis, ut sint ministri Christi Jesu in gentibus,
sauctikcantes evangelium Dei, ul bat oblauo gentium accepta ei
sanctihcala in spiritu sancto! Sicut enim comperimus veridica
relauone muliorum, Domianus eisdem fratribus aperuit ostium,
ila ul per ministerium corundem intelligenubus qui non audierant,
ei videntibus quibus non suerat nuntialum, mullti ad agnilionem

— veritatis. Licel autem eorum opera de ipsis perhi-
eant testimonium, quia tamen vos eos, sicut accepimus, acepba-

los repulalis, quidam vestri ordinis fratres in illis partibus cou-
stituli eisdem in hospitiis el aliis debita humanitalis solalia non
impendunt, quinimmo adeo verbis exasperalis eosdem, ut propier
increpationes vestras multiplices nonnulli eorum dicantur ab lllis
partibus abscessisse. Volentes igitur iuxta pastoralis oflicii debi-
tum eam in üss adbibere cautelam, ut nec sub specie predicanlium
valeant subintrare girovagi ault lidei subversores, nec propier su-
spicionem huiusmodi evangelio Dei offendiculum praebeaktur,
venerabili fratri nosiro, Cnesnensi Archiepiscopo, de cuius dis-
cretione bduciam gerimus pleniorem, uostris damus litteris in
mandalis, ut non subito credens omni spirikui, sed probans spiri-
tus, si ex Deo sunt, eos quos noverit esse idoneos ad predicandum
gentibus verbum Dei, ei ad id studio vere carilatis induckos, vobis
et vestri ordinis fratribus allisque Ndelibus Christi constitutis per
Pomeraniam et Poloniam recommendet, ei suarum nuntiet lesti-
monio litterarum. Quocirca universitali vesire per apostolica
scripta mandamus, quatenus eos, quos prelalus Archiepiscopus
vobis per lilleras suas duxerit commendandos, non impediatis
ullatenus, vel ab aliis ordi is vestri fratribus permiltalis aliqua-
tenus impediri, quominus in evangelül predicatione procedant, ut
baiulantibus ipsis currat velociler sermo eins, qui miltil eloquium
suum terre. Datum Signie IV ldus Augusli, pontilicatus nostri
anno XV.

In eundem sere modum scripfam est super hoc monachis
Cisterciensis ordinis per Poloniam et Pomerauiom constitutis.
Seriptum est super koc Gnesnensi Archiepiscopo.

3.

1213. August 13.

PVapst een ut1. an die Herzöge von Polen und Pommern,verbietet ihnen, bie Freiheit der Neubekehrten Preußens zu kränken, und benach=
Watterich, Ordensstaat. 15
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richtigt sie, daß der Erzbischof von Gnesen beauftragt sei, darüber strenge
zu wachen.

Baluz. I. c. II, 669.

Licel leste Apostolo impossibile sit, Deo sine lde placere,
ad placendum tamen ei lides sola non sullicit, sed carilas est pre-
cipue necessaria, de dua idem testatur Apostolus, qduod si quis
linguis hominum el angelorum loqualur, el si habeat omnem
fidem, ita ut monkles translerat, el in cibos pauperum omnes suas
distribuat sacultales, caritatem autem non habeal, ei penikus nihil
prosil. Cum aulem hec exercenda sit sollicite circa omnes, ut-
pole mandalum Domini latum nimis, duod eliam ad inimicos en-
lenditur, circa eos tamen, qui nuper relicto gentilitalis errore ad
coguilionem verilalis, que Christus est, pervenerunt, eo debet
propensius exerceri, duo lacilius reiro aspicerent inhumane trac-
lali. Hoc utique quidam vestrum, sicut accepimus, minime allen-
dentes, el querentes que sus sunt, non due Christi, quam cilo
intelligunt aliquos e gentilibus per Prussiam conslilutis nove re-
generationis graliam suscepisse, stalim oneribus eos servilibus
aggravant, el venientes ad Christiane Hdei libertalem deterioris
conditionis efficiunt, qguam essent dum sub iugo servikutis pristine
permanserunt, per hoc muliorum impedienles salutem, qui luer-
ant credituri, ei temporale rommodum angelorum gaudis pre-
kerentes, qui super penitenliam agentibus gloriantur. Ideoque
universilatem veslram monendo rogamus el exhorlamur in Do-
mino, per aposlolica vobis scripta mandamtes, duatenus inkuilu
eius, qui venit salvum facere quod perieral et dare animam suam
redemptionem pro multis, hujusmodi novelle plantationis llios
non gravelis, sed agalis lanto chementius cum eisdem, quanto
memoria pristine conversalionis inkirmi facilius in antiquum rela-
berenlur errorem, cum veleres ulres vix novum vinum conti-
neant iuxta evangelicam verilatem. Nos enim venerabili fratri
nostro H., Cnesnensi Archiepiscopo, nostris damus litteris in
mandatis, ul tales loveal propensius propler Deum ei delendat
eoslem a molesliis indebitis el pressuris, oppressores eorum in-
debitos monitione premissa per censuram ecclesiasticam, sublato
appellaltionis impedimento, compescens. Datum Signie ldibus
Augusli, ponulicalus nostri anno XV.

Seriptum est super hoc Archiepiscopo Gnesnensi.
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4.
1215. Febr. 18.

Papst Innocenz lll. bestätigt die durch den bekehrten Preußen Swa-
buno geschehene Schenkung des Landes Löbau an Christian, Bi-
schof ven Preußen.

Copie Luk. Davids in dem M. S8. seiner Gesch. Pr.'s.

Innocentius III. episcopus, servus servorum Dei, venerabili
fratri episcopo Prussie salutem ei apostolicam benedictionem.
Pia vola Hdelium #avore sunt benevolo prosequenda et illa preser-
lim, que profectum erclesiarum respiciunt el bonorem. Eaprop-
ter, Venerabilis in Christo frater, dilechi filli Pauli Prussensis,
qui olim dicebatur Suabuno, baplisali nuper apud Apostolicam
sedem precibus inclinati, terram Lubovie cum suis pertinen-
liis, duam ipse el consortes sui, prout ad ipsos’de iure speclabat,
lbi et successoribus tuis in ius et proprielalem libere contulerunt,
et intuitu pielatis, sicut ipsa donatio noscilur iuste sacta, enm tibi
et successoribus tuis auctorilale apostolica coulirmamus el prae-
sentis scripti patrocinio Communimus. Nulli ergo omnino homi-
num liccal hanc paginam nosire conlbrmationis insringere, vel ei
ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presump-
serit, indignationem omnipolenlis Dei et beatorum Peiri et Pauli,
apostolorum eins, se noverit incursurum. Datum Laterani XlI
calend. Martü Ponlilicatus nostri auno XVIII.

5.
1217. März 3.

Papst Honorius lll. bevollmächtigt Christion, den Bischof von
Preußen, in den benachbarten bändern einen Kreuzzug zu predigen, unter Bewilli-
gung derselben Gnaden, wie für die Pilger ins heilige Land.

Copie Lukas Davids a. a. O.

lonorius III. episcopus, servus servorum Dei, venerabili
Hratri, episcopo de Prussia, salutem el apostolicam benedictionem.
Compatienles angusllüis et pressuris, quibus baptisatos de Prussia
incessanter allligit seritas paganorum, nitens novam plantationem
illorum,suis inserriendo erroribus extirpare, et ad consolationem
heorum palerna sollicitudine aspirantes, presentium tibi auctorilate
concedimus, ut Christianos de partibus convicinis, qui eisdem
auxilium prestare voluerint, contra ipsorum paganorum barbariem

15“
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militando, tibi licest crucis signaculo insignire, — his duntaxat
exceptis, qui crucis signaculum susceperunt ut irent in subsidium
terrae sanctae —, tam illis, qguam omnibus qui illuc aliquos in
suis miltent expensis vel ad eorum subventionem de suis faculta-
tibus ministrabunt, concessa, iuxla quantilatem subsidii e devo-
tionis allectum, venia peccatorum secundum qduod transikuris Jero-
solymam indulgetur. Datum Lateraui V nonas martü pontilicatus
nostri anno I.

—

6.
1218. Mai 5.

Papst Honorius lll. gibt dem Bischofe Christian ven Preußen die
Vollmacht, Preußen in Bisthümer einzutheilen und Bischöfe zu wählen und zu

weihen. Copie L. D.'e a. a. O.

Honorius III. episcopus, servus servorum Dei, venerabili
fratri, episcopo Pruscie salutem et apostolicam benedictionem.
Cum in parlibus Prussie, multiplicala per Dei graliam messe Rde-
lium, ei regionibus circumquaque albescentibus iam ad messem,
necesse sitk, sicut asseris, operariorum numerum adaugeri, frater-
nitati tue, de qua gerimus in Domino fiduciam pleniorem, aucto-
rilate praesentium indulgemus, ut, locorum et rerum circumstan-
tiis provide circumspectis, auctoritate nostra in parlibus
illis ecclesias instäuas Cathedrales, in quibus viros idoneos, qui
tanto congruant oneri e honori, eligas in episcopos, et accersitis
duchus vel tribus episcopis, vice nostra electis munus conse-
crationis impendas. Datum Rome apud S. Petrum tertio nonas
mai pontilicatus nostri anno secundo.

7.
1218. Mai 12.

Papst Honorins Ill. schreibt Christian, dem Bischofe von
Preußen, fein Kreuzfahrer dürfe ohne seine Erlaubniß das Preußische Land
betreten. Eine Landesherrschaft zu gründen, sei Keinem gestattet. In Preußen
habe nur Christian zu gebieten; wer ihm sich widersetze, den solle er mit dem
Banne strafen. Copie L. D.'# a. a. O.

lonorius III. episcopus, servus servorum Dei, venerabili
fratri, episcopo Pruscie, salutem et apostolicam benedictionem.
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Cum secundum Apostolum nemo militans Deo, implicat se secu-
laribus negotiis, ne non, que sursum sunt, supra terram querere
videalur, cavendum est dilectis filiis universis Teutonie, Boemie,
Moravie, Dacie, Polonie ei Pomeranie, versus Prussiam signo
crucis accepto proßciscentibus, ne, cum se adscripserint obsequio
Jesu Christi ad defendendum te ei noviter baptisalos et Cconversos
ab incursibus paganorum, boc gratia lucri alicuius fa-
ciant temporalis, quia secundum evangelicam veritalem
nemo polest duobus dominis servire, Deo et mammone, ei ve
homini lerram vüs duabus intranti. Simplex enim in simplicitate
qduerendus est Dominus, dui adest omnibus invocantibus nomen
eius. Unde ipsos monendos duximus el hortandos, eisdem nostris
danles litleris in mandatis, utl, non due sua sunt, sed Jesu Christi
duerentes, ad convertendum ad Deum, nonadsubiugandum
sue servituti paganos altendam, ne, qduod absit, illi timen-
tes sublici servituti, in sui erroris pertinacia forlius obstinentur,
ei ipsi krustra laborent in eis, si Dominus, qui renes scrutakur et
corda, votis suis non faverit insensalis, sed ut legitime certare
probentur, ab omnibus abstinentes illicitis, tibiomnibus mo-
dis intendant, cui Dominus in bis est hackenus mirabiliter
prosperatus. Ouocirca fraterpilati tue per apostolicu seripla man-
damus, qualenus si qui contra voluntalem tuam lerram
baptisatorum totius Prussie intrare voluerint, vel
in ea disponere quicquam presumpserint, per quod
possit paganorum conversio preprediri vel deteriorari conditio
conversorum, eos à presumptione huiusmodi, monitione premissa,
per censuram ecclesiasticam, appellatione remola, compescas,
nullis lilteris obstantibus, si due super hoc apparuerim, quod non
credimus, in contrarium impetratis. Datum kome apud Sanctum
Petrum IV idus maili. pontillcalus nostri anno II.“7

— — —

*) Wir folgen in der Berichtigung der Jahresangabe dieses Schrei-
bens dem von den Herausgebern des neuen Cod. Pom. dipl. Greifswald 1883
angeführten Grunde, daß gegenwärtiger Brief dem gleichlautenden, an die Kreuz-
fahrer sub anno 1218. mai 16. gerichteten unmittelbar vorhergegangen sein maut,
nicht, wie die Angabe in Act. B. sagt, „anno (tertio, III7“ b. i. f2#19, diesem
felgt. Statt mammoni setzen wir das richtige mammone. Was die Quelle der
„Preußischen Diplomails“ in den Actis B. betrifft, so ist diese die von Lukas
David (Kanzler des Bischofs Tidemuann Gise von Kulm 1541—154), herzogl.
HGofgerichtsrath in Königsberg seit 1550, starb 15863) aus allen Archiven Preußens
ebenso treu als mühsam veranstaltete Sammlung der wichtigsten Urkunden in Copie.
In Königsberg stand ihm das Ordensarchiv, in Kulm (Löbau) das damalige
Bischefliche Archiv zu Gebote. Vergleiche Act. B. 1. 217.
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Sa.
1218. Mai 16.

Papst Honorius Il. ermahnt die Kreugsahrer (d. h. die Fürsten unter
denselben) in Preußen, sich alles Eigennutzes, aller Absichten auf eine zu er-
obernde Landesherrschaft entschlagend, nur dem Bischofe von Preußen zu
Heborchen, der Jeden mit dem Banne zu bestrafen ermächtigt sei, welcher ohne
seine Erlaubniß den Preußischen Voden betrete.

Voigt, Cod. dipl. Pr. I. u. 6.

lonorius lII. cet. universis Crucesignatis Teutonie,
Boemie, Moravie, Dacie, Polonie et Pomeranie, ad

subsidium Prutenorum proficiscentibus.
Cam secundum Apostolum nemo militans Deo implicat se

secularibus negolüs, ne qdue sursum sunt, super terram quacrere
videatur, cavendum est vobis, ne cum vos adscripseritis obsequio
Jhesu Christi, ad delendendum venerabilem fralrem nostrum

 Peruscie episcopum, ei noviter baplisalos et
conversos ab incursibus Paganorum, hoc alicuius lucri lemporalis
Kratia faciatis, quia secundum Evangelicam verilatem nemo potest
duobus dominis servire, Deo ei mammene, ei ve homini kerram
viis duabus intranti. Simplex enim in simplicitate querendus est
Dominus, qui adest omnibus in verilale invocantibus nomen
eius. Quocirca universilatem vestram monendam dusximus ei
hortandam, per apostolica scripta mandantes, quatinus non due
nostra sunt, sed que Christi, querenles, ad convertendum ad do-
minum, non ad subiugandum vestre serviluti paganos intendere
studealis, ne, ducod absit, illi timenkes subiici servituti, in sui
erroris pertinacia fortius obstinenlur et vos frustra laboretis in
eis, si Dominus, qui renes scrutalur ei corda, votis vestris non
faverit insensatis, set ut legilime certare probemini, ab omnibus
abslinentes llicitis, venerabili fratri nosro . . . . epi-

scopo Pruscie super biis modis omnibus intendatis, cui Dominus
in hbiis esl hackenus mirabiliter prosperalus. Nos enim eidem epi-
scopo nostris dedimus litleris in mandatis, ul si qui contra
voluntatem eins lerram baptizatorum vel baptizan-
dorum totius Pruscie intrare, vel in en disponere quicquam
presumpserint, per qduod possit paganorum conversio prepediri,
Vvel deteriorari condilio conversorum, eos a presumptione huius-
modi monitione premissa, per censuras ecclesiaslicas appellatione
remota compescat. Datum Rome apud Sanchtum Petrum XVII
Kalendas Junii anno II.
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Sb.
1219. Mai 23.

Seribitur Episcopo Prusaioe, ut Capitulim Camminenae Eniscopo
tenio conseefo et arotyfreg insirntitate detento persono iduned in pusto-
rolis assfieii ministerio rubroget.

Päpstl. Copieb. (im Geh. Archiv zu Königsb.) n 18.
An. IIII. epist. 459.

Honorius III. etc. Venerabili fratri Christiano Epi-
scopo Pruscie salutem elapostolicam benedic-

tionem.

Venerabilis frater noster . . . Camminensis Episcopus

una cum Capitulo suo et nonnullis allis viris religiosis humili
nobis inslancia supplicavit, ut cum sit et confrachus senio et infir-
mitate paralylica dissolutus, ipsum ab onere Ponlißcalis ofsicii
quod iam ferre non potest, absolvere dignaremur une commissa
sibi ecclesia, qdue pastoris vigilantia eco specialiter indiget, qduo
Populus illi subiectus nuper ad agnitionem verilalis, que Christus
est, noscitur pervenisse, pro delechtu eins dispendium patialur.
Nos igitur zelum ei providenlism einsdem Episcopi commendan-
tes, per apostolica tibi scripte mandamus, dualinus eins cessionem
recipias vice nostra el iniungas ipsius loci Capitulo, ut per-
soham idoneam sibi eligant canonice in pastorem. Presato vero
Episcopo de bonis ipsius ecclesie facias commode provideri, con-
cesso eidem, ut si quando lorte valuerit et voluerit, sibi liceat
cum Pontilcalibus insignibus celebrare. Datum Rome apud Sanc-
tum Petrum-decimo Kalendas Junii anno tertio.

9.
1220. Mai S.

Ut McoukAati Prussioe cunstautes in side permaneant ae ad ram am-
pleetendam eonsanguineos inducant. Item omues pretitiones Episcopi
Prussiae eanudiri non poasunt, quia non eæpedit, ut erueetignatorum
numerus dividatur, prupler urgens Jerroe ianctae negotium.

Päpstl. Copieb. u. 19.

An. IV. epist. 733.

llonorius llI. eic. Vencrabili fratri Episcopo et uni-
versis Christi fidelibus noviter baptizalis Pruscie

Salutem et apostolicambenedictionem.

Eratias agamus largiiori omnium gratiarum, qui propria
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gloria et virtute vos de variis errorum tenebris in admirabile
lumen sidei advocavit, et in regione habitantibus aliquando umbre
mortis revelavit vobis per Spiritum sanclum Eum, qui est lux
mundi, ifliüum suum dominum IJhesum Christum, ut in agnilione
ipsius vias vite certissime ambulantes, dui aliquando non populus
dei fuistis, nunc populus dei sitis, ei qui non consecuti miseri-
cordiam, nunc misericordiam consecuti possitis in adoptione Hlio-
rum dei merito gloriari, hereditatem incontaminalam in celis et
immarcessibilem adepturi. QOuapropter Universitatem vestram
monemus in Domino et hortamur, quatinus vos ipsos dignos
divina vocatione reddenies, cum omni limore domini stetis in hde
Viriliker et constanter, exercendo Hdei opera in virtute, non con-
tristati aliquibus tribulationibus, que ad tempus sunt, sed letal
potius, quod digni babiti estis, pro nomine lesu contumelias
sustinere. Fidelis enim deus non patielur vos temptari ullra qusm
suslinere possitis et saciet cum temptatione proventum, quia quod
momentaneum est el leve tribulationis, immensum vobis pondus
lorie operatur. Sic enim claribcabitur Christus in vobis, si vos

Iirreprehensibiles conservantes, gentem vestram secundum car-
nem ad emulationem provocaverilis veritatis, ut in eo, quod nunc
de vobis lanquam de malelactoribus forte deireciat, tandem ex
bonis operibus vos considerans ad Dominum convertatur. Nos
autem, qui vos lanquam hblios benediclos a Domino gerentes in
visceribus caritatis, conlidimus quia qui repit in vobis opus honum,
persiciet usque in diem domini Jhesu Christi, vobis in omnibus
quibus possumus, libentissime assistemus, omne vobis solalium
el auxzilium impensuri et cum in libertatem vocati gstis, adepti
graliam üliorum, vos conversos et celeros ad Dominum conver-
tendos in omni conservabimus libertate aliasque dignis favoribus
prosequemur, quia non commodum rerum temporalium, qduod cito
periret, set lucrum duod erit perpetuum in vobis duerimus ani-
marum.

Super eo vero, qucd non omnes omnino petitiones, quas
nuper nobis dilechus Bblius Henricus frater tuus ex Parie tua,
venerabilis frater Episcope, destinavit, potuimus exaudire, non
turbetur cor vestrum neque formidet, quis cum ad succurrendum
lerre sancite de necessilate lotaliter nunc intendere compellamur,
non expedit, ut cruce signatorum auxilium dividatur, ne divisum
Iinveniretur inutile, quod speratur ellicacissimum auclore domino
adiumentum. Sed quia, sicut in Domino confidimus, negolium
lerre sancte in prorimo Uuem accipiet gloriosum (1), lunc lola
virtule in vestrum adiutorium intendemus el vobiscum et pro
vobis militabit Ecclesia generalis. Ne igitur, si qdui ad agnitionem
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vere Hdei pervenerunt, alicuius dubietatis scrupulo retardentur,
duominus ad agnoscendam veri luminis clarilatem corde pariler
ei animo convertantur, devotionem veslram rogandam duximus
ei monendam per apostolica vobis scripta mandantes, qualinus
universis hominibus vesire gentis, qui vobis consanguinilale vel
quacunque notitia sunt coniuncti et eliam omnibus, tam longe
quam prope positis, prout vobis possibilitas aderit, intimetis, nos
lirmum babere proposilum, tam conversos, qduam etiam faciente
Domino convertendos in omni libertate fovere et ab iniurüs om-
nium, moleslias eisdem inlerentium vel gravamen, quantum gra-
tia divina permittet, protectionis Apostolice munimine delensare,
et quod eos quantum in nobis est, nunquam alicuius gravari do-
minio vel iugo patiemur subiici servitutis. Datum Viterbii oclavo
Idus Maji auno quarto.

10.
1222. August 5.

Vertrag Kourads von Masovien und des Bischofes Christian,
nach welchem Christian die Hauptburgen und den größten cbeil der Dörferund Ländereien des Kulmergebietes mit landesherrlichen und allen geistlichen
Rechten empfängt, und dafür dem Herzog Heinrich von Schlesten gestattet, mit
den Kreuzfabrern den Versuch zur dauernden Behauptung des noch übrigen Kul-
merlandes zu machen und zu diesem Behufe sich einstweilen in der dem Bischof an-
gehörenden Burg Kulm zu befestigen, — mit der Bedingung, daß dem Bischof
in Kulm eine Curie und ein Kloster gebaut wird.

Aus dem M. des Lukas David.
(königl. Universitäts-Bibliothek in Königsb.)

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ego Conra-
dus, dei gratia dux Mazovie ei Cuyavie, notum sacio omnibus
Mdelibus lam presentibus duam fuluris, Quod venerabili patri
domino Christiano, episcopo Prussie primo et suis
successoribus, pro o, duod H. ducem Silesie, L. Vratislavien-
sem, el L. Lubucensem episcopos, crucesignatos, et eorum
barones celerosque crucesignalos versus Prussiam, ad petitio-
nem meam meorumque baronum, kastrum Colmen, per
mulios annos a Prutenis destructum ei lotaliker desolatum, ree-
dificare eum eius bona voluntate permisit: partem pre-
dicti colmensis territorii, duondam castra Grudzanz,
Wabsko, Kopriuno, Villizas, Colno, Ruch, Kysin, Clamboky,
Turno, Pin, Ploth, Postolsko, Kavalevo, Belcz, Colmen, Ostro-
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vith, Nevir, Bobrosky, Wanzino, Mylosno, Osechevo, Plovenzo,
Jablonovo, cum omnibus eorum villis et attinentüs, cum utililale
libera ei cum jure ducali, in remissionem peccatorum meo-
rum, liberrime donavi. Dedi eliam sibi in eodem dominio Col-
mensi C villas ac possessiones ei heredilates cum earum atlinen-
Uis, iure predictorum castrorum, quarum possessionum villas
ad presens conlero, videlicet: Cosolko, Narozne, Mirche, Scar-
nese, Bolemino, Ostromecz et omnes villas, quas comes Syro
eirca Colmen hahutt, Saynsko, Leucz, Croscino, Pasecno, Uczinno,
Unislaw, Benkowo, Glonino, Polanche, Nesnangee wicz, Nedasmo,
Grobno, Zuseph, Fkelz, Dambenz, Selnowicz, Pomzino, Buch,
Poyesle, Cerbeche Vinche, Parlema, Gelentz, omnesque heredi-
lates meas circa Lozam, cum earum attinentüs ei omnes villas
meas circa splvam Grulh, cum ipsa sylva Gruth, e omnes villas
meas meliores ei heredilates Ccum enrum altinentiis, usque ad C
hereditales in Colmensi terra cum omni libertate contuli. Pre-
terea quicquid est in lile de mea terra inter me e#
Prutenos, pro bono pacis eidem episcopo condonavi.

Ut autem predicti episcopi Prussie ad reedilicandum castrum
Colmen bona voluntas ac consensus accederel, reverendus Domi-
nus Geschko, episcopus Plocensis, cum suo capitulo, de
Carnowo et Papovo ei de omnibus villis et possessionibus et de
omni iure tam Spirituali, quam temporali, duoc
idem episcopus el suum capitulum in predicto Col-
mensi dominio olim habuerunt, — videlicel ab eo loco,
ubi Drevanza de Prussia egreditur, iuxta terminos Prussie in
Ossam, et sic inferius per Ossam in Vislam, et sic Wislam sur-
sum usque ad Drevanzam, el sic per Drevanzam sursum, ad lo-
cum, ubi Drevanza egreditur de Prussja, —adepiscopatum
Sepe dicli episcopi resignarunt.

Prelerea autem in Castro Colmensi curiam propriam ei con-
ventum, qualem voluerit, ipse episcopus Prusciehobebir, el qui-
cunque terram Colmensem habuerst et duicquid ad dominium 8.

mensis territorii pertinel—exceptisbonis predictis, que supra
dietus episcopus Prussie ibi habet, aut in posterum quocunque
iusto modo aut emptione aut haclium donalione babilurus est,
omnes proventus ipsius Terre cum episcopo Prussie dimidiabit.
Insuper decimam temporalium de parie sua episcopo Prussie
dabit, excepto duce Silesic H., qui faciet cum episcopo secundum
duod iis duobus visum luerit expedire.

Ne ilaque mea et supradicti episcopi Plocensis et sui capi-
tuli donalio in poslerum, qguod abs il (1), duci possit in irritam,
ipsam presentis scripti allestatione, tam mei sigilli, qusm etiam
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Plocensis episcopi et sui capituli, necnon illustrium ducum L.
Polonie et II. ducis Silesie, et venerabilium patrum, — V. Cnes-
nensi Archiepiscopo consentiente —, J. Cracovien., P. Posna-
nien., V. Wratislavien., L. Lubucen., M. Cuiavie — corum
Sigillorum impressione, dignum duxi roborare. Imo et alüss testi-
bus subnotatis: Gothardo cancellario Mazovie, Nicolao cancella-
rio Cracovie; Arnoldo Mazovie, Manco Cracovie, Jacobo San-
domirie, Dirskone Wralislavie palatinorom; Pacoslao Cracovie,
Mistwino Sandomirie, Anastasio Vislicie, Clemente Plocinense,
Theodoro Crusvicie, Stephano Boleslaviensis, Petricone Leg-
nicie castellanis. Acka sunt hec in Loviz, anno ab incarnatione
MCCNXNII nonis augusti, regnapie domino nostro Jesu Chrislo.

Anm. Wir haben die Form des Namens Cok#e, welche Lukas David in
seiner Copie hat, nämlich Colman, nicht beibehalten. Sie könnte alt sein; denn
wie es überhaupt manche Polnische und Preußische Städte= und Ortenamen mit
der Endsylbe an gibt, welche später en wurde (z. B. Posy#, Lossan, Parchan,
Lanzan), so könnte auch Colman die ältere Ferm sein, Colmen die jüngere. Auf-
fallend ist, daß in den ältesten Preußischen Urkunden, welche zu deutsch abgefaßt
find, z. B. Cod. d. Pruss. I. 163. II. 141. 154. und sonst der Name Polen
(das Land) geschmeben ist polan. Noch mehr aber spricht für die Annahme Col-
mon's als alterer Ferm die auffallende Adjectiabildung in Cod. dipl. Pruss. I.
I71.: „dGecclesie) Culmocensis.“ Ist hieraus ersichtlich, daß die von uns aus-
genommene Fo#m sachlich Nichts ändert, so durfte uns die Seltenheit der bei Lu-
kas David gegebenen Form wohl bestimmen, von ihr abzusehen, zumal da wir uns
immerhin noch nicht ganz davon überzengen kenmen, ob er nicht vielleicht nur
einem Previnzialismus nachgegeben, wie derselbe sich wohl bei Hartknoch ad
½%5busK III. 36. nu. c. pg. 131. (Culman) findet. Oder kannte Hartknoch diese
Form in der Urkunde selbst? — Die Quelle, aus welcher Lukas David die bei ihm
allein vollständig erhaltene Urkunde genommen, ist höchst wahrscheinlich das Archiv
des Kulmer Bisthums zu Löbau, wo Lukas David lange Zeit gelebt hat. Diese
Vermuthung wird fast zur Gewißheit, wenn wir beachten, daß der Polnische Ge-
schichtsschreiber Eromer (Poloy'o, ed Colon. 1589.), der die Urkunde selbst
vor sich hatte (vgl. Pok. pag. 131.), sich bei der Darüellung jener Zeit auf das
Löbauer, Krakauer (vgl. Dogiel. IV. n. 2.) und Heilsberger Archio bezieht.
Nur so ist es zu erklären, daß Cromer allein auch die Urkunde so vollständig
angibt, wie Lukas Darid, insbesourre die Burgen Postolsko — Jablonovo, welche
bei allen Andern fehlen.

11.
1226. März —.

Kaiser Friedrich II. bestötigt die von Konrad von Masovien an-
gebotne Scheufung des Kulmerlandes an den Deutschen Oiden, und fügt seiner-
seits die Schenkung ven ganz Preußen hinzu, beides mit landeshertlichen Rechten.

Dreger, cod. dipl. Pom. u. 65.
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In nomine sanete et individue trinitatis. amen. Brede-
ricus tecundus divina fuvente elementia flomanorum Impera-
tor semper Augustus, Iherusalom et Sicilie Ner. Ick oc Deas
imperium nostrum pre regibus orbis terre sublime constituit et
per diversa mundi elimata ditiunis nostre terminos ampliarit.
ut ad magnificandum in seculis nomen eiiis et fidem in genti-
bus propagandam, prout ad predicationem Erangelii z#chmium
Homanum Imperium preparavit, sollicitudinis ortre curd ver-
setur, ut non minus ad depressionem, quam ad conrersionem
gentium intendamus, illius pravisionis gratiam indulgentes,
per quam viri catholiei pro subiugandis barbaris nacionibus
et divino cultui reformandis instantiam diuturni laboris assu-
mant et tam res, quam personas indesicienter eæponant. IHinc
est, quod presentis seripti serie notum eri volumus modernis
Imperii et posteris universis. Qualiter frater flermannus,
venerabilis magister sacre domus hospitalis sancte Marie Teu-
tunice Jerusalimitane, sidelis noster, derotam sui animi vo-
luntatem reserando, proposuerit eoram nobis, Quod devotus
nosfer Conradus duæ Masovie et Cuyavie promisit et obtu-
lit providere sibi et sratribus, de terra, que rocatur Colmen,
et in alia terra, inter Moarchiam suam videlicet et confinia
Drutenorum, ila quiden, ut lahorem assumerent et insisterent
oportune ad ingrediendum et obtinendum terram Prussie, ad
konorem et gloriam veri Dei. Quam provisionem recepisse dis-
tulerat, et celsitudinem nastram suppliciter implorabat, quod,
si dignaremur annuere votis suis. ut auctoritate nostra X
inciperet aggredi et prosequi tantum opus, et ut nostra Sibi et
domui sue concederet et ceonfirmaret serenitas tam terram,
quam predictus duæx donare debeat, guam (ofom ferrem, que
in hartibus Prussie per eorum instanttom fuerit acquisita, et
insssuper domum suam immunitatibus, libertatibus et aliis con-
cessionibus, quas de dono terre Duecis prefuti et de Prussie
conquisitione petebat, nostre munsficentie pririlegio muniremus
—ipse oblatum donum reciperet dieti ducis, et ad ingressum
et conquisitionem terre continuis et indesfessis labaribus bona
domus eæponeret et personas. Nos igitur, attendentes promp-
tam eæpositam devocionem erusdem magistri, qua pro terra
ipsa ssue domui acquirenda, serventer, in domino, estuabat, et
quod terra ipsa sub monarchia Imperii est contenta, — con-
sidentes quoque de prudentia magistri eiusdem, quod Komo sit
potens opere et sermone, ae per suam et sratrum suorum in-
ætantiom notenter ineipiet et conquisitionem terre viriliter pro-
sequetur, nec desistet inutiliter ab inceptis, quemadmodum
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plures multis laboribus in eodem negotio sruitra temptatis,
quum viderentur prosicere, desecerunt: auetoritatem eidem
magistro concetsimus, terram Prussie cum viribus domus et
totis conatibus invadendi, concedenter ef conf##nanter esckem
magistro et rucecessoribus eius et domui sa#e 3 perpelasar# c#m
vredictam terram, quam a prescripto duce recipiet ut promisit
et quameunque aliam dabit, necnon terram, quai in partilius
Prussie Deo suvente conquiret, velut vetus et debitum ius im-
nerii, in montibus, planitie, fluminibus, nemoribus et in mari,
ut eam liberam rine omni servicio ot eœactione leneant et im-
munem, et nulli respondere proinde teneantiu. Liceat inauper
eis per totam terram conquicitionis eorum, sicut acquisita per
eos et acquirenda suerii, ad commoduim domus paisagia et
telania ordinare, nundinas et, fora sstatuere, monetam cudere,
talliam ot alia iuru tarare, directuras per terram. in slumini-
bus et in mari, Sicut utile viderint, sstabilire, sodinos et inei-
eras auri, argenti, serri et aliorum metallorum, ac salis, que
lsuerint vel inrenientur in terris ipsis, possidere perhenniter et
babere. Concedimus insuper eis iudices et rectores ereare, qui
subiectum ssibi populum, toim eos videlicet, qui conrersi sunt,
quam alios omnes in sud superstitione degentes, iuste regant
et dirigant et eæcessus malepuctorum animadrertant et puntant,
secundum quod ordo eæegerit rationis. Preterea eibiles et
criminales eausas audiant et dirimant secundum calculum ra-
tionis. Addicimus insuper eæ gratia nostra, quod idem ma-
geter et zuccessores sui iurisdictionem et potestatem illam ha-

beant et eœerceant in terris suis, * aliquis princepe melius
habere dinoscitur in terra. quam habet, ut bonos usus et con-
suetudines ponant, assitias faciant et atatuta, quibus et., sides
credentium roboretur et aunino eorum subditi pace tranquilla
gaudeant et utantur. Ceterum auctoritaote pretentis privilegii
prohibemus, ut nullus princeps, duæ, marcsio, comes, minis-
terialis, scultetus, advocatus, nullavs persona ublimis vel
humilis, ecelesiastica vel mundana contra nresentis concessio-
nis et consirmationis nostre paginam audeat aliquid attemp-
tare; quod qui presumpserit, penam mille librarum auri se
noverit incurturum, quarum medietas camere nostre, reliqua
passis iniuriam persolbetur. Ad cujus itaque concessionis et
confirmationis nostre memoriam et stabilem firmitatem presens
privilegium sieri et bullu aurea, tipario noatro maiestatis im-
pressa, secimus communiri. Iluius rei testes runt: Magde-
burgensis, Navennensis, Tyrensis, Panormitanus et Heginus— Bononiensis, Mantuanus, Turinensis, Ariminen-
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Sis et Cecenas episcopi; Saæronie et Spoleti duces; IHenricus
de Schwartsburg, Guntherus de firvernberg, Wernherus de
Ayhurg, Albertus de Habechepure, Ludocicus et Ilermanniis
de Froburceh et Thomas de Acerris eomites; RHichardus mar-
schalcus et Itichardus eamerarius Imperialis aule, Albertus
de Arnatein, Gossridus de Hoenlock et alii quam plures.

Signum domini Friderici secundi Dei gratia invietissimi
Lomonorum Imperatoris semper Augusti, Iherusalem et Sicilie

egis.
8 Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo du-

centesimo ricesimo seæto, mense Martii, quarte indictionis,
imperante domino Friderico Dei gratia sserenissimo Itomano-
rum Imperatore semper dugusto, JIherusalem et Sicilie NReger
ERomanè imperii eius anno seæto, ltegni Iherusalem prinio,
Iiegni Sicilie ricesimo seæto, seliciter. Amen. Datum Arimine
anno, mense et indietione preseriptis.

12.
1228. April 23.

Konrad, HSerzog von Masovien, schenkt dem Deutschen Orden das
ganze Kulmerland und das Derf Orlow in Cujavien.

Copie L. D.s a. a. O.

In nomine Domini. Amen. Nos Conradus, duæ Ma-
sotie et Cuyavie notum facimus tam presentibus, quam futuris,
quod hospitali S. Marie domus Teutonicorum fratrum Jerusa-
lim.,pro salute anime nostre et parentuim nostrorum, terr am
Colmen cum omnibus alftinentiis suis, tam in aquis, quam in
agris et nemoribus, nihil utilitatis nobis reseroantes vel in fu-
turum sperantes, et villam Or Iov nuncupatam in Cuyaovio
iacentem contulimus in perpetuam proprietatem integraliter
possidendam, omnium heredum nostrorum accedente consensu.
Sed ne vetustas, mater oblivionis, hanc donationem possit in
posterum perturbare, hanc paginam sSigillis nostro et. sratrum
nostrorum, omnium duceum Pofonse, necnon episcoporun ef
testium, qui prediete donationi intersuerunt, subseriptione
duæimus roborare. Quorum nomina liec sunt: dominus Michael
Cuaviensis episcopus, dominus Guntherus electus Plocensis
episcopus; comes Arnoldus palatinus Cuyabiensis, comes
Zecheus iudeæ curie, Stephanus srater eius, comes Thomas
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castellanus Bresesk, comes Goluts, comes Andreas, comes
Mauritius renator, Albertus frater eius, comes Potrekagaso,
comes Thomas, comes lirinoszudus, Crimialaus frater eius;
dJohannes subeamerarius, Albertus ssubagaso, Ziros subpin-
cerna, Nicolaus Cesim Ztralek, Boguslaus, Bogumilus, Bo-
BuSluus, dominus Gregorius ssubceancellarius, Jacobus nresby-
ter, Nicolaus, Nicul, Anshelmus etc.

LDaotum in Ilese, anno incarnotionis dominice Millesimo
CCXAVIII, LX kalendus maii.

13.
1228. Mai 3.

Christian, Bischof von Preußen, schenkt dem Deutschen Orden, unter
Protest gegen die rechtswidrige Allgemeinheit der Schenkung Kenrads, in dem
noch übrigen Theile des Kulmerlandes den Zehnten.

Nach der Copie des Lukas David d. a. O.

In nomine sancie el individne trinilatis. amen. Ego Chris-
tianus, divina miseralione primus Prutenorum episcopus, notum
facio universis tam presenlibus, qduam luturis, quod contuli mili-
tibus de domo Theutonica, pro delensionechristianitatis, decimam
in territorio Colmensl in iis bonis, due dux Conradus Masovie
et Cuyavie predictis militibus, salvo iure nostro licite
conferre potuit. Acta sunt aulem bec anno ab incarnatione
dominica Millesimo CCoX XVIIIO, V nonas mali, in domo ordinis
Cislerciensis, que vocalur clara Tumba, presentibus P. abbate
primo eiusceem loci, priore et convemtu; et fratribus de domo
Theutenica Philippo de Halle et Henrico Bohemo, Conrado mo-
Dnacho legalis Prussie.

14.
1228. Oktober 28.

Papst Gregor IX. beten die von dem Bischofe Christian zur Er-oberung des heidnischen Preußenlandes geschehene Stiftung des
Dobrinerordens.

Voigt, cod. dipl. Pr. 1, 20.

Cregorius IX. etc. dilectis Rliis magistro et fratribus militie
Cbristi contra Prutenos in Mazovia. Solet annuere sedes aposlo-
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lica piis volis el honestis pelentum desiderüs fevorem benevolum
impertri. Ex parie siquidem vestra fuit a nobis humiliter postu-
latum, ul, cum boue memorie .primus epis-
copus Prutenorum considerans militiam ad expugnandum paga-
nos, in Pruscie partibus constitotos, in illis partibus fore pluri-
mum oportunam, de capituli sui assensu vestram militjam ad
exemplar militie Christi de Livonia provide ordinarit ibidem,
quod ah eodem episcopo fachum est super hoc, apostolico digna-
remur munimine roborare. Nos igilur vestris devotis postulatio-
nibus gralum impertientes assensum, qucd ab episcopo memorato
flacium est in hac parte, sicut provide factum esse dinoscitur, ei
in ipsius litteris exinde conlectis plenius dicilur contineri, ratum
hLabenles el ürmum, illud aucloritale aposlolica confrmamus et
presentis scripti palrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum licest etc. Dalum Perusü V Ka-
lendas novembris, pontilcaus nostri anno II.

15 und 16.
Lehnsvertrag des Bischofs Christian von Preußen und

des Deutschen Ordens.
Nach der Copie im M. S. des Lukas David.

(Erste Ausfertigung, für den Bischof bestimmt).
1230 Januar —.

In nomine domini. amen. Ego frater Henricus, diclus ab-
bas de Luchna, el ego frater Joannes, dictus abbas de Linda,
universis Christi fdelibus presemibus ac futuris nolum sacimus,
Quod, cum venerabilis pater Cbristianus, dei gratia
Pruzie episcopus, operam daret omnimodam, ut pagani, qui
nimis invaluerant in partibus Prussie, extirparentur, zeio fei
et ecclesie sancte duciobs, lerram quam in Colmensi terrilorio,
lum per lilulum emptionis, tum per collationem Conradi, ducis
Cupavie, Lancicie et Mazorie, lum per consensum venerabilis
patris episcopi et capiluli Plocensis, pleno iure, tam in tempo-
ralibus, qguam in Spirikualibus legilime ei ralionabiliter fuerat
adeplus, viris religiosis, fratribus domus Teulonice,
nobis mediantibus et pro posse nostro cooperantibus, contulil:
Iia ut sibi el successoribus suis de terra predicta singulis annis
unam mensuram tritici et alteram siliginis de quolibet aratro teu-
tonicali, ei de quclibet eralro slavico unam mensuram trilici,
dualis mensura communiter in Wratislavia fveril usitata, in loto
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Colmensi territorio in perpetuum persolvere deberent. Et hee
promiserunt solvere ipsi fratres tam de terris tune
arabilibus, quam de omnibus terris in Culmensi territorio de no-
vo in culturam redigendis. Insuper promiserunt de terra
predicta DC aratra teutonicalia, cum omnibus rebus ad ipsa per-
linentibus, ei plenarie hominibus locare vel episcopo dimittere
locanda si vellet et ubique ei placeret; item promiserunt ei
et successoribus suis quinque curtes, quamlibet de quinque teu-
ltonicalibus aratris, in Colmensi terra, ubicunque ei placeret: ita
duod prelata DC aratra et dickas quinque curtes cum omnibus suis
pertinentiis, pralis, pascuis, Huminibos, lacubus, piscalionibus,
molendinis, sylvis, venationibus, salis fodi is, auri fodinis, ar-
genti fodinis, vel cuinscunqdue metalli fodinis, et breviter cum
omni utilitale seu proventibus, qui tunc suerunt vel poterunt pro-
venire in posterum de ipsis, tanquam dominus in suo dominio,
habens in eis jurisdictionem lemporalem el spiritualem, el libere
pro sua voluntale, nullo habito respechu ad fratrez sepe dictos,
dispensare debeai. Promiserunt nibilo minus, duod quicquid
episcopus in memorato terrilorio nomine seudi concesserat, vasal-
los suos quiete permitterent possidere, ita ut ipsi episcopo
et successoribus lanquam vasalli domino suo de-
berent esse subligati, ei qduod nulli in eadem terra quic-
duam nomine leudi darent vel prestarent sine Consensu pre-
dichi episcopi, et omnes eandem terram inhabitamtes, lam keuda-
les, duasm alil Prutenos expugnare in propriis expensis et
eepiscopatui ipsius subiicere deberent; ei in exhedi-
hionibus vexillum predicli episcopi, lam in eundo duam redeundo,
aute vexillum sepedickorpm fratrum incederet. ltem promi-
serunt, homines eiusdem episcopatus, lam feuda-
les, quam celeros, cum omnibus ad eos perlinentibus, ei#6
omnia que habuit et habiturus luit, et omnem juris-
dictionem episcopi et successorum suorum contra omnem homi-
nem bons be, consilio ct auxilio, sine dolo, tanquam bom. pro-
pria, fovere pro toto posse suo ac delensare, el nihilo minus,
ubicunque veniret episcopus ad bona ipsorum, debito honore tan-
duam episcopum el Dominum suum recipere ac eidem neces-
Saria subministrare. Item promiserunt, omnia instrumema
et auctorilales, quas in crucc signatis et signandis ab apostolicis
fel. mem. dominis Innocentio et llonorio habuit et insuper omnia-
instrumenta negolium Prussie langentia proprüs expensis et la-
boribus, sub bulla sanclissimi patris ac domini Gregorü IX., Ro-
mane sedis summi pomtillcis, procurare, innovare: hocadiecto
expresse inter ipsos, duod, si üdem fratres memorato

Watterich, Ordensstaat. 16
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episcopo pensiones simul ei exactiones promissas suo tempore
non solverint, ex lunc ipse de possessionibus sepedictis, tan-
duam suis licite se intromillere haberet faculistem. Acta sunt
hec in Wladislavia, anno gratie Millesimo CCo XXXO mense ia-
nuario. Presentibus lestibus subnotatis: Joanne priore, Her-
manno monacho Luchnensi; fratribus de Thimau Gerhardo et
Conrado, militibus Christi de Prussia Andren, Wernero, Joanne,
Albrando, Conrado. Feliciler, amen.

Zweite Aussertigung, für den Orden bestimmt.
1230. Januar—.

In nomine sancke et individue trinitatis. amen. Ego Chris-
lianus, primus Prussie episcopus, notum esse volo universis pre-

sens scriptum inspeckuris, quodbropter. deum ei ob defensionem
Ssacrosanche matris nostre ecclesie, heu jam pene in partibus de-
populale a paganis, videlicet lerrilorio Cholmensi, fratrihus de
domo Teutonicn, quicquid habuj dati mihi a duce Conrado vel ab
ecclesia Plocensi, vel empti, libere contuli, ut ipsi mihi et omni-
bus meis successoribus sint parati contra paganos pugnaluri. Ipsi
vero mihi in eodem territorio iam supradicto contulerunt de omni
aratro unam mensuram tritici et aliam siliginis, et DC aratra et
quinque hologia, unumquodque de quinque aratris, cum omni uti-
Iitale. Testes autem huius donationis ei promissi: Henricus ab-
bas de Lucha, frater H. sacerdos, frater H. Conversus; fralres
milites Christi Ardreas, Gölz, Conrad celerique quam plores;
Alexander sacerdos; cives: Albertus, Scultelus, Maurilius, Hil-
debrandus et quam plures. Et ut hec permaneant inconvulsa, si-
zillorum nostrorum premunivimus appensione. Acia anno incar-
nationis domini MoCCoXXX.

 Ôns

17.
1230. Jauuar 18.

Papst Gregor!X an die Deutschordensritter in Deutschland und Preußen
beim Auszug der ersten größeren Nitterschaar nach Preußen.

Voigt, cod. dipl. Pr. 1. 23.

Cregorius episcopus, servus servorum dei, dilectis Rliis fra-
tribus domus sancie Marie Theutonicorum in Theutoniaet Pru-
tenorum partibus constitutis salutem et apostolicem benedicho-
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nem. Circa fideles suos indicium bonitatis sue dominus exhibet
in hoc, quod reserval eis hostes, qduos posset conterere solo ver-
bo, ul videlicet, qui ollenderunt in multis, succurrendo pro amore
suo proxzimis et retribuendo aliquid sibi, qui pro eis iradidit semel-
ipsum, satisfaciendi habeant msteriam et salventur. Sane domi-
nus el redemptor noster, in cvius odium ei contemptlum populus
barbarus Prutenorum graviker persequilur chrislianos qui inxta
ipsos existunt, devocionem querit et auxilium suorum bdelium in
hac parie, qui duamvis bonorum nostrorum non egest, es lame
exposcit, ut pro eis nobis retribunt in celestibus benebcie potiora.
Nuper siquidem dileckus Hlius Hermannus magister domus sancie
Marie Theutonicorum in nostra proposuit presentia constitmus,
duod nobilis vir EC., dux Polonie, castrum Colme cum pertinen-
tÜis suis et quedam alia castra in Prutenorum conlinio domui ves-
tire pia liberalitate concessit, adüciens duicquid de terra illorum
per vos et coadiulores vestros poteritis oblinere. Quod itaque
gratum non modicum gerimus e acceptum, sperantes quod Rdeles
existentes iuxta Hines terre predicte, cotidie periculo mortis ex-
posili, per vos recipere debeam subsidium oportunum. Ouia ve-
ro ibi sunt pietatis studia sollicitius exercenda, ubi exinde potest
maioribus impietalibus obviari, carilatem vestram monemus ei
horlamur in domino, vobis ei omnibus adiutoribus vestris in
remissione peccaminum iniungentes, quatinus ad eripiendam de
brutenorum manibus terram ipsam, a dextris et a sinistris dei
armalura muniti, viriliter procedatis, ul, favente divina gralia
ei vesiro ministerio, sacrosancha ecclesia dilatato in partibus illis
loco tenlorii sui et funibus labernsculorum eius exiensis numero
el merilo fdelium augealur, vosque centuplum in via ei vilam
eternam in Patria percipere debeatis. Proviso ne contra terram
illam, que venerabilem fratrem nostrum. . . . . . . Mutinensem

episcopum dinoscitur recepisse, occasione huiusmodi procedatur.
Datum PerusiiXV.Kalendassebruarii,ponlißcalusnostriannoIII.

18.
1230. (Anfangs.)

Herzog Konrad von Masovien schenkt in geheimem Vertrag dem Deutschen
Orden das ganze Kulmerland zwischen Welchsel, Ossa und Drewenz, mit
der Verpflichtung für den Orden, dem Herzeg gegen die Preußen Heeresfolge
zu lelsten. Nach der Cepie im Nl. S. des Lukas David.

In nomine sanete et individue trinitatis. amen. Ego Con-
radus, divina miseratione dua Masovie et Cuyarie, cunetis

16°
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presentibus et suturit presens scriptum inipecturis notum esse
volo, quod intuitu divine retributionis meeque sadulfs onime et
propter desensionem fidelium, uæore mea Saphia siliisque meit
BHolislao, fcassimiro, Semorito, Semimislo consentientibus, dedi
beate Marie et fratribus de domo Teutonica totum eæ integro
Ciolmense territorium, eum omnibus suis appendentiis, *
#oco, uôr Dreantza egreditur terminos Prussie, per ipsum
suvium, usque ad Wislam, et per Wislam usque ad Ossam,
et per ascensum Osse usque ad terminos Prussie — in perpe-
tuum postidendam eum omni utilitate et omnimodo libertate et
iure eorum, que esse possunt in terra, ut est: aurum, argen-
tum, celerorumque metallorum genera, castores, aliegqiie bend-
tiones quarumceunque serarum, sive in aquis aquarum quæ de-
cursibus, foris, moneta, teloneis et in ceteris, #e scribz ssolent
in privilegiis. Promisi etiom, ut quicunque predictos sratres
impedierit in presata possessione, quod ego lota mea virtute
desendam eos. Ipsi quoque sratres cum omni fideli-
tate promiserunt mki cunctisque meis heredibus, 76-
cundum Deum et eorum posse contra inimicos Christi et nos-
tros, videlicet omnes paganos, sine sictione et omni simula-
lione, etiam uno eorum ssuperstite una nobiscum omni tempore
sore militaturos. Testes donationis huius et promissi sunt:
AMickael episcopus Cuxaviensis, (Ckristiunus episcopus Prus-
vie), Hacosluus ssenior comes Dirsaug., Nicolaus cancellarius,
magister Joannes cancellarius, Gregorius subeancellarius. Ne

igitur hec donatio tam utilis et necessaria aliquorum callidi-
tate et versutia irritari valeat, sed potius integra permaneat
et incondulsa, ipsam testium inscriplione meique sigilli et eo-
rum anpensione sollicite eurabimus nremuniri. Aeta sunt kec
anno incarnationis dominice HeCCIXXX. Ego Guntlerus
episcous Masovie subscribo.

—

19.
1230. März 18.

Bischof Günther von Plock tritt dem Deutschen Orden all sein und
des Kapitels Recht und Eigenthum ab, das er zwischen Weichsel, Drewenz und
Ossa besessen. Vgl. n. 10.

Dreger. o. 78.

In nomine patris et filii et æpiritus sancti. amen. Nos
divina miseratiune G. episcopus, V. decanus Plocensis eum
nostro cpätko, unber##is CAr#se fidelibus tam presentibus
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quam suturis in perpetuum. Quia religiosam vitam eligentibus
congrua consideratione prospiciendum est et providendum, ne
unquam a dei iervicio et derocione per ilticitas ceontro-
versias abatræhantur (), et maæime militibus Ckristi,
gui personas suas pro Christi amore periculo supponere non for-
midant. Ideo nos zelum dei habentes, ad KRonorem et connnodum
tancte ecelesie dei, milites Ckristi, scilicet, fratres de domo Theu-
tonica Jerusolimitana, qui inimicis Christi audacter resistunt,
et eos etiam Jore#iler impugnant, in quantum possumus in ssua
constantia sovere volumus et manutenere. Cum igitur illustris
duæ C. Masorie et Cuavie terram Colmenseim cum omni uti-
litate et proventu, gtti nunec est ibidem vel in posterum inveniri
potest, cum omnibus castris ac prediis et omni libertate et im-
munitate, nichil ribi in predicia Colmensi terra iuris aut pa-
trimonii reservundo, dictis fratribus perpetuoliter eontulserit
possidendam, videlicet intra terminos Drevancke, desluentis in
Wielam, et Wisle inferius usque in Ossam, et Osse cuperius
usque in Prussiam:. nos quoque considerantes depastationem
episcopatus nostri ibidem per paganos Pruscos, volentes etiam
predictos fratres nostris donationibus ad pium propositum
quock Acbent super comodo er pace sfidelium ardencius ineitare,
omnia predia et possessiones in predieta terræa Colmensi ud
episcopatum nostrum pertinentes, tam in castris quam in rillis,
agris, pascuis, æjlris, aquis ceterisque appendenciis et omnes
decimos et ecclessias et earum patronatum cum omni iure uc li-
bertate quod ibidem habemus vel Kobere possumus, diclis./ra-
tribus liberaliter conserimus in veram proprietatem eisdem
fratribus perpetualiter possidenda insra terminos supradietos.
hoc duntaoæal eæxcepto, quod chrisma et consecerationes abba-
tum, monialium, eccliesiarum et alia sacramenta ecciesie a no-
ö#nin e rposcentur, per Lue preinrafe wostre doncffonf, esscem

saucte sratribus, in nullo aut derogari queat aut deperire. Ot
autem khec nostre donationes sint in posterum et a nullo homi-
num possint violari, presentem paginam nostris sigillis, scilicet
epi#scopofz ei coraf commatnzbemerss. 44oo##m in Plosk ano

ominice incarnacionis MCC Iricetimo XV Kands oprickr.

20.
1230. Juni —.

Herzog Konrad von Masovien schenkt dem Deutschen Orden das ge-
sammte Kulmerland und ganz Preußen!

Copie L. D.#. a. O.
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Ego Conradus, divina imniseratione dux Masovre er C#a-
yorie, cunctis presentibus et futuris zeripfum presenz ###pec-
turis notum esse volo, quod cum Prutoni et alii ckeristiani no-
minis inimici magnam partem terrarum mearum, tpsis adia-
centium, depredationibus (et) incendiis tam eceletiortim, quam
aliorum locorum,interfectionibus et captivationibus vrrorum,
mulierum et permultorum, peccatis hominum, qui Altissimum
in ranitalibus irritaverunt, eæigentibus, miserabiliter dibina
permissione vastaveriut, eorumque qui Chriatum oderunt sem-
per ascendens et ruperascendens superbia invaluerit, adeo ut
nec adhie ipsum in membris viris persequi cessent aut desistant,
non solum res, imo magit ipsum tanguinem fideliun inter in-
sinitas et horrendas auditu et dietu abusiones, quas tin contu-
meliaom eærercent cereatoris, sitientes, — merans per viros re-
ligiosos manum domini que nos tetigit et slagellum indigna-
tionis ssue plæcare, eiusque savente grotia, que suis adesse con-
auevit, per Christi milites quorum apes, virtus et gloria deus
est, brachium sortitudini Saracenorum conterendum, sSalutis
anime mee ac meorum, eterneque retributionis intuitu ac ob
defensionem fidelium in Polonia, uxore mea Agasia, filiisque
meis Boleslao, Casimiro, Lemovito eæpresse de hona et ##on-
tanea voluntate consentientibus, accedente quoque consilio et
consensu episconorum, magnatum et maioriim terre mee, dedi
et contuli hospitali sancto Marie domus Teutonicorum et sra-
tribus eiusdem domus totum et eæ iategro Colmense territo-
rium cum omnibus suis attinentiis, ab eo loco, ubi Drioensza
egreditur terminos Prussie et per decessum eiusdem fluminit
usque in Hislam,. et in decessu Wisle usque ad Ossam, et per
aucensumA Osse usque ad terminos Prussie, in veram ac perpe-
tuam proprietatem postidendam, pleno iure eum omni libertate,
totam terram ceum aquis aquarumque decursibus, stagnis, pa-
ludibus, montibus, vallibus, Fallshus. nemoribus, slvis, ar-
bustis, pratis, pascuis, omnibus, eultis et incultis, viis et in-
viis, cum omni eorum libera et plena utilitote et fruetu, que in
predicetis omnibus sunt vel suerint inventa, anparentia vel oc-
culta, et specialiter: sive aurum, tive argenium, vel alia que-
cungue species aeris vel metallorum et gemmarum, sontes vel
vene salis, et quidquid oninino in terra vel supra, vel in aquis
inventum fuerit, castores et omnes venationes quarumeunque
serarum, piscationes quoque piscium omnis generis, eum ipsit
aquis predictis et omni eorum proventu et utilitate in pisctio-
nibus, navigiis, passagiis, vontibus molendinis et insulis, ceum
villis et castris, oppidis, grangiis, soris, monetis, peclagris,
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theloneis terrarum et aquarum, et omnino cum omnibus conti-
nentiis intra limites predictos, et pleno iure et integra liber-
tale, ipsorum efiam limitum sine qualibet dimiuutione, eum
omni honore et iurisdicetione, perfeeto ac vero dominio, pro-
prietate ac possessione omnium predicetorum, et aliorum oms-
nium, que in privilegiis largitionum in suvorabiles quaslibet
personas vel loca, in J/borem comimodum et cautelam eorum,
quibus confertur, conscribi solent aut possunt, itao ut benesi-
eium mee collationis lurgissimam ad omne eommodum, houorem
et utisitatem domus et sratrum eorum recipiot inferprotatio-
nem, nihil prorsus iuris, utilitatis, advocatie, paltronatus re
cuiuslibel alterius iuris, ditionis aut potestatis, quocumque
nomine censeri possit vel appellari, mihi, heredibus vel succes-
roribus meis in omnibus supradietis vel quolibet eorum retiuens
aut reservans, sed onimio ea cuin lilertatibus et pleno et integro
iure. saine omni dofo, fraude, ceaptione ac captiositate, sine di-
minutione ac coarctatione, eum bona et eæuberante fide, et
largissinmo intellectu, domui et fratribus memorutis contuli et
collata recognosco, me, heredes et terram meom obligans et
teneri volens de evictione. Preterea quicquid de personis vel
bonis omnium Saracenorum, captivatione. depredatione, eæ-
torsione, occeupatione, vel subiugatione mobilium sive immobi-
lium, terrarum vel aquarum atque omnium in eis contentorum
quolibet modo fratres predieti adipisci potuerint, eum omni et
integro iure ac libertate ssuperius premisse donalionis, nulla
prorsus diminutione, coarctatione vel impedimento ipsis a me,
heredibus meis vel quolibet alio, quem os prostbere vel co-
arctare possumus prestando vel procurando, eisdem concessi,
cum vera proprietate et persecto dominio, quiete possidendum;
et in hoc consensi eum uæoris mee et siliorum meorum, eniseo-
norum, baronum et inagnatum terre mee ceonsensu, eontra om-
nem hominem ad obserrationem et desensianem omnium Supia-
dictorum sssecundum omne posse et tatus vires meas eisdem auaæi-
lium et consilium bona fide promittens, omnes heredes et suc-
cessores meos et terras meas obligans mecui et adstriugens
ad ratihabitionem, obserodtionen, et conservationem donatio-
num, concessionum, obligationum et promissionum oninium su-
pradicetorum. Fratres quoque prediefi bona, fide repromiserunt
mihi heredibusque meis secundum dei honorem et amoreim confra
Prutenos et alios Saracenos nobis conterminos terram nostram
impugnantes, quamdiu hostes fidei sunt et iuimici cultus Christi
assistere, et sine dolo ac ficcione una nobiseum ommi tempore
militare. Ne igitur donationes et concessiones prediete, celebri
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digne memoria, lum utiles, quom necessarie, non rolum ssecu-
ritati sidelium in Polonia, qui graves impugnotiones et opprei-
riones ab hoatibus Christi iamdudum sustigverunt, Iin presenti
prosicientes, verum etiam propagationi el ampliationt racro-
tunete sidei catholice etiam ad ipsos infideles, quorum eæinde
peratur contersio, per dei gratiam prosuture, abeant in obli-
vionem, aut cuiusceunque cealliditate, dolo, versutia, rinistra
tinterpretatione debilitari, perverti, frangi, violari ve lecant aut
irrisari, vel aaltem malevola machinatione attenptari, sed po-
tius pie mee danationes rancte (ac) sirme maneant et incon-
vulso. Ad perpetuam presatorum gestorum memoriam, nresen-
tem paginam testium infrastcriptione mei, uæoris mee, epis-
coporum et magnatuun terre mee sSigillis roborært.seci
ae communiri. Acta sunt in Crustuits anto pontes, ab anno
incarnationis dominice MCCXMXMX mense iunii, indictione III.
Testes horum sunt: Guntherus episcopus Masovie, Mislie.
episcopus Cuyavie, (Ckrittianus episcopus Prussie) Arnoldus
prepositus, Wilhelmus decanus, iunior comes Dir-
toviensis, Nicolaus cancellarius, magister Joaunes, magister
cancellarius, Georgius tubcancellarius et quam plures alti tam
religioti quam secufarer.

21.

1230. September 12.

Papst Gregor IX. bestätigt, auf HSenog Konrads Bitte, die von demselben
zu Krußwiz gemachte Schenkung an den Deutschen Orden.

Dreger, #. 85.

Gregorius episcopus, servus servorum dei, dilectis fliis ma-
gistro et fratribus hospilalis sancte Marie Teutonicorum in Je-
rusalem salutem ei apostolicam benedictionem. Vesire devotionis
sincerilas el laudabilis intentio dilecti blii nobilis viri ducis Ma-
sovie promerentur, ul pia et liberalis gralia, ab ipso vobis et or-
di i vestro facta, favore apostolica fuleistur. Ex ipsius sane lit-
teris intelleximus, qduod paganis Prutenis desevientibus in Chri-
stianos in eorum finihus existentes, cum ipse ac Christiani pre-
dicti eis obsistere non valeren!, idem, ad auxilium potentie di-
vine coulugiens, ordinem vesirum in terram suam ad Christia-
norum auxilium introduxit quasi plene confdens, per fratres
ISius ordinis, dextera domini in eis laciente virtulem, paganorom
sevitiam comprimendam et eidem ordini castrum quod Colmen
dicitur cum pertinentiis suis pia liberelilate concessit, constiicens
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insuper, ut quicquid fratres vestri in terra paganorum poterint
obtinere, cedat ordini memorato. Nos ergo ipsius ducis supplica-
tionibus annuenles el cupientes ordinem vestrum in illis partibus
propagari, quod ab eodem duce pie ac provide lactum esse dinos--
citur in hac parie sicut in suis litteris et privilegiis plenjus con-
tinetur, dum tamen talis sit paganorum terra, in qus nondum
cultus christiane religionis fnerit introduckus, auctorilate apostoli-
ea confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli
erge omaino hominum licesat hanc paginsam nostre confirmatio-
nis infringere vel ei ausu lemerario contravenire. Si quis au-
tem hoc altemptare presumserit, indignationem omnipotentis dei
et beatorum Peiri et Pauli apostolorum eius sc noverit incursu-
rom. Datum Anagnie II. idus seplembris, pontilcalus nostri
anno IV.

22.

1231. (Vor März 19.)
Christlan, Bischof von Preußen, bestimmt das Gebiet, das der Orden

sowohl im Kulmischen als in Preußen von ihm (zu Lehen) besützen solle, indem er
die Zugeständnisse des Leßlauer Vertrages dahin erweilert, daß der Orden auch
von Preußen ein Drittel empfangen und in seinem ganzen Gebiete den Zehnten
und das Patronat der Ordenskirchen haben solle.

Acta Bor. I. 410. und Voigt, cod. dipl. Pr. J. 25.

uS#.#

In nomine sancie et individue trinitatis. amen. Christizs-
unus, divina kavente chemencis primus Prussie episcopus, omni-
bus in perpetunm. Evanescunt com tempore, due geruntur in
hlempore, nisi recipiant a viva voce leslium aut scripti memoria
frmamentum. Proinde ad notiiam tam presentis etatis quam lu-
ture posleritaus presenti scripto cupimus pervenire, qduod nos
Fratribus bospitalis sancte Marie Theutonicorum Jerosolimitani,
qdui se, abiectis illecebris mundi, deo sacrilcium oblulerunt, se
murum pro domo domini ponentes, atque ad humiliandos crucibxi
hostes et ad ampliandam nominis sui gloriam se viriliter accinze-
runt, in territorio Cbolmensi contulimus totum quod ab
episcopain Plocensi in subsidium ebiscopatus Prussie suscepimus
ei habuimus, videlicet de eccleslis conferendis et decimarum pro-
venlibus, nobis in reliquis episcopalem iurisdiclionem reservan-
htes. Dictis quoque fratribus omnem Conradi, ducis Mazovie do-
nalionem in cadem terra nobis collatam cum omni jure ei pro-
prielate, sicut ab eo accepimus, bona voluntale donavimus, nec-
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non predium in Rezin, quod ab heredibus Christiani comparavi-
mus, cum omni ulilitatis proventu, sepe dictorum fratram usibus
cedere volumus in perpetunm. Ul autem huiusmodi nosire largi-
tionis traditio in perpetuum lirma omnibus mwodis permaneal, nec
ab aliquo valeal infirmari, presentem paginam sigilli nostri duxi-
mus impressione roborari. Huins rei lestes sunt: Albertus, ab-
bas Visegradensis, Conradus, Geroldus, Ditmarus subprior de
saneta cruce, Henricus sacerdos, Gebolfus; fratres domus Theu-
lonicorum: Fridericus, Henricus, Ulricus et allü# quam plures.
Acta sunt hec (apud Rubenichil) anno ab incarnatione domini
M’CCXXXl anni domini Gregorii pape noni IV., imperante
domino Friderico gloriosissimo Romanorum imperatore feliciter.
amen.

6.

In nomine sancte et individue trinitatis. amen. Christianus,
divina favente clementia primus Pruziensis episcopus, omnibus
in perpetuum. Conditionis humane infirma meinoria seripturarum
munimine sublevalur, ne id, quod rationabiliter statuilur, oblivio-
nis seu negligencie vicio corrumpatur. Noverint igitur tam pre-
sentes quam futuri, qucd nos, pietalis inluitu et ad ampliandam
chrislianitalem, fratrihus hospilalis sancie Marie lheulon. Jero-
solimilan., cum bona et spontanea voluntate, amolo omni malo
ingenio, in terris Pruzie, quse ad nos ex iure e!

ratia sedis apostolice speclare videntur, tam con-
Smaus, duam conkrmandis, impetratis el impetrandis, super
omnibus, terciam ipsis contolimus in vera et perpetus proprietale
possidendam cum omni fructu el utililatis proveniu lerre, homi-
num, ecclesiarum decimarum, piscacionum et venacionum, auri
et omnium metallorum, ipsis in parte lerre eorum provenienlium,
nobis in reliquis episcopalem iurisdiccionem reservantes. Ne vero
huinsmodi donaliones cuinsquam dolo vel fraude possint irrilari
aut infringi, presentem paginam sigilli nostri lestimonio fecimus
communiri. 1 rei lestes sunt: Alberlus abbas Velegraden-
sis, monachi: Conradus, Geroldus, Henricus sacerdos, Gebollus,
Wernerus de Praga; fratres domus theutonice: Fridericus,
Ulricus, Fridericus, Dipoldus el alül quam plures. Acta sunt hec
apud HRubenichit anno ab incarnacione domini MCCXXAl., anno
pontißcalus domini Gregorii pape noni IV., imperante domino
Friderico gloriosissimo Romanorum imperatore seliciler, amen.
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23.
1231. Juli 9.

Papst Gregor IX. an die neubekehrten Domesanier und Paßlucen=
seer, ermahnt sie, in ihrer Anhänglichleit an den füngst erkannten christlichen
Glauben treu zubeharren und dieunter ihnen thätigen Predigerbrü-=
der, wie fle bisher gethan, mit Gehorsam und Vertrauen zu ehren.

Raynald, a. ecel. 1231. v. 4.

Gregorius episcopus servus servorum dei. — Cratias agi-
mus gratiarum omnium largitori, qui, de tenchris errorum vos
eruens, veritatis sue vobis lumen ostendit, in agnilionem domini
nostri Jesu Chrisli vos misericorditer perducendo, quem, sicut
in ipso confdimus, agnitum diligitis et perlechus diligelis. —
Quia Christi vicarii . licet insuffseeientibus meritis, Constututi, side-
les eins sinrers compleckimur charitale, universitalem vestram
rogamus, monemus, hortamur el obsecramus in domino lesu, per
-apostolica vobis scripta in remissionem peccaminum iniungentes,
duatenus, sicut laudabiliter inchoaslis, sequentes graliam pre-
euntem, sludeatis Christo inllexibiliter adberere, irreprehensibi-
lem legem eius, animas convertentem, satagendo lfdeliker cuslo-
dire. Diclos quoqdue fratres, inconlusibiles domini operarios, et
cooperarios vestre salutis, pio amore venerabililer ampleckenles,
non deßciatis, ipsorum sanam doctrinam desiderabiliter amplexa-
ri, eorum monilis effcaciter obsequendo. Ut autem gratiam
nostram erga vos ellicacius sentiatis, personas et alia bons vestra
sub beali Petri et nostre protectione suscipimus speciali. Datum
Reste VII idus iulüs, pontilicalus nostri anno V.

Diesem Briefe geben bei Raynaldus folgende einleitende
Worte vorher: Emerserant his temporibus eæ superstitionum
erroribus, quibus tot saeculis obrut ingemuerant, Pomer ani
plures ae Pozotuceenses, Chkristique fidem ampleæi ad
ecclesiae sinum transvolarant; quin etiom Praedicatorum.fa-
milioe alumnos, qui in iis nationibus evangelii lumine collu-
sstrandis oprram desigebant, osficiis pluribus eraut prosecuti.
Quapropter summus Pontiseæ eæ apostolico osficio neophijtos
illos compleæurus, qua par erat pateraa benevbolenatia, siis
scriptis litteris in suam efientelam adinisit.

Anm. Dieser Brief Gregor's wurde von Voigt übersehen, von den Heraus-
gebern des neuern Cod. Pom. dipl. den Pommerischen Urkunden zugezählt
(I. u. 185). GErgehört aber der Preußischen Geschichte an. Raynald
hat Pomer#sai gelesen statt pomesanl. Der Papst kann damals nicht von den
Pommern geredet haben, als von solchen, die „setzt erst aus der Nacht des Hei-
denthums zum christlichen Glauben hervorgingen, Pommern war ganzchrist-
lich. Wie hätten auch die Predigermönche in Pommern vom Papste beauftragt
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werden können, daselbst das Kreuz gegen die Preußen zu predigen! Auch die Polen
in der Gegend von Plock, worauf die Herausgeber des Pommerischen C. d. das
Wert Pozolucenses beziehen , waren längst Christen. Und welche Zusammenstel-
lung — die Pommern und die Plocker, zwischen denen Cujarien und das Kulmerland
lag! Auch heißen die Plecker nirgends Pozolbeenses, sondern Plocenses und dann
sind die Bewohner der Stadt Plock zu verstehen; die Bewohner der Dlöcese des
Landes heißen Mazovii. — Wer waren dann die Pom. und Por. bei Raynald?
Die gleichzeitigen Bullen Gregor's an die Predigerbrüder in den nerdöstlichen
Ländern Guropa's bezogen sich sämmtlich auf Preußen bbesonders Voigt, c. d.
Pr. 1, 24), wie wir denn diese Mönche bald aufs Eifrigste im Bekehrungswerke
unter den Preußen, wie früher im Predigen des Kreuuges gegen Preußen thätig
sehen. Deßhalb muß auch bier eine Preußische Landschaft mit Pom#####s## ge-
meint sein. Von der Verwechslung der beiden Buchstaben r und zin dem frag-
lichen Velksnamen bietet Voigt, C. d. Pr. 1. 70, ein Beispiel. Der Enzbischeof
von Preußen wird von Innceenz IV. beauftragt, einen Predigerbruder Warner
zum Bischof von Pomer###(lies Pomezanio) eder Warmia# weihen. Die
Herausgeber des Cod. Pom. dipl. haben bier den Fehler bemertt und corrigirt;
den von ihnen gegebenen Gründen sugen wir noch diesen hinzu, daß der Papst,
weil der Grzbischof von Preußen sich unter den Preußischen Diöresen
noch nicht seine GErzdicese gewählt hat, den Fall verfleht, daß seine Wahl aufPom. falle, wo offenbar an Vanme ren zu denken unmöglich ist. So nun ist auch
in unserm Falle Pomerani zu lesen. Wo möglich noch bestimmter ist es, daß diePorolucenses Preußen A. Territorium Pook hieß in der ällesten Zei#t
die Gegend von Preußisch-Holland, östlich am Drausensee (Voigt. C. d.
Pr. II, 34)0, es war die kerra Possouc, que est in Pomezaniensi diocesi (Voigt,
l. c. I., 81.), vom Passolmerm#r Mumen (heute Weske, Weisike) durchströmt
Dreger, u. 158.). Die Pome#zani und Pazalucenses find also Bewohner zweier
reußischer Landschaften, welche neben einander lagen und im Süden ans Kul-

merland grenzten.
——eÓ

24.
1233. Oktober 7.

Gelegentliche Nachricht von Bischof Christians Gefangen-
schaft. Aus Gregor's IX. Schreiben an die Predigermönche in Preußen.

Voigt, Cod. d. Pr. I., 32.

Sane in graliarum domino gratulantes accepimus ex litteris
et relatibus diversorum, ducd cum Prutenorum feritas redempto-
ris lamiliam in Pruscie conbnio constitutam pro msiori parte
diversis penarum generibus delevisset, et residuum continuis abo-
lere conatibus molireiur, landem divina providentia disponente,
due, temporibus ei momentis in sua potestale positis, reddit ho-
stibus ultionem, et libertatis munere captivos reficit et elisos, di-
lecti flii fratres hospitalis sancte Marie Theutonicorum in Pruscie
partibus Hdei negolium magnanimiter assumenles, in tantom, si-
delium suffulti subsidio, per Christi graliam profecerunt, quod,
Prulenis eiscem fuge lerga dantibus, locorum incole vicinorum
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iün pace respirant el requie, qui sub illorum tunsionibus et pressu-
ris Cogebantur sepius expirare. Quid uliraf Operante gralis cre-
atoris, usque ad illorum lumins jam suos extendit palmites reli-
gio christiana constructis ibi munitionibus, per quas hostium ad-
versilali resisttur ei ldelium prosperitas procuratur. Uode sit,
duod cum prefati Pruteni, dementie spiritu concitaui, triumpbanti
Cbristi wililie solitam resistendi non habeamt saculiatem, queren-
tes fraudibus ossequi, ducd eorum nequit viribus obtineri, ad
exquisilas fallacias ingenia convertentes, baplizari postulant, ut,
ralione simililudinis, non vitali, renalos lonte baplismatis liberjus
impetant et confringant: sicut pridem, sequentes prodiloris
Jude vestigia, duod dolentes audivimus et conturbati referimus,
effecerunt. Nom venerabilem Hralrem nostrum ...

episcopum Pruscie falsa baptismi specie seducentes, ipsum
resumpio veneno perldie, qucd credebalur in eis regeneralionis
lavacrum exlinxisse, in mortem tradilis viris illum comitanlibus
bellicosis, sacrilegis manibus capere presumpserunl.

25.

1234. August 3.
Papst Gregor IX. ergreift von dem Lande Preußen für den Römischen Stuhl

feierlich Besitz und gibt es dem Deutschen Orden, ale seinem Vasallen, zu Lehn,
sich vorbehaltend, uber die kirchliche Einrichtung und den Laudesantheil der Bi-
schöfe zur Zeit das Nähere zu verfügen.

Voigt, Cod. d. Pr. I, 35.

Gregorius episcopus, servus servorum dei, dilectis fli#s ma-
Bistro ei Hratribus bospilalis sancte Marie Theutonicorum Jleru-
solimitan, salutem ct aposlolicam beuedictionem. Pietali proxi-
mum ei ralioni consonum arbitramur, ut vobis, qui voluptaübus
seculi derelictis iollentes crucem secuti estis dominum crucihxum,
omnem quam cum deo possumus favoris gratiam liberaliler im-
pendamus, presertim cum, licet immeriti einsdem vicem domini
geramus in terris, qui sua vesligia sequenlibus perhennis vite
premia largietur in celis. Uinc est, quod sicut vestro relalu didi-
cimus, cum vos ad Pruscie partes, salvatoris virtute preambula
procedentes, in lerra nomine Colmen, duam, a christianis longis
reiro temporibus habitatam, predecessoribus dilecti Hlli nobilis
viri C. ducis Polonie dominantibus in endem, idem nobilis vobis
pro salute sus el fdelium in conbnio diclarum partium positorum
pia liberalitate donavit, prout in ciusdem privilegio super hoc
conlecto plene perspeximus conlineri, constructis per vos castris
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et villis non absque multis laboribus et expensis, et Prutenorum
impetu, divina propitiante gratia refrenato ac dictorum salute
rocurata sidelium, quos s mullis temporibus afllixerat corundem

insania Prutenorum, Pruscie partem christiano vomi i reddideri-
tis subingalam: nos — volentes ul pro einsdem acquisitione terre
eo plenius vester animus invalescat, quo vos el existentes ibidem
lidei catholice professores3a nobis obtinebitis gratiam specialem,.—
duod a vobis, suffragante exercitu christiano, jam de ipss terra
auctore deo noscitur acquisitum, in ius el proprielatem beati
Petri suscipimus et eam sub speciali apostolice sedis protee-
tione ac defensione perpetuis temporibus permanere facimus, ip-
samque vobis el domui vestre cum omn# iure et proventibus suis
concedimus in perpeluum libere possidendam, ita ut per vos aut
alios dichka terra nollius unguam subiiciatur dominio potestatis.
Que vero in futurum largiente domino, insistendo defensioni
christsianitatis, de terra paganorum in eadem provincis vos con-
ligerit adipisci, frma et illibata vobis vestrisque successoribus,
sub iure ac proprielate sedis aposiolice eolem modo statuimus
permanenda. Ceterum in endem terra dispositioni sedis apostolice
reservamus, ul per ipsam, cum vos propiciationis divine munere
optata einsdem terre spacia contigerit obtinere, ac de statu ipsius
per vos plenius kuerimus informali, ordinetur de construendis in
ipsa ecclesiis et instituendis ibidem ciericis, episcopis ei prelatis
alüs, necnon de providendo duod iidem de prelata terra congruam
babeant portionem, el duod promissiones duas presentibus habi-
tatoribus einsdem terre fecisse noscimini aut fuluris facietis, in
posterum a vobis valeant observari, et duod, in recognilionem
dominii et percepic a sede apostolica libertatis, ecclesie Komane
census annuns persolvatur, sicut in domino ad honorem ecclesie
ac ulilitatem vestram visum luerit expedire. Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostre protectionis, concessionis
et Constitutionis infringere vel ei ausu lemerario contraire. Si#
quis autem boc attemptare presumpserit, indignationem omnipo-
tenus dei ei bealorum Peiri el Pauli apostolorum eins se noverik
incursurum. Datum HReate III nonas augusti, pontibcatus nostri
anno VIII.

26.

1234. September 9.
Papst Gregor IX. gibt dem ehemaligen Bischofe Wilhelm von Modena

Instruktionen, wie er als Legat in Preußen dem Orden gegenüber
sich zu verhalten habe. Voigt, Cod. dipl. Pr. I, 42.
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Gregorius IX. Venerabili fratri W. episcopo qucudam Mu-
tinensi apostolice sedis Legato. Dat nobis experlentia fidei, cuius
decore nosceris multipliciter insigniri, ut brevi libi suggeramus
tenore dictaminis, que sunt ad nostri gloriam redempftoris. Hline
est, quod cum dilecti flizi preceptor et fratres hospitalis
sancie Marie Theutonicorum Jerosolimitan. pro defensione Rdelium
in Pruscie conßuio positorum laborem multiplicem per Chrisli
Fraliam eflicacem dudum pertulerint et adhuc perferre studeant,
Eratulanter fraternitalem tuam, allectione qus possumus, exbor-
tamur, qualinus diligenter advertens, duod dichis fratribus bene-
dicliones debeantur el gralie, duerentibus Prutenorum perfdiam
in virtute domioi evacuare, ita ipsos pro divina ei nosira reve-
rentia assiduo #avore Conloveas, eosdem prolectionis tue munimine
roborando, ul lam in personis, quam bonis eorum ei precipue in
ülla parte Pruscie, quam per ipsos defensioni fdelium desudantes,
dei el christiani exercilus laciente subsidio, christiano nomini
subiugalam et ab eisdem in posterum, tuentibus lamiliam redemp-
toris, auciore domino subiugandam in ius el proprietalem beati
Peiri suscepimus ipsisque cum omni iure et proventibus suis con-
cessimus in perpeluum libere possidendam, nullam ab aliqun pa-
liantur iniuriam vel iacluram sed potius pace gaudeant et quiete,
sicque fiat, quod eislem cum ceieris Hdelibus christiam exercilus
in Pruscie partibus constituti existentibus ab omni adversitale
liberis per ipsos amplietur superne glorie maieslatis sitque tibi
exinde selicitatis eterne premium, quod Christus Dei filius paravit
collegio beatorum. Datum Spoleti V idus septembris anno VIII.

27.
1240. April 10.

Papst Gregor IX. trägt dem Bischof von Meißen auf, den Deutschen
Orden in Preußen wegen seiner an dem Bischof Christian verübten Ge-
waltthaten ernstlich zurechtzuwelsen und zur Wiedererstattung anzuhalten.

Päpftl. Copieb. o. 53.

Gregorius IX. servus servorum dei venerabili fratri episcopo
 eit dilectis Kliis maioris ecclesie et sancte Afre pre-

posio Misnensi salulem et apostolicam benediclionem. A venera-
bili fratre nostro episcopo Prussie accepimus conquerenite,
duod fralres hospilalis sancte Marie Theutouicorum Jerosolimi-
tan., in Prussia commorantes, Prutenos calechumenos, qui ad
gratiam baptismi pervenire cupierunt, insigniri christiani chara-
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clere nominis non permittunt, illud in sue temeritatis subsidium
allegantes, quod Tortiores, quam deo credenlium esse possen!
domini paganorum. Bablzalos vero neophptos el eidem episcopo
Sdelitalis iuramento astriclos, qui servare illud copiunt, nisi eis
obediant, diversis crucialibus affligere non verenlur, propter quod
duam plures alül, horum timore crucialuum, ad inHdelitatis erro-
rem sunt redire compulsi. Peregrinos, quominus ecclesias con-
struere possint, impediunt, etiam construckas per eos, occopationi
paganorum relinqui temere procurarunt. Celerum cum lerram
Colmensem, quam idem partim eleemosynis principum calbolico-
rum ac aliorum ldelium pretio comparavi, partim ex donatione
nobilis viri ducis Conradi et venerabilis fralris nostri, episcopi
el dilectorum Hliorum Capikuli Plocensis ad opus episcopalus sai
obtinuit, — jiuribus episcopalibus, proventibus, serviliis ac pre-
diis quibusdam sibi retentis — cer lis pactionibus dictis fra-
tribus ad ampliandum Episcopatum Prussie, paganis-
mum impugnandum, delendendam erangelii pacem ac deleasio-
nem ldei catholicc Concessisset, predicti fratres nec eum
delendere, quem Pruteni ceperant, nec eliam qduanquam pro
redemplione sus mandatum apostolicum recepis.-
sent, redimere procurarunt, quosdam Prutenos nobiles, quos
tenebant in vinculis, peregrinorum captos auxilio, quibus eundem
episcopum redimere polerant, abire pro pecunia liberos dimitten-
les. El quendam neophvium N., dui dico episcopo super obser-
vanda lide catholica klium suum dederat, obsidem, qucrum pecu-
niam ab ipso inxta volum suum extorquere non polerant, pere-
merum. lusuper in dicta caplivitale codem existente
episcopo, ecclesiam episcopalem et lolam lerram episcopa-
tus, civilatem etcastrum cdem fratres cum neophytis hosti-
liter invadentes, ipsas omnibus mobilibus ibidem inventis nequiter
spoliaverunt, iura episcopalia, rura, decimas ac provenlus alios
ad wensam episcopi pertinentes per violentiam detineul occupata.
In ecclesiis parochialibus ac capellis ipsius dicti episcopatus, in
inslitutionibus sacerdotum ei clericorumet destitutionibus eorun-
dem, episcopali ollcio, quod sibi contra fas usurpant ac licitum,
abutuntur. Prefalam vero terram Colmensem, contra predic-
las pactiones iuramento firmatas, detinent totaliter oc-
cupalam, iurs episcopalis usurpantes, in preiudicium ecclesie
Prussie el ipsius non modicam lesionem. El licet eidem fratres
benelcia plurima in terra Colmensi adhoc, uliura et hono-
zrem dicti Episcopatus Prussie modis quibus possen! de-
lenderem, ab codem episcopo recepissent, lamen ad tanie ingra-
ltiudinis devenerunt, duod non solum ipsi debitum sermonem iu-
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ramento ärmatum — —, verum etiam ut ad eundem episcopum

berefrini, qduorum ipse auxiliator extiterat, solitum recursumnon habeant, impedire presumunt. Quare dictus episcopus hu-
militer nobis supplicavit, ut super hoc eins compatientes anguslis,
el sue desolalionem ecclesie allendentes, due dictorum fratrum
attolli subsidlüis et foveri deberet benelciis oportunis, providere
circumspechtione solite curaremus. Quocirca discretioni vestre
per apostolica scriptamandamus, qualenus fratres eosdem, ut
ab ipsius episcopi et ecclesie sue omnimoda molestatione desis-
lant, ac eidem satislaciant de irrogatis dampnis eti iuriis, effi-
caciter monealis, presertim cum apud deum el homines se de
mulia reddant indevotione notabiles, quod dictum episcopum, qui,
se manente paupere, ipsos in bonis pluribus ampliasse dicilur.
dampnabiliter persequuntur, eit nichilominus, ne ipsius justilia
prorogetur, per con. au. camm. ei si de ipsorum voluntate pro-
cesserit, fide t. sacientes eic. Alioquin ipsam (7) ad nos remitta-
tis sufücienter instructam, prefigentes eisdem terminum perem-
piorium competentem, duo per procuralores idoneos nostro se
couspechui representent, iustam dante Domino sententiam recep-
turi, non obstante constilutione — — — — — ita qduod ultra

sexlam vel septimam pars altera extra suam diocesim auatori-
tale presentium ad — — — — — non trahstur. Testes eic.

Quodsi Dnon omnes tu frater episcope eic.

XLstam Laterani IIII. Idus aprilis pontificatus nostri an-
uo

28.
1242. —.

„Wilhelm, der Legat, entscheidet die Frage, in welchem Verhaltnisse Preußen
risgen dem Bischof und dem Orden zu theilen sei, dahin, daß der Orden zwei,er Bischof ein Dritttheil erhalten solle. Aus den Verhandlungen Wilhelms
von Modena und Christians, Bischofs von Preußen, unmittelbar vor der Fest-
ftellung der Landestheilung.

Cod. dipl. Pr. I. 41. ugl. Regg. zu 1242 u. 1251.

Cum duestio verteretur inter Chbristianum, primum
eepiscopum Prussie generalem, et fraires de domo Tbeu-
tonica, super divisione lerrarum et reddituum, ei nos
in partibus illis tunc temporis plene legationis oflücio fungeremur,
lalem de consensu partium (7) concordiam et transactionem sta-
biliviwus inter eos, duod de terris tunc acquisitis et in posterum

Watterich, Orensstaat. 17
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acquirendis, fratres qui portant pondus diei et eslus, duas
partes baberent cum omni temporali fruchu, ei Fpiscopus
terciam cum om integritale haberel, sic lamen duod in dus-
bus partibus fratrum illud ijus haberet spirituale, duod non potest
nisi per episcopum exerceri.

29.
1243. Juli 4.

Wilhelm, der päpstliche kegat, theilt (von Anagni aus Preußen in Bisthü-
mer ein, mit der Bestnmung. daß dem Bischofe Ein Dritttheil, dem Orden zw eiDritttheile des Landes als Eigenthum verbleiben sollen;in Betreff des Kul-
merlandes sedoch (setzt Diöcese Kulm) soll der von Bischof Christian und dem
Orden bei seiner ersten Ankunft daruber geschlossene Vertrag maßgebend sein.

Geh. Archiv XILVIII. 8. 1.
(Gebser u. Hagen, Dom zu Königsberg. S. 19.)

Wilhelmus miseratione divina episcopus quondam Mutinen-
sis, apostolice sedis legatus, omnibus presentes lileras inspec-
luris salulem in nomine Jesu Christi. Noverit universitas vestra,
duod sanctissimus paler dominus Innocentius papa qduarius inter
alia, que ad ollcium legationis perlinent, commisitl nobis in eins
rpresentia constituto, ut limilare possemus dyoceses insra termi-
nos nostre legalionis et episcopos insliluere in eisdem. Cuins
auctorilate de regionibus jam conversis, sic dyoceses limitavimus
in Prussia:

Primam enim dyocesim limitavimus de terra Colmensi,
sicut circueunt tres Huvii Wisla, Dravanza el Ossa, ila quod in
eadem dyocesi Lubovia includalur. Verum tomen in terra Col-
mensi ad episcopum, qdui pro lempore luerit, pertineat illud dun-
laxat, quod de communi consensu ei voluntate episcopi Prussie
ac Iralrum hbospilalis sancte Marie Theutonicorum el hominum in
endem terra Colmensi manentium ordinatum luit, quando primo
ad inhabitacionem üllius deserti homines intraverunt;: vicdelicet
na mensura tritici de unco et insuper sexcenti mansi de terra
incompetenti vel competentibus locis ipsius lerre Colmensis.

Secundam vero dyocesim limilavimus sicut claudikur Ossa,
Wisla, et stagno Drusine ascendendo per flumen de Passaluc, il#
duod insule de Quidino et Santerii in eadem dyocesi habeantur.

Terciam qduoque limilavimus, sicut (claudil) recens mare
-ab ocridente, el lumen quod dicitor Pregora sive Lipza ab aqui-
lone, el stagnum predickum Drusine z meridie, ascendendo per
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prediclum Passalucense flumen (et Seriam), contra orientem us-
que ad terminos Letvinorum.

De non conversa autem terra, dyocesi iam dicte caniuncla,
limitavimus qguarlam dyocesim, sicut claudit mare salsum ab
occideme, ei Uumen Memele ab aquilone et a meridie lumen Pre-
gore, versus orientem usque ad lerminos Letvinorum; ils quod
predichka Humina communis sint dyocesibus due ipsis Duminibus
terminantur.

Preterea quia fratres predicti tolum pondus expensarum ei
preliorum sustinenl, et quis multis oportet eas insendare terras,
Sic divisimus terras Prussic, ut, sive unus suerit episcopus, sive
plares, Hratres duas paries integre cum omni proveniu ha-
beant, et episcopus sive episcopi lerciam integre cnmm omm iuris-
dictione el iure, salvis tamen episcopo in duabus partibus fra-
trum illis omnibus, que non possum nisi per episcopum exerceri.

Verum utl hec lerrarum divisio elfectum debirtum libere con-
sequalur, ipsa in nomine Christi fal primo iuxta voluntalem ei#
consensum episcopi ac fralrum bospitalis eiuschem. Et si concor-
dia intervenire non poterit, tunc ipsi eligant communes amicos,
per qnos hujusmodi divisio fat. Et si taliter etiam concordare
non poterunt, lunc ipsi fratres, quia lerra eis notior est, dividant
dyocesim in tres partes, ei de una ipsarum partium habeat epi-
scopus optionem, vel si ipse sorsan noluerit eligere, que pars ex
illis tribus partibus cedat episcopo sicut sortes dederint termi-
netur.

In cuius rei lestimonium presens scriplum sigilli nostri mu-
nimine duximus roborandum. Dalum Anagnie oanno domini
MCCOAXLII, quarto die instantis juhi, indictione I, pontilicalus
eiuschem domini pape anno I.

Die offenbar auf den Lehensvertrag verweisende Bestimmung des
bzegaten in Betreff des Landesantheile, den der Kulmer Diöcesanbischof haben
#oll:„ Lge.-rcen#kmansi. zeigt, doß auch in jenem (vgl. Urk. 15 u. 16)

zu lesen ist DC aralra theutonicalin, statt CC. — Ueber den zweiten Theil der
Urlunde und seine Beziehung zu dem Schiedsspruch Wilhelms vom Jahre 1242
(Urk. 2 8.) i an seiner Stelle das Nöthige gesagt.

30.
1243. Juli 30.

Papst Junocenz!IV. theilt dem Bischofe Christlan von Preußen die erfolgte
Grengbestimmung der Preußischen Discesen mit, und ermahnt ihn, insbesondre
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mit dem den Bischofen zugetheilten Drittel sich zu begnügen, und eine der Disce-
sen für sich auszuwählen. Im Kulmerland sei sein, des Bischofs, Vertrag mit
dem Orden maaßgebend.

Ray##ld. ad b. a. u. 32. u. 33.

Innocentius episcopus, servus servorum del, venerabili fra
tiri, episcopo Prussie, salutem e apostolicam benedicitionem. His
due per dilecios Glios fratres hospitalis sancie Marie Theutoni-
corum et alios Chrisk# deles facha sunt in Prussie partibus divina
propitiante providentia, cum exultatione spiritus intelleckis ei
considerata terre latitudine ibi per graliam dei acquisile, venera-
bili fratri Wilhelmo episcopo quondam Mutinensi, penitentiario
nostro, apud sedem abostelicam constiluio, in ipsius Drussie etLivonie partibus plene legationis oflcium duximus committendum,
eidem in ipsa Prussia el in lerra Colmensi limitandas dioceses ac
ipsius Prussie l##rram dividendi per partes, de fratrum nostrorum
consilio potestalem plenariam concedentes. Iia episcopus ipse ires
in Prussia et unam in terra Colmensi dioceses limitavit, ac tres
partes fecit de l#erra Prussie, quarum dilectis fratribus — duas,
lerentibus preliorum angustias ac expensarum onera, quos opor-
lel terram infeudare pluribos, deputaviü, ila ul sive unus frater
Huerit sive plures, duas partes terre, inletre cum omni proventu,
babeant; el episcopus sive episcopi terciam similiter integre ha-
beant, cum omm iurisdichione et iure, salvis tamen episcopo in
duabus fratrum partibus illis omnibus, qdue non possunt nisi per
episcopum exerceri.

erum cuin nos limitalionem ei divisionem huiusmodi duxe-
rimus auctoritale aposlolica confrmandas, Tralernilal#i tue per
apostolica scripta mandamus, quatenus un a ipsarum diocesium
Prussie quam malueris ei parte tertia terre ipsius diocesis con-
tentus existens, lerras vel jura, ad partem diocesis quam eligen-
dam duxeris pertinentia, infeudare alienare vel dare absque spe-
ciali mandato sedis apostolice non presumas, sciens ducd quic-
qduid de #lerra Prussie vel terra Colmensi aut ipsius alienasti pro-
ventibus, in irritum rerocamus ei ex nunc inane decernimus si
duid contra inhibitionem nostram super predictorum alienatione
de cetero allemptabis.

Si vero diocesim Colmensem elegeris tibi, de ipsa terra Col-
wensi sufkhcict quod in sorma compositionis lacke super lerra Col-
mensi per te ac legalum eundem ei dichos fralres necnon ipsjus
terre incolas plenius conlinelur. Ceterum temporalia, due tibi
episcopalus jure competunt, nomine nostro 23c Romane ecclesie de
ipsius legati manu accipias, te talem, sicut ponliäcalis dignitas e#
religiosa requirit honestas, in omnibus redditurum, due deo ei
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ecclesie sit ad gloriam, tibi redundel ad meritum et Christi side-
libus de Prussia venial ad prosectum. Dalum Anagnie III. calen-
das augusti, pontihcatus nostri auno l.

31.
1249. Januar 10.

Albert, Erzbischof von Preußen und Lirland, vergleicht sich mit
dem Deutschen Orden, unter Vermittlung der drei Bischöfe von Preußen und des
Markgrasen Otto von Brandenburg, in der Weise, daß er von einer Anklage in
Betreff der Rechte der Kirche und des Ordens in Preußen abstehen will, wofür
ihm der Orden in bestimmten Fristen dreihundert Mark Silber zu zahlen verspricht.

Geh. Arch v XI.I. n. 1.

Albertus miseratione divina Archiepiscopus Prucie et Livo-
nie, Apostolice sedis Legatus, Universis Christi fidelibus presen-
tem lilleram inspechuris selmem et benedictionem a Domino.
Super diversis questionum articulis seu iuribus seu iniuriis sub-
orta discordia inter nos ex unn, el Magistrum domus Theutoni-
corum ex altera, mediantibus Venerabilibus confratribus nostris,
fraire Heidenrico Cholmense ei fralre Ernesto Pomezaniense
Ordi is predicatorum, et Heurico Varmiense Episcopo, sullra-
ganeis meis, ei Nobili viro O. Marchione de Brandenburg per
pacis clementiam taliter est sopits, quod nos omnes iniurias et
dampna eisdem de corde puro fratribus indulsimus supradiclis.
Et fratres ipsi versa vice similiter hoc lecerunt, el super hoc
binc inde in pacis oscula convenimus. Elunos in negotio crucis
el Idei el in alüs que palrie expediunt fratres ipsos pro posse ju-
vabimus ubicunque ei qusndocunque videbitur opportunum, nec
aliquam questionem movebimus eisdem corem Do-
mino paps aut quolibet alio iudice super iuribus et#
libertatibus suis, qduass in terra Prucie dinoscuntur
habere secundum papalls instrumenta, nec nos ipsi
contra eadem laciemus. Sepedlcti autem fratres nos nullatenus in
aliquo moleslabunt, sed sicut Cconvenit ei ictum fuit honorabunt.
Et ut noslrum favorem ei gratiam plenjus assequnntur, üde data
in nostris manibus promiserunt, quod dabunt nobis aut procurs-
tori nosiro irescentas marcas argenti, his temporibus in Elbingo
persolvendas: Sexaginta videlicel ante sestum purifcationis beale
virginis prorime venturum. QOuadraginta vero in festo beati
Martini sequente. Ducentas vero ante lesium purikcationis Hatu-
rum ad annum. Ouodsi tunc non dederint nec planc exsolverint,
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liceat nobis, post solutas centum marcas, instrumentum fralrum,
quod pro ducemis marcis remsnel obligatum, pro trescentis mar-
cis in Pascha sequenti crediloribus obligare.

ddicimus etiam, dqducd sedem nusquam consti-
tuamus in Prucia, nisi hor de bona fralrum processerit vo-
luntate.

Et ut hec omnia ratls et inconvulsa permenennt, presentes
(littere) sigillis mediatorum prediclorum cum sigillo nostro et de

freileuorum fratrum cousensu peculiari sunt signate. Acta sunt
ec anno Gratie MCCNLVIII. quarta Id. Januarü.

32.
1251. Februar 23.

Erzbischof Albert und der Deutsche Orden schließen, unter Ver-
mittlung dreier Kardinäle, einen Vergleich, in welchem der Grzbischof die Pri-
vilegien des Ordens über die Lösegelder von dem Gelüubde der Kreuzfahrt, und die
von Wilhelm von Modena über die Theilung Preußens zwischen den Bischofen
und dem Orden getrofsene Entscheidung nicht serner anzustreiten verspricht, der
Orben dagegen sich verpflichtet, die Rechte, die der Erzbischof außerhalb Kurlands
und Preußens habe, und seine erzbischöfliche Jurisdiktion nicht zu behindern, son-
dern ihn nach Gebäühr zu ehren.

Geh. Archiv z. K. Sch. XI. u. 2.

Petrus miseralione divinsa Albanensis et Guilelmus Sa-
binensis episcopi el Joannes eadem gratia tit. Sancti Laurentii
in Lucina presbyler cardinalis, Universis Christli fdelibus presen-
tem Daginam inspeciuris salutem in nomine Jes. Xti. Norerik.
universilas vestra, duod inter venerabilem patrem Albertom Ar-
chiepiscopum Livonie ei Pruscie ac dileclos nobis in Kio Th.
Magistrum ei fralres bospilalis sancte Marie Theulonicorum in
Pruscia ei Curonia, mediantibus nobis, super diversis articulis
dueslionum et iurium in hunc modum amicabilis cowpositio in-
tervenit.

Primo quidem qduod omnes iniurias ei dampna illata Archie-
piscopo el sue familie a fralribus, ei e converso ipsi pro se ei,
suis familiis sibi ex corde puro ad invicem penitus remiserunt.

Et idem Archiepiscopus permittet fratres ipsos redempliones
votorum libere accipere, sicut hackenus perceperunt, el sicut eis
per litteras aposlolicas est indultum, el ipse Archiepiscopus in
quibuscunque polnerit predicande ei consulendo crucis ei dei
negolium, quod per eosdem fratres in partibus illis agitur, dili-
genter el üdeliler promovebit; nec impugnabit de celero
autper aliquemimpugnari faciet privilegis et liber-
htates fratribus ab apos lolics sede concessa, sedeos
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libere absque contradictione illis uli permittet,
omnis ea rata habendo quecunque per venerabilem
palrem Wilbelmum Sabinensem, quondam Mutinen--
sem episcopum, tunc in supradictis parlibus apo-
stolice sedis legalum, per interpretationem vel
quocunque alio modo ordinataesistunt. Consentit
etiam elexpresse ratum habet ac semper habebit
idem Archiepiscopus, quod predicti ratres duas
partes lerrarum, cum decimis, habeant in partibus
Pruscie ei Curonie.

Similiter facient fratres de gratiis et indulgentiis ab apo-
stolica sede concessis eidem Archiepiscopo exlra Curoniam ei
Prusciam, qui iurisdiclionem Archiepiscopalem per tolam sum
provinciam libere exercebit, nec idem Archiepiscopus procurabit.
aliquod malum fratrum ipsorum per se vel per alios litteris, opere
vel sermone, nec umnquam cum aliquo vel aliquibus ehristianis
vel paganis socielalem contrahet vel amicitiam contra fratres eos-
dem. Sepedicki autem fratres memoratum Archiepiscopum sicut
convenil el iuskum suerit, honorabunt nec conira iustiliam fove-
bunt excommunicatos ei denunkialos ab ipso, sed vilabunt eos
Ssicut de iure luerit saciendum. Preikerea si pagani alicuins terre
ad fiem converti voluerint, idem Archiepiscopus cum Episcopis
ei sratribus supradiclis eos Comiler el benigne suscipiel sub con-
ditionibus tolerabilibus et honestis, in quorum receplione si copia-
predleti Archiepiscopi haberi non possit, fratres loco ipsius ali-
duem de suffraganeis eins assumant, qui cum ipsis fratribus ne-
golium proseqnantur, salvis tamen in omnibns supradictis privi-
legiis et indulgenliis ipsis fratribus ab aposlolica sede concessis.
Pro his aulem omnibus ldeliter adimplendis ei in perpetuum lir-
miler observandis partes hinc inde in presenlia noslra se lide
prestita corporaliker adslringerunt. In Cujus rei testimonium ei
perpetuam lirmilalem presens scriplum sigillorum nostrorum mu-
nimihe cum sigillis partium lecimus roborari. Acium Lugduni
anno domini Millesimo CC Quinquagesimo primo, VII Kal. Mart.
Pomif, dui. lnnocentil Pape quarti anno ockavo.

33.
1251. Mär-z 3.

liem de ordinatione Curonie et quod due partes fratribus sint
assignate.

Die drei Kardinäle Pelrus ven Albano, Wilhelm von Sabina und Johannes
von S. kaurentius, rom Papsle beaustragt, entscheiren, daß die bisherige Diöcese
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Semgallen mit dem zum Erzbisthum zu erhebenden Bisthum Riga vereinigt, daßder bisherige Bischalwen Semgallen zur Diöcese Kurland versetzt, daß Kurland
in Bezug auf die Landestheilung als ein Tbeil Preußens betrachtet werren und
daß der bisherige Erzbischof Albert seinen Metropolitansitz in Riga neh-
men solle.

Geh. Archiv. Lll. u. 17.

Petrus miseratione divina albanensis episcopus et Wilbelmus
eadem miseralione Sabinensis ac Johannes dei gratia tituli Scti
Laurentü in lucina presbyter cardinalis Omnibus christildelibus,
ad quos presens scriptum pervenerit, Salutem in nomine Jesu
Christi. (Hierauf die Semgallen und Kurland betreffende Stelle,
dann:) Et ne sedes metropolitica, que ab eodem domino papa de
novo in illis partibus est creata, debilo careat sundamento, ex
sue titulo dignitatis decrevimus ordinandum, Ul Archiepisco-
pus, qui ad illam melropolim est assumptus, in civitate
rigensi predicta, qdue nobilior ex multis causis et habilior allis
ecclesiis larum partium esse videtur, sedem archiepi-
scopalem constituat, secundum quod ei per litleras aposto-
licas est indultum. Si autem idem rigensis episcopus cedere epi-
scopatu rigensi vel ad alium episcopatum se transferre voluerit,
id ei auctoritate presenlinm indulgemus et sic memoralus archi-
episcopus nominatam rigensem ecclesiam pro meiropoli libere
valeat adipisci. Alioquin dickus rigensis qucad vixerit, pacifice in
slatu presemti tam in civitale qduam in diocesi rigensi permaneat,
eodem archiepiscopo lam in civitate rigensi quam per lolam suam
provinciam iurisdictionem melropoliticam exercente. Quod autem
huinsmodi ordinacio facta sit de consensu eiusdem archiepiscopi
el fratris th. de groninghe magistri eiuschem domus sce marie #h.
per pruciam el Ivvoniam et discreti alegxandri sacriste et lamberti
Canonici rigensis procuratorum episcopi et capituli predictorum
et .. ... canonici sti teobaldi metensis procuratoris eiusdem
Kratris h. quondam semigall. nunc vero curonien. epi. rata perma-
neat et inviolabiliter observetur sigillorum nostrorum munimine
una cum sigillo predicti archiepiscopi et memorati mgri ipsam
duximus roborandam. Datum Lugduni V non. marcii pontificatus
dni Innocentii pape quarti anno VIIo.
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